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schusses für Beamtenrecht (25. Aus-
schuß) über den Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung der Reichsdienststraford-
nung (Nm. 3594, 2516 der Drucksachen) 10364 

Anlage 2: Schriftlicher Bericht (Zweiter 
Bericht) des Untersuchungsausschusses 
zur Prüfung der im Raume Bonn ver-
gebenen Aufträge (42. Ausschuß) gemäß 
Antrag der Fraktion der SPD (Nrn. 3626, 
523, 2275 der Drucksachen)   10378 

Die Sitzung wird um 13 Uhr 32 Minuten durch 
den Präsidenten Dr. Ehlers eröffnet. 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren! 
Ich eröffne die 228. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages in der Hoffnung, daß Sie durch die sitzungs-
freie Zeit die Kräfte zu einer ersprießlichen Weiter

-

arbeit des Deutschen Bundestages gesammelt 
haben. 

Auch heute wieder 
(die Abgeordneten erheben sich) 

ist ein Platz dieses Hauses mit Blumen geschmückt, 
zum Gedenken an einen Abgeordneten, der aus 
unserem Kreise durch den Tod abgerufen worden 
ist. Es ist in diesem Saale bereits mehrfach des 
Heimganges des Herrn Abgeordneten Dr. Kurt 
Schumacher gedacht worden. Die Daten seines 
Lebens sind uns allen bewußt, und ich brauche sie 
nicht noch einmal in Erinnerung zu rufen. Aber 
wir wollen heute, da das Plenum des Bundestages 
sich wieder versammelt hat,  seines  Heimganges 
herzlich gedenken. 

Vielleicht ist der Tod eines Kollegen leider der 
einzige Vorgang, der uns durch die politischen 
Meinungsverschiedenheiten hindurch zu einem ge-
meinsamen menschlichen Gefühl und Besinnen zu-
sammenführt. Wir gedenken der menschlichen 
Tragik dieses Lebens, dessen einzelne Stationen 
uns bewußt sind und die wir so oft vor uns gesehen 
haben. Wir erinnern uns der Tatsache, daß dieses 
Leben besonders in den letzten zwanzig Jahren 
mit seinem Leiden, aber auch mit seinen Ent-
scheidungen und seinem Kampf das politische Ge-
schick unseres Volkes in bewegender Weise be-
gleitet hat. Wir wären unwahrhaftig, wenn wir an 
einem Grab politische Meinungsverschiedenheiten 
und politische Kämpfe bagatellisierten. Wir wür-
den sie damit auch für den Heimgegangenen ent-
werten. Sie haben ihr Recht, und haben es um so 
mehr, je geprägter der Mann ist, der in diesem 
Kampf steht. Aber wir sind in unserem Volk so 
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arm an politisch geformten Persönlichkeiten, die 
imstande sind, über ihren persönlichen Bereich hin-
aus prägend zu wirken, daß wir, wenn wir ihnen 
begegnen, ungeachtet aller verschiedenen Ansichten 
dafür dankbar sein müssen. 

In dieser Achtung darf ich namens des ganzen 
Hauses der Sozialdemokratischen Partei und Frak-
tion unser herzliches Beileid zu dem schweren Ver-
lust, der sie und uns alle getroffen hat, aus-
sprechen. 

Sie haben sich, meine Damen und Herren, zu 
Ehren des Herrn Abgeordneten Dr. Schumacher 
von den Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. — 

Ich möchte nicht unterlassen, auch hier darauf 
hinzuweisen, daß ich dem Herrn Abgeordneten 
Weinhold am 31. Juli und der Frau Abgeordneten 
Dr. Steinbiß am 19. August zur Vollendung des 
60. Lebensjahres herzliche Glückwünsche über-
mittelt habe. 

(Beifall.) 
Der Herr Abgeordnete Fürst zu Oettingen-

Wallerstein hat zum 1. September aus gesundheit-
lichen Gründen sein Mandat niedergelegt. An seine 
Stelle ist von der Landesergänzungsliste Bayern 
der Abgeordnete Maerkl in den Bundestag einge-
treten. Ich heiße ihn herzlich willkommen und 
wünsche ihm eine erfolgreiche Arbeit in unserem 
Kreise. 

Die Fraktion der Deutschen Partei hat unter dem 
4. September mitgeteilt, daß sie das Hospitanten-
verhältnis mit dem Abgeordneten Bahlburg gelöst 
hat. 

Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für die Be-
kanntgabe der Namen der entschuldigten Abge-
ordneten. - 

Matzner, Schriftführer: Es suchen für längere 
Zeit um Urlaub nach die Abgeordneten Tichi für 
weitere drei Monate, Dr. Laforet für sechs Wochen, 
Meyer (Bremen) für acht Wochen, Dr. Povel für 
acht Wochen, Dr. Doris für vier Wochen, Margulies 
für vier Wochen, Böhm für zwei Wochen und 
Henßler für weitere vier Wochen, alle wegen 
Krankheit. 

Präsident Dr. Ehlers: Ich darf unterstellen, daß 
dieser Urlaub, soweit er über eine Woche hinaus-
geht, genehmigt ist. — Das ist der Fall. 

Matzner, Schriftführer: Der Präsident hat Ur-
laub erteilt für zwei Tage den Abgeordneten Dr. 
von Merkatz, Mauk, Dr. Vogel, Dr. Dresbach, 
Karpf, Höfler, Frühwald, Struve, Dr. Bergstraeßer, 
Dr. Ott, Wönner, Frau Hütter, Dr. Horlacher, Witt-
mann, Dr. von Brentano, Pelster, Dr. Henle, Dr. 
Gerstenmaier, Dr. Pünder, Strauß, Ollenhauer, 
Wehner, Dr. Kreyssig, Dr. Schöne, Imig, Birkel-
bach, Blank (Dortmund),  Dr.  Preusker, Altmaier, 
Dr. Kopf, Mensing, Dr. Miessner und Dr. Solleder. 

Entschuldigt fehlen die Abgeordneten Gockeln, 
Bahlburg, Dr. Keller und Jacobs, für zwei Tage der 
Abgeordnete Dirscherl wegen Krankheit. 

Präsident Dr. Ehlers: Die übrigen amtlichen 
Mitteilungen werden ohne Verlesung ins Steno-
graphische Protokoll aufgenommen: 

Der Deutsche Bundesrat hat in seiner Sitzung 
am 30./31. Juli 1952 beschlossen, den nachstehen-
den Gesetzen zuzustimmen bzw. einen Antrag 
gemäß Art. 77 Abs. 2 des Grundgesetzes nicht zu 
stellen: 

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags 
zum Bundeshaushaltsplan für das Rech-
nungsjahr 1951; 

Gesetz über die Erhöhung der Einkommens-
grenzen in der Sozialversicherung und der 
Arbeitslosenversicherung und zur Änderung 
der Zwölften Verordnung zum Aufbau der 
Sozialversicherung; 

Gesetz zur Ergänzung von Zuständigkeiten auf 
den Gebieten des Bürgerlichen Rechts, des 
Handelsrechts und des Strafrechts (Zustän-
digkeitsergänzungsgesetz); 

Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Ge-
setzes zur Umsiedlung von Heimatvertrie-
benen aus den Ländern Bayern, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein; 

Gesetz über das Abkommen über Meistbe-
günstigung vom 16. November 1951 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Libanon; 

Gesetz über Zollbegünstigungen; 
Gesetz über das am 25. April 1952 unter-

zeichnete Zusatzabkommen zum Zollvertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft; 

Gesetz zur Änderung der Zweiten Durchfüh-
rungsverordnung zum Bremischen Über-
gangsgesetz zur Regelung der Gewerbefrei-
heit vom 14. Februar 1949; 

Gesetz über das Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem Spanischen 
Staat betreffend Gastarbeitnehmer; 

Gesetz über das Abkommen vom 18. Januar 
1952 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Königreich Belgien betreffend 
Gastarbeitnehmer; 

Gesetz über das Abkommen vom 18. Januar 
1952 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dein Königreich Belgien betreffend 
Grenzgänger; 

Zweites Gesetz zur Änderung des Umsatz-
steuergesetzes; 

Zweites Gesetz zur Änderung und Ergänzung 
des Besoldungsrechts; 

Gesetz über die Deckung der Rentenzulagen 
nach dem Rentenzulagengesetz im Haushalts-
jahr 1952; 

Gesetz über das Bundesverwaltungsgericht; 
Gesetz zur Änderung der §§ 1274 ff. der 

Reichsversicherungsordnung; 
Betriebsverfassungsgesetz; 
Gesetz zur Bereinigung von deutschen Schuld-

verschreibungen, die auf ausländische Wäh-
rung lauten (Bereinigungsgesetz für deutsche 
Auslandsbonds — AuslWBG); 

Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiete des 
Kostenrechts; 

Drittes Gesetz zur Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes zur Förderung der Wirtschaft 
von Berlin (West); 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und 
Fetten (Milch- und Fettgesetz); 

Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Ge-
setzes über die Selbstverwaltung und über 
Änderungen von Vorschriften auf dem Ge-
biet der Sozialversicherung (Änderungs- und 
Ergänzungsgesetz zum Selbstverwaltungs-
gesetz). 
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Zum Gesetz über das gerichtliche Verfahren in 
Binnenschiffahrts- und Rheinschiffahrtssachen 
und zum Gesetz zur Abwicklung und Entflech-
tung des ehemaligen reichseigenen Filmvermögens 
hat der Bundesrat beschlossen, die Einberufung 
des Vermittlungsausschusses zu verlangen. 

Dem Bundesjagdgesetz hat der Bundesrat nicht 
zugestimmt; die Bundesregierung hat daher die 
Einberufung des Vermittlungsausschusses ver-
langt. 

Der Bundesminister der Finanzen hat unter 
dem 19. August 1952 die Kleine Anfrage Nr. 256 
der Abg. Frau Meyer-Laule und Genossen betr. 
Wohnungsbeschlagnahme in Heidelberg  — 
Drucksache Nr. 3270 — abschließend beantwortet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache Nr. 3660 ver-
vielfältigt. 

Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts hat 
unter dem 19. August die Kleine Anfrage Nr. 286 
der Fraktion der FU (BP-Z) betr. Vertretung der 
Bundesrepublik in den arabischen Ländern — 
Drucksache Nr. 3616 — beantwortet. Sein Schrei-
ben wird als Drucksache Nr. 3659 vervielfältigt. 

Der Bundesminister des Innern hat unter dem 
5. August 1952 die Kleine Anfrage Nr. 287 der 
Fraktion der FU (BP-Z) betr. Vorlage eines Par-
teiengesetzes — Drucksache Nr. 3617 — beant-
wortet. Sein Schreiben wird als Drucksache Nr. 
3657 vervielfältigt. 

Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts hat 
unter dem 7. August 1952 die Kleine Anfrage 
Nr. 288 der Fraktion der FU (BP-Z) betreffend 
Personelle Besetzung des Auswärtigen Amts — 
Drucksache Nr. 3618 — beantwortet. Sein 
Schreiben wird als Drucksache Nr. 3662 verviel-
fältigt. 

Der Staatssekretär des Auswärtigen Amts hat 
unter dem 11. August 1952 über das von der 
Bundesregierung zum Beschluß des Bundestages 
in seiner 222. Sitzung betreffend Wiederver-
einigung Deutschlands Veranlaßte berichtet. Sein 
Schreiben wird als Drucksache Nr. 3656 verviel-
fältigt. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers hat unter 
dem 13. August 1952 über die Erledigung des Be-
schlusses des Deutschen Bundestages in seiner 
166. Sitzung betreffend Ausbau der Bundes-
straßen 51 und 54 berichtet. Sein Schreiben wird 
als Drucksache Nr. 3661 vervielfältigt. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers hat 
unter dem 7. August 1952 über die Schritte der 
Bundesregierung zum Beschluß des Bundestages 
in seiner 186. Sitzung betreffend Ausdehnung der 
50 %igen Ermäßigung der Arbeiterkarte für 
deutsche Seeleute auf einen Angehörigen für Be-
suchszwecke berichtet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache Nr. 3665 vervielfältigt. 

Der Bericht des Sprechers der Deutschen Ver

-

treter in der Beratenden Versammlung des 
Europarates vom 26. bis 30. Mai 1952 ist als 
Drucksache Nr. 3653 vervielfältigt worden. 
Ich habe darauf hinzuweisen, meine Damen und 

Herren, daß die nächste Fragestunde für Mittwoch, 
den 17. September, 13 Uhr 30, vorgesehen ist. Die 
Fragen müssen bis spätestens Freitag, den 12. 
September, 13 Uhr, in der Korrekturabteilung ab-
gegeben sein. 

Ich darf im übrigen darauf hinweisen, daß ent-
sprechend der geschäftsordnungsmäßigen Verpflich-
tung der Deutsche Bundestag die zweite Auflage 

des von Herrn Sänger im Cotta-Verlag er

-

schienenen Handbuchs des Deutschen Bundestags 
sämtlichen Abgeordneten zuleiten wird. 

Ich rufe auf Punkt 1 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung von Vorschriften des Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetzes (Nr. 3641 der 
Drucksachen). 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen für die allgemeine 
Aussprache der ersten Beratung eine Aussprache-
zeit von 60 Minuten vor. — Das Haus ist damit 
einverstanden. 

Meine Damen und Herren, darf 'ich bei dieser 
Gelegenheit darauf hinweisen, daß ein Abgeord-
neter, der zu Punkt 10 der  Tagesordnung, betref-
fend Änderung der Reichsdienststrafordnung, zu 
sprechen hat und heute abend anderweitig verhin-
dert ist, gebeten hat, den Punkt 10 etwa um 15 Uhr 
an die Reihe zu nehmen, eventuell die anderen 
Punkte der Tagesordnung etwas zurückzustellen. 
Ich nehme an, daß Sie damit einverstanden sind. — 
Das ist der Fall. 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs zur Ände-
rung von Vorschriften des Reichsjugendwohlfahrts-
gesetzes Herr Staatssekretär Ritter von Lex! 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundes-
ministerium des Innern: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung von Vorschriften des Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetzes bedeutet eine Novelle zum Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetz vom 9. Juli 1922, das vom 
Reichstag seinerzeit einstimmig angenommen wor-
den war. Dieses Reichsgesetz wollte das Recht des 
Kindes auf Erziehung zur leiblichen, seelischen und 
gesellschaftlichen Tüchtigkeit gewährleisten, ohne 
daß dadurch die Rechte und Pflichten der -Eltern 
zur Erziehung berührt werden sollten. Mit dieser 
Einschränkung legte das Gesetz dem Staat die Ver-
antwortung dafür auf, daß der Anspruch jedes deut-
schen Kindes auf Erziehung erfüllt würde. Un-
beschadet der Mitarbeit freiwilliger Tätigkeit sollte 
öffentliche Jugendhilfe eintreten, soweit die Familie 
den Anspruch des Kindes nicht erfüllte. 

Das Gesetz beabsichtigte, alle behördlichen Maß-
nahmen zur Förderung der Jugendpflege und 
Jugendfürsorge zu umfassen, und schuf zur Erfül-
lung der gesetzlichen Ziele Jugendwohlfahrts-
behörden als Organe der öffentlichen Jugendhilfe, 
deren Aufgaben und deren Verfassung — vorbe-
haltlich näherer Bestimmungen der Landesgesetz-
gebung — einheitlich für das Reich festgelegt wur-
den. Damit waren von der Gesetzgebungsseite her 
die Grundlagen für ein lückenloses Netz der 
Jugendhilfe in Stadt und Land geschaffen. 

Durch die Verordnung über das Inkrafttreten des 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes — die Verordnung 
vom 14. Februar 1924 wurden allerdings wich-
tige Aufgaben der Jugendämter ihres verpflichten-
den Charakters entkleidet, so insbesondere die Auf-
gaben einer vorbeugenden Jugendhilfe, Diese wur-
den daher in der Folgezeit von den Jugendämtern 
nur auf freiwilliger Grundlage wahrgenommen. 
Dadurch wurden die großen erzieherischen Mög-
lichkeiten des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, die 
insbesondere die körperliche und die sittliche Ge-
sunderhaltung der gesamten Jugend zum Ziele 
hatten, weithin nicht ausgeschöpft. Es konnten viel-
mehr überwiegend nur Maßnahmen für die sittlich 
gefährdete oder für die bereits verwahrloste 
Jugend durchgeführt werden, 
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Einen weiteren schweren Einbruch in die ur-

sprüngliche Konzeption des Jugendwohlfahrtsrechts 
brachte dann das Gesetz zur Änderung des Reichs-
gesetzes für Jugendwohlfahrt vom 1. Februar 1939. 
Die Geschäfte des Jugendamtes, die vorher durch 
ein Kollegium, zusammengesetzt aus leitenden Be-
amten der Gemeinde und aus Männern und Frauen, 
die in der Jugendwohlfahrt erfahren waren, ge-
führt wurden, kamen jetzt gemäß den Vorschriften 
der Deutschen Gemeindeordnung von 1935 in die 
Hand des autoritär regierenden Bürgermeisters des 
sogenannten Dritten Reiches. Die vorhandenen Kol-
legien wurden ihrer Beschlußfunktion entkleidet 
und hatten als Beiräte keine Bedeutung mehr. 

Alle an der öffentlichen und der freien Jugend-
wohlfahrt interessierten Kreise erstreben daher 
seit 1945 eine möglichst sinnvolle Wiederherstel-
lung des alten Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes. 
Fachausschüsse haben Vorschläge ausgearbeitet, 
die der Öffentlichkeit wie auch der Bundesregie-
rung zugeleitet wurden. In Verbindung mit diesen 
Fachkräften, insbesondere den Jugendbehörden 
der Länder, den kommunalen Spitzenverbänden, 
den Wohlfahrts- und Jugendverbänden, den Wohl-
fahrtsschulen, ist die Ihnen im Entwurf vorliegende 
Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ausge-
arbeitet worden. 

Die Novelle beschränkt sich auf die nach Ansicht 
der Fachkreise zur Zeit vordringlichen Änderun-
gen, vor allem mußte der organisatorische Aufbau 
der Jugendämter klargestellt werden. Das Gesetz 
zur Änderung des Reichsgesetzes für Jugendwohl-
fahrt vom Februar 1939 in Verbindung mit der 
Deutschen Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935 
hatte, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das 
nationalsozialistische Führerprinzip auch im Ju-
gendamt verankert. Zwar ist dieses nationalsozia-
listische Recht in den einzelnen Ländern durch 
das Recht der neuen Gemeindeordnung ersetzt 
worden. Dadurch finden die neuen demokratischen 
Gemeinde-, Kreis- und Landesverfassungen auf die 
Führung der Geschäfte der Jugendämter Anwen-
dung. Es besteht jedoch noch so lange Unklarheit, 
als nicht eine klare, für alle Länder möglichst ein-
heitliche Neuregelung der Organisation der Ju-
gendämter geschaffen worden ist. 

Der Bund ist berechtigt, das Reichsjugendwohl-
fahrtsgesetz zu ändern, da es nach Art. 124 und 
125 des Grundgesetzes als Bundesrecht fortgilt. 
Nach diesen Bestimmungen wird das bisherige 
Reichsrecht dann Bundesrecht, wenn sein Gegen-
stand zur ausschließlichen oder zur konkurrieren-
den Gesetzgebung des Bundes gehört. Da nach 
Art. 74 Ziffer 7 des Grundgesetzes und nach den 
Protokollen des Parlamentarischen Rates über die 
Ausschußsitzungen zu diesem Art. 74 Ziffer 7 die 
öffentliche Fürsorge im weitesten Sinne auszu-
legen ist und auch die gesamte Jugendwohlfahrt 
miterfassen soll, ist gemäß Art. 125 in Verbindung 
mit Art. 74 Ziffer 7 des Grundgesetzes das Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetz Bundesrecht geworden und 
unterliegt daher Änderungen durch den Bundes-
gesetzgeber.  

Der Entwurf — auch das ist sehr wichtig — will 
unter Bezug auf Art. 84 des Grundgesetzes mit 
Zustimmung des Bundesrates die Einrichtung der 
Jugendamtsbehörden und das Verwaltungsverfah-
ren durch Vorschriften regeln, die eine für das 
Bundesgebiet einheitliche organisatorische Basis 
für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben der 
Jugendämter und der Landesjugendämter schaf-
fen sollen. 

Die Bestimmungen des Entwurfs lehnen sich 
stark an die alte Fassung des Reichsjugendwohl-
fahrtsgesetzes an. Sie sichern dem Jugendwohl-
fahrtsausschuß die Bedeutung, die ihm bei jedem 
Jugendamt im Gesamtrahmen der Jugendhilfe 
schon nach dem Willen des Gesetzgebers des alten 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes zukommen sollte 
und die ihm bei der Bedeutung der Jugendarbeit 
für das Gesamtwohl auch unbedingt zukommen 
müßte. Die Verantwortung für die Erziehung der 
Jugend müssen alle im Jugendwohlfahrtsausschuß 
vertretenen Bürger der Gemeinde im Rahmen der 
bestehenden Gesetze, im Rahmen der Satzung 
des Jugendamtes und der Beschlüsse der poli- 
tischen Vertretungskörperschaft neben dem Ju-
gendamt tragen. Es geht darum, gerade auf dem 
Gebiet der Jugendwohlfahrt eine echte Demokratie 
zu verwirklichen und den Bürgern, die durch freie 
Mitarbeit am Gemeinwohl Gemeinsinn beweisen, 
auch eine Mitverantwortung zu übertragen. 

Die Verantwortung der politischen Vertretungs-
körperschaft der Gemeinde oder des Gemeindever-
bandes — und das ist jetzt eine sehr wichtige 
Frage —, wie sie die Kommunalordnungen vor-
sehen, soll dadurch in keiner Weise beeinträchtigt 
werden. Die Vertretungskörperschaft soll über den 
Haushalt entscheiden. Sie soll gemäß landesrecht-
lichen Vorschriften die Satzung erlassen. Sie soll 
den Jugendwohlfahrtsausschuß berufen, dem neben 
Angehörigen der Vertretungskörperschaft und 
neben den leitenden Beamten der an der Jugend-
wohlfahrt besonders beteiligten Behörden auch er-
fahrene Männer und Frauen aller Bevölkerungs-
kreise angehören sollen, insbesondere auch aus den 
Wohlfahrts- und aus den Jugendverbänden. Dieser 
Jugendwohlfahrtsausschuß soll im Rahmen der 
Satzung und im Rahmen der Beschlüsse der Ver-
tretungskörperschaft über die Angelegenheiten der 
Jugendhilfe beschließen. Der Leiter des Jugend-
amtes soll die laufenden Geschäfte im Rahmen der 
Satzung und im Rahmen der Beschlüsse der zu-
ständigen Vertretungskörperschaft und des Jugend-
wohlfahrtsausschusses führen. Diese Regelung für 
die Jugendämter muß sinngemäß auch für die  Lan-
desjugendämter, die der Koordinierung und der 
Unterstützung der Arbeit der Jugendämter dienen 
sollen, und auch für die Jugendbehörden der Stadt-
staaten gelten. 

Neben diesen vorwiegend organisatorischen Fra-
gen, meine Damen und Herren, befaßt sich die No-
velle mit der teilweisen Aufhebung der Verord-
nung vom 14. Februar 1924, jener Verordnung, die 
damals so weh getan hatte, weil sie ja die Pflicht-
aufgaben zu fakultativen Aufgaben erklärt hatte. 
Die Novelle will erreichen, daß die Pflichtaufgaben 
der Jugendämter wieder in dem Umfange herge-
stellt werden, wie es durch die Schöpfer des Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetzes seinerzeit beabsichtigt 
war. 

Die Novelle erklärt ferner die Aufgaben der Ju-
gendämter, die in den §§ 3 und 4 des Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetzes festgelegt sind, zu Selbstver-
waltungsangelegenheiten der Gemeinden und der 
Gemeindeverbände. Diese Bestimmung hat einige 
Diskussionen ausgelöst. Zur rechtlichen Seite ist 
folgendes zu sagen. Nach Art. 84 des Grundgesetzes 
gilt für alle gesetzlichen Vorschriften über die Zu-
ständigkeit und über das Verfahren in Verwal-
tungssachen eine die übrigen Kompetenzvorschrif-
ten des Grundgesetzes überlagernde Zuständig-
keitsvermutung zugunsten der Länder. Diese Ver-
mutung kann aber durch ein Zustimmungsgesetz 
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des Bundes, also durch ein Gesetz, dem der Bun

-

desrat zustimmt, wieder ausgeschlossen werden. 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ab-

schließend muß ich noch erwähnen, daß die Ihnen 
heute vorliegende Fassung des Entwurfs nur zum 
Teil die Abänderungswünsche des Bundesrates be-
rücksichtigt hat. Die Bundesregierung hat geglaubt, 
daran festhalten zu müssen, dem Bundestag vor-
zuschlagen, die öffentliche Jugendhilfe zu einer 
Selbstverwaltungsangelegenheit der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände zu bestimmen. 

(Sehr richtig! bei der CDU.) 
Der Bundesrat war im übrigen ja auch selbst der 
Überzeugung, daß die Länder Wert darauf legen, 
die öffentliche Jugendhilfe zur Selbstverwaltungs-
angelegenheit zu erklären, soweit diese Regelung 
in den einzelnen Ländern nicht ohnehin schon be-
steht. Es liegt im Interesse der Durchführung einer 
einheitlichen Jugendarbeit in allen Ländern des 
Bundesgebiets, daß die öffentliche Jugendhilfe im 
Rahmen der Bestimmungen der Novelle, die Ihnen 
vorliegt, bundeseinheitlich zu einer Selbstverwal-
tungsangelegenheit der Gemeinden und der Ge-
meindeverbände bestimmt wird. 

Die Bundesregierung muß auch darauf Wert 
legen, daß entgegen dem Vorschlage des Bundes-
rats die im § 4 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes 
aufgeführten Aufgaben zu Pflichtaufgaben erklärt 
werden. Die seinerzeit durch die Notverordnung 
vom 14. Februar 1924 beschlossene Erklärung der 
Pflichtaufgaben des § 4 des Reichsjugendwohl-
fahrtsgesetzes zu bloßen Kann-Aufgaben war aus 
rein finanziellen Gründen erfolgt. Sie hatte, wie 
ich eingangs schon erwähnt habe, zur Folge, daß 
sich die Jugendämter überwiegend nur der Ge-
fährdetenfürsorge annahmen und die vorbeugende 
Fürsorge, die für unsere Jugendlichen unendlich 
wichtig ist, zurückgestellt haben. Inzwischen ist die 
Jugendnot so angewachsen, daß trotz der uns allen 
bekannten Finanznot dieses Kernstück des Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetzes, vorbeugende Jugendhilfe 
zu treiben, nach Auffassung der Bundesregierung 
wieder in Kraft gesetzt werden muß, um einer 
stärkeren Gefährdung der Jugend in allen Stadt- 
und Landkreisen möglichst gleichmäßig entgegen-
wirken zu können. Es wird eine besonders wichtige 
Aufgabe dieses Hohen Hauses sein, diese für die 
öffentliche Jugendhilfe geradezu entscheidende 
Frage eingehend zu prüfen. 

Es darf auch noch darauf hingewiesen werden, 
daß der vom Bundesrat vorgeschlagenen Aus-
nahmeregelung für die Organisation der Jugend-
ämter in den Stadtstaaten nach nochmaliger ein-
gehender Prüfung und Beratung mit Vertretern 
der Stadtstaaten von der Bundesregierung zwar 
grundsätzlich zugestimmt wurde, daß aber der 
Umfang der Ausnahmen im Interesse einer ein-
heitlichen Jugendarbeit im gesamten Bundesgebiet 
nicht so weitgehend anerkannt werden konnte, wie 
es der Bundesrat vorgeschlagen hat. Die Bundes-
regierung glaubt, den Interessen der Stadtstaaten 
und ihrer besonderen verfassungsrechtlichen Lage 
in dem notwendigen Umfang nachgekommen zu 
sein. 

Zum Schluß bitte ich, mir noch einen kleinen 
Hinweis zu gestatten. Die Bundesregierung wurde 
seinerzeit vom Bundestag beauftragt, ihm ein 
Rechtsgutachten darüber zukommen zu lassen, in-
wieweit das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vom 
Jahre 1922 heute noch zu Recht bestehe. Ferner er-
suchte der Bundestag um erne Aufstellung dar-
über, in welchem Umfang das Reichsjugendwohl

-

fahrtsgesetz in den Ländern heute noch als zu 
Recht bestehend anerkannt wird und auf Grund 
welcher Ausführungsbestimmungen und in wel-
cher Weise die Durchführung des Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetzes in den Ländern zur Zeit ge-
handhabt wird. Ich habe mich zu diesen Fragen 
bereits in meinen vorstehenden Ausführungen kurz 
geäußert. Das vom Bundestag gewünschte Rechts-
gutachten .und die vom Bundestag gewünschten 
Aufstellungen sind inzwischen aber noch besonders 
in eingehender Form seitens der Bundesregierung 
erstellt worden. Ich bitte zu entschuldigen, daß 
diese Unterlagen den Damen und Herren ver-
sehentlich noch nicht zugegangen sind. Sie werden 
bis zum Beginn der Ausschußberatungen auf jeden 
Fall in Ihrer Hand sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
Präsident Dr. Ehlers: Ich eröffne die allgemeine 

Besprechung der ersten Beratung. 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Niggemeyer. 
Frau Niggemeyer (CDU): Herr Präsident! 

Meine Herren und Damen! Wir freuen uns, bei 
dieser Gelegenheit sagen zu können, daß uns wohl 
nichts so sehr befriedigt wie die Tatsache, daß uns 
heute der Entwurf der Novelle zum RJWG zu-
geleitet worden ist Wir freuen uns — nicht nur 
diejenigen, die in der praktischen Jugendarbeit 
stehen oder sonst fachlich daran interessiert sind —, 
vor allem, glaube ich, im Namen aller Mitglieder 
des Ausschusses für Fragen der Jugendfürsorge zu 
sprechen, der ja wohl mit der Arbeit an diesem Ge-
setz beschäftigt werden wird. Dieser unserer be-
sonderen Freude möchte ich hier Ausdruck geben, 
weil wir nun einmal Gelegenheit haben, an einem 
Gesetz zu arbeiten, das positive Maßnahmen für die 
Jugendarbeit in den Vordergrund stellen will. Ich 
sage das besonders, weil wir die undankbare Auf-
gabe hatten, bisher an Gesetzen zu arbeiten, die 
eine weitgehende Kritik vieler Kreise hervorge-
rufen haben. Ich erinnere an das Gesetz zum Schutze 
der Jugend in der Öffentlichkeit, ich erinnere an 
das Gesetz, das wir — so hoffe ich — in einer der 
nächsten Sitzungen verabschieden werden, an das 
Gesetz gegen die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften. Wenn ich gesagt habe, daß die Gesetze 
„Kritik weiter Kreise hervorgerufen haben", dann 
will ich hiermit doch bekunden, daß ich mich dieser 
Kritik natürlich nicht anschließe. Aber jetzt einmal 
Dinge zu schaffen, die für die Jugend positiv för-
dernd sein sollen, das beglückt uns. 

Die Ausführungen des Herrn Staatssekretärs des 
Ministeriums des Innern bezüglich der Notwendig-
keit der Novelle zum RJWG und bezüglich der Ge-
setzmäßigkeit der Vorlage dieses Gesetzes waren 
meiner Ansicht nach so klar und eindeutig, daß es 
nicht notwendig ist, darauf einzugehen. Trotzdem 
sei es mir gestattet, zu einigen Fragen der vor-
liegenden Novelle kurz Stellung zu nehmen und 
Fragen anzuschneiden, die sicherlich in der Arbeit 
des Ausschusses Diskussionen hervorrufen und die 
geklärt werden müssen. 

Ich möchte zunächst noch mit einigen Worten auf die 
Ausführungen des Herrn Staatssekretärs eingehen. 
Der Herr Staatssekretär hat schon betont, daß ein-
mal durch die Notverordnung des Jahres 1924 und 
vor allem durch die Änderung des Gesetzes im 
Jahre 1939 die Arbeit nach dem Reichsjugendwohl-
fahrtsgesetz, dessen Ziel vom Gesetzgeber damals 
ebenso gesehen wurde, wie wir es heute sehen, 
weithin gefährdet war. Durch die Notverordnung 
von 1924 wurde das Gesetz derartig ausgehöhlt, daß 
von den Jugendämtern im wesentlichen nur noch 
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die Aufgaben, die sich aus der Jugendgefährdung  

ergaben, sowie — nur im Rahmen der zur Ver-
fügung gestellten Mittel — die Aufgaben der för-
dernden Jugendhilfe wahrgenommen wurden.  

Durch das Gesetz von 1939 wurde das selbständige  

Arbeiten des Jugendamtsausschusses verbaut, des  

Jugendamtsausschusses, von dem wir wünschen,  

daß er in Zukunft ein „lebendiger" Jugendamts

-

ausschuß werde. Das ist ein Begriff, der den Prak-
tikern und Fachleuten in der Jugendpflegearbeit  

geläufig ist. Ein lebendiges Jugendamt fordern  

heißt zugeben, daß das Jugendamt in seiner alten  

Form nicht lebendig war. Die Gründe dafür sind  

in der Begründung angegeben. Ich habe sie an-
gedeutet.  

Ich möchte dazu noch einige Gedanken der Kritik  

sagen, die aber nicht rückwirkend anklagen, son-
dern die für die zukünftige Arbeit befruchtend wir-
ken sollen. Mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz  
des Jahres 1922 wurde vollkommenes Neuland be-
schritten. Es brauchte eine gewisse Anlaufzeit, um  
irgendwie fruchtbar werden zu können. Es schuf  
das Jugendamt, also den Ausschuß mit seinem Vor-
sitzenden, dem Leiter der Behörde. Daß diese Aus-
schüsse im Laufe der ersten Jahre nicht besonders  

wirksam werden konnten, lag vielleicht daran, daß  

ihre Zusammensetzung zu repräsentativ war, daß  
die Fachleute in ihnen nicht zum Zuge kamen, daß  
der Leiter, der Vorsitzende, den Ausschuß als ein  
gewisses Hemmnis der Arbeit ansah und daß er da-
her den Ausschuß nur etwa ein- oder zweimal im  
Jahre zu einer Art Rechenschaftsbericht einberief,  
so daß dieser nicht zu einer praktischen Arbeit  
kam.  

Die Vorschläge im neuen Gesetzentwurf lassen  

erkennen, daß die Wege, die jetzt beschritten  

werden sollen, zu einem „lebendigen" Jugendamt  

führen können. Die Änderung des Gesetzes im  

Jahre 1924 führte — das sei hier gesagt — viel-
fach zu einer Diffamierung des Jugendamtes. Denn  
das Jugendamt beschäftigte sich nach dieser Ände-
rung in der Hauptsache nur mit der Gefährdeten-
fürsorge — es konnte sich nur mit dieser beschäf-
tigen —, war also dazu verurteilt, Schutzaufsichten  

zu verhängen, Beschlüsse für die Fürsorgeerzie-
hung zu fassen und mit Zwangsmaßnahmen in die  
Familie einzugreifen. Dadurch geriet es in der Be-
völkerung in eine Diffamierung, die der Arbeit sehr  
abträglich war. Wie manche Fürsorgerin eines  

Jugendamtes ist in eine Familie hineingegangen  
und hat spüren müssen, wie sehr sie mit diesen  
falschen Vorstellungen des Begriffs „Jugendamt"  
kämpfen mußte, wie sie gegen eine Mauer anrennen  

und Mißverständnisse klären mußte, bis der echte  

Helferwille wirksam werden konnte. Das alles soll  

in dem kommenden Gesetz vermieden werden.  
Nun hat der Herr Staatssekretär in seiner Be-

gründung auf die wesentlichen Punkte hingewiesen.  

Die Begrenzung unserer Aussprachezeit läßt es  

nicht zu, über a ll  das zu sprechen, was ja sicher in  
der Ausschußarbeit weitgehend zur Sprache kom-
men wird. So ist angeschnitten worden, daß die  

Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz vor-
sieht, daß die Aufgaben der Jugendpflege keine  
Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden und  
Gemeindeverbände sein sollen. Ohne hier endgültig  

zu dieser Frage Stellung zu nehmen und auch ohne  

sagen zu wollen, daß ich oder wir Gegner der  
reinen Selbstverwaltungsaufgabe seien, sei es mir  
doch gestattet, auf einige Fragen wenigstens auf-
merksam zu machen, die in der Ausschußarbeit ge-
klärt werden müssen. Da ist etwa die Frage, ob bei  

der reinen Selbstverwaltungsaufgabe die im ur-
sprünglichen Reichsjugendwohlfahrtsgesetz nieder-
gelegten Begriffe der Arbeit erhalten bleiben, ob  

es möglich ist, daß das echte Subsidiaritätsprinzip  

gewahrt wird und wie es möglich ist, daß keine  
Spaltung der Arbeit in der Jugendpflege herbei-
geführt wird. Ich erwähne diese Gedanken nur als  

Fragen, ohne näher darauf einzugehen. Ich erinnere  

weiter etwa daran, ob es möglich sein wird, die  
Jugendpflegearbeit der Justiz in Einklang mit  
einer reinen Selbstverwaltungsaufgabe des Jugend-
amts zu bringen. Eine weitere Frage ist, ob die  
Justizverwaltung etwa gewillt sein wird, ihre  

Probation-officers, die sie einsetzen will, unter die  

Kontrolle des jeweiligen Jugendamts zu stellen.  
Auch über diese Frage wird eine Entscheidung ge-
troffen werden müssen.  

Das alles sind Dinge, die im Ausschuß nach jeder  
Seite hin beleuchtet und geklärt werden müssen.  
Ich begrüße besonders all das, was in den §§ 9 bis  

14 über die Neuformung des Jugendamts nieder-
gelegt ist; ich begrüße, daß klar gesagt wird, daß  

das künftige Gesicht des Jugendamts im Verhältnis  

zum alten Reichsjugendwohlfahrtsgesetz eine Än-
derung erfährt, daß wir in Zukunft das Jugendamt,  

die Behörde, neben dem Jugendwohlfahrtsausschuß  
haben werden. Ich begrüße auch die Änderung des  

Begriffs „Jugendamtsausschuß" in „Jugendwohl-
fahrtsausschuß". Diese Doppelgesichtigkeit des  

kommenden Jugendwohlfahrtsausschusses ist zu  

begrüßen.  

Weiter begrüße ich, daß klar umrissen ist, welche  

Personengruppen dem künftigen Jugendwohlfahrts-
ausschuß angehören. Ich freue mich darüber, daß  

entgegen der ersten Vorlage der Regierung in der  

Endfassung nach der Bundesratsbeschlußfassung  
auch noch ein Vertreter der Gewerbeaufsicht auf

-

genommen worden ist. Es wird sich in der Aus-
schußarbeit die Frage stellen, ob wir nicht noch  
Vertreter anderer Gruppen aufnehmen wollen oder  

müssen, z. B. den Vertreter der Polizei oder  

andere.  
Ich bin weiterhin sehr befriedigt darüber, daß  

in den Entwurf ein Passus über die Sicherstellung  
der Eignung des Amtsstellenleiters des Jugendwohl-
fahrtsamts aufgenommen worden ist: charakter-
liche Eignung, Erfahrung, fachliche Kenntnisse.  
Vielleicht ist die Frage zu klären, ob über diese  

Dinge hinaus festgelegt werden soll, daß auch der  
Leiter der Amtsstelle Jugendamt bei Neuanstellung  

sein fachliches theoretisches Können durch Ab-
legung irgendeiner Prüfung unter Beweis stellt,  

und es ist vielleicht zu klären, ob es möglich ist, im  

Interesse der Jugend, der wir dienen wollen, und  
im Interesse der Menschen, die sich beruflich als  

Wohlfahrtspfleger oder Wohlfahrtspflegerinnen in  

den Dienst der Sache stellen, zu bestimmen, was  
für Eignungen wir bei Einstellung von Fachkräf-
ten voraussetzen.  

Ich bin mir weiter darüber klar, daß bei der  

Frage des § 11 jeder von uns froh ist, daß in ihm  
die Möglichkeit der Delegation der Arbeit erhalten  

geblieben ist. Hiermit ist eine Straße, die zwar im  

alten Gesetz schon gebaut war, neu fundamentiert;  

hoffen wir, daß sie in Zukunft vielfach be-
gangen wird.  

Ich begrüß& es, daß die Bundesregierung zwar  
weitgehend den Änderungsanträgen des Bundesrats  
entgegengekommen, aber fest geblieben ist in der  

Entscheidung um den Art. II, der forderte, daß der  
Art. 8 des Reichsgesetzes über Jugendwohlfahrt  

vom 9. Juli 1922 in der Fassung der Verordnung  
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Heute steht die Sorge um die Jugend noch viel 
mehr im Vordergrund als 1922. Wir wissen, daß es 
eine staatspolitische Aufgabe erster Ordnung ist, 
der Jugend die Möglichkeit zu einem gesunden 
Wachstum zu schaffen. In diesem Hause stand 
dieses Problem schon öfter im Zusammenhang mit 
jugendfürsorgerischen Gesetzen zur Diskussion, 
und es gab dabei um die Wichtigkeit dieser Auf-
gabe keinerlei Meinungsverschiedenheit. Die Ar-
beitsgemeinschaft für Jugendpflege und Jugendfür-
sorge und der Deutsche Städtetag haben sich in den 
letzten Jahren mit aller Entschiedenheit für das 
lebendige Jugendamt eingesetzt, das Mittelpunkt 
aller Bestrebungen der Jugendpflege und Jugend-
fürsorge werden soll. Alle zuständigen Organisa-
tionen und Körperschaften erkennen die Dring-
lichkeit der Jugendpflegearbeit an. 

Im Gegensatz hierzu hat die Mehrheit des Bun

-

desrats Bedenken gegen die Wiederinkraftsetzung 
des § 4 gehabt. Dieser strittige §  4 lautet: 

Aufgabe des Jugendamts ist ferner, Einrich-
tungen und Veranstaltungen anzuregen, zu 
fördern und gegebenenfalls zu schaffen für: 
Beratung in Angelegenheiten der Jugend-
lichen; Mutterschutz vor und nach der Geburt; 
Wohlfahrt der Säuglinge; Wohlfahrt der Klein-
kinder; Wohlfahrt der im schulpflichtigen 
Alter stehenden Jugend außerhalb des Unter-
richts und Wohlfahrt der schulentlassenen 
Jugend. 

Der Bundesrat hat es anscheinend übersehen, 
daß gerade ein armer Staat die Verpflichtung zur 
vorbeugenden Fürsorge hat, weil heilende Für-
sorge nachweisbar wesentlich teurer ist. Die 
Wiedereinsetzung des § 4 ist das Kernstück dieser 
Novelle. Ohne diesen Paragraphen hätte diese No-
velle ihren Sinn überhaupt verloren. Um die 
Jugendnot, die durch die Kriegs- und Nachkriegs-
zeit bedingt ist, zu heilen, müssen wir Maßnahmen 
der vorbeugenden Jugendhilfe gesetzlich verankert 
haben. Diese Notwendigkeit darf nicht nur aus der 
finanziellen Sicht der Gemeinden und Kreise her-
aus gesehen werden. 

(Sehr richtig! bei der CDU.) 
Wir geben große Summen aus für die in Fürsorge-
erziehung untergebrachte gefährdete Jugend, und 
wieviel menschliches Leid könnte verhindert wer-
den, wenn durch vorbeugende Maßnahmen der 
Jugendhilfe rechtzeitig eingegriffen werden könnte. 

(Sehr gut! bei der CDU.) 
Wir können der Jugend eine wirkliche Hilfe 
leisten, sie schützen und ihr einen guten Start ins 
Leben ermöglichen, wenn wir die in § 4 festgeleg-
ten Aufgaben im weitesten Umfang von den 
Jugendämtern durchführen lassen. Bisher führten 
finanziell unabhängige Gemeinden die Aufgaben 
des § 4 freiwillig durch. Aber für die vom Finanz-
ausgleich abhängigen Länder und Gemeinden ist 
die vorbeugende Jugendarbeit ohne Einsetzung des 
§ 4 nicht möglich. Wir haben die Verpflichtung der 
Jugend gegenüber, für ihre Entwicklung mehr zu 
tun, als es bisher geschah. Die Begründung des 
Bundesrats, daß durch den Bundesjugendplan und 
die Landesjugendpläne die Forderungen des § 4 ge-
währleistet werden, trifft keinesfalls zu. Wir wür-
den dann die Aufgaben der Selbstverwaltung 
weitestgehend einengen und die Jugendarbeit in 
ein Schema pressen, so daß der Erfolg recht 
zweifelhaft sein könnte. Die Jugendverbände 
haben sich mit aller Entschiedenheit gegen den Be-
schluß des Bundesrats zur Wehr gesetzt und ihre 

(Frau Niggemeyer) 
vom 14. Februar 1924 mit Ausnahme der Vorschrift 
der Ziffer 2 Satz 2 aufgehoben wird. Denn gerade 
hierdurch schaffen wir und können wir die positiv 
fördernden Dinge für unsere Jugend schaffen. 

Es würde noch vieles zu sagen sein. Ich möchte 
zum Schluß sagen: Wir schaffen ein Gesetz für 
Menschen, für unsere jungen Menschen. Wir wissen, 
daß wir ein Gesetz schaffen, zu dessen Durch-
führung wir viele Menschen als Helfer brauchen, 
Menschen, die wir suchen müssen, die wir fördern 
müssen, die wir schulen müssen, vor allen Dingen 
in unseren freien Wohlfahrtsverbänden, Menschen, 
die wir in die Arbeit hineinstellen wollen. Und 
wenn ich nun einen Appell hier öffentlich kundtue, 
der zwar nicht zum Ziele hat — das kann er 
nicht —, die Verwirklichung dieses Appells im Ge-
setz zu verankern, dann ist es der Appell: sichern 
wir auch, versuchen wir überall da, wo wir es 
können, die Existenz der Menschen zu sichern, die 
von Berufs wegen sich für die Jugend bereitstellen. 

Im Namen der Fraktion der Christlich-Demo-
kratischen Partei beantrage ich Überweisung dieses 
Gesetzes an den Ausschuß für Fragen der Jugend-
fürsorge.  

(Beifall bei der CDU.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat Frau Ab-
geordnete Schanzenbach. 

Frau Schanzenbach (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die von allen in der 
Jugendwohlfahrt Tätigen schon längst erwartete 
Novelle zum Reichsjugendwohlfahrtsgesetz liegt 
nun endlich dem Bundestag vor. Es ist erstaunlich, 
daß die bisher ungeklärte Rechtslage bezüglich des 
Begriffs „Jugendamt" und des Rechtes des 
Jugendamtsausschusses zu keinen größeren Schwie-
rigkeiten in der Jugendpflege und in der Jugend-
fürsorge geführt hat. Besonders auffallend ist 
das in bezug auf die Amtsvormundschaft, in der 
verbindliche Rechtsgeschäfte von erheblicher Trag-
weite getätigt werden. 

Bereits im Januar 1950 haben Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege und der Jugendwohl-
fahrtspflege Vorschläge zu einer Novelle unter-
breitet. In der Begründung zur Novelle, die uns 
nun vorliegt, wird ausgeführt, daß der vorliegende 
Gesetzestext in enger Zusammenarbeit mit diesen 
Verbänden entstanden ist. Wir haben diese Novelle 
sehr kritisch zu betrachten; denn es geht uns dar-
um, die Grundlage zu schaffen, die nicht nur heute, 
sondern auch auf längere Zeit der Jugend das im 
§ 1 des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes festgelegte 
Recht sichert, nämlich das Recht auf Erziehung zur 
leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtig-
keit. 

Wenn der Gesetzgeber von 1918 bis 1923 den 
Mut hatte, aus den früheren Armenämtern Sozial-
ämter und Jugendämter zu machen — und dies ist 
ihm in den nachfolgenden Jahren wirklich gelun-
gen —, dann obliegt es uns heute, aus dem Jugend

-

amt, das sich überwiegend bisher mit der gefähr-
deten Jugend befaßt hat, eine Stelle zu schaffen, 
die sich in vollem Umfang als Jugendbehörde be-
währen kann. 

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz wurde 1922 
einstimmig im Reichstag verabschiedet. Es war ein 
großes Wagnis, von dem Hintergrund der Sozial-
gesetzgebung von vor 1918 her gesehen. Aber  die-
ses Wagnis ist geglückt, obwohl durch die Notver-
ordnung von 1923 große Lücken eingerissen wor-
den sind. 
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(Frau Schanzenbach) 
Stellungnahme dem Herrn Präsidenten des Bun-
desrats mitgeteilt. Wenn Gemeinden bisher schon 
bereit waren, Aufgaben der vorbeugenden Jugend-
hilfe durchzuführen, und der Städtetag ein ein-
mütiges Bekenntnis von der Notwendigkeit dieser 
Aufgabe abgelegt hat, dann ist es Pflicht des Bun-
destags, durch die Wiedereinsetzung des § 4 der 
deutschen Jugend eine entscheidende Hilfsstellung 
zu geben, durch die der programmatische Satz des 
§ 1 verwirklicht werden kann. 

Wir begrüßen es, daß in § 8 die öffentliche 
Jugendhilfe als Selbstverwaltungsangelegenheit 
der Gemeinden und Gemeindeverbände festgelegt 
wird und daß jede kreisfreie Stadt und jeder Land-
kreis ein Jugendamt mit einem Jugendamtsaus-
schuß errichten müssen. Die §§ 8 und 9 sollen die 
Voraussetzungen schaffen, daß die Jugendämter in 
der Lage sind, ihre sozialpädagogischen Aufgaben 
zu erfüllen, und weite Bevölkerungskreise an der 
Jugendarbeit interessiert werden. Hier soll beson-
ders der Jugendwohlfahrtsausschuß helfen. Der 
Entwurf sieht eine Sicherung der Mitarbeit der 
freien Wohlfahrtsverbände und der Jugendver-
bände vor. Auf diese Mitarbeit kann die öffent-
liche Jugendhilfe nicht verzichten. Es ist aber die 
Frage aufzuwerfen, ob die in § 9 angestrebte Rege

-

lung für heute und für die Zukunft die richtige ist. 
Uns scheint dies nicht der Fall zu sein. Die Regie-
rung hat in der Vorlage einen Jugendwohlfahrts-
ausschuß aufgezeichnet, der in einem zu losen Ver-
hältnis zu den demokratisch gewählten Gemeinde-
parlamenten steht. Die öffentliche Jugendarbeit ist 
aber unbestritten ein Bestandteil der Sozialpolitik. 
Sie liegt damit in der vollen Verantwortung der 
Parlamente. Die schwierigen Probleme der Jugend-
wohlfahrt müssen in die Parlamente getragen wer-
den, damit diese für die Gestaltung des öffentlichen 
Lebens verantwortlichen Gremien sich mit den 
Fragen der Jugendnot und der Jugendhilfe immer 
wieder befassen müssen und sich dadurch der be-
sonderen Verantwortung der Jugend gegenüber 
bewußt werden. Es besteht kein triftiger Grund, 
die Zusammensetzung des Jugendamtsausschusses 
anders zu gestalten als die anderen Ausschüsse der 
Selbstverwaltung. Gerade die Jugendwohlfahrts-
arbeit gibt einen tiefen Einblick in die sozialen Zu-
stände in unserm Volk, und hieraus können sich 
wirklich echte parlamentarische Auseinander-
setzungen ergeben, welche die Jugendarbeit 
zweifellos nur fördern. Daß sich die Tätigkeit 
dieser Ausschüsse auf politisch polemische Er-
wägungen beschränkt, besteht gar keine Gefahr; 
denn die demokratischen Parteien gehen in der 
Sorge um die deutsche Jugend ein gutes Stück 
Weg gemeinsam miteinander. Für die Durch-
setzung der Forderungen für die Jugend dürfte der 
parlamentarische Ausschuß das größere Gewicht 
haben. Wenn er sich laufend mit dem Problem der 
Jugendhilfe beschäftigt, wird er mit mehr Einsicht 
und besseren Argumenten sich für die notwendi-
gen Mittel bei den Etatberatungen einsetzen. Die 
Anregung eines nichtparlamentarischen Aus-
schusses dürfte diese Durchschlagskraft nicht 
haben. 

Unserer Auffassung nach sollte der Jugendamts

-

ausschuß ein parlamentarischer Pflichtausschuß 
sein, der nach dem geltenden Gemeinderecht ge-
bildet wird. Aber dieser Ausschuß wird keines-
wegs auf die Mitarbeit von Männern und Frauen 
verzichten können, die sich bisher in der Jugend-
hilfe bewährt haben. Ebenso müssen diesem Aus-
schuß Vertreter der freien Wohlfahrtsverbände und 

der Jugendverbände mit beratender Stimme ange

-

hören. Ferner sollten in diesen Ausschuß mit be-
ratender Stimme der Vormundschaftsrichter, der 
Berufsberater, der Leiter des Gesundheitsamtes, 
die Lehrerschaft und eventuell noch mehr Persön-
lichkeiten, die in der Jugendarbeit tätig sind, be-
rufen werden. Es ist Aufgabe des Jugendamts-
ausschusses, mit seiner Sachkenntnis und dem 
Schwerpunkt der politischen Möglichkeiten für die 
Lösung der Jugendnot in seinem Bereich einzu-
treten. 

Wir werden im Ausschuß unsere Änderungsvor-
schläge zu § 9 vorlegen. Wir sind mit der Delega-
tion von Geschäften an besondere Ausschüsse sowie 
an Vereinigungen für Jugendhilfe und für Jugend-
bewegung nicht einverstanden. Dagegen haben wir 
gegen die Erledigung einzelner Angelegenheiten, 
wenn die sachgemäße Durchführung garantiert ist, 
nichts einzuwenden. Das Jugendamt soll Mittel-
punkt aller Jugendarbeit sein, und es kann deshalb 
die großen Pflichtaufgaben, die im Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetz festgelegt sind, nicht delegieren. 

Wir halten die Einschaltung des Abs. 4 in § 12, 
der die Beteiligung der Landesjugendämter als 
Fachstellen in der kommunalen Aufsicht behan-
delt, für außerordentlich wichtig; denn ohne eine 
solche Bestimmung würde die Gefahr bestehen, 
daß aus fiskalischen Gründen gerade die vorbeu-
gende Jugendhilfe nicht das nötige Verständnis bei 
der Aufsichtsbehörde findet. 

Wir haben bei früheren Gelegenheiten in diesem 
Hause schon die Forderung nach einem Bundes-
organ erhoben, das die Forschung, Planung und 
Zusammenfassung der jugendpolitischen Aufgaben 
vornimmt. Wir hoffen, in dieser Novelle eine be-
friedigende Lösung dieses unseres Anliegens zu 
finden. 

Die Drucksache Nr. 3641 ist eine gute Diskus-
sionsgrundlage. Die sozialdemokratische Fraktion 
wird ihre Gegenvorschläge zu den einzelnen Para-
graphen im Ausschuß vorlegen. Wir hoffen, daß 
mit dieser Novelle zum Reichsjugendwohlfahrts-
gesetz ein positiver Beitrag zur Behebung der 
Jugendnot in Deutschland geleistet werden kann. 
Wir beantragen, diese Drucksache dem Ausschuß 
für Jugendfürsorge, dem Ausschuß für innere Ver-
waltung und dem Ausschuß für Kommunalpolitik 
zu überweisen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat Frau Abge-
ordnete Thiele. 

Frau Thiele (KPD): Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Wieder einmal stehen in diesem 
Hause die Jugendprobleme zur Beratung, und 
wieder hat sich, wie bisher, so auch heute, die 
Frage aufgetan: Was tut diese Regierung und was 
tut dieser Bundestag zur Lösung der brennenden 
Jugendprobleme und der wirklich ungeheuren Not-
lage der Jugend? Der vorliegende Gesetzentwurf 
sieht lediglich eine Neuregelung des organisatori-
schen Aufbaues der Jugendwohlfahrtspflege vor, 
er beseitigt lediglich Änderungen im alten Reichs-
gesetz für Jugendwohlfahrt von 1922, die durch das 
nationalsozialistische Regime eingeführt waren. 
Gut, das ist eine sehr notwendige Sache, die aber 
absolut von sekundärer Bedeutung ist, wenn nicht 
an die Beseitigung der Wurzel der Jugendnot 
herangegangen wird, wenn diese Regierung nichts 
dazu tut, um dieser ungeheuren Jugendnot zu 
steuern. 
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Ich vermag nicht zu erkennen, wieso Frau Ab-
geordnete Niggemeyer von einer solch beglücken-
den Freude sprechen konnte über die Tatsache, daß 
hier zum ersten Male etwas Positives für die 
Jugend getan sei. Meiner Ansicht nach hat sie da-
mit das völlige Eingeständnis der absoluten Jugend-
feindlichkeit der Adenauer-Regierung gegeben, daß 
sie hier sagte, hier sei zum ersten Male etwas 
Positives für die Jugend getan worden. Diese 
Novelle, so notwendig Änderungen sind, zeigt 
keinerlei Verbesserungen der materiellen Leistun-
gen auf dem Gebiet der Jugendwohlfahrtspflege. 
Aus dem Material der Pressestelle der Bundes-
regierung „Jugendbedrohung in Zahlen und Tat-
sachen" ist folgender Satz zu entnehmen und 
typisch für den Charakter dieser Regierung: 

Von der Öffentlichkeit weithin nicht erkannt, 
gibt es einen Notstand der Jugend, den man 
geradezu als Staatsnotstand bezeichnen kann. 

Ich denke, das ist ein sehr bezeichnendes Einge-
ständnis. Die erwähnte Denkschrift zeigt einige 
Gründe für das Jugendelend in Westdeutschland 
auf, die in der inneren und äußeren Notlage der 
Familien liegen. Ich meine, daß es notwendig ist, 
angesichts dieser Grundsatzdebatte über das 
Jugendwohlfahrtsgesetz noch einmal die Wurzeln 
für die ungeheure Jugendnot, die also nach 
Meinung der Regierung ein Staatsnotstand ist, auf-
zuzeigen. Ich möchte Ihnen dazu einige Zahlen, 
einige Gesichtspunkte hier sagen. Im Jahre 1950 
standen im Bundesgebiet 64 419 Jugendliche vor 
dem Gericht. Nach der Zeitung „Michael" vom 
24. Juni 1951 entfallen auf 100 Verbrechen, die 
1950 in der Bundesrepublik verübt worden sind, 
7 auf jugendliche Täter zwischen 14 und 18 Jahren. 
In diesem Artikel heißt es weiter, daß in Bayern 
allein im Jahre 1950 34 Jugendliche zwischen 14 
und 18 Jahren sowie 5 Kinder unter 14 Jahren 
Selbstmord begangen haben. 28 % dieser von 
Jugendlichen begangenen Verbrechen fallen auf die 
Delikte Notzucht und andere Sittlichkeitsver-
brechen, 6,4 % auf Mord und Totschlagsversuch. 
Die Jugendstraffälligkeit ist gegenüber dem Jahre 
1933 um 87 % gestiegen. Von der Gesamtheit der 
jugendlichen Mädchen, die im Jahre 1950 in West-
deutschland wegen geheimer Prostitution ange-
halten wurden, waren fast 60 % noch nicht 
14 Jahre alt. 51 % aller registrierten Geschlechts-
kranken unter 20 Jahren waren Jugendliche, 10 % 
davon noch nicht 14jährige Kinder. 

Wie groß die Gefährdung der Jugend hauptsäch-
lich durch die amerikanischen und englischen Filme 
neben der sozialen Lage in Westdeutschland ist, 

(Glocke des Präsidenten) 
geht aus einem Bericht der „Rheinpfalz" vom 
19. August 1952 hervor. Danach haben Filmfach-
leute über 400 in Westdeutschland gezeigte ameri-
kanische und britische Filme vom Standpunkt der 
Justiz untersucht. Dabei kam m an  zu dem geradezu 
erschütternden Ergebnis, daß in diesen 400 Filmen 
dem staunenden Publikum 1952 Gesetzesbrüche 
serviert wurden, darunter 310 Morde, 182 Mein-
eide, 104 Raubüberfälle, 74 Erpressungen, 54 Fälle 
der Verführung von Minderjährigen und 34 Brand-
stiftungen. 

Präsident Dr. Ehlers: Frau Abgeordnete Thiele, 
kommen Sie bitte zum Schluß; Ihre Redezeit ist 
abgelaufen. 

Frau Thiele (KPD): Ich denke, daß man sich nicht 
zu wundern braucht, wenn eine solche Art der  Dar

-

stellung den jungen Menschen in Westdeutschland 
geboten wird und die Adenauer-Regierung nichts 
dazu tut, um diese Zustände zu beseitigen. Mir 
fehlt leider die Zeit, das ganze Problem anzu-
sprechen. 

(Zuruf rechts: Gott sei Dank!) 
Das wäre erforderlich gewesen, insbesondere auch 
von seiten der Vertreter der Regierungsparteien. 
Aber ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, 
daß das ungeheure Wohnungselend — allein 200 000 
Kinder wohnen heute noch in Elendsbaracken —, 
ebenfalls die Not der studierenden Jugend und die 
große Arbeitslosigkeit, die in einer Menge von 
Zahlenangaben selbst von offiziellen Stellen der 
Bundesregierung immer wieder zum Ausdruck ge-
bracht worden sind, die Wurzeln der Jugendnot 
sind und daß es erforderlich gewesen wäre, diese 
Fragen hier einmal anzusprechen 

(Zurufe rechts) 
und Wege aufzuzeigen, wie man sie lösen kann. 
Allerdings denkt diese Regierung gar nicht daran, 
diese Not zu beseitigen. 

(Fortgesetzte Zurufe in der Mitte und 
rechts.) 

Sie hat lediglich ein Interesse daran, das Geld, das 
zur Schaffung dieser Möglichkeiten notwendig 
wäre, dieser einen Million Jugendlichen, die Herr 
Blank jetzt in die Wehrmacht stecken will, zur 
Verfügung zu stellen. 

(Abg. Kemmer: Jetzt haben wir es wieder!) 
— Aber sehen Sie, meine Damen und Herren, das 
weiß inzwischen auch die Jugend, daß die Adenauer-
Regierung für sie nur den Soldatenrock und das 
Massengrab bereit hat, — — 

Präsident Dr. Ehlers: Kommen Sie zum Schluß, 
Frau Abgeordnete, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Frau Thiele (KPD): — aber nichts tut, um ihre 
Not zu lindern, daß sie nichts tut, um endlich diese 
Jugendnot zu beseitigen. 

(Abg. Kemmer: Die alte Platte, Frau Thiele!) 
— Sie ist alt, aber wahr, und Sie tun nichts, um das 
zu ändern! 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen? 
— Frau Abgeordnete Dr. Ilk! 

Frau Dr. Ilk (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich glaube, ich muß Frau Abgeordnete 
Thiele,  wenn sie verpflichtet zu sein meint, eine 
Statistik zur Kenntnis zu bringen, darum bitten, 
daß sie uns einmal eine entsprechende von der 
Ostzone vorlegt. 

(Sehr gut! in der Mitte 'und rechts. — 
Zurufe von der KPD.) 

Und noch sehr viel wichtiger scheint es mir, daß 
sie uns auch einmal über die Maßnahmen be-
richtet, die man drüben zum Schutze der Jugend 
trifft. 

(Zuruf von der KPD: Stellen Sie uns doch 
Ihre Redezeit zur Verfügung!) 

Ich meine nicht, daß es ein Schutz und eine Wohl

-

fahrtspflege für die Jugend ist, wenn man z. B. in 
der Ostzone Hunderte und Tausende von ganz 
jungen Menschen wegen Lächerlichkeiten, ja 
manchmal ohne jeden Grund, in die Kzs. sperrt 
oder in eine Volkspolizei preßt, in die sie freiwillig 
nicht hineinzugehen beabsichtigen, so daß sie, wenn 
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(Frau Dr. Ilk) 
sie nicht hineinwollen, in die Westzone fliehen, um 
sich den unrechtmäßigen Zugriffen drüben zu ent-
ziehen. 

(Beifall in der Mitte und rechts. — Zurufe 
von der KPD.) 

Es ist eine alte Sache, daß uns bei jedem Anlaß 
etwas vorgeführt wird, von dem wir doch immer 
wissen, daß es nicht richtig ist. 

(Abg. Müller [Frankfurt]: Es sind Ihre 
eigenen Zahlen; aber die wollen Sie nicht 
kennen! — Weitere Zurufe von der KPD.) 

Der Gesetzentwurf zur Änderung des Reichs-
jugendwohlfahrtsgesetzes, der uns vorliegt, wird 
auch von der Fraktion der Freien Demokratischen 
Partei begrüßt. Ich möchte jetzt nicht auf die ein-
zelnen strittigen Punkte eingehen. Wir werden 
unsere Anträge im Ausschuß einbringen. Ich 
glaube, daß, nachdem alle Parteien daran inter-
essiert sind, das Beste für die Jugend herauszu-
holen, ein Gesetz zustande kommen wird, das 
unser aller Billigung findet. 

Es ist vor allem zu begrüßen, daß nach dem 
Gesetzentwurf dem Jugendamt vorbeugende 
jugendpflegerische Maßnahmen übertragen wer-
den; denn wohl bei keinem Problem ist es so klar, 
daß Vorbeugen besser ist als Heilen, wie in der 
Jugendpflege. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß 
kein Gesetz, und sei es noch so gut, eine Wirkung 
hat, wenn es nicht getragen ist von der Liebe zur 
Jugend und von der Bereitschaft, ihr zu helfen. 
An alle verantwortlichen Personen müssen wir die 
Bitte richten, all ihre Kraft und all ihre Liebe in 
ihrem Amt dafür zu verwenden, der Jugend zu 
helfen. 

Ich bin nicht der Ansicht, daß wir das Amt des 
Bewährungshelfers, das wir beim Jugendgerichts-
gesetz als eine Neuerung vorgesehen haben, vom 
Jugendamt trennen können. Ich meine, daß in die 
Jugendgerichtshilfe, die bisher bei den Jugend-
ämtern wohl aufgehoben war, auch der Bewäh-
rungshelfer eingeschaltet werden soll. 

Frau Schanzenbach hat den Antrag ge-
stellt, den Gesetzentwurf an drei Ausschüsse zu 
überweisen. Ich bin sehr daran interessiert, und Sie 
alle werden es sicherlich ebenso sein, daß die Ar-
beit an diesem Gesetzentwurf beschleunigt wird. 
Man sollte die Vorlage nur dem Ausschuß für 
Jugendfürsorge als federführendem überweisen 
und den Kommunalpolitischen Ausschuß und den 
für innere Verwaltung beratend beteiligen. 

(Abg. Frau Dr. Weber [Essen]: Nein!) 
Wenn alle Ausschüsse den Gesetzentwurf intensiv 
bearbeiten, dürfte die Verzögerung, die schon bis-
her groß genug ist und die wir schon sehr bedauert 
haben, noch größer werden. Ich möchte mich auf 
den Antrag beschränken, den Jugendfürsorgeaus-
schuß als federführenden Ausschuß zu bestimmen. 

(Zurufe von der Mitte: Als alleinigen!) 
— Ja, als alleinigen! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Dr. Ehlers: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die allgemeine Besprechung. 

Es besteht offenbar Einmütigkeit darüber, daß 
federführend der Ausschuß. für Jugendfürsorge ist. 
— Darüber besteht keine Meinungsverschiedenheit. 
Es ist weiter beantragt, den Ausschuß für Kommu-
nalpolitik als mitberatenden Ausschuß zu be-
trauen. Darf ich fragen, wer dafür ist. — Wer ist 

dagegen? — Wer enthält sich? — Und die Damen 
und Herren, die nicht mit abgestimmt haben! Das 
erste war die Mehrheit. Die Überweisung ist. er-
folgt. Weiter ist beantragt, den Ausschuß für 
innere Verwaltung damit zu betrauen. Wer ist 
dafür? — Wer ist dagegen? — Bei der unter-
schiedlichen Abstimmung ist das diesmal die Mehr-
heit; das ist abgelehnt. Damit ist die Überweisung 
an den Ausschuß für Jugendfürsorge und an den 
Ausschuß für Kommunalpolitik erfolgt. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung und Ergänzung der Polizei-
verordnung über den Verkehr mit giftigen 
Pflanzenschutzmitteln (Nr. 3642 der Druck-
sachen). 

Die Regierung verweist auf die gedruckte Be-
gründung. Der Ältestenrat schlägt Ihnen Verzicht 
auf eine Aussprache vor. Ich schlage Ihnen vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuß für Fragen des Ge-
sundheitswesens zu überweisen. — Sie sind damit 
einverstanden. Die Überweisung ist erfolgt. 

Meine Damen und Herren, ich darf darauf auf-
merksam machen, daß im Einverständnis mit dem 
Antragsteller und dem Haushalts-Ausschuß Punkt 
15, betreffend Subventionen für phosphorhaltige 
Düngemittel, von der heutigen Tagesordnung ab-
gesetzt ist, da der Antragsteller nicht anwesend ist. 

Ich darf Ihnen vorschlagen, daß wir jetzt, wie 
wir vorgesehen hatten, Punkt 10 der Tagesordnung 
behandeln: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung der Reichs-
dienststrafordnung (Nr. 2516 der Druck-
sachen); 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Be-
amtenrecht (25. Ausschuß) (Nr. 3594 der 
Drucksachen, Umdruck Nr. 645; Änderungs

-

anträge Umdrucke Nrn. 627, 649, 652). 
(Erste Beratung: 164. Sitzung.). 

Der schriftliche Bericht des Ausschusses für Be-
amtenrecht liegt vor*). Soll ein weiterer mündlicher 
Bericht erstattet werden? 

(Abg. Bodensteiner: Einige Bemerkungen!) 
Herr Abgeordneter Bodensteiner, einige Bemer-
kungen zum Schriftlichen Bericht; bitte schön! 

Bodensteiner (CSU), Berichterstatter: Meine 
Damen und Herren! Zu dem Schriftlichen Bericht 
Drucksache Nr. 3594 sind noch einige Berichtigun-
gen zu machen. 

Auf Seite 6 muß es in § 29 statt „daß die Rück-
nahme" heißen „da die Rücknahme"; auf Seite 11 
in § 58 statt „Hauptversammlung" „Hauptverhand-
lung". Auf den Seiten 15 bis 17 ist an Stelle der 
Bezeichnung „§ 3 bis § 17" zu setzen „Artikel 3 
bis Artikel 17". Ferner steht auf Seite 15 rechte 
Spalte zu Artikel 3 in der vierten Zeile von unten 
„gemäß § 64 des zur". Es muß richtig lauten „ge-
mäß § 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums". 

Auf Seite 17 muß zu Artikel 14 der Satzteil „der 
auf den Bund übernommenen Verwaltungen" ge-
strichen werden. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Boden-
steiner, das gilt über die in Umdruck Nr. 645 vor-
gesehenen und mitgeteilten Änderungen hinaus? 

*) siehe Anlage Seite 10 364 
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Bodensteiner (CSU), Berichterstatter: Über die 
Änderungen hinaus! 

Ferner bitte ich Sie im Namen des Ausschusses, 
die Berichtigungen des Umdrucks Nr. 645 zur 
Kenntnis zu nehmen. Sie sind zum Teil lediglich 
redaktioneller Art; darüber hinaus aber entspre-
chen sie den Beschlüssen des Ausschusses. Diese 
Fehler sind entstanden, weil sowohl die redaktio-
nelle Fertigstellung als auch die Drucklegung die-
ser Drucksache unmittelbar vor den Parlaments-
ferien unter sehr starkem Zeitdruck erfolgt ist. 

Ich habe dann noch zu berichten, daß die An-
träge der Fraktion des Zentrums, Drucksache 
Nr. 182, und der Fraktion der SPD, Drucksache 
Nr. 905, durch den Beschluß zu Abschnitt II Art. 4 
der vorliegenden Novelle ihre Erledigung gefun-
den haben. Dieser Beschluß wurde im Ausschuß 
mit Zustimmung der Antragsteller gefaßt. 

Ich bitte Sie, dem Antrag des Ausschusses zu-
zustimmen. 

Präsident Dr. Ehlers: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Meine Damen und Herren, ich rufe auf: Ab-
schnitt I, Änderung der Reichsdienststrafordnung, 
Art. 1 Ziffern 1, — 2, — 3, — 4. — Dazu keine 
Wortmeldungen? — Ich komme zur Abstimmung. 
Ich bitte die Damen und Herren, die dem aufge-
rufenen Abschnitt, den Überschriften, dem Artikel 
und den Ziffern 1 bis 4 zuzustimmen wünschen, 
eine Hand zu erheben. — Das ist die Mehrheit. Es 
ist angenommen. 

Zu Ziffer 5 liegt der Änderungsantrag der SPD-
Fraktion auf Umdruck Nr. 627 Ziffer 1 vor. Herr 
Abgeordneter Dr. Brill! 

Dr. Brill (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte an die allgemeinen Be-
merkungen des Herrn Berichterstatters anknüpfen. 
Er hat auf den Umdruck Nr. 645 hingewiesen. 
Durch ihn wird die Vorlage in nicht weniger als 
neun Punkten berichtigt bzw. ergänzt. Wenn die 
Ergänzungen auch keine besondere materielle Be-
deutung haben, so sollten wir uns doch eine solche 
Galopparbeit und Flickschusterei künftig ersparen. 
Wir haben j a bei den beiden großen Vertragswer-
ken, dem Deutschlandvertrag und dem EVG-Ver-
trag, erlebt, daß sogar ein Zusatzabkommen über 
60 Druck- und Schreibfehler sowie Irrtümer ab-
geschlossen werden soll. Ich meine, es hat keinen 
Zweck, unter einem angeblichen Zeitdruck vor den 
Parlamentsferien solche Fragen, die in der prak-
tischen Anwendung erfahrungsgemäß große Schwie-
rigkeiten bereiten, nämlich die Fragen, die sich 
hier auf das Kostenrecht beziehen, so ungenau zu 
behandeln, daß dann der Schriftliche Bericht und 
dessen Anlagen ergänzt werden müssen. 

Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen zu 
Ziffer 5 einen Änderungsantrag vorgelegt, der eine 
andere Regelung der Verjährung im Dienststraf-
verfahren vorsieht. Die Ausschußvorlage will eine 
Verjährung nur bei leichten Dienstvergehen, die 
lediglich mit Warnung, Verweis oder Geldbuße 
belegt werden können, und will als Verjährungs-
frist fünf Jahre gesetzt haben. Wir schlagen Ihnen 
eine andere Regelung der Verjährung dahingehend 
vor, daß a 11e Dienstvergehen, die zur Kenntnis des 
Dienstvorgesetzten gekommen sind, als verjährt 
gelten, wenn mehr als drei Jahre verstrichen sind, 
im übrigen alle Dienstvergehen nach Ablauf von 
zehn Jahren verjähren. Damit bleibt natürlich der 

Zusammenhang in der Verjährung, der zwischen 
Dienstvergehen und kriminellen Vergehen besteht, 
unberührt. 

Der Herr Berichterstatter hat in  seinem schrift-
lichen Bericht darauf hingewiesen, daß' durch den 
Vorschlag des Beamtenrechtsausschusses eine um-
fassende neue Regelung erfolgen soll, und außer-
dem gesagt, die Frage der Verjährung im Dienst-
strafverfahren sei zum erstenmal durch ein Wirt-
schaftsratsgesetz aus dem Jahre 1949 geregelt 
worden. Ich muß leider — und ich glaube, es ist 
in diesem Zusammenhang nicht unwichtig, das zu 
tun — darauf hinweisen, daß die Annahme des 
Herrn Berichterstatters unrichtig ist. Die Frage 
der Verjährung in Dienststrafverfahren war schon 
vor dem Jahre 1918 im Beamtenrecht einzelner 
Bundesstaaten mindestens teilweise geregelt. Wenn 
sich die Damen und Herren für diese damals — 
vor 1918 beispielsweise in Hessen, Württemberg, 
Bayern, dem Großherzogtum Sachsen — bestehen-
den Verjährungsregelungen interessieren sollten, 
so möchte ich sie und auch den Herrn Berichterstat-
ter auf die Darstellungen von zwei bedeutenden 
bayerischen Juristen aufmerksam machen, des 
Freiherrn von Stengel, dessen Name mit der 
Reichsfinanzreform von 1908 verbunden ist, und 
des Professors von Piloty von der Universität 
Würzburg. Es ist also nicht richtig, anzunehmen, 
daß hier etwas vollkommen Neues nach dem Ge-
setz des Wirtschaftsrates geschaffen werden müßte. 
Umfassend ist die Frage der Verjährung dann nach 
1918 in Angriff genommen worden. Ich hebe nur 
hervor, daß das thüringische Staatsbeamtengesetz 
von 1923, eine Novelle zum sächsischen Staats-
beamtengesetz von 1924 und das modernste Be-
amtengesetz, das hamburgische — ich glaube, es 
ist aus dem Jahre 1930 —, weitere Regelungen ge-
bracht haben und schließlich auch durch die preu-
ßische Dienststrafordnung von 1932 in einem 
besonderen Abschnitt eine umfassende Regelung 
der Verjährung vorgenommen wurde. Ich erwähne 
das alles, um darauf hinzuweisen, daß das, was 
jetzt in Ziffer 5 des Gesetzes zur Änderung und 
Ergänzung des Dienststrafrechts vorgeschlagen 
wird, weit hinter der Rechtslage zurückbleibt, die 
zum Teil schon bis 1918 und weitgreifend bis 1933 
geschaffen worden ist. Gegen ein solches Zurück-
bleiben in der bis 1933 bereits vorhandenen Rechts-
lage im Verjährungsrecht müssen wir als Sozial-
demokraten uns mit aller Entschiedenheit aus-
sprechen. Es ist auch in den Verhandlungen im 
Ausschuß, an denen ich teilgenommen habe, kein 
Grund dafür hervorgetreten, daß eine Notwendig-
keit für eine solche rückwärtsgehende Regelung 
vorhanden ist. Alles, was an sachlichen Gründen 
im Ausschußbericht und in den Beratungen der 
Ausschüsse vorgebracht worden ist, trifft meiner 
Überzeugung nach nicht zu. 

Im Ausschußbericht wird hervorgehoben, daß 
doch gerade die. spätere Aufdeckung von schweren 
Dienstvergehen — es wird dafür sogar der Aus-

, druck Verbrechen gebraucht — im Interesse der 
Allgemeinheit liege. In diesem Interesse liege es 
auch, daß bei Dienstvergehen, die mit einer 
höheren Strafe als Geldbuße zu belegen seien, 
eine Bestrafung noch nach einer Zeit möglich sein 
müsse, die weiter reiche als 10 Jahre, wie wir das 
vorschlagen. Meine Damen und Herren, dagegen 
ist zu sagen: Liegt wirklich eine Verbindung mit 
einem Verbrechen vor, so greifen ja die Verjäh-
rungsfristen des Strafrechtes Platz. So ist also die-
ser Einwand inhaltlos geworden. Und würde ein 
Vorgesetzter erst nach zehn Jahren darauf auf- 
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(Dr. Brill) 
merksam, würde es ihm nicht gelingen, das Ver-
gehen in drei Jahren aufzudecken, dann hätte er 
selber eine Pflichtwidrigkeit begangen und müßte 
bestraft werden. Das ist doch aber nicht anzu-
nehmen. 

Wir wollen also durch unseren Antrag errei-
chen, daß ohne Rücksicht auf die zu erwartende 
Dienststrafe alle Dienstvergehen in die Verjäh-
rungsregelung einbezogen werden und daß eine 
Unterscheidung gemacht wird zwischen denjenigen, 
die zur Kenntnis des Dienstvorgesetzten gekom-
men sind, und den anderen. Ich glaube, daß das 
auch politischen Interessen dient; denn bei dem 
parlamentarischen Regierungssystem ist sehr wohl 
ein Wechsel des Dienstvorgesetzten möglich, der 
zu einer anderen Beurteilung dienstwidriger Hand-
lungen führt. Der Beamte muß davor geschützt 
sein, daß immer wieder wegen ein und derselben 
Sache Untersuchungen gegen ihn geführt werden. 
Das ist nur möglich, wenn Sie für den Fall, daß 
der Dienstvorgesetzte von diesen Handlungen 
Kenntnis gehabt hat, eine verhältnismäßig kurze 
Verjährungsfrist einführen. Dafür schlagen wir 
drei Jahre vor. 

Gegen den kommunistischen Antrag, für diesen 
Fall nur drei Monate Verjährungsfrist vorzusehen, 
müßten wir uns aussprechen. Dieser Antrag ver-
kennt unserer Auffassung nach die tatsächlichen 
Verhältnisse. Es ist nicht immer einfach, selbst 
eine verhältnismäßig geringe Sache im Dienst-
betrieb aufzuklären. Drei Monate mögen ausrei-
chen, wenn es sich nur um die Verletzung von 
Dienstvorschriften bei der Eisenbahn, bei der Post, 
bei der Polizei handelt. Sie reichen aber schon nicht 
mehr aus, wenn man etwa in die Finanzverwal-
tung oder die allgemeine innere Verwaltung 
hineinkommt. Deshalb sehen wir diesen kommu-
nistischen Antrag als unreal an. Wir werden ihn 
ablehnen. 

Meine Damen und Herren, wir bitten Sie aber, 
unseren Antrag angesichts der Tatsache anzuneh-
men, daß gerade über die Verjährung im Dienst-
strafverfahren jahrzehntelange Diskussionen statt-
gefunden haben und daß diese Diskussionen zu 
genau dem gesetzgeberischen Ergebnis geführt 
haben, das wir Ihnen heute als allgemeine Norm 
zu beschließen vorschlagen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Gundelach zur Begründung des Antrages 
auf Umdruck Nr. 652. 

Gundelach (KPD): Meine Damen und Herren! 
§ 3 Abs. 2 in der Ausschußfassung sieht vor, daß 
Dienstvergehen, die keine schwerere Disziplinar-
strafe als Warnung, Verweis oder Geldbuße recht-
fertigen, nach fünf Jahren nicht mehr verfolgt 
werden sollen. Wir Kommunisten sind der Auffas-
sung, daß genannte Dienstvergehen, sofern sie dem 
Dienstvorgesetzten bekanntgeworden sind, bereits 
nach Ablauf von drei Monaten nicht mehr verfolgt 
werden sollten. Es ist unserer Meinung nach ein 
ganz unerträglicher Zustand, einem Dienstvorge-
setzten das Recht einzuräumen, sich bis zu fünf 
Jahren mit der Erledigung eines ihm bekanntge-
wordenen Dienstvergehens, wie ich es erwähnt 
habe, Zeit zu lassen. Eine derartige Regelung liegt 
unseres Erachtens nicht im öffentlichen Interesse 
und bedeutet für den betreffenden Beamten eine 
dauernde Marter. Wir Kommunisten sind der Mei-
nung, daß ein Dienstvorgesetzter verpflichtet sein 

soll, innerhalb von drei Monaten wegen ihm be

-

kanntgewordener leichterer Dienstvergehen das 
Disziplinarverfahren einzuleiten. Unterläßt er es, 
dann soll eine Verfolgung nicht mehr stattfinden. 
In allen anderen Fällen — das sind also die schwe-
reren Fälle — soll nach dem Änderungsantrag, den 
ich vorgelegt habe, eine Verjährung nach zehn 
Jahren eintreten, wie es auch seitens der Fraktion 
der Sozialdemokratie beantragt wird. 

Ich beantrage demgemäß, dem § 3 Abs. 2 .fol-
gende Fassung zu geben: 

Sind seit einem Dienstvergehen, das keine 
schwerere Disziplinarstrafe als Warnung, Ver-
weis oder Geldbuße, gerechtfertigt hätte, mehr 
als drei Monate verstrichen und war dieses 
Vergehen dem Vorgesetzten bekannt, so ist 
eine Bestrafung nicht mehr zulässig. Im übri-
gen verjähren alle Dienstvergehen nach Ab-
lauf von zehn Jahren seit dem Tage, an dem 
die disziplinarwidrige Handlung begangen 
worden ist. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Bodensteiner. 

Bodensteiner (CSU): Meine Damen und Herren! 
Ich bitte Sie, die Änderungsanträge abzulehnen. Ich 
darf aber zunächst darauf hinweisen, daß der Vor-
wurf der „Flickschusterei" dem Beamtenrechtsaus-
schuß zu Unrecht gemacht worden ist. Wir haben 
diesen Entwurf so, wie er von uns fertiggestellt 
worden war, rechtzeitig an den Rechtsausschuß ge-
geben. Dort lag er dann etwa zwei Monate unbe-
rührt, und erst kurz vor den Parlamentsferien ist 
es gelungen, den Rechtsausschuß zur Bearbeitung 
zu bewegen. Wir haben dann sämtliche Anregungen 
des Rechtsausschusses respektiert. Es wurde eine 
Redaktionskommission eingesetzt, die das Gesetz 
noch einmal durchgehen mußte, um die Ände-
rungen des Rechtsausschusses durchgehend einzu-
arbeiten. Wir hatten zu dieser Arbeit bei diesem 
doch reichlich schwierigen Gesetz buchstäblich nur 
einen Vormittag zur Verfügung. Dabei ist es dann 
natürlich passiert, daß einige gemäß den Be-
schlüssen erforderliche Änderungen nicht berück-
sichtigt worden sind. 

Ferner, sehr geehrter Herr Kollege Professor 
Dr. Brill, darf ich sagen: ich habe in meinem Be-
richt nicht behauptet, daß es nicht etwa irgendwo 
in den Länderdisziplinarrechten eine Verjährung 
gibt. Ich habe doch nur zu dem Bericht über das 
Bundesdisziplinarrecht — im früheren Reichs

-

disziplinar- bzw. Dienststrafrecht gab es doch so 
etwas noch nicht — gesagt, man könne das Recht 
des Vereinigten Wirtschaftsgebiets — gewisser-
maßen als des Vorgängers des jetzigen Bundes — 
in  dieser Hinsicht einigermaßen mit dem Bundes-
recht vergleichen. 

Zu dem Antrag Umdruck Nr. 627 Ziffer 1 bitte 
ich doch folgendes zu bedenken. Der erste Teil des 
Antrags würde eine wesentliche Verschlechterung 
für die Beamten darstellen. Nach dem Antrag der 
Fraktion der SPD beginnt nämlich die Verjäh-
rungsfrist erst zu laufen, wenn das Vergehen zur 
Kenntnis des Dienstvorgesetzten gekommen ist, 
während sie nach dem Beschluß des Ausschusses 
schon unmittelbar nach der Begehung zu laufen be-
ginnt. Also gerade die Strafen für die kleinen 
Vergehen würden den Beamten wesentlich härter 
treffen, während umgekehrt bei den schweren Ver-
gehen eine allzugute Behandlung eintreten würde. 
Ich bitte zu bedenken: Kann man es verantworten, 
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einen Mann, der in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis steht, in diesem Ver-
hältnis zu belassen, wenn nach zehn Jahren fest-
gestellt wird, daß er ein Verbrechen begangen hat? 
Die Mehrheit des Ausschusses hielt das nicht für 
verantwortbar. Aus diesen Gründen bitte ich Sie 
im Namen der Regierungsparteien, es bei der vom 
Ausschuß vorgelegten Fassung zu belassen. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Dr. Reismann. 

Dr. Reismann (FU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Vom Herrn Bericht-
erstatter ist soeben vorgetragen worden, daß sich 
durch diese Vorlage auch die Drucksache Nr. 182 
erledige. Die Dr Drucksache Nr. 182 war ein Zentrums-
antrag, der damals um eine Disziplinaramnestie 
bat. Die Sache liegt schon sehr lange zurück, und 
in der Zwischenzeit, in der sie nicht erledigt wor-
den ist, haben manche darunter leiden müssen, daß 
gerade dieses dringende Bedürfnis nicht eher hat 
befriedigt werden können. 

In diesem Sinne hat sich nun die Fraktion der 
FU mit der Frage befaßt, wie man sich zu der Ver-
jährung der Dienststrafvergehen stellen soll. Wir 
halten es im Sinne der Grundgedanken unseres da-
maligen Amnestieantrages für besser, dem SPD-
Antrag zu folgen, dem wir deswegen unsere Zu-
stimmung geben. Ich kann Ihnen, Herr Kollege 
Bodensteiner, da nicht folgen. Der SPD-Antrag geht 
weiter; denn er vermeidet es, die Verjährung auf 
die kleinen Sachen zu beschränken. Der § 3 Abs. 2 
der Vorlage beschränkt die Verjährung ausdrück-
lich auf „keine schwerere Disziplinarstrafe als ...". 
Es muß aber wie bei einer kriminellen Straftat auch 
bei den Dienststraftaten eine umfassende Verjäh-
rung Platz greifen, nicht nur für Kleinigkeiten. Es 
muß einmal ein Ende der Verfolgung sein und 
ziemlich bald; und zwar nicht nur dann, wenn der 
Vorgesetzte die Tat erfahren hat. Für den Fall 
allerdings kann man — auch das ist ja in dem An-
trag der SPD zum Ausdruck gebracht — der vor-
gesetzten Behörde nicht mehr eine jahrelange, 
unter Umständen endlose Quälerei der nun einmal 
schuldig gewordenen Beamten gestatten, dann muß 
es zu einer schnellen Entscheidung kommen. 

Wir sind also, wie gesagt, entsprechend dem 
Grundgedanken unseres damaligen Amnestie-
antrags der Ansicht, daß der SPD-Antrag besser 
geeignet ist, stabile Verhältnisse und Ruhe und 
Ordnung — auch im Sinne der Behördenarbeit — 
zu bringen. Man wird nämlich dann angehalten und 
hält die Behörde an, bekanntwerdende Vergehen 
rascher zu verfolgen und gründlicher durchzu-
greifen. Den Beamten aber mag es zu ihrer Be-
ruhigung dienen, daß man nicht zu weit in ihre 
Vergangenheit zurückgehen kann. 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung zu 
Ziffer 5. 

Der weitestgehende Antrag ist der Antrag des 
Abgeordneten Gundelach. Ich bitte die Damen und 
Herren, die diesem Antrag auf Umdruck Nr. 652 
zuzustimmen wünschen, eine Hand zu erheben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Dieser Antrag ist 
abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über Ziffer 1 des 
Antrags der Fraktion der SPD Umdruck Nr. 627. 
Ich bitte die Damen und Herren, die diesem Antrag 
zuzustimmen wünschen, eine Hand zu erheben. — 

Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
Auch die Stimme des Herrn Abgeordneten 
Bucerius, der noch in den Saal kommt, macht die 
Sache nicht ganz klar. 

(Heiterkeit.) 
Ich bitte die Damen und Herren, diese Frage im 
Wege des Hammelsprungs zu klären. Wer für den 
Antrag der sozialdemokratischen Fraktion ist, be-
gibt sich durch die Ja-Tür. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 
Ich bitte die Damen und Herren, die Schrift-

führer sind, sich an ihre Funktionen freundlichst 
erinnern zu wollen. 

Ich bitte, mit der Auszählung zu beginnen. 
(Wiedereintritt und Zählung.) 

Ich bitte, die Abstimmung zu beschleunigen. 
Ich bitte, zum Ende der Abstimmung zu kommen. 

— Ich bitte, die Türen zu schließen. 
Die Abstimmung ist geschlossen. 
Meine Damen und Herren, ich gebe das Er-

gebnis der Abstimmung bekannt. Für den Antrag 
der Fraktion der SPD haben 140 Abgeordnete ge-
stimmt, dagegen 165, bei 2 Enthaltungen. Damit 
ist der Antrag abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über Ziffer 5 in der 
Ausschußfassung. Ich bitte die Damen und Herren, 
die zuzustimmen wünschen, um ein Handzeichen. 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Bei zahlreichen Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf Ziffern 6, — 7, — 8, — 9. — Keine 
Wortmeldungen. Ich bitte die Damen und Herren, 
die zuzustimmen wünschen, um ein Handzeichen. 
— Gegenstimmen? — Enthaltungen? — Bei zahl-
reichen Enthaltungen angenommen. 

Zu Ziffer 10, Änderungsantrag Umdruck Nr. 627 
Ziffern 2 und 3, Herr Abgeordneter Professor Brill 
zur Begründung. 

Dr. Brill (SPD): Meine Damen und Herren! Wir 
haben zu Nr. 10 zwei Änderungsanträge gestellt. 
Der erste Änderungsantrag bezieht sich auf die 
Frage des Verhältnisses des ordentlichen Strafver-
fahrens zum Disziplinarverfahren. Die bisherige 
Rechtslage war bekanntlich so, daß das Disziplinar-
verfahren eingeleitet werden konnte, wenn ein 
ordentliches Strafverfahren eingeleitet war, und 
eingeleitet werden mußte, wenn in einem ordent-
lichen Strafverfahren die öffentliche Anklage er-
hoben worden war. Jedoch wurde die Durchführung 
des Disziplinarverfahrens ausgesetzt. Das hat, wie 
wir anerkennen, zu einer ganzen Reihe von Miß-
ständen geführt, insbesondere dazu geführt, daß 
Jahre vergingen, bis nach der Rechtskraft des 
Revisionsurteils im strafgerichtlichen Verfahren, 
nach zwei oder drei Jahren, das Disziplinarver-
fahren überhaupt erst begonnen werden konnte, 
und der schuldige Beamte in der ganzen Zeit einen 
Teil seines Gehaltes bezog. Wir billigen also die 
Tendenz, die in Nr. 10 a zum Ausdruck gebracht 
wird; wir bezweifeln nur, ob die vorgeschlagene 
Lösung richtig ist. 

Nach Ziffer 10 a soll dem Disziplinarverfahren 
Fortgang gegeben werden, wenn die Sachauf-
klärung gesichert ist. Wir sind der Auffassung, daß 
ein Urteil darüber, ob die Sachaufklärung gesichert 
ist, nicht von seiten der ermittelnden Behörde, son-
dern nur von seiten des Gerichts getroffen werden 
soll. Deshalb möchten wir an die Stelle des objek-
tiven Merkmals ein subjektives setzen und 
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schlagen Ihnen vor, zu beschließen, daß eine Fort-
setzung des Disziplinarverfahrens stattfinden kann, 
wenn Gründe vorliegen, die in der Person des Be-
schuldigten liegen, wenn also, um einige Beispiele 
zu bilden, der Beschuldigte flüchtig ist oder wenn 
er in ungebührlicher Art und Weise die Sachauf-
klärung verzögert. 

Der Antrag, den wir unter Ziffer 3 stellen, be-
zieht sich auf Nr. 10 Buchstabe b des Gesetzent-
wurfs und betrifft eine ganz grundsätzliche, in 
Literatur und Judikatur seit Jahrzehnten um-
strittene und schwankend entschiedene Frage. Es 
ist nämlich die Frage, ob und inwieweit der Diszi-
plinarrichter an die tatsächlichen Feststellungen 
des ordentlichen Strafrichters gebunden ist. Die 
wissenschaftliche Meinung war in dieser Frage 
immer geteilt. Die Rechtsprechung hat außer-
ordentlich geschwankt. Die große Mehrheit der 
gerichtlichen Entscheidungen hat sich für die abso-
lute Bindung des Disziplinarrichters an den Straf-
richter ausgesprochen. Durch eine Entscheidung des 
Hamburgischen Disziplinargerichts aus dem Jahre 
1930 ist zum erstenmal, dieser Grundsatz durch-
brochen worden. Es ist deshalb zu begrüßen — da 
das bisherige Recht über diese Frage schwieg —, 
wenn jetzt eine gesetzliche Regelung vorgenommen 
werden soll. Wir haben aber auch hier große Be-
denken gegen die vorgeschlagene Regelung. Diese 
Bedenken kommen aus ganz grundsätzlichen Er-
wägungen. Die grundsätzlichen Erwägungen be-
ziehen sich auf die Frage, ob im deutschen Prozeß 
das Verhandlungsgeheimnis so wie bisher absolut 
gewahrt oder unter gewissen Voraussetzungen 
durchbrochen werden soll. Wir haben diese Frage 
im Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht anläßlich der sogenannten Justizreform 1950 
sehr gründlich erörtert, und die Ausschußmehrheit 
Ist zu dem Beschluß gekommen, eine solche Durch-
brechung nicht zuzulassen. 

Die Beratung des Gesetzes über die Errichtung 
des Bundesverfassungsgerichts hat weiter zur Be-
handlung dieser Frage Anlaß gegeben, und der Aus-
schuß und das Plenum dieses Bundestags haben so-
gar beim Bundesverfassunggericht die Veröffent-
lichung von dissentierenden Gutachten einzelner 
Mitglieder des Gerichts abgelehnt; eine Regelung 
also, die z. B. in den Vereinigten Staaten längst 
Rechtens ist und die, wie die Wissenschaft zu-
mindest anerkennt, außerordentlich zur Weiterent-
wicklung unseres Rechts beitragen könnte, weil sie 
in Amerika wertvolle Beiträge zur Fortentwick-
lung des Rechts gebracht hat. 

Hier soll nun auf einmal ein Nebengebiet unseres 
Rechts, das Disziplinarrecht, dazu benutzt werden, 
um eine Regelung in einer Einzelfrage, nämlich den 
Voraussetzungen des Abweichnes des Disziplinar-
richters vom Urteil des Strafrichters, zu bringen; 
und zwar wird vorgeschrieben, daß ein solcher Be-
schluß des Disziplinargerichts einstimmig gefaßt 
werden muß und überdies noch in den Urteilsgrün-
den, also — noch viel weitgehender, als wir es 
beim Bundesverfassungsgericht haben — in einem 
dissentierenden Gutachten zum Ausdruck gebracht 
werden soll. Wir sind der Auffassung, daß es für 
die Frage, ob das Disziplinargericht von den tat-
sächlichen Feststellungen des ordentlichen Gerichts 
abweichen soll, bei den Abstimmungsregeln der 
sinngemäß anzuwendenden Strafprozeßordnung 
so  lange  zu bleiben hat, als nicht die Prinzipien-
frage im allgemeinen Strafrecht oder in dem 
Prozeß zum Bundesverfassungsgericht entschieden 
ist. Wenn man auf dem Standpunkt steht, daß der 

Disziplinarrichter nicht gebunden ist, muß man ihm 
die Freiheit in der Beschlußfassung geben, die der 
ordentliche Richter hat. Daher rechtfertigt sich 
unser Antrag, den ich Sie anzunehmen bitte. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Klein-
dinst! 

Dr. Kleindinst (CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Trotz der eingehenden Aus-
führungen des Herrn Kollegen Brill bitte ich, den 
gestellten Antrag abzulehnen und die Ausschuß-
fassung anzunehmen. Es handelt sich um zwei 
Fragen, und zwar zunächst um die Frage, ob eine 
Verhandlung fortgesetzt werden kann, wenn die 
Sachaufklärung gesichert ist. Wenn man bedenkt, 
daß der Bundesdisziplinaranwalt und schließlich 
auch der Vorsitzende des Gerichts darüber zu be-
finden haben, ob das geschehen ist, so ist zweifellos 
genügend Sicherheit gegeben, daß die Sachauf-
klärung auch gesichert ist. Wenn man sich darauf 
beschränken will, daß in der Person des Beschul-
digten Gründe vorliegen, so kann es sich nur um 
eine Flucht handeln oder um eine Erkrankung, die 
so schwer ist, daß der Betreffende nicht verhand-
lungsfähig ist, oder um eine Geisteskrankheit. In 
diesen Fällen wird schon nach der Strafprozeßord-
nung ausgesetzt. Infolgedessen bitte ich, die Fas-
sung des Ausschusses anzunehmen. 

Schließlich besteht noch die weitere Frage, daß 
nach dem Antrag übereinstimmend festgestellt 
werden soll, ob die Feststellung des Tatbestandes 
eines strafrichterlichen Urteils nach der Anschau-
ung des Bundesdisziplinargerichts richtig ist. Das 
ist eine Beschränkung auf einen so ausgefallenen 
Fall, darf ich sagen, daß man eine übereinstim

-

mende Auffassung der Richter annehmen darf. 
Eine Gefährdung des Beratungsgeheimnisses ist 
mit dieser Feststellung zweifellos nicht gegeben; 
einen Grundsatz der Verletzung des Beratungs-
geheimnisses darf man hier nicht annehmen. Das 
ist wohl an den Haaren herbeigezogen. Es handelt 
sich lediglich um die Feststellung, ob sich zwei Tat-
bestände decken oder ob sie sich nicht decken. Ich 
bitte infolgedessen, die Ausschußfassung, die nach 
langen Beratungen zustande gekommen ist, anzu-
nehmen und den gestellten Antrag abzulehnen. 

Präsident Dr. Ehlers: Es liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Ich schließe die Besprechung. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion der SPD, Umdruck Nr. 627 Ziffer 2 
zu Nr. 10, § 13 Buchstabe a. Ich bitte die Damen 
und Herren, die diesem Antrag zuzustimmen wün-
schen, um ein Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letzte ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 
. Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
betreffend Buchstaben b, Umdruck Nr. 627 Ziffer 3. 
Ich bitte die Damen und Herren, die zuzustimmen 
wünschen, um ein Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei Enthal-
tungen abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über Ziffer 10 in 
der Ausschußfassung. Ich bitte die Damen und 
Herren, die zuzustimmen wünschen, um ein Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Bei zahlreichen Enthaltungen ange-
nommen. 

Ich rufe auf die Ziffern 11, — 12, — 13, 	14, — 
15, — 16, — 17, — 18. -- Keine Wortmeldungen. 
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Ich bitte die Damen und Herren, die zuzustimmen 
wünschen, um ein Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei zahl-
reichen Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 19, Änderungsantrag Um-
druck Nr. 627 zu Ziffer 4. Zur Begründung Herr 
Abgeordneter Dr. Brill! 

Dr. Drill (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
erlaube mir, darauf aufmerksam zu machen, daß 
die Entscheidung über diesen Antrag für uns in der 
Schlußabstimmung wichtig sein wird. Ich glaube 
kaum, daß unsere Fraktion in der Lage sein wird, 
der Novelle zuzustimmen, wenn auch dieser An-
trag der Ablehnung verfallen sollte. 

Es handelt sich um die Möglichkeit der Ver-
teidigung vor dem Disziplinargericht. Die Fassung 
der Ausschußvorlage sieht vor, daß Verteidiger vor 
Disziplinargerichten nur Rechtsanwälte, Verwal-
tungsrechtsräte und Rechtslehrer an deutschen 
Hochschulen sein können. Wir möchten, daß die 
Verteidigung vor den Disziplinargerichten auch 
von Vertretern der Gewerkschafte n  und der Be-
rufsverbände der Beamten geführt werden kann. 
Wir glauben, in dieser Formulierung schon ent-
gegengekommen zu sein, denn wenn wir in diesem 
Fall nur nach unserer politischen Anschauung 
handelten, hätten wir uns auf den Standpunkt zu 
stellen, daß lediglich die Vertreter der Gewerk-
schaften zugelassen werden sollten. Wir wären aber 
damit einverstanden, daß auch Vertreter sonstiger 
Berufsverbände der Beamten vor den Disziplinar-
gerichten auftreten können. 

Auch hier würde das Gesetz, wenn es in der vor-
liegenden Fassung angenommen wird, ein Zurück-
bleiben hinter der bisherigen Rechtsentwicklung 
bedeuten. Ich darf dem Herrn Kollegen Boden-
steiner erwidern: gewiß ist er vorhin formal im 
Recht gewesen, als er gesagt hat, er habe ja hier 
nur Reichsrecht, Bundesrecht und Zonenrecht zu 
vertreten. Insofern ist sein Bericht korrekt ge-
wesen. Ich habe aber gesagt, d aß wir die gesamte 
Rechtslage, die sich in der Entwicklung des Be-
amtenrechts ergibt, berücksichtigen sollten, und 
deshalb auch auf die gesetzliche Regelung in den 
Ländern hingewiesen. Ich halte es für meine 
Pflicht, darauf aufmerksam zu machen, daß auch in 
diesem Punkt seit 1923 in Thüringen, seit 1924 in 
Sachsen seit 1932 in Preußen, seit 1950 in Nord-
rhein-Westfalen Vertreter der Gewerkschaften 
und der Berufsverbände der Beamtenschaft zur 
Verteidigung vor den Disziplinargerichten zuge-
lassen sind. 

Ich will heute nicht den Streit beginnen, wer sich 
denn zur Vertretung vor solchen Gerichten am 
besten eignet, die Rechtsanwälte oder die Gewerk-
schaftsvertreter; darüber wird ja wohl morgen bei 
der Vorlage des Arbeitsgerichtsgesetzes in extenso 
gesprochen werden. Ich beschränke mich deshalb 
heute darauf, für diesen Antrag zwei Dinge her-
vorzuheben. 

Wer die Praxis der Disziplinargerichte wirklich 
kennt, weiß, daß sie es mit drei Hauptarten von 
Disziplinarfällen zu tun haben. Die erste Hauptart 
sind Disziplinarvergehen, die sich aus strafgericht-
lichen Verurteilungen ergeben. Dabei ist die Tätig-
keit des Disziplinarrichters in der Regel verhältnis-
mäßig einfach und erfordert nach meinem Dafür-
halten keine besondere rechtswissenschaftliche Aus-
bildung, es sei denn, daß der Fall eintritt, den wir 
eben diskutiert haben: es ergeben sich Abweichun

-

gen für die tatsächlichen Feststellungen nach dem 
Ergebnis einer neuen Beweisaufnahme vor dem 
Disziplinargericht, die auch, zu einer neuen recht-
lichen Würdigung des Falles führen. 

Die zweite Hauptart sind die — wie ich sagen 
möchte — allgemeinen Dienstvergehen, insbeson-
dere diejenigen, die sich aus Verletzung der Treu-
pflicht ergeben. Ich gebe zu, daß für diese Haupt-
art eine genaue Kenntnis der Rechtsprechung not-
wendig ist. Ob die Rechtsprechung, die sich in be-
zug auf die Treupflicht in Deutschland in den 
Jahren 1930 bis 1945 breitgemacht hat, dazu ge-
eignet ist, etwas anderes als Gesinnungslosigkeit 
daraus zu lernen, wage ich zu bezweifeln. Mit an-
deren Worten: eine Vertretung in Fragen der Ver-
letzung der Treupflicht erfordert mindestens genau 
soviel gefestigte Staatsanschauung und Weltan-
schauung wie Rechtskenntnis und Kenntnis der 
Judikatur. Was den ersten Punkt anlangt, glaube 
ich, sind die Gewerkschaftsvertreter mindestens so 
zuverlässige Verteidiger wie Professoren oder 
Rechtsanwälte oder Verwaltungsrechtsräte. 

Die große Masse der kleinen Disziplinarvergehen 
bildet die dritte Hauptart: die Verstöße gegen 
Dienstvorschriften aller Art. Ich meine, daß in 
dieser dritten Hauptart die Gewerkschaftsvertreter 
und die Angehörigen von Berufsverbänden viel, 
viel besser Bescheid wissen als gelehrte Juristen. 
Gelehrte Juristen sind auf diesem Gebiete in der 
Regel Laien, die erst von den Gewerkschaftsver-
tretern informiert werden müssen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Ich glaube also, daß sich die Zulassung von Ver-
tretern der Gewerkschaften und der Berufsver-
bände der Beamten als Verteidiger vor den Diszi-
plinargerichten sachlich durchaus rechtfertigt. Wir 
haben mit der Zulassung von Gewerkschaftsver-
tretern und Vertretern von Berufsverbänden in 
den letzten Jahrzehnten gute Erfahrungen ge-
macht, und wir sind dafür, daß diese guten Erfah-
rungen auch auf das Bundesdisziplinarrecht über-
tragen werden. Wir wünschen das insbesondere 
auch deshalb, um eine Rechtseinheit in Deutsch-
land herzustellen, die den Gedanken der sozialen 
Gerechtigkeit materiell für die Beamtenschaft klar 
zum Ausdruck bringt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Dr. Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Dem Änderungsantrag und der 
Stellungnahme des Herrn Kollegen Brill liegt das 
Hineintragen arbeitsrechtlicher Gesichtspunkte in 
das Bundesdisziplinarrecht zugrunde. Das sind zwei 
wesentlich verschiedene Auffassungen. Es ist 
schon im Ausschuß hervorgehoben worden: die 
Bundesdisziplinarordnung ist keine arbeitsrecht-
liche Verfahrensordnung. Vor allem handelt es sich 
hier nicht um die Lösung eines Dienstverhältnisses, 
das auf Vertrag beruht und das etwa nach dem 
Arbeitsvertrag oder nach dem Anstellungsvertrag 
beurteilt werden soll, sondern nach den Grund-
sätzen des Beamtenrechts. 

Weiterhin muß ich hervorheben, daß gerade im 
Bundesdisziplinarrecht häufig auch Rechtsfragen 
von sehr elementarer Bedeutung ausgetragen wer-
den. Wenn Sie in der Zukunft irgend jemand 
disziplinarrechtlich verfolgen, weil er Grundrechte 
verletzt hat, dann kommen wichtige verfassungs- 
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rechtliche Fragen rein juristisch zur Entscheidung, 
die schon ein sehr großes Maß von Rechtskunde und 
Erfahrung erfordern. 

(Abg. Arnholz: Das kann man doch im prak
-tischen Leben auch erwerben!) 

Im übrigen handelt es sich dabei nicht um die 
Kenntnis der Rechtsprechung der Disziplinar-
gerichte in der Vergangenheit, sondern selbstver-
ständlich um die Entwicklung und um die Recht-
sprechung in der Zukunft. 

Ich bitte also, diesen Antrag abzulehnen. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Dr. Brill. 

Dr. Brill (SPD): Meine Damen und Herren! Die 
Behauptung, daß das Wesen des Disziplinarrechts 
aus dem Wesen des Beamtenverhältnisses heraus 
eine Anwendung arbeitsrechtlicher Gedankengänge 
ausschließt, ist meiner Meinung nach völlig unbe-
gründet. Überall, bei Beamten, Angestellten und 
Arbeitern, handelt es sich um Arbeitsleistungen, 
auch wenn man sie beim Beamten Dienstleistungen 
nennt. 

(Zustimmung bei der SPD.) 
In sehr, sehr vielen Fällen handelt es sich sogar um 
genau die gleichen Arbeitsleistungen. 

(Erneute Zustimmung bei der SPD.) 
Nehmen wir doch einmal das öffentliche Verkehrs-
wesen. Vergleichen wir, wieviel Beamte und wie-
viel Arbeiter da vorhanden sind. Wenn wir in die-
sem Punkt unsere grundsätzliche Auffassung 
durchsetzen wollten, Herr Abgeordneter Dr. 
Kleindinst, müßten wir ja eine vollkommen andere 
Position beziehen, nämlich die, daß für Beamte, 
Arbeiter und Angestellte einheitliche Arbeits-
gerichte eingerichtet werden. 

 (Sehr richtig! bei der SPD.) 
So weit sind wir gar nicht gegangen. Überlegen Sie 
sich doch noch einmal, ob Sie das vorgeschlagene 
Kompromiß. das — ich wiederhole und betone es — 
auch die Berufsverbände der Beamten einschließt, 
nicht annehmen wollen. 

Zu dem zweiten Punkt möchte ich kurz folgendes 
sagen. Es ist durchaus richtig, daß für die Ver-
tretung vor den Dicziplinargerichten auch die 
Kenntnis anderer Rechtsgebiete notwendig ist, 
nicht nur die Kenntnis der Judikatur, insbesondere 
dann — auch das gebe ich dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Kleindinst zu —. wenn es sich um Verletzung 
der Treupflicht der Beamten handelt. die aus einer 
Verletzung der Grundrechte erfolgt. Und unser An-
trag, Herr Kollege Bodensteiner, schließt es ja 
gar nicht aus, daß dann neben einem Gewerk-
schaftsvertreter auch ein Rechtsanwalt auftritt. so 
daß die Sache durchaus nach beiden Gesichts-
punkten behandelt werden kann und Sie, wenn 
Sie unserm Antrag zustimmen, durchaus auch auf 
Ihre Kosten kommen werden. 

Überlegen Sie sich das bitte noch einmal. Ich 
bitte Sie wirklich eindringlich Nehmen Sie uns 
nicht vorsätzlich jede Möglichkeit, der Novelle 
unsere Zustimmung zu geben, sondern stimmen Sie 
unserem Antrag zu. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion der SPD Umdruck Nr. 627 Ziffer 4. 

Ich bitte die Damen und Herren, die zuzustimmen 
wünschen, um ein Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit, der 
Antrag ist angenommen. 

Ich komme zur Abstimmung über Ziffer 19 unter 
Berücksichtigung der eben angenommenen Ände-
rung. Ich bitte die Damen und Herren, die zuzu-
stimmen wünschen, um ein Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei 
Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe Ziffer 20 auf. — Keine Wortmeldung. Ich 
bitte die Damen und Herren, die zuzustimmen wün-
schen, um ein Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit. Ist angenommen. 

Ich rufe Ziffer 21 auf. 
Zu dem Änderungsantrag Umdruck Nr. 627 

Ziffer 5 hat der Abgeordnete Brill das Wort zur 
Begründung. 

Dr. Brill (SPD): Meine Damen und Herren! In 
Nr. 21 werden den Gewerkschaften und Berufsver-
bänden der Beamten für die Besetzung der 
Disziplinargerichte insofern gewisse Zugeständ-
nisse gemacht, als sie berechtigt werden, Vor-
schläge einzureichen. Es heißt: sie können Vor-
schläge einreichen. Aus dem Wort „können" folgt 
unserer Überzeugung nach, daß für die Behörde 
keine Verpflichtung besteht, die Gewerkschaften 
und Berufsverbände zur Einreichung von Vor-
schlägen aufzufordern und solche Vorschläge ent-
gegenzunehmen. Das ist aber notwendig. Deshalb 
schlagen wir Ihnen vor, das Wort „können" durch 
„haben" zu ersetzen. Dadurch sind die Gewerk-
schaften und Berufsverbände verpflichtet, so zu 
verfahren, wie auch die Behörde verpflichtet ist. Sie 
müssen also dann gehört werden, auch wenn sie 
sich selbst nicht regen. Im Interesse einer Aus-
dehnung des Gedankens der Demokratie auf eine 
Demokratisierung unseres ganzen Gerichtswesens 
bitte ich Sie, diesen Antrag, der ja eigentlich nur 
dem Grundgedanken der Beiziehung von Schöffen 
und Geschworenen der ordentlichen Rechtspflege 
entspricht, anzunehmen. 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung. 

Ich bitte die Damen und Herren, die dem Ände-
rungsantrag Nr. 627 Ziffer 5 zuzustimmen wün-
schen, um ein Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Ich bitte, die Ab-
stimmung durch Aufstehen zu wiederholen, damit 
ein klarer Überblick gewonnen wird. Ich bitte die 
Damen und Herren, die dem Antrag zuzustimmen 
wünschen, sich zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das zweite ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über Ziffer 21 in 
der Ausschußfassung. Ich bitte die Damen und 
Herren, die zuzustimmen wünschen, um ein Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent

-

haltungen? — Das erste war die Mehrheit; 
Ziffer 21 ist angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 22; Änderungsantrag zu Um-
druck Nr. 627 Ziffer 6. Herr Abgeordneter Brill 
zur Begründung. 

Dr. Brill (SPD): Meine Damen und Herren, die-
ser Antrag zu Ziffer 22 der Gesetzesnovelle ent-
springt staatsrechtlichen Bedenken. Wir sind der 
Auffassung, daß es sich bei dem Bundesdisziplinar-
hof um ein oberes Bundesgericht handelt. Nach 
der Stellung des Disziplinarhofes im ganzen Sy- 
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stem, nämlich als Berufungsgericht gegen die Ur-
teile der Disziplinarkammern, kann darüber kein 
Zweifel sein. Nach der Bestimmung des Gesetzes 
soll der Bundesdisziplinarhof beim Bundesverwal-
tungsgericht gebildet werden. Er ist also eine 
Nebeninstitution des Bundesverwaltungsgerichts, 
was zweifellos, wie es aus .dem Gesetz über die 
Errichtung des Bundesverwaltungsgerichtes zu ent-
nehmen ist, als oberes Bundesgericht angesehen 
werden soll. 

Nun bestimmt Art. 96 des Grundgesetzes in 
Abs. 2 — ich darf das mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten zitieren —: 

Auf die Richter der oberen Bundesgerichte 
findet Art. 95 Abs. 3 mit der Maßgabe An-
wendung, daß an die Stelle des Bundesjustiz-
ministers und der Landesjustizminister die für 
das jeweilige Sachgebiet zuständigen Minister 
treten. 

Der Verweis auf Art. 95 Abs. 3 besagt, daß die 
Richter an den oberen Bundesgerichten genau so 
berufen werden müssen wie die am obersten Bun-
desgericht, nämlich durch den Bundesjustizmini-
ster gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß, 
der aus den Landesjustizministern und einer glei-
chen Anzahl von Mitgliedern besteht, die vom 
Bundestag gewählt werden. 

Unserer Überzeugung nach ist die Berufung der 
ordentlichen Richter am Bundesdisziplinarhof auch 
nur durch einen Richterwahlausschuß möglich. Die 
Auswirkung der Annahme unseres Antrags wäre 
also, daß unter dem Vorsitz des Herrn Ministers 
des Innern ein Richterwahlausschuß entscheiden 
müßte, dem die Minister des Innern der Länder 
oder, wenn in den Ländern, was auch vorkommt, die 
Disziplinargerichte den Justizministern unterstehen, 
diese und die nach Maßgabe des Richterwahl-
gesetzes zu wählenden Mitglieder des Bundestags 
angehören. Ich glaube, daß es sich nicht nur, wie 
es bisher den Anschein erwecken könnte, um eine 
formale staatsrechtliche Frage handelt, die an den 
Begriff oberes Bundesgericht anknüpft und aus 
ihm entwickelt wird. Ich bin vielmehr darüber hin-
ausgehend der Meinung, daß auch die ganze Be-
deutung des Bundesdisziplinarhofes verlangt, die 
Auswahl der Richter bei ihm nicht anders zu be-
handeln, als das bei den übrigen oberen Bundes-
gerichten geschieht. 

Schließlich glaube ich, Ihnen vortragen zu sol-
len, daß in einer solchen, Beteiligung des Bundes-
tags, an der wohl am meisten Anstoß genommen 
wird, gar nichts Neues liegt. Das bisherige Be-
amtenrecht kennt in den Ländern schon eine Wahl 
aller Richter — mit Ausnahme des Gerichtsprä-
sidenten, dessen Amt an ein anderes Amt: Präsident 
des Oberlandesgerichts, Präsident des Oberverwal-
tungsgerichts, Präsident eines bestimmten Land-
gerichts, geknüpft ist — durch die Landtage. 

(Vizepräsident Dr. Schmid übernimmt 
den Vorsitz.) 

Wir würden also, wenn Sie unseren Antrag an-
nehmen, nur in der durch das Grundgesetz vorge-
schriebenen Form diese demokratische Entwick-
lung unseres Beamtenrechts weiterführen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Bodensteiner. 

Bodensteiner (CSU): Meine Damen und Her-
ren! Die Regierungsparteien sind mit der Oppo-
sition der Auffassung, daß die hauptamtlichen 

Richter des Bundesdienststrafhofes vom Richter-
wahlausschuß gewählt werden müssen. Wir halten 
das für eine selbstverständliche Folge des Grund-
gesetzes und des Richterwahlgesetzes. Wir halten 
es aber ebenso für überflüssig, das in dieses Ge-
setz hineinzuschreiben. Darüber hinaus rennt der 
Antrag offene Türen ein. Es wird nämlich, soweit 
ich unterrichtet bin, bereits danach verfahren, und 
die entsprechenden Vorschläge werden dem Rich-
terwahlausschuß zugeleitet. Es ist also völlig über-
flüssig, daß wir das in das Gesetz hineinschreiben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Brill. 

Dr. Brill (SPD): Meine Damen und Herren! Die 
Mitteilung, daß praktisch so verfahren wird, ist 
j a erfreulich; aber das genügt meiner Meinung 
nach nicht, um Rechtssicherheit in dieser Frage zu 
schaffen. Soweit ich die Rechtslage jetzt übersehe 
— ich gebe zu, daß ich jetzt nicht ganz sicher 
bin —, gibt das Richterwahlgesetz in seiner jetzi-
gen Form dafür keine genügende Rechtsgrundlage. 
Es ist also notwendig, das, was praktisch gemacht 
wird, auch gesetzlich zu verankern. Ich glaube, daß 
nur dieses Gesetz der richtige Ort ist, um eine 
solche gesetzliche Verankerung vorzunehmen. 
Wenn die Erklärung, die der Herr Abgeordnete 
Bodensteiner eben abgegeben hat — ich staune 
etwas darüber, daß Sie unfreiwillig als Regierungs-
vertreter auftreten —, von der Regierung bestätigt 
wird, ist ja die Sache ganz einfach. Warum wollen 
Sie dann unserem Antrag nicht zustimmen? 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

(Staatssekretär Ritter von Lex: Die Erklärung 
des Herrn Abgeordneten Bodensteiner wird 

von der Regierung bestätigt!) 
— Der Herr Staatssekretär bestätigt für die Re-
gierung die Erklärung des Herrn Abgeordneten 
Bodensteiner. — Keine weiteren Wortmeldungen? 
Ich lasse abstimmen. 

Wer für den Änderungsantrag Umdruck Nr. 627 
Ziffer 6 ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — 
Gegenprobe! — Das letzte ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Ziffern 23 und 24. Wer für die Annahme ,der 
Ziffern 22, 23 und 24 in der Ausschußfassung ist, 
den bitte ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! 
— Gegen einige Stimmen angenommen. 

Zu Ziffer 25 ist ein Änderungsantrag auf Um-
druck Nr. 627 Ziffer 7 angekündigt. 

(Abg. Dr. Brill: Ich halte keine Begründung 
für notwendig!) 

— Eine Begründung wird nicht gegeben.. Wort-
meldungen erfolgen nicht. Ich lasse abstimmen. 
Wer für diesen Änderungsantrag ist, den bitte ich, 
die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — Das ist 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ziffer 26, — 27, — 28, — 29, — 30, — 31, —
32. — Wer für die Ziffern 25 bis 32 in der Aus-
schußfassung ist, den bitte ich, die Hand zu er-
heben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Gegen 
einige Stimmen bei zahlreichen Enthaltungen an-
genommen. 

Zu Ziffer 33 ist ein Änderungsantrag auf Um-
druck Nr. 627 Ziffer 8 angekündigt. Ohne Begrün-
dung? — Wortmeldungen erfolgen nicht. Ich lasse 



I ßR 1 	Deutscher Bundestag -- 228. Sitzung. Bonn, Mittwoch, dan  10. September 1952 

(Vizepräsident Dr. Schmid) 
°abstimmen. Wer für den Änderungsantrag auf Um-
druck Nr. 627, Ziffer 8, ist, den bitte ich, die Hand 
zu erheben. — Gegenprobe! — Ich bitte, die 
Abstimmung zu wiederholen. Wer für den Ände-
rungsantrag ist, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Der Saal ist sehr verschieden 
dicht besetzt. Es besteht Ungewißheit darüber, wo 
die Mehrheit ist. Wir müssen durch Hammelsprung 
abstimmen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 
Ich bitte, die Türen zu schließen. 
Ich bitte, mit der Abstimmung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 
Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Abstim-

mung ist geschlossen. 
Meine Damen und Herren, dies ist das Ergebnis 

der Abstimmung: Mit Ja haben gestimmt 114, mit 
Nein 160 Mitglieder des Hauses; Enthaltungen 
keine. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. 

In Ziffer 33 ist eine redaktionelle Korrektur vor-
zunehmen. In Abs. 3 Satz 2 des § 52 ist das Wort 
„Einleitung" durch „Einstellung" zu ersetzen. Wir 
brauchen darüber nicht besonders abzustimmen. 

Ziffern 33, — 34, — 35, — 36, — 37, — 38. — 
Wer für die Annahme dieser Bestimmungen ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Diese Bestimmungen sind an

-genommen. 
Nach Umdruck Nr. 627 Ziffer 9 soll eine Ziffer 

38 a eingefügt werden. Das Wort zur Begründung 
hat der Abgeordnete Dr. Brill. 

Dr. Brill (SPD): Meine Damen und Herren! Wie 
der Herr Präsident eben sagte, handelt es sich bei 
diesem Antrag nicht um einen Änderungs-, son-
dern um einen Ergänzungsantrag. Ich darf Sie viel-
leicht bitten, Seite 48 des Berichts aufzuschlagen 
und § 60 Abs. 1 Satz 1 in der jetzigen Fassung zu 
lesen. Da steht etwas, was vielleicht Ihr Erstaunen 
erregen wird. Da wird lapidar gesagt: „Die Haupt-
verhandlung ist nicht öffentlich." Nun glaube ich, 
daß es uns seit mehr als 100 Jahren in Fleisch 
und Blut übergegangen sein sollte, daß alle Ge-
richte öffentlich verhandeln müssen. Hier aber soll 
die Öffentlichkeit absolut ausgeschlossen werden. 
Würden wir von unserem sozialdemokratischen 
Standpunkt eine Position vertreten, die hundert-
prozentig nicht den sozialdemokratischen Anschau-
ungen, sondern den Anschauungen des vormärz-
lichen Liberalismus entspricht, dann würden wir 
einfach beantragen, das Wörtchen „nicht" zu strei-
chen, so daß es dann heißen würde: „Die Haupt-
verhandlung ist öffentlich."Wie sich aber aus un-
serem Antrag auf Umdruck Nr. 627 Ziffer 9 er-
gibt, machen wir auch hier den Versuch, Ihnen 
entgegenzukommen, und schlagen Ihnen vor, zu 
beschließen: 

Die Öffentlichkeit der Hauptverhandlung ist 
auf Antrag des Angeschuldigten jederzeit her-
zustellen. 

Es soll also dabei bleiben, daß — meinetwegen im 
Interesse der Verwaltung, die vielleicht dabei 
einiges zu verbergen hat — nicht öffentlich ver-
handelt wird. Aber es soll dem Angeschuldigten 
die Möglichkeit gegeben werden, jederzeit von 
sich aus die öffentliche Kontrolle über ein gegen 
ihn gerichtetes Gerichtsverfahren herzustellen. 

Auch da muß ich zur weiteren Begründung die 
Frage aufwerfen: Warum soll denn das jetzt ge

-

macht werden, wenn es sich eigentlich mit der 
ganzen Rechtsentwicklung nicht verträgt? Schon 
vor dem Jahre 1918 wurde vor den Disziplinar-
gerichten des Deutschen Reichs, des Königreichs 
Sachsen, des Königreichs Württemberg und des 
Großherzogtums Sachsen öffentlich verhandelt. 
Nicht öffentlich wurde vor 1918 verhandelt in 
Preußen, in Bayern, in Baden, in Hessen. Nach 
1918 wurde die Öffentlichkeit der Disziplinarver-
handlungen hergestellt in Thüringen 1923, in Ham-
burg 1930, in Preußen 1932. Erst in der Nazizeit 
ist es zu einem Bruch mit diesem Prinzip der 
öffentlichen Verhandlung gekommen. Man emp-
fand zuerst in Preußen das Bedürfnis — um einen 
Ausdruck der Regierungsvorlage zu gebrauchen —, 
wieder zu dem alten Rechtszustand zurückzukeh-
ren. Die Vorschrift der preußischen Dienststraf-
ordnung von 1932 über die Öffentlichkeit der Dis-
ziplinarverhandlungen wurde im Jahre 1934 schon 
wieder aufgehoben. Inzwischen aber waren das 
Reichsministerium des Innern und das preußische 
Ministerium des Innern 1934 durch das Zweite 
Reichsstatthaltergesetz vereinigt worden. Die so 
vereinigten Bürokraten .  glaubten, daß die Rechts-
lage auf Grund des preußischen Gesetzes nun auch 
im Reiche hergestellt werden müßte. So wurde 
also im Deutschen Reich 1937 diejenige Öffentlich-
keit der Verhandlung abgeschafft, die seit 1873 
unangefochten bestanden hatte. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
So ist die Entwicklung gegangen, meine Damen 
und Herren! 

Haben wir nun wirklich bei einer geschichtlichen 
Besinnung — ich meine nicht Besinnung auf die 
Nazigesetzgebung von 1934 und 1937 — die Ver-
pflichtung, das Prinzip der Öffentlichkeit für die 
Verhandlung der Disziplinargerichte so total und 
absolut aufzugeben, wie das der § 60 Abs. 1 Satz 1 
vorsieht? Ich glaube: nein; denn, meine Damen 
und Herren, erinnern Sie sich doch bitte daran, 
wie diese Änderung des preußischen Disziplinar-
rechts, das die Nichtöffentlichkeit kannte, im Jahre 
1932 zustande gekommen ist. Das Königreich 
Preußen hat, wenn man von den Bestimmungen 
des preußischen Allgemeinen Landrechtes von 1794 
absieht, niemals ein umfassendes Beamtengesetz 
gehabt. Erst im Jahre 1851 wurde ein solches Ge-
setz für die richterlichen und 1852 für die nicht-
richterlichen Beamten beschlossen. Diese Gesetze 
waren das letzte Aufbäumen des 48er Liberalismus 
in Preußen gegen die Reaktion, die mit der oktroy-
ierten Verfassung vom 5. Dezember 1848 eingesetzt 
hat, und sie waren die einzig sichere Rechtsgrund-
lage für das preußische Beamtenverhältnis, wenn 
Sie nicht die gute Rechtsprechung des preußischen 
Oberverwaltungsgerichts, die sich aus allgemeinen 
Rechtssätzen entwickelt hat, in Betracht ziehen 
wollen. 

Ich stelle nun an Sie die Frage: wollen Sie wirk-
lich heute, im Jahre 1952, erneut das sanktionieren, 
was durch die preußische Reaktion im Jahre 1852 
geschaffen worden ist? Wollen Sie heute, in dieser 
Stunde, die Rechtsentwicklung um hundert Jahre 
zurückdrehen? 

(Sehr richtig! 'bei der SPD.) 
Wollen Sie das bekräftigen, was 1934 und 1937 
unter nationalsozialistischer Führung gemacht wor-
den ist? Es gibt nach meiner Meinung keine Ein-
wände, die vor dem Grundsatz der Öffentlichkeit 
jeder Gerichtsverhandlung bestehen können; denn 
auch vor Disziplinargerichten kann die Öffent- 
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lichkeit nach den Vorschriften der Strafprozeßord-
nung — Gefährdung der Staatssicherheit und Ge-
fährdung der Sittlichkeit — ausgeschlossen wer-
den. Ob das bei den Disziplinargerichten immer 
ein Fortschritt ist — ich spreche ganz allgemein —, 
wage ich zu bezweifeln. Kommt beispielsweise ein 
Lehrer wegen Sittlichkeitsvergehen vor das Diszi-
plinargericht, so würde ich und habe ich als Diszi-
plinarrichter niemals einen Grund dafür gesehen, 
die Öffentlichkeit auszuschließen; denn ich glaube, 
die Allgemeinheit hat ein großes Interesse daran, 
in das Innere des Schulbetriebs und Verwaltungs-
betriebs nicht nur durch die verwaltungsgericht-
liche Kontrolle, sondern auch durch die indirekte 
Kontrolle der Disziplinargerichte hineinzusehen. 
Das ist das wirkliche sachliche Interesse. 

Fühlt sich ein Beamter durch die Öffentlichkeit 
der Verhandlungen beeinträchtigt, so wird man 
ihm eben sagen müssen, es hätte i a in seiner Hand, 
an seiner Person gelegen, keine Handlungen zu be-
gehen, die ihn vor das Disziplinargericht gebracht 
haben. Aber, wie schon gesagt, ich glaube, daß die 
normalen Vorschriften der Strafprozeßordnung 
durchaus genügen, um die Öffentlichkeit dann aus-
zuschließen, wenn das allgemein geboten erscheint. 

Um also ein Prinzip des vormärzlichen Liberalis-
mus aufrechtzuerhalten, um die Rechtsentwicklung 
in Deutschland nicht um genau hundert Jahre zu-
rückzudrehen und um den immer größer werden-
den Interessen der Allgemeinheit am Disziplinar-
wesen entgegenzukommen, bitte ich Sie, unseren 
Antrag in der Kompromißform, in der wir ihn ein-
gebracht haben, anzunehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Bodensteiner. 

Bodensteiner (CSU): Meine Damen und Herren! 
Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. Ich e

-

daure außerordentlich, daß der Herr Kollege 
Professor Dr. Brill, den ich sehr schätze, nicht an 
den Beratungen des Ausschusses teilgenommen hat; 
sonst würde er uns hier nicht den Vorwurf 
machen, wir wollten in die Rechtspflege des abso-
luten Staates zurückkehren. Denn alle diese 
Fragen, die Sie hier angeschnitten haben, sehr ver-
ehrter Herr Professor, haben wir wirklich ein-
gehend im Ausschuß erörtert, und ich darf Ihnen 
versichern, daß der Beschluß des Ausschusses ein-
stimmig bei einer Enthaltung gefaßt worden ist. 

(Hört! Hört! bei der CDU.) 
Wir haben uns eingehend darüber unterhalten, ob 
es sich hier um ein zivil- oder strafgerichtliches Ver-
fahren handelt, und wir sind eben zu der Über-
zeugung gekommen, daß es kein gerichtliches Ver-
fahren, sondern daß es ein Verwaltungsverfahren 
ist, und nach eingehenden sachlichen Erwägungen 
— ich will nicht im einzelnen darauf eingehen und 
hier nicht die ganze Ausschußberatung wiederholen 
— sind wir zu der Überzeugung gekommen, daß 
es zweckmäßig ist, die Nichtöffentlichkeit des Ver-
fahrens wiederherzustellen. Die Regierungsvorlage 
hat ja die Öffentlichkeit des Verfahrens vorge-
sehen. 

Ich darf Sie noch darauf hinweisen, meine ver-
ehrten Damen und Herren, daß auch nach 1945 
eine ganze Reihe von Ländern in Deutschland die 
Nichtöffentlichkeit des Verfahrens wiederherge-
stellt haben, z. B. Nordrhein-Westfalen, Nieder

-

sachsen, Rheinland-Pfalz, Baden, Hamburg, 
Bremen, Hessen. Es ist also ganz und gar nicht so, 

(Zurufe von der CDU: Hessen!!) 
daß wir hier so wild drauflos in Rechtspflege des 
absoluten Staates gemacht haben. 

Ferner darf ich Sie darauf hinweisen, daß die 
Formulierung auch rein konstruktiv nicht anwend-
bar ist. Wenn man das Recht nämlich dem Beschul-
digten einräumt, dann muß man es doch ganz kon-
sequent auch dem Disziplinaranwalt einräumen, 
und dann ist die Nichtöffentlichkeit so gut wie auf-
gehoben. 

Aus diesen Gründen bitte ich Sie also, es bei dem 
Antrage des Ausschusses zu belassen, der eingehend 
beraten und einstimmig bei einer Stimmenthaltung 
beschlossen worden ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Brill. 

Dr. Brill  (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
bedauere selbst, daß es mir nicht vergönnt war, an 
den Verhandlungen des Beamtenrechtsausschusses 
teilzunehmen. Aber ich darf doch wohl sagen, daß 
diese Gesetzesvorlage auch im Ausschuß für Rechts. 
wegen und Verfassungsrecht verhandelt worden ist, 
und in diesem Ausschuß bin ich vom ersten bis 
zum letzten Verhandlungstage anwesend gewesen. 
Allerdings ist wohl in diesem Punkt eine Empfeh-
lung des Rechtsausschusses nicht ausgesprochen 
worden. 

Der Einwand, daß es sich um ein Verwaltungs-
verfahren handelt und deshalb die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen werden müßte, trifft meiner 
Meinung nach nicht zu. Denn soweit ich Gesetze 
über das Verwaltungsstreitverfahren kenne, ver-
handeln die Verwaltungsgerichte ebenfalls öffent-
lich. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim

-

mung. Wer für die Annahme des Antrags auf Um-
druck Nr. 627 Ziffer 9 ist, den bitte ich, die Hand 
zu erheben. — Gegenprobe! — Meine Damen und 
Herren, es ist nicht festzustellen, welches die Mehr-
heit ist. Wir müssen durch Hammelsprung ent-
scheiden. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 
Ich bitte, die Türen zu schließen und mit der 

Auszählung zu beginnen. 
(Wiedereintritt und Zählung.) 

Die Auszählung ist beendet. 
Meine Damen und Herren, die Abstimmung hat 

folgendes Ergebnis: Mit Ja haben gestimmt 127, 
mit Nein 133; ein Mitglied des Hauses hat sich der 
Stimme enthalten. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Ziffern 39 bis 67. Ich habe anzumerken, daß in 
den Ziffern 33, 59, 61 und 64 gemäß Umdruck Nr. 645 
redaktionelle Änderungen, Korrekturen des Wort-
lauts erfolgen müssen. — Ich nehme an, daß das 
Haus einverstanden ist. Wer für die Annahme 
dieser Bestimmungen ist, den bitte ich,  die  Hand 
zu erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Gegen einige Stimmen bei zahlreichen Enthaltun-
gen angenommen. 

Ziffer 68. Hier ist ein Änderungsantrag, Um-
druck Nr. 627 Ziffer 10, angekündigt. Das Wort zur 
Begründung dieses Antrags hat der Abgeordnete 
Dr. Brill. 
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Dr. Drill (SPD): Meine Damen und Herren! Der 
jetzige § 108, der durch Ziffer 68 geändert wird, 
enthält nach unserer Rechtsauffassung etwas voll-
kommen Unmögliches. Nach ihm sollen nämlich 
Verwaltungsmaßnahmen, wie die vorläufige 
Dienstenthebung, die Einbehaltung von Dienstbe-
zügen und die Aufhebung dieser beiden Maßnah-
men, einer richterlichen Behörde in dem Fall über-
tragen werden, daß es sich um Verfahren gegen 
richterliche Beamte handelt. Das wäre an sich mög-
lich. Aber diese richterliche Behörde, der diese Ver-
waltungsmaßnahmen übertragen werden, ist auch 
entscheidendes Gericht. Eine solche Regelung ver-
stößt nach unserem Dafürhalten gegen den Grund-
satz der Trennung der Gewalten. Wir schlagen 
Ihnen deshalb, wie Sie in Nr. 10 des Umdrucks 627 
nachlesen können, eine Formulierung des § 108 vor, 
die alle Befugnisse der Einleitungsbehörde im förm-
lichen Dienststrafverfahren auf den Richterwahl-
ausschuß überträgt. Der Richterwahlausschuß ist 
wirkliche Ernennungsbehörde; der Richterwahlaus-
schuß ist im Grunde auch die Anstellungsbehörde; 
er hat also die echte Zuständigkeit dafür, alle Ver-
waltungsakte zu setzen, für die an sich bei nicht-
richterlichen Beamten die Einleitungsbehörde zu-
ständig ist. Ich bitte Sie namens meiner Fraktion, 
dem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wortmeldungen hier-
zu erfolgen nicht; wir stimmen ab. Wer für die 
Annahme des Änderungsantrags Umdruck Nr. 627 
Ziffer 10 ist, den bitte ich um ein Handzeichen. 
Gegenprobe! — Letzteres ist die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Wir stimmen ab über die Ziffern 68 bis 77. Wer 
für die Annahme dieser Bestimmungen ist, den 
bitte ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — 
Ersteres war die Mehrheit. 

Art. 2. Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
weise darauf hin, daß Art. 2 Bezug nimmt auf die 
Bundesdisziplinarordnung, die dem Gesetz ange-
hängt ist. In dem Text dieser Bundesdisziplinarord-
nung ist gemäß Umdruck Nr. 645 eine Reihe von 
Irrtümern zu korrigieren. Ich nehme an, daß dar-
über nicht besonders abgestimmt zu werden 
braucht. 

Wer für die Annahme von Art. 2 ist, den bitte 
ich. die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — 
Gegen einige Stimmen angenommen. Damit er-
übrigt sich für den weiteren Fortgang der Abstim-
mung eine besondere Abstimmung über die Bun-
desdisziplinarordnung, die dem Gesetz beigefügt 
ist. 

Abschnitt II, Art.  3,-4,-5,-6.-7.-8, -
9.- in.-11.-12.-13. Wer für die Annahme 
dieser Bestimmungen ist. den bitte ich, die Hand 
zu erheben. — Gegenprobe! — Mit überwiegender 
Mehrheit angenommen. 

Zu Art. 14 sind Änderungsanträge angekündigt. 
Umdruck Nr. 649 Ziffer 1. Es bedarf wohl kaum 
einer Begründung: es ist ein interfraktioneller An-
trag. — Wortmeldungen liegen nicht vor. Wer für 
die Annehme des Änderungsantrags ist. den bitte 
ich. die Hand zu erheben. — G egenprohe! — Ent-
haltungen? — Bei einigen Enthaltungen ange-
nommen. 

Art. 14 in der abgeänderten Fassung, — Art. 15, 
— Art. 16. Wer für die Annahme dieser Bestim-
mungen ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Gegen einige 
Stimmen angenommen. 

Zu Art. 17 liegt ein Änderungsantrag vor, Um-
druck Nr. 649 Ziffer 2. Er braucht wohl kaum be-
gründet zu werden. — Wortmeldungen erfolgen 
nicht. Wer für die Annahme dieses Antrags ist, 
den bitte ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! 
— Ist angenommen. 

Einleitung und Überschrift. — Ich bitte um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Gegen einige 
Stimmen angenommen. 

Damit ist die zweite Lesung abgeschlossen. Die 
Vorlage ist während der zweiten Lesung in einigen 
Punkten geändert worden, so daß wir zur dritten 
Beratung nur übergehen können, wenn nicht 10 
Stimmen widersprechen. 

(Abg. Kühn meldet sich zum Wort.) 
— Bitte, Sie haben das Wort. 

Kühn (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Namens der Fraktionen der FDP und der 
DP widerspreche ich der dritten Lesung. 

(Zurufe links: Oho!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Damit ist dieser 
Punkt der Tagesordnung für heute erledigt. 

Ich bin gebeten worden, Ziffer 13 der Tages-
ordnung vorwegzunehmen, da Kollege Kunze ver-
hindert ist, der Sitzung weiter beizuwohnen. Es 
handelt sich um die 

Wahl der Mitglieder des Kontrollausschusses 
beim Bundesausgleichsamt, 

also um eine bloße Abstimmung. Ich glaube, daß 
wir das unbeschadet der korrekten Abwicklung der 
Tagesordnung tun können. Es handelt sich um den 
Umdruck Nr. 648. Ich brauche wohl die Namen 
nicht vorzulesen. Auf eine Begründung soll auf 
Empfehlung des Ältestenrates verzichtet werden. 

(Abg. Kunze: Abgeändert!) 
— Der Umdruck Nr. 648 ist insofern abgeändert 
worden, als bei den Stellvertretern an Stelle des 
Abgeordneten Leibfried der Abgeordnete Farke 
treten soll. — Wortmeldungen erfolgen nicht. 

Wir stimmen ab. Wer die auf Umdruck Nr. 648 
vorgeschlagenen Personen wählen will, den bitte 
ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Die auf Umdruck Nr. 648 verzeich-
neten Personen sind zu Mitgliedern des Kontroll-
ausschusses beim Bundesausgleichsamt gewählt 
worden. 

Wir kommen nun zu Punkt 3 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Personalvertretungen in den öffent-
lichen Verwaltungen und Betrieben (Per-
sonalvertretungsgesetz) (Nr. 3552 der Druck-
sachen). 

Das Wort zur Begründung der Vorlage hat der 
Staatssekretär Ritter von Lex. 

Ritter von Lex, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium des Innern: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Frage, ob ein besonderes Personal-
vertretungsgesetz für den öffentlichen Dienst er-
lassen werden soll, ist bis in die letzten Beratungen 
des Betriebsverfassungsgesetzes im Bundestag und 
im Bundesrat umstritten gewesen. Durch die Be-
schlußfassung zu dem § 88 des Betriebsverfassungs-
gesetzes ist die Frage nunmehr entschieden. Das 
Betriebsverfassunggesetz findet auf die Betriebe 
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und Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Ge-
meinden und sonstiger Körperschaften und An-
stalten des öffentlichen Rechts keine Anwendung. 
Es beschränkt sich auf den Bereich der Wirtschaft 
und sieht für den öffentlichen Dienst ein beson-
deres Gesetz vor. Damit wird die Ordnung des 
Rechts der Personalvertretung namentlich in der 
Bundesverwaltung zu einer dringenden Notwendig-
keit. Der Gesetzentwurf regelt in seinen ersten 
Kapiteln die Bildung und Geschäftsführung der 
Personalvertretungen. Dabei ist der Entwurf be-
müht, für den öffentlichen Dienst Abweichungen 
von den Vorschriften des Betriebsverfassungs-
gesetzes nur dort vorzunehmen, wo die Verschie-
denheit zwischen Wirtschaft und öffentlichem Dienst 
dies erfordert. Die Bundesregierung trägt damit 
der Erfahrung Rechnung, daß Bestimmungen über 
Wahlen und Geschäftsführung überall große Ähn-
lichkeit besitzen, und daher auch für diese beiden 
Gesetze möglichst gleichmäßig getroffen werden 
sollten. Dennoch gibt es auch in den Vorschriften 
über die Bildung und Geschäftsführung der Per-
sonalvertretung Abweichungen vom Betriebsver-
fassungsgesetz, die sich aus der Zusammenfassung 
von Beamten, Angestellten und Arbeitern in einer 
Behörde oder in einem Betrieb der öffentlichen 
Hand ergeben. 

Die Zusammenfassung der gewählten Ver-
treter der Beamten, Angestellten und Arbeiter in 
eine Personalvertretung hat die Bundesregierung 
mit dem Ziel der Zusammenarbeit innerhalb der 
Behörden und Betriebe für notwendig erachtet. Sie 
geht davon aus, daß die überwiegende Zahl der 
Angelegenheiten, mit denen sich die Personalver-
tretung zu befassen hat, gleichmäßig zu regeln ist. 
Selbst wenn man sich also für besondere Beamten-
vertretungen entschieden hätte, würden die Be-
amtenvertretungen und die Vertretungen der An-
gestellten und Arbeiter in der überwiegenden Zahl 
der Angelegenheiten gemeinsam beraten und ent-
scheiden müssen. 

Die Schaffung einer gemeinsamen Personalver-
tretung für Beamte, Angestellte und Arbeiter in 
den Behörden und Betrieben des öffentlichen 
Dienstes erfordert aber andererseits, daß eine 
Majorisierung einer von diesen Gruppen durch 
andere vermieden wird und daß mit den Fragen. 
die nur eine Gruppe betreffen, nur diese Gruppe 
befaßt wird. So soll die Beamtenschaft sich 
beispielsweise nicht in Fragen, die nur die Ange-
stellten angehen und von denen die Beamtenschaft 
überhaupt nicht betroffen ist, zum Schiedsrichter 
machen können, und natürlich auch umgekehrt. 

Der Bundesrat hat vorgeschlagen, diese Be-
schränkung des Beratungs- und Entscheidungsrechts 
solle nur auf Antrag eintreten. Die Bundesregie-
rung hat diesem Vorschlag nicht beitreten können. 
In Angelegenheiten, die nur eine Gruppe angehen, 
wäre es nach ihrer Auffassung unangebracht, die 
Vertreter anderer Gruppen an der Entscheidung 
mitwirken zu lassen. Die Verantwortung für Ent-
scheidungen sollte auch im Personalrat immer nur 
der übernehmen, der mit den Dingen sachlich ver-
traut und von den Auswirkungen einer Entschei-
dung berührt ist. 

Auch das System der Wahl soll die Wahrung der 
Rechte von Minderheiten möglich machen. Die 
Personalvertretung soll eine echte Repräsentation 
der Belegschaft darstellen. Die Mittel dazu sind die 
Gruppenwahl und innerhalb der Gruppen die Ver-
hältniswahl. Die Verhältniswahl ist hier besonders 
geeignet, weil sie jeder Gruppe zu einer Vertretung 
gegenüber dem Chef der Behörde verhilft und weil  

es, anders als im staatlichen und politischen Leben, 
nicht auf die Schaffung tragfähiger Mehrheiten für 
die Regierungsbildung ankommt. Die Wahrung der 
Minderheitenrechte ist in der letzten Zeit durch ein-
heitliche Entscheidungen der Landesarbeitsgerichte 
als eine zwingende Voraussetzung für eine demo-
kratische Gestaltung des Personalvertretungsrechts 
festgelegt worden. Nach Auffassung der Bundes-
regierung sollte daher die Gruppenwahl, die vor 
allem der Wahrung der Minderheitenrechte dient, 
nicht an eine vorherige ausdrückliche Zustimmung 
oder Entscheidung der Gruppe gebunden werden. 
Die Bundesregierung kann daher auch dem Vor-
schlag des' Bundesrats zu § 15 Abs. 2 des Entwurfs 
nicht folgen, der als Regelform die Gemeinschafts-
wahl vorsieht. Sie stimmt dabei mit der Entschei-
dung überein, die der Bundestag zu der gleichen 
Frage in den §§ 10 und 12 des Betriebsverfassungs-
gesetzes getroffen hat. 

Der Bundesrat hat sich ferner für die Persön-
lichkeitswahl ausgesprochen und will damit die 
Verhältniswahl ablehnen. Hierzu muß darauf hin-
gewiesen werden, daß die Persönlichkeitswahl, wie 
beispielsweise auch das Wahlrecht zum gegen-
wärtigen Bundestag zeigt, mit dem Verhältniswahl-
recht nicht in Widerspruch stehen muß Der echte 
Gegensatz zu dem im vorliegeden Entwurf vor-
geschlagenen Verhältniswahlrecht wäre das Mehr-
heitswahlrecht. Dieses könnte aber bei Anwendung 
auf die Wahlen der Personalvertretungen zu dem 
unbilligen Ergebnis führen, daß in den Betriebs-
räten, auch in Personalvertretungen, nur die Mehr-
heit vertreten ist und daß nur ihre Vertreter zu 
Wort kommen, während große Minderheiten keiner-
lei Möglichkeit haben, ihre Stimme zur Geltung zu 
bringen. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
wichtigsten Bestimmungen, in denen das Personal-
vertretungsgesetz hinsichtlich der Bildung und der 
Geschäftsführung der Personalvertretungen vom 
Betriebsverfassungsgesetz abweicht, habe ich damit 
angeführt. 

In den Vorschriften der Kapitel 5 bis 8 des Ge-
setzentwurfs werden die Befugnisse der Personal-
vertretungen und ihre Zusammenarbeit mit dem 
Leiter der Behörde oder des öffentlichen Betriebs 
geregelt. Diese Bestimmungen weichen von denen 
des Betriebsverfassungsgesetzes wesentlich ab. Da-
mit trägt der Entwurf der Erkenntnis Rechnung, 
daß die wichtigsten Probleme beider Gesetze eben 
verschieden sind. Das Betriebsverfassungsgesetz 
hatte als wichtigste Frage die der wirtschaftlichen 
Mitbestimmung zu regeln. Diese Frage ist für das 
Personalvertretungsgesetz ohne Bedeutung. Im 
Personalvertretungsrecht entsteht dagegen das Pro-
blem, wie die Mitwirkungsrechte der Personalver-
tretung mit den Befugnissen des Parlaments — im 
Bund also mit denen des Bundestags — in Über-
einstimmung zu bringen sind. Dieses Problem hat 
für das Betriebsverfassungsgesetz überhaupt nicht 
bestanden. Die Lösung, die der vorliegende Ent-
wurf gesucht hat, darf ich bei der Schilderung der 
Regelung der Mitbestimmung der Personalver-
tretungen kurz darlegen. 

Das Gesetz zählt die Angelegenheiten auf, in 
denen eine Beteiligung der Personalvertretungen in 
Betracht kommt. Es schlägt als Formen der Be-
teiligung die Anhörung, die Mitwirkung, die Mit-
bestimmung und den Abschluß von Betriebsverein-
barungen vor. Der einzelne Behördenchef wird also 
verpflichtet, die Vertretung seines Personals in 
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bestimmten Angelegenheiten anzuhören, diese An-
gelegenheiten mit ihr zu erörtern und unter Um-
ständen mit der Personalvertretung gemeinsam zu 
handeln. Bei diesen letztgenannten Angelegen-
heiten, in denen eine Mitbestimmung vorgesehen 
ist, kann der Behördenchef von sich aus die ver-
weigerte Zustimmung der Personalvertretung nicht 
ersetzen. 

Aber ebenso wie in der Privatwirtschaft muß 
auch in diesen Fällen eine Lösung gefunden wer-
den. Deshalb ist im privaten Bereich der Appell 
an eine Schiedsinstanz eingeschaltet. Im öffent-
lichen Bereich ist dies nicht möglich; denn anders 
als der Unternehmer in der freien Wirtschaft ist 
in der öffentlichen Verwaltung der Behördenchef 
oder der Leiter des öffentlichen Betriebs nicht letzt-
entscheidende Instanz, nicht Herr der Behörde oder 
des Betriebs, sondern er ist andereren, höheren Be-
hörden und schließlich dem Minister nachgeordnet. 
Diese höhergeordneten Stellen können jederzeit in 
die Ermessenssphäre des Behördenchefs, um die 
es sich hier handelt, durch ihre Entscheidungen 
eingreifen. Auch diese Entscheidungen sind aber 
nicht frei wie die des Unternehmers. Sie unter-
liegen in der parlamentarischen Demokratie in 
Bund, Ländern und Gemeinden der Kontrolle des 
Parlaments oder der Vertretungskörperschaft. 
Deshalb ist es nach Auffassung der Bundesregie-
rung nicht möglich, eine Schiedsinstanz einzu-
schalten und damit die Kontrolle des Parlaments 
oder der Vertretungskörperschaft zu schwächen. 

Dieses Problem ist, soweit ich sehe, von allen 
Seiten, einschließlich des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, klar erkannt worden. Ich zitiere nur eine 
Stelle aus einer Veröffentlichung im „Deutschen 
Beamten", der Zeitschrift des DGB, vom April 1952. 
Dort heißt es: 

Es kann nicht sein, daß der Minister in ein 
und derselben Sache dem Parlament verant-
wortlich, gleichzeitig aber von einem Mitbe-
stimmungsrecht eines Betriebsrats abhängig 
gemacht ist. 

(Abg. Dr. Menzel: Das verlangt auch 
keiner!) 

— Ich zitiere jetzt nur das, was der DGB ge-
schrieben hat. 

Der vorliegende Entwurf zieht deshalb die 
Grenze der Mitbestimmung v o r dem Minister als 
dem obersten Chef eines Ressorts, und in den Ge-
meinden zieht er die Grenze vor der Vertretungs-
körperschaft oder den von ihr delegierten Aus-
schüssen. Man wird gegen diese Lösung des Ent-
wurfs nicht einwenden können, daß damit für den 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst ein schlech-
teres oder ein minderes Recht geschaffen werde. 
Es ist durchaus nicht gesagt, daß die Entscheidung 
des dem Parlament verantwortlichen Ministers oder 
der kommunalen Vertretungskörperschaft dem 
Beamten und Arbeitnehmer gegenüber nachteiliger 
sein müßte als die Entscheidung einer Schieds-
instanz, wie das Betriebsverfassungsgesetz sie 
vorsieht. 

Man kann aber nach Auffassung der Bundes-
regierung auch die Pflichten und Rechte der im 
öffentlichen Dienst Tätigen nicht ohne weiteres den 
Rechten und Pflichten in einem privaten Beschäf-
tigunesverhältnis gegenüberstellen. Der öffentliche 
Dienst ist bestimmt kein Mehr, er ist bestimmt auch 
kein Weniger als die Arbeit in der privaten Wirt-
schaft. Er ist aber etwas anderes und erfordert da-
her auch besondere Regelungen. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zum 
Schluß darf ich noch ein kurzes Wort dazu sagen, 
daß der Gesetzentwurf auch auf die Regelungen der 
Länder Auswirkungen haben soll. Die verfassungs-
rechtliche Lage ist im Bund und in den Ländern 
in den Grundzügen gleich und daher auch von 
gleicher Bedeutung für das Personalvertretungs-
recht. Die Bundesregierung kann daher dem Vor-
schlag des Bundesrats, den Ländern völlige Freiheit 
bei der Gestaltung des Personalvertretungsrechts 
zu lassen, nicht beitreten. 

(Abg. Dr. Menzel: Wo bleibt der 
Föderalismus?) 

— Die Rahmengesetzgebung, die ich gleich er-
wähnen werde, Herr Abgeordneter Dr. Menzel, 
braucht den Föderalismus durchaus nicht ent-
scheidend zu schädigen. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Dr. Menzel.) 
Die Bundesregierung sieht in verschiedenen Be-
stimmungen des Gesetzes einen Anwendungsfall des 
Art. 75 Ziffer 1 des Grundgesetzes, der, wie Ihnen 
bekannt ist, ja Rahmenbestimmungen auf diesem 
Gebiet vorsieht, und hält die Notwendigkeit für 
solche Rahmenvorschriften für gegeben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Der Gesetzentwurf 
ist eingebracht und begründet. Ich eröffne die all-
gemeine Aussprache der ersten Beratung. Das 
Wort hat der Abgeordnete Kühn. 

Kühn (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Als wir uns vor den Parlamentsferien ge-
legentlich der Beratungen des Betriebsverfassungs-
gesetzes mit ähnlichen Fragen beschäftigten, wie 
sie jetzt zur Debatte stehen, wurde von der Frak

-

tion der SPD auch das Problem der Personal

-

vertretung angeschnitten. Und der Herr Kollege 
Böhm, glaube ich, war es, der damals außerordent-
lich leidenschaftlich die Ansicht vertrat, daß 
die Personalvertretungen auch in den öffentlichen 
Betrieben und in den Verwaltungen mit in das all-
gemeine Betriebsverfassungsgesetz hineingehören. 
Das Haus hat damals mit Mehrheit anders ent-
schieden. Damals war schon das Personalvertre-
tungsgesetz im Entwurf als Drucksache im Hause 
verteilt. Es ist nicht gelungen, sich schon vor den 
Parlamentsferien in der ersten Lesung über diesen 
Gesetzentwurf zu unterhalten, und so müssen wir 
es heute tun und müssen zu dem Gesetz grund-
sätzlich Stellung nehmen. 

Wir haben eben aus dem Munde des Vertreters 
des Bundesinnenministeriums, Herrn Staatssekre-
tärs Ritter von Lex, gehört, welche Momente die 
Regierung bewogen haben, in einem besonderen 
Gesetz die Personalvertretung in den öffentlichen 
Betrieben und Verwaltungen zu regeln. Ich bin 
ebenfalls der Meinung, daß die Problemstellung 
und die sich aus ihr ergebenden besonderen sach-
lichen Erfordernisse für eine gesetzliche Regelung 
völlig andere sind als die Verhältnisse bei den 
privaten Betrieben und in der privaten Wirtschaft. 
Mit Recht hat die Bundesregierung unseres Er-
achtens deshalb einen besonderen Gesetzentwurf 
vorgelegt, wobei ich auch feststellen darf, daß der 
Bundesrat in den Grundzügen mit diesem Gesetz-
entwurf einverstanden war. 

Die Notwendigkeit einer besonderen gesetzlichen 
Regelung für den öffentlichen Dienst liegt eben in 
erster Linie darin, daß die Beziehungen zwischen 
dem Dienstherrn und den Verwaltungsangehöri-
gen — und unter den Verwaltungsangehörigen 
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möchte ich sowohl die Beamten wie die Angestell-
ten und die Arbeiter verstehen — wesensmäßig 
völlig anderer Natur sind als die zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer in der pri-
vaten Wirtschaft. Vor allem ist die Forderung nach 
dem Mitbestimmungsrecht in der Privatwirtschaft 
insofern auch etwas ganz anderes, als sie ein Teil 
der Auseinandersetzung zwischen Arbeit und Ka-
pital ist und als sie darauf abzielt, eine Demokra-
tisierung der Wirtschaft durchzusetzen. Das kann 
keine Anwendung im öffentlichen Dienst finden. 
Denn der Verwaltungsangehörige steht nicht dem 
Privatkapital gegenüber, sondern, wie wir auch vor-
hin schon in der Begründung gehört haben, einem 
öffentlichen Dienstherrn als einem Organ des 
Staates und mithin auch einem Organ der Volks-
gesamtheit. Eine Demokratisierung etwa im öffent-
lichen Dienst ist kein Ziel mehr, das noch erreicht 
werden müßte, sondern sie ist eine Grundlage 
unserer Staatsgestaltung. 

(Abg. Arnholz: Nur nicht durchgeführt!) 
Gleichwohl aber — und das haben wir eben ge-

hört — bedarf es auch für den Bereich der öffent-
lichen Verwaltungen und Betriebe einer Regelung 
der Mitbestimmung der Verwaltungsangehörigen 
in sozialen und personellen Fragen. Denn eine 
wirtschaftliche Mitbestimmung im öffentlichen 
Dienst ist w es ensmäßig doch gar nicht mög-
lich; es wäre geradezu absurd, wenn etwa in einem 
behördlichen Bauamt die Personalvertretung dar-
über zu entscheiden hätte, ob eine Brücke oder ein 
Behördenhaus gebaut wird oder was sonst zu den 
Aufgaben eines Bauamtes gehört. 

(Abg. Kohl [Stuttgart]: Dieser Vergleich 
ist aber billig!) 

Keine wirtschaftlichen Entscheidungen auf dieser 
Ebene! Dafür sind nämlich andere Organe da, und 
zwar die parlamentarischen Vertretungsorgane, 
gleichviel ob es sich um eine Gemeinde, um einen. 
Gemeindeverband, ein Land oder auch um den 
Bund handelt. Für diese Mitwirkungsrechte in der 
Sphäre der dienstlichen Aufgaben der Be-
hörden — und darum handelt es sich — ist hier 
kein Raum. 

Aber es besteht meines Erachtens auch noch eine 
verfassungsrechtliche Verpflichtung zu einer völlig 
unabhängigen besonderen gesetzlichen Regelung. 
Schon die Weimarer Verfassung — das ist ja be-
kannt — hatte besondere Bestimmungen gerade 
über die Bildung von Betriebsräten, über die 
wirtschaftliche Räteverfassung und über den 
Reichswirtschaftsrat an der Spitze. Das waren 
organisatorische Grundlagen für die Wirtschafts-
demokratie. Aber ausdrücklich stand in dieser Wei-
marer Verfassung auch, daß besondere Beamten-
vertretungen — und die Beamten stellen ja die 
große Masse gerade der Menschen, die in den 
Hoheitsverwaltungen tätig sind — geschaffen wer-
den sollten. Es ist damals in der Weimarer Zeit 
nicht gelungen, eine gesetzliche Regelung aller die-
ser Fragen durchzuführen. Aber immerhin ist 
durch Erlasse und Anordnungen besonderer Art 
durchgesetzt worden, daß die Beamten ihre Ver-
tretungen in den öffentlich-rechtlichen Verwaltun-
gen und Betrieben hatten. Ich muß sagen, daß 
mit diesen Dingen damals gute Erfahrungen ge-
macht worden sind. Daher glaube ich, daß es sich 
hierbei nunmehr auch um hergebrachte Grund-
sätze des Berufsbeamtentums handelt, die nach 
Art. 33 Ziffer 5 des Grundgesetzes zu berücksich-
tigen sind. Dieser Verfassungsanspruch auf Be

-

amtenvertretungen besteht unter allen Umstän

-

den, und er muß in irgendeiner Form realisiert 
werden. Daß wir mit den Einzelheiten dieses Ge-
setzentwurfes nicht ganz einverstanden sind und 
daß wir in vieler Beziehung in den Ausschuß-
beratungen sicherlich noch diesen und jenen Än-
derungsantrag einbringen werden, steht ohne wei-
teres fest. Auf Einzelheiten möchte ich jetzt nicht 
eingehen. 

Nur eines möchte ich noch sagen. Wir halten 
daran fest, daß unter allen Umständen die Grup-
penwahl, die Gruppenberatung und auch die 
Gruppenentscheidung durchgesetzt werden muß. 
Wir glauben, daß wir auf diese Weise immerhin 
eine gute Lösung für diese Frage finden können. 

Auch die Arbeiter und Angestellten in den 
öffentlichen Betrieben und Verwaltungen stehen 
unbedingt in einem anderen Dienstverhältnis zu 
ihrem Dienstherrn als etwa die in den privaten 
Betrieben. Wie man dann allerdings die Dinge 
nachher abgrenzt, wie man insbesondere die Be-
triebe und Verwaltungen einteilt, in denen das 
Personalvertretungsgesetz seine Geltung haben 
soll, das werden wir, glaube ich, im Ausschuß 
noch sehr eingehend beraten müssen. 

Weiterhin bin ich der Meinung, die aus den 
letzten Worten von Herrn Staatssekretär Ritter 
von Lex ebenfalls herausklang, daß wir möglichst 
in Rahmenbestimmungen den Versuch machen 
sollten, für den Bund und die Länder ein einiger-
maßen einheitliches Recht zu schaffen. 

Bei allen diesen gesetzlichen Vorschriften wird 
es letzten Endes doch immer darauf ankommen, 
welchen Geist dieses Gesetz atmet. Ich bin der 
Meinung, der Geist dieses Gesetzes sollte sein, 
allen Verwaltungsangehörigen das Gefühl einer 
echt en  Mitarbeit zu geben. Ich glaube, wenn 
wir dies in dem Gesetz erreichen, dann werden 
wir auch zu dem Ziele kommen, das wir hier alle 
erstreben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich da-
bei noch eines sagen! Ich glaube, es wäre richtig, 
wenn sich mit diesem Gesetzentwurf nicht allein 
der Beamtenrechtsausschuß befaßte, sondern wenn 
man vielleicht einen gemeinsamen Ausschuß aus 
dem Beamtenrechtsausschuß und dem Ausschuß für 
Arbeit bildete und wenn so diese beiden Gremien 
zusammen darüber berieten, wie man hier zu einer 
Lösung kommt, 

Im allgemeinen darf ich sagen, daß meine politi-
schen Freunde der Grundtendenz des Gesetzes zu-
stimmen, vorbehaltlich einer Reihe von Änderungs-
anträgen, die wir im Ausschuß stellen werden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Wuermeling. 

Dr. Wuermeling (CDU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Der uns vor-
liegende Gesetzentwurf über die Personalvertre-
tungen im öffentlichen Dienst betrifft Beamte, An-
gestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes. 
Sein Inhalt hat also einerseits eine beamtenrecht-
liche Seite, andererseits eine arbeitsrechtliche Seite. 
Mir ist von meiner Fraktion die Aufgabe gestellt 
worden, den Entwurf unter dem Gesichtspunkt des 
Berufsbeamtenrechtes kurz zu beleuchten, wäh-
rend mein Fraktionsfreund Rümmele anschließend 
zur arbeitsrechtlichen Seite, insbesondere im Zu-
sammenhang mit den großen Betrieben Bahn und 
Post, Stellung nehmen wird. 



10322 	Deutscher Bundestag — 228. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. September 1952 
(Dr. Wuermeling) 

Die Frage, ob ein besonderes Gesetz über die 
Personalvertretungen im öffentlichen Dienst er-
lassen werden soll oder nicht, hat der Bundestag — 
wie an dieser Stelle heute schon erwähnt wurde — 
vor den Parlamentsferien durch Erlaß des selb-
ständigen Betriebsverfassungsgesetzes für die 
private Wirtschaft bereits entschieden. Dieser Be-
schluß war verfassungsrechtlich, beamtenrechtlich 
und politisch richtig. 

(Zuruf von der KPD: Eine Katastrophe!) 

Verfassungsrechtlich war er richtig, weil 
Art. 75 Ziffer  1  des Grundgesetzes dem Bund für 
das Recht des öffentlichen Dienstes in Ländern und 
Gemeinden nur ein Rahmengesetzgebungsrecht ge-
geben hat, während das Arbeitsrecht einschließlich 
Betriebsverfassung nach Art. 14 Ziffer 12 des 
Grundgesetzes im Rahmen der konkurrierenden 
Gesetzgebung vom Bund ersthopfend geregelt wer-
den kann und auch geregelt werden mußte. Be

-

amtenrechtlich war der Beschluß des Bun

-

destages richtig, weil beamtenrechtliche Vorschrif-
ten grundsätzlich nicht in Gesetze des allgemeinen 
Arbeitsrechtes hineingehören. Politisch war 
der Beschluß des Bundestages richtig, weil die par-
lamentarische Verantwortung der obersten Be-
hördenchefs die gleiche Regelung wie in privat-
wirtschaftlichen Betrieben im öffentlichen Dienst 
schlechthin nicht zuläßt. Denn der oberste Behör-
denchef kann seiner parlamentarischen Verantwor-
tung gegenüber dem für ihn zuständigen Parla-
ment nicht durch entscheidende Mitbestimmung 
von Betriebsräten entzogen werden, es sei denn, 
man wollte in die verfassungsmäßige Zuständig-
keit der demokratisch-parlamentarischen Körper-
schaften eingreifen. Letzteres kommt für uns und 
für unsere politischen Freunde unter keinen Um-
ständen in Frage. 

Im übrigen wolle man bei der Betrachtung des 
Gesetzes vor allem folgendes bedenken. Der Be-
triebsrätegedanke ist, wie hier auch schon ange-
klungen ist, aus dem jahrzehntelangen Ringen 
zwischen Kapital und Arbeit, aus dem Gegensatz 
zwischen Kapital und Arbeit in der Erwerbswirt-
schaft erwachsen, den wir heute durch die Ver-
wirklichung echter Betriebsgemeinschaft zu über-
brücken bemüht sind. Im öffentlichen Dienst war 
und ist für diesen Gegensatz von Kapital und Ar-
beit überhaupt kein Raum, weil die Benorden keine 
privatwirtschaftlichen Erwerbsinteressen verfolgen, 
bei den Behörden vielmehr der Dienst am Gemein-
wohl für jeden Behördenangehörigen alleiniges 
Prinzip des Handelns und Grundlage der zu tref-
fenden Entscheidungen ist. In diesem Sinne fühlt 
sich die Beamtenschaft aller Dienstgrade als eine 
organische Einheit im Dienst am öffentlichen Wohl, 
an jenem öffentlichen Wohl, dem sich jeder ein-
zelne durch das mit dem Diensteid bekräftigte be-
amtenrechtliche Treueverhältnis bis zum letzten 
Verbunden weiß. 

So kann das Berufsbeamtentum die Frage der 
Personalvertretung aus seinem ganzen Berufsethos 
heraus nicht in einer Art Kampfstellung gegen den 
dem gleichen öffentlichen Wohl verpflichteten Be-
hördenchef betrachten, sondern vor allem aus dem 
Bestreben heraus, die gemeinsame Arbeit aller 
Mitarbeiter zum bestmöglichen Einsatz für das Ge-
meinwohl zu bringen, also dem verantwortlichen 
Behördenchef mit Rat und Tat helfend und för-
dernd zur Seite zu stehen. Das gilt nicht zuletzt 
auch für die Mitwirkung in personellen und so-
zialen Angelegenheiten, die bei Betrachtung des 

Aufgabenbereichs der vorgesehenen Personalräte 
im Vordergrund steht. Es scheint mir nicht un-
wichtig, diese grundsätzliche Denkweise unserer 
Berufsbeamtenschaft, die mit den staatspolitischen 
Notwendigkeiten in vollem Einklang steht, hier 
einmal an die Spitze zu stellen, zumal das deutsche 
Berufsbeamtentum es — ungeachtet seiner heuti-
gen großen wirtschaftlichen Not — nicht zulassen 
wird, daß sein hohes Berufsethos durch materia-
listische Theorien und machtgierige Kampfparolen 
irgendwie unterminiert wird. 

(Huhu-Rufe bei der KPD. — Zuruf links: 
Solche Phrasen!) 

Die von links verbreitete These, eine besondere 
Regelung der Mitbestimmung im öffentlichen 
Dienst schaffe Arbeitnehmer minderen Rechts, 
kann vom deutschen Berufsbeamtentum überhaupt 
nicht ernst genommen werden, zumal sie einer 
egoistischen Denkweise entspricht, die dem Berufs-
beamtentum wesensfremd ist. Behörden sind eben 
keine Betriebe mit Erwerbsinteressen, und Behör-
denangehörige sind keine Geldverdiener. Behörden 
sind vielmehr mit ihren Mitarbeitern eine orga-
nische Gemeinschaft im Dienst am Gemeinwohl. In 
dieser Einstellung müssen wir beamtenrechtlich 
den vorliegenden Entwurf betrachten. Hier liegen 
auch die Ausgangspunkte der berufsbewußten 
Beamtenschaft. Wir werden alle Einzelfragen, die 
ja erst im Ausschuß zu behandeln sind, .aus dieser 
Schau heraus beantworten in dem Bestreben, 
allen, d. h. auch allen nachgeordneten Mitarbeitern, 
jeden mit dem Wesen und der Aufgabe der Be-
hörde zu vereinbarenden Einfluß vor allem auch 
auf die personellen und sozialen Entscheidungen 
zu sichern, um damit der Persönlichkeitswürde 
wie auch dem Berufsethos jedes einzelnen Mit-
arbeiters voll und ganz Rechnung zu tragen. 

Dieses Gesetz soll den kommandierenden Vor-
gesetzten ebenso abschaffen, wie es dem räso-
nierenden Untergebenen den Boden entziehen 
muß. Es soll die organische Gemeinschaft aller 
Mitarbeiter ausgestalten im Sinne der Förderung 
des Gemeinwohls, das in beiderseitiger Erfüllung 
der durch das Beamtenverhältnis bedingten Treu-
pflicht seine Verwirklichung findet. 

(Zuruf von der KPD: Genau wie in der 
Nazizeit!) 

Eine besonders wichtige Frage dieses Gesetz-
entwurfes hat in dem Betriebsverfassungsgesetz 
insofern seine Vorentscheidung gefunden, als sie 
im öffentlichen Dienst erst recht nicht anders ent-
schieden werden kann als im Betriebsverfassungs-
gesetz. Es handelt sich um die wichtige Frage, ob 
die Wahlen zu den Personalräten nach den Grund-
sätzen des Gruppenwahlrechts oder nach den 
Grundsätzen des Gemeinschaftswahlrechts erfolgen 
sollen, eine Frage, deren Beantwortung ihre Kon-
sequenz dann in der Gruppenentscheidung oder 
Gesamtentscheidung des Personalrates hat. Da die 
Bedeutung dieser Frage vielfach nicht genügend 
gewürdigt wird, sei sie ganz kurz erläutert. Es 
besteht Einigkeit darüber, daß die Beamten, An-
gestellten und Arbeiter je  nach der Größe ihrer 
Gruppe eine bestimmte Anzahl von Vertretern in 
den Personalrat entsenden. Bei der Gemeinschafts-
wahl hat jeder Behördenangehörige Stimmrecht 
für jeden Sitz im Personalrat, also kann z. B. der 
Beamte die Vertreter der Arbeiter und der Ar-
beiter die Vertreter der Beamten mitwählen. Ent-
sprechendes gilt für die Angestellten. Bei der 
Gruppenwahl wählt jede Gruppe ihre eigenen 
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Vertreter, also die Beamten die Beamtenvertreter, 
die Angestellten die Angestelltenvertreter und die 
Arbeiter die Arbeitervertreter, ohne daß der 
einzelne auch Stimmrecht in der anderen Gruppe 
hat. 

Wenn dieses Gemeinschaftswahlrecht bisher 
teilweise in Geltung war, so kann es nicht einfach 
deshalb als richtig und gut bezeichnet werden, 
weil es in der Bundesrepublik schon irgendwo 
eingeführt ist. Man kann auch nicht von Rück-
schritt reden, wenn eine schiefe Entwicklung 
revidiert wird. Denn dieses Gemeinschaftswahl-
recht führt zu ausgesprochen undemokratischen 
und damit ungerechten Ergebnissen. Wenn Sie das 
Beispiel einer Behörde mit 500 Arbeitern, 250 An-
gestellten und 250 Beamten wählen und das Ge-
meinschaftswahlrecht unterstellen, so hat das zur 
Folge, daß die 500 Arbeiter den entscheidenden 
Einfluß auf die Besetzung der Posten für die Be-
amten und Angestellten ausüben. Und umgekehrt 
ist es das gleiche, wenn Sie das Beispiel mit 500 
Beamten, 250 Angestellten und 250 Arbeitern 
wählen. Dann würden die 500 Beamten den ent-
scheidenden Einfluß auf die Besetzung der Per-
sonalratsstellen der Arbeiter ausüben, was auch 
nicht gerecht wäre. Im übrigen hat man die Er-
fahrung gemacht, daß linksgerichtete Behörden-
angehörige dieses Gemeinschaftswahlverfahren be-
nutzen, um den gerechten Vertretungsanspruch 
ihrer anders eingestellten Berufskollegen auszu-
schalten. Das war weder demokratisch noch ge-
recht. Deswegen sind wir der Meinung, daß dieses 
Verfahren nicht aufrechterhalten werden kann. Die 
Gemeinschaft der Behörden braucht durch Grup-
penwahlrecht in keiner Weise zu leiden. Im Gegen-
teil, undemokratische Vergewaltigungen von Min-
derheiten müssen zu einer Störung der Kamerad-
schaft in der Behörde führen, wie es sich auch 
verschiedentlich erwiesen hat. Es geht auch nicht an, 
durch undemokratische Wahlmethoden bestimmten 
politischen Kreisen über die Betriebs- oder Per-
sonalräte den Einfluß auf die Behördenleitungen 
zu verschaffen, den sie auf dem Wege über die 
politischen Parlamentswahlen nicht erreichen 
können. 

Auf Einzelheiten des Entwurfs kann ich wegen 
der Kürze der Zeit im übrigen nicht mehr ein-
gehen. Alles in allem sind wir der Meinung, daß 
der Entwurf eine geeignete Grundlage für die 
Ausschußberatung ist, wenn ich auch nicht unter

-

drucken möchte, daß so manche Einzelheiten über-
prüft und verbessert werden müssen. Besonderen 
Wert legen auch wir auf die  Rahmenbestimmungen 
für die Länder und Gemeinden. Das Ziel des Ge-
setzes muß sein, einerseits die Funktionsfähigkeit 
der Behörden zu steigern, andererseits das soziale 
Gefüge der Behörden im Sinne der vollwertigen 
Einordnung aller Mitarbeiter, nicht zuletzt im 
wohlverstandenen sozialen Sinne, sicherzustellen. 
In diesem Sinn werden wir im Ausschuß an  die 

 Arbeit gehen. 
(Beifall bei der CDU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Rümmele. 

Rümmele (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Dieses Gesetz, das Personalvertre-
tungsgesetz, wird direkt für etwa 900 000 Men-
schen Geltung erlangen, für die Bundesbeamten, 
Angestellten und Arbeiter einschließlich der Ge

-

bietskörperschaften. Von diesen 900 000 Menschen, 
die Bedienstete des Staates sind, sind nahezu 
800 000 Beamte, Angestellte und Arbeiter der Bun-
desbahn und der Bundespost und etwa 110- bis 
115 000 Angehörige der anderen Gruppen. Wenn 
Sie nun die Unterteilung zwischen Beamten und 
Arbeitern in der Gesamtzahl berücksichtigen, dann 
kommen Sie zu einem Verhältnis von etwa 60 % 
Angestellten und Arbeitern und 40 % Beamten, die 
dieser gesamten Verwaltung angehören. Es ist bei 
der Bundesbahn ja so, daß wir etwa 320 000 An-
gestellte und Arbeiter — in  'der  Hauptsache Ar-
beiter — haben und etwa 200 000 Beamte, wobei 
allerdings zu sagen ist — und das erschwert die 
Beurteilung der Materie —, daß auch etwa 
80 000 Arbeiter — also Leute, .die im Arbeiterver-
hältnis und unter Arbeitsrecht stehen — Beamten-
diensttuer sind. Das ist eine Schwierigkeit, die man 
natürlich im Privatbetrieb nicht kennt und die 
auch von dem nicht verstanden werden kann, der 
sich nicht mit den  Dingen beschäftigt. Bei der 
Post liegt es ähnlich, etwa die Hälfte von 260 000 
Beschäftigten sind Beamte,  und die weitere Hälfte 
sind Arbeiter. Ich sage  runde Zahlen. Wenn Sie 
weiter berücksichtigen, daß dieses Gesetz zweif el-
los ein 'Rahmengesetz für die Beamten, Angestell-
ten und Arbeiter der Länder und auch für die der 
Gemeinden und Gemeindeverbände sein wird, 
dann kommen Sie auf eine 'Gesamtzahl von immer-
hin 1,9 Millionen öffentlicher Bediensteter. Auch 
bei den  Ländern und Gemeinden ist das Verhältnis 
ähnlich, etwa 40 % sind Beamte und etwa 60 % 
Angestellte und Arbeiter. Insgesamt kann man, 
wenn man Bund, Gebietskörperschaften, Länder 
und Gemeindekörperschaften zusammenzählt, etwa 
mit 800 000 Beamten rechnen, mit etwa 500 000 
Angestellten und mit rund 650 000 Arbeitern. 

Ich habe 'diese Zahlen nur deswegen einmal her-
ausgestellt, um zu zeigen, 'daß es schon daraus eine 
Schlußfolgerung geben muß. Auch nach dem Wil-
len der Beamtenschaft soll der nicht beamtete Teil 
etwa keine Majorisierung versuchen und ausüben. 
Das kann man unterstreichen und unterstützen; 
denn der Zweck der Demokratie ist ja nicht die 
Majorisierung der anderen. Immerhin muß ja auch 
eine demokratische Mehrheitsbildung möglich sein 
und muß es eine Mehrheitsbildung geben. 

Nun muß man die weitere Schlußfolgerung zie-
hen, es kann natürlich auch nie so sein, daß die 
Minderheit die Mehrheit irgendwie majorisiert. 
Ich will aber die Frage nicht weiter ausführen und 
nicht weiter ausholen und nur feststellen, daß, 
wenn man das Zahlenbild ansieht und die tatsäch-
lichen Verhältnisse vergleicht, man zu der Schluß-
folgerung kommen muß, daß zweifellos nicht nur 
der Beamtenrechtsausschuß, sondern auch der Ar-
beitsrechtsausschuß in, ich möchte beinahe sagen, 
gleichwertiger Arbeitsführung für die Beratung 
dieses Gesetzes zuständig sein muß. Da nun natür-
lich nicht beide Ausschüsse federführend sein 
können, wird, da das Innenministerium den Gesetz-
entwurf gemacht hat, ja wohl der Beamtenrechts-
ausschuß federführend sein müssen. Ich möchte 
aber  hier  vorschlagen, daß die beiden Ausschüsse 
zusammen eventuell einen Unterausschuß bestim-
men. Dessen Vorsitzender könnte sehr wohl unser 
Herr Dr. Kleindinst sein, damit auch nach der 
Seite hin das Alter und die Würde zum Recht 
kommen. Aber ich kann mir auch denken, daß der 
Kollege Sabel und die anderen Mitglieder des 
Ausschusses für Arbeit hier Wesentliches bei-
steuern können. 
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Nun noch eine andere Frage. Es  ist hier aus-

geführt worden — und es ist auch richtig —, daß 
die Gegebenheiten bei dem öffentlichen Dienst 
einerseits und bei der Arbeiterschaft und Ange-
stelltenschaft bei irgendeinem Aktienunternehmen 
natürlich verschieden sind. Ich glaube, das wird 
von niemandem in diesem Hause, von keiner 
Seite des Hauses bestritten; das sind Tatsachen. 
Man kann auch selbstverständlich nicht ganz genau 
das, was in der Privatindustrie möglich, gang und 
gäbe und beschlossen ist, auf die Verhältnisse im 
öffentlichen Dienst übertragen. Denn da, wo par-
lamentarische Körperschaften anfangen, Verant-
wortung zu tragen, muß naturgemäß die Einwir-
kungsmöglichkeit über den Betriebsrat aufhören; 
aber sie kann ja über die parlamentarischen Kör-
perschaften, ob das Gemeinderäte oder Stadträte, 
ob das Landtagsabgeordnete oder andere sind, aus-
geübt werden. 

Es ist weiter klar, daß wir natürlich keine Leute 
in den Aufsichtsrat schicken können wie in der Pri-
vatindustrie, einesteils weil es so etwas bei den  Be-
hörden nicht gibt, andernteils weil bezüglich der 
großen Behörden eine besondere Gesetzgebung 
verabschiedet ist oder verabschiedet werden wird 
— ich darf an das Bundesbahngesetz und an das 
kommende Bundespostgesetz erinnern — und die 
Abgeordneten in den entsprechenden Körperschaf-
ten auf diese Dinge einen gewissen Einfluß haben. 

Aber es gibt große Unterschiede nicht nur zwi-
schen öffentlichem und  privatem Dienst, sondern 
auch innerhalb des öffentlichen Dienstes selbst. Be-
amte der Justizverwaltung und Angestellte und 
Arbeiter der Justizverwaltung sind natürlich nicht 
ohne weiteres vergleichbar nut einer großen Dienst-
stelle der Bundesbahn, einem großen Rangierbahn-
hof, einer großen Güterhalle, einer Bahnmeisterei 
oder einem Werkstättenbetrieb. Da sind die Unter-
schiede zwischen den Gruppen im öffentlichen 
Dienst manchmal ebenso groß oder noch größer als 
gegenüber den privaten Diensten. 

Wenn man das berücksichtigt, dann kommt man 
dazu, das selbstverständlich die Zuständigkeiten 
auf sozialem Gebiet, auf personellem Gebiet und 
auf arbeitstechnischem Gebiet, wie der Gesetzes-
entwurf sagt, im Gegensatz zum wirtschaftlichen 
Sektor bei der Privatindustrie verschieden sind. 
Aber man braucht durchaus nicht die parlamen-
tarischen Körperschaften ausschalten zu wollen und 
kann doch vielen berechtigten Wünschen nach-
geben. Denn zwischen der Tätigkeit der parlamen-
tarischen Körperschaften und den Möglichkeiten 
der Menschenführung im Betrieb, in der Dienst-
stelle, in der Verwaltung sind große Möglichkeiten 
vorhanden; und da scheint mir das, was dieser Ge-
setzentwurf bringt, ich möchte beinahe sagen, po-
lizeiwidrig schüchtern zu sein. Die Polizei unter-
steht ja dem Innenministerium, das diesen Ent-
wurf mit zu verantworten hat. Aber, meine Damen 
und Herren, wenn schon im sozialen Gebiet — 
nicht nur beim personellen — von etwa 14 aufge-
zählten Zuständigkeitsbereichen ganze drei, nämlich 
die Kantinen, die Wohlfahrtseinrichtungen und die 
Unfallverhütung, der Mitwirkung unterstehen und 
die übrigen elf Zuständigkeitsbereiche entweder nur 
dem Anhören oder dem Mitwirken unterstellt wer-
den, dann kann ich Ihnen nur sagen, muß der 
Ausschuß oder müssen die Ausschüsse oder der Un-
terausschuß noch kräftige Arbeit leisten. Denn min-
destens auf dem sozialen Gebiet kann man auch 
bei Aufrechterhaltung aller Disziplin und Ordnung  

und aller Einordnung noch viel weiter entgegen-
kommen, und man kann das auch im personellen 
Gebiet. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß 
und will Ihnen nur eines sagen: Es bringt ja schließ-
lich auch das Personal, der Arbeiter oder Ange-
stellte genau wie der Beamte, in diese Partner-
schaft etwas Aktives ein, nämlich seine Person, 
seine Dienstleistung; und wenn man ihm Vertrauen 
schenkt und ihm entgegenkommt, wo es möglich 
ist, und weitgehend entgegenkommt, dann wird 
dieses Vertrauen auch wieder seine Belohnung fin-
den durch erhöhte Dienstfreudigkeit. Wir wissen 
ja:  die  Zeit des Herr-im-Hause-Standpunktes ist 
ebenso vorbei wie das Kolonialzeitalter innerhalb 
der Völker. Also man soll die Schlußfolgerung zie-
hen. Ich bin fest überzeugt, daß man nicht zu zag-
haft vorzugehen braucht. Man soll zwar die Kirche 
im Dorf lassen. Man soll aber weitestgehend der Idee 
und der Sache Vertrauen schenken. Dann wird die 
Zeit kommen — vielleicht schon in fünf oder zehn 
Jahren —, wo man es ebensowenig versteht, daß 
man ohne Mitbestimmung ausgekommen ist, wie 
man  es heute nicht mehr verstehen würde, daß 
man ohne Tarifvertrag auskommen konnte oder 
auskommen könnte. 

(Beifall bei der  CDU und SPD.) 
Ich darf noch beantragen, den Gesetzentwurf 

federführend an  den  Ausschuß für Beamtenrecht 
sowie an  den  Arbeitsausschuß zu überweisen, aber 
mit der Bitte, daß beide Ausschüsse vollzählig zu-
sammen einen Unterausschuß oder Arbeitsausschuß 
bilden und dann diese Materie gemeinsam be-
handeln. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Farke. 

Farke (DP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Das vorliegende Personalvertretungsgesetz 
geht von der Notwendigkeit einer besonderen ge-
setzlichen Regelung für den öffentlichen Dienst aus. 
Die Fraktion der Deutschen Partei bejaht diese Not-
wendigkeit, da sie Ungleiches nicht gleich, sondern 
den ungleichen Gegebenheiten gemäß verschieden 
behandelt wissen will. Die Beziehungen zwischen 
Dienstherrn und den Verwaltungsangehörigen sind 
für sie anderer Natur als die zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft. Die Aus-
einandersétzung über die Mitbestimmung zwischen 
Arbeit und Kapital — das wurde schon vom Abge-
ordneten Kühn gesagt zielt auf eine Demokrati-
sierung der Wirtschaft hin. Der Verwaltungsange-
hörige im öffentlichen Dienst steht aber nicht dem 
Kapital, sondern einem öffentlichen Dienstherrn 
gegenüber, einem Organ der Volksgesamtheit, dem 
Ausdruck der Demokratie an sich als Grundlage un-
serer Staatsgestaltung. Wenn es demnach schon 
schlecht möglich ist, Angestellte und Arbeiter im 
öffentlichen Dienst in ein Betriebsverfassungsgesetz, 
wie der Deutsche Gewerkschaftsbund es fordert, 
einzubeziehen, das nur für Arbeitnehmer in der 
Privatwirtschaft Regelungen treffen kann, so ist 
es noch weniger möglich, das mit Beamten zu tun. 

Von 1918 bis 1933 wäre keiner betreffs der Be-
amten auf diesen Gedanken gekommen. Da war es 
selbstverständlich, daß den Beamten nach herge-
brachtem Recht besondere Beamtenvertretungen 
gebührten. Das staatspolitische Gefühl war noch 
nicht verlorengegangen. Was aber in der Ver-
gangenheit und besonders nach der Weimarer Ver- 
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fassung 1918 bis 1933 als Aufgabe gesamtstaatlicher 
Verantwortung begriffen wurde, gilt heute für uns 
mehr denn je und ist nicht umsonst in Art. 33 
Abs. 5 des Grundgesetzes gefordert. 

Die Zusammenkoppelung von Angestellten und 
Arbeitern mit den Beamten in dem vorliegenden 
Gesetz, also zweier innerhalb des öffentlichen 
Dienstes verschiedener Kategorien, führt allerdings 
zu Schwierigkeiten. Für mich und meine Freunde 
ist nun die Frage, ob diese Schwierigkeiten in dem 
vorliegenden Gesetzentwurf gelöst werden. Nach 
Durchsicht des Gesetzes kann von uns diese Frage 
,nicht ganz bejaht werden, da besonders die Be-
amtenvertretungen als solche nicht unbedingt ge-
sichert sind und durch das indirekte Wahlverfahren 
nach den Grundsätzen des Rätesystems in § 51 illu-
sorisch werden. 

Als unmöglich sehen wir auch § 55 Abs. 2 an, 
in dem von Maßnahmen des Arbeitskampfes ge-
sprochen wird, 

(Zuruf von der SPD: Wo?) 
was nach unserer Auffassung eine Legalisierung 
des Streikrechts bedeuten kann. 

Auch die Amtszeit des Personalrats von zwei 
Jahren nach § 23 erscheint uns zu kurz. Dazu kom-
men natürlich noch unmißverständliche Formulie-
rungen und weitere Ergänzungen, die wir bei der 
Beratung im Ausschuß als Forderungen stellen 
werden. 

Die Fraktion der Deutschen Partei hat das Be-
streben des Deutschen Gewerkschaftsbundes ab-
gelehnt, den öffentlichen Dienst, insbesondere die 
Beamtenvertretung, innerhalb eines Betriebsver-
fassungsgesetzes zu regeln. Sie wird das gleiche tun, 
wenn in dem vorliegenden Personalvertretungs-
gesetz Forderungen betriebsverfassungsähnlicher 
Art gestellt werden sollten. Wir denken nicht dar-
an, die Hand dazu zu bieten, die öffentlichen Ver-
waltungen und den öffentlichen Dienst zu syndi-
kalisieren. 

(Unruhe links.) 
Entwicklungen, wie sie sich bei den letzten Protest-
streikversuchen innerhalb des öffentlichen Dienstes 
durch den Deutschen Gewerkschaftsbund zeigten, 
die zu einem Auflösungsprozeß und zu einem Auf-
hören der staatspolitischen Funktion des Beamten-
tums führen müssen, setzen wir einen kompromiß-
losen Widerstand entgegen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf des Personalver-
tretungsgesetzes ist für die Fraktion der Deutschen 
Partei die geeignete Grundlage für die kommende 
Ausschußarbeit. Wir sind auch damit einverstan-
den, daß der Beamtenrechtsausschuß sowohl als 
auch der Arbeitsrechtsausschuß für die Beratung 
gemeinschaftlich herangezogen werden. 

(Beifall bei der DP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Pannenbecker. 

Pannenbecker (FU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich glaube, man kann sagen, daß 
sich alle Fraktionen dieses Hauses für die Erhal-
tung des Berufsbeamtentums eingesetzt haben und 
weiter einsetzen werden. Das heißt also, auf eine 
kurze, prägnante Formel gebracht, daß man den 
Beamten geben muß, was den Beamten zusteht. 
Dazu gehört u. a. ein Personalvertretungsgesetz, 
und dieses wäre — da stimme ich mit den Herren 
Vorrednern überein — nach den hergebrachten 
Grundsätzen des Beamtenrechts einzurichten. Das 

bedeutet meines Erachtens eine säuberliche, syste

-

matische Trennung vom Arbeitsrecht. So sind denn 
auch die Beamten in das Betriebsverfassungsgesetz 
nicht aufgenommen worden. 

Hinsichtlich des vorliegenden Gesetzentwurfs im 
Rahmen meiner nur wenige Minuten betragenden 
Redezeit folgendes. Es erscheint angebracht, die 
Wahlvorstände nicht durch den Personalrat, son-
dern durch die Personalversammlung wählen zu 
lassen. Ich glaube, das würde demokratischer zu-
gehen. 

Hinsichtlich des Schutzes der Minderheiten, von 
dem insbesondere der Regierungsvertreter sehr ein-
gehend gesprochen hat, glaube ich, daß man der in 
der Regierungsvorlage vorgesehenen Gruppenwahl 
zustimmen soll, und diese Gruppenwahl sollte man 
auf das Verhältniswahlsystem abstellen. Bei Be-
zirks- und Hauptpersonalvertretungen müßte 
meines Erachtens das System der Urwahl, also die 
direkte Wahl Platz greifen. 

Eine gewisse Ausweitung der Befugnisse der 
Beamtenvertretungen gegenüber den in der Regie-
rungsvorlage vorgesehenen Befugnissen erscheint 
— darauf hat insbesondere Herr Abgeordneter 
Rümmele hingewiesen — angebracht. Über Anhö-
rung, Mitwirkung und Mitbestimmung wird bei 
den Ausschußberatungen eingehend gesprochen 
werden müssen. Meine Fraktion ist mit der Über-
weisung der Gesetzesvorlage an die genannten Aus-
schüsse einverstanden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Menzel. 

Dr. Menzel (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Mit der ersten Lesung des Ent-
wurfs dieses Gesetzes über die Personalvertretung 
knüpfen wir an die  Beratung  des Betriebsverfas-
sungsgesetzes am letzten Tage vor den Parlaments-
ferien an, die recht unrühmlich endete, unrühmlich, 
weil sich die Mehrheit dieses Hauses gegenüber 
dem Recht der Arbeitnehmer auf die Mitgestaltung 
an der deutschen Wirtschaft so absolut verschloß. 
Die Erbitterung auf seiten der Arbeitnehmer ist 
um so berechtigter und um so größer, weil sie 
glauben, nach dem, was sie in den schweren Auf-
baujahren nach 1945 geleistet hatten, ein Anrecht 
darauf zu haben, nunmehr das Schicksal der deut-
schen Wirtschaft -mitgestalten zu dürfen. 

(Sehr richtig! Sehr gut! bei der SPD.) 
Nun, das ist nicht geschehen. Und die Erbitterung 
ist auch deshalb so groß, weil die Mehrheit dieses 
Hauses es damals abgelehnt hat, sich einer wirk-
lichen Aussprache zu stellen, und sich allein darauf 
verlassen hat, daß sie letzten Endes die Stimmen-
mehrheit habe. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 
Wir werden auch nicht, Herr Bundesarbeitsminister, 
Ihr großes Schweigen vergessen, das Sie bei dieser 
Debatte an den Tag gelegt haben. Wenn ich daran 
erinnere, so deshalb, weil dieses Gesetz, das uns 
jetzt vorliegt, den gleichen Geist — oder es ist viel-
leicht richtiger zu sagen: den gleichen Ungeist — 
atmet wie das allgemeine Betriebsverfassungs-
gesetz. 

Neben dem materiellen Inhalt dieses Gesetzes in-
teressiert hier zunächst einmal die parlamentarisch

-

technische Behandlung des Entwurfs durch die 
Bundesregierung. Der Gesetzentwurf trägt das Da

-

tum  vom 7. März dieses Jahres. Nachdem er den 
Bundesrat passiert hatte, lag er der Bundesregie- 
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rung bereits Ende März wieder vor. Mitte Juni 
setzten die Bemühungen ein, durch eine gemein-
same Besprechung zwischen Bundesregierung und 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund die entstande-
nen Differenzen durch Verhandlungen auszuglei-
chen. Aber mitten hinein in diesen Waffenstill-
stand, mitten hinein in diese Verhandlungen 
im Juli prellte die Bundesregierung plötzlich vor, 
und mit auffallender Hast forderte sie die über-
stürzte Verabschiedung nicht nur des allgemeinen 
Betriebsverfassungsgesetzes, sondern auch die erste 
Lesung dieses Personalvertretungsgesetzes. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Da wird es die Bundesregierung — auch der Herr 
Bundesinnenminister — verstehen, wenn wir fra-
gen, warum sie den Entwurf dieses Personalvertre-
tungsgesetzes, nachdem er vom Bundesrat zurück 
war und er schon 3 1/2 Monate vorlag, ausgerechnet 
in dem Augenblick dem Parlament vorgelegt hat, 
in dem sie mitten in den Verhandlungen mit dem 
DGB war. Suchte sie vielleicht einen Vorwand, um 
diese Verhandlungen scheitern zu lassen? Leider 
haben wir in den Erklärungen des Herrn Regie-
rungsvertreters zu dieser Frage keine Aufklärung 
erhalten. 

Nun zum materiellen Inhalt dieses Gesetzes! Das 
Gesetz "ist ein Teil der Bemühungen, das Redit der 
öffentlichen Bediensteten neu zu ordnen. Es fing 
zunächst mit dein vorläufigen und dann mit dem 
endgültigen Bundesbeamtengesetz an; die Versuche 
setzten sich fort in dem sogenannten Treuepflicht-
gesetz; heute haben wir das Personalvertretungs-
geset, und es bleiben offen die Rahmengesetz-
gebung und die Neuordnung der Besoldung. 

Bereits bei dem Treuepflichtgesetz sah sich die 
Bundesregierung im Bundestag vielseitiger und 
sehr heftiger Kritik ausgesetzt, weil sie nämlich 
auch in jenem Gesetz Ausnahmerechte gegen die 
Beamten schuf. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Diesen Weg setzt die Bundesregierung mit dem 
vorliegenden Entwurf fort, denn auch dieses Ge-
setz trägt ganz eindeutig die Tendenz eines Aus-
nahmerechts gegen die Arbeitnehmer und Beamten 
des öffentlichen Dienstes. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Das zeigt sich schon daran, wenn man sich die 
Überschrift des Gesetzentwurfs ansieht. Hier wird 
nämlich ängstlich vermieden, das Wort „Mitbestim-
mung" anzuführen, und man spricht lediglich noch 
von einer „Personalvertretung". 

Nach dem Entwurf gehen die Absichten der Re-
gierung ganz offensichtlich dahin, die seit 1945 auf 
diesem Gebiet geschaffenen Fortschritte rückgängig 
zu machen. Denn es ist ja nicht so, wie hier von 
verschiedenen Rednern ausgeführt worden ist, als 
wenn wir nicht schon bisher die gemeinsame Wahl 
aller Gruppen des öffentlichen Dienstes gehabt hät-
ten. Wenn jetzt die getrennte Gruppenwahl ver-
langt wird, ist das etwas völlig Neues und Rück-
schrittliches. 

Schon das Betriebsrätegesetz von 1920 sah die ein-
heitliche Betriebsvertretung für alle Arbeiter und 
Angestellten vor, und zwar gleichgültig, ob es sich 
um Arbeiter und Angestellte der öffentlichen Ver-
waltung und Betriebe oder der Privatwirtschaft 
handelte. Nur die Beamten waren nach der Wei-
marer Verfassung herausgenommen. Diese Rege-
lung hatte nie recht befriedigt; denn schon damals 
mußte man immer wieder feststellen, wie mißlich 

es war, die Angestellten und Arbeiter des öffent-
lichen Dienstes von den Beamten der gleichen Ver-
waltungen zu trennen. 

Wie nicht anders zu erwarten war, hat der Na-
tionalsozialismus auch auf diesem Gebiet Neuerun-
gen geschaffen. Sie müssen angeführt werden, weil 
sich in dem neuen Entwurf einiges findet, was aus 
jener Zeit zu stammen scheint. Der Nationalsozia-
lismus brachte die völlige Trennung der Arbeitneh-
mer der freien Wirtschaft von den Arbeitnehmern 
der Hoheitsverwaltungen und öffentlichen Betriebe. 
Natürlich war für ihn als Diktatur die Einrichtung 
wirklich demokratischer Vertretungen eine uner-
trägliche Institution. Daher wurde das Kontrollrats-
gesetz Nr. 22 nach 1945 allseitig und allgemein be-
grüßt, weil es ohne jeden Vorbehalt ein einheit-
liches Betriebsverfassungsgesetz für Angestellte, 
Arbeiter und Beamte brachte. Viele Länder sind 
diesen Weg in ihrer Gesetzgebung nach 1945 dann 
auch gegangen. Ich darf hier die Länder Bayern, 
Baden, Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein nennen. 

Diese allgemeine Entwicklung auf Grund des 
Kontrollratsgesetzes und die Entwicklung in den 
Ländern versucht nunmehr dieser Gesetzentwurf 
zurückzudrehen. 

(Abg. Ewers: Gott sei dank!) 
Er errichtet zunächst einmal eine Barriere zwischen 
den Arbeitern und Angestellten der Verwaltungen 
— und nicht nur der Verwaltungen, sondern auch 
der riesigen großen wirtschaftlichen Betriebe der 
öffentlichen Hand — 

(Sehr gut! bei der SPD) 
und denen der übrigen Wirtschaft. Dabei drängt 
sich die Frage auf, die einer sorgfältigen Prüfung 
vorbehalten bleiben muß, ob diese Zweiteilung — 
von dem politischen Dilemma einmal ganz abge-
sehen — nicht dem Art. 3 des Grundgesetzes wider-
spricht, der da fordert, daß Gleiches vom Gesetz-
geber gleich zu behandeln ist. 

(Zustimmung bei der SPD. — Zurufe 
rechts.) 

Sie (nach rechts) sagen: Gott sei dank, daß eine 
solche Regelung kommt. Daher darf ich Ihnen 
die Drucksache Nr. 970, den Antrag der CDU, also 
der die Regierung tragenden Partei, aus dem Jahre 
1949 in Erinnerung bringen. In jenem Gesetzesvor-
schlag der CDU war ein einheitliches Betriebsver-
fassungsgesetz und einheitliches Betriebsverfas-
sungsrecht aller Angestellten, Beamten und Ar-
beiter vorgesehen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Aber, meine Damen und Herren, ich will Ihnen 
eins zugeben: das war noch die Zeit, als man auch 
in Ihrem Kreise noch vom Ahlener Programm 
sprechen durfte. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe rechts.) 
Mit dieser Barriere, mit der Schaffung dieser 

Kluft und Spaltung allein begnügt sich der Ent-
wurf nicht. Er geht noch einen Schritt weiter. 
Beim Lesen des § 2 des Gesetzes könnte man noch 
den Eindruck haben, es schaffe doch eine Einheit 
von Beamten, Angestellten und Arbeitern. Aber 
schon der § 15 geht plötzlich von völlig anderen 
Voraussetzungen aus, wenn er sagt: die Beamten, 
Angestellten und Arbeiter wählen ihre Vertreter 
in getrennten Wahlgängen, es sei denn, daß sie an-
derweitig beschließen. Diese Spaltung wird auch bei 
dem Gesamtpersonalrat des § 51 fortgesetzt. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
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Der Bundesrat hat hiergegen protestiert. Über 
diesen Protest ist die Bundesregierung viel zu leicht 
hinweggegangen. Im Bundesrat sitzen doch Ressort-
chefs, Länderminister, die Vorgesetzten großer Be-
hörden, die über ein riesiges Personal verfügen. 
Die Mitglieder des Bundesrats müssen doch, als sie 
sich gegen diese Aufspaltung in besondere Inter-
essentengruppen wehrten, auf Grund ihrer Erfah-
rungen in den Ländern gute Gründe dafür gehabt 
haben, daß sie gegen diese Aufteilung sind. Ich ver-
misse ein näheres Eingehen der Regierung hierzu. 

Man kann sich auch nicht auf die Beamten selbst 
berufen, meine Damen und Herren, wie es heute 
versucht wurde. Nehmen wir aus der Fülle der 
Praxis einmal eine interessante Behörde, das Bun-
deswirtschaftsministerium. Die Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter des Herrn Professor Erhard 
haben vor einiger Zeit ihre Betriebsratswahlen ge-
habt. Nebenbei mag bemerkt sein, daß von den 
elf Betriebsratsmitgliedern, die aus fünf Beamten, 
fünf Angestellten und einem Arbeiter bestehen, 
sieben dem Deutschen Gewerkschaftsbund ange-
hören, 

(Bravo-Rufe bei der SPD) 
drei nicht gewerkschaftlich orientiert sind und 
daß keiner von ihnen dem Deutschen Beamtenbund 
angehört. Was aber noch viel interessanter und für 
diese Beratung wichtig ist, ist folgendes. Man hat 
beim Bundeswirtschaftsministerium die Probe 
aufs Exempel gemacht und den 1080 Abstimmungs-
berechtigten in geheimer Abstimmung die Frage 
vorgelegt, ob sie eine Gruppenwahl haben wollen 
oder eine gemeinsame Wahl. 

(Zurufe rechts.) 
Ich muß sagen: Hut ab vor jenen Beamten, Ange-
stellten und Arbeitern; denn 1063 haben für eine 
Gemeinschaftswahl gestimmt und nur klägliche 17 
für eine getrennte Wahl. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Also mit der Berufung auf die Wünsche bei der 
Beamtenschaft — gerade bei einem solchen Mini-
sterium — sollte man vorsichtig sein. 

Meine Damen und Herren, ich sagte Ihnen schon, 
daß wir seit Jahren die Gemeinschaftswahl auch in 
den großen Verwaltungen der Länder haben. 

(Abg. Ewers: Leider!) 
Wir haben in Nordrhein-Westfalen Gott sei 
Dank — — 

(Zuruf rechts: Leider!) 
— Welche Erfahrungen haben Sie denn auf diesem 
Gebiet? Ich werde Ihnen etwas sagen, Herr Kol-
lege! Wir haben mit der Gemeinschaftswahl die 
allerbesten Erfahrungen in sämtlichen Behörden, 
von den Gemeinden bis herauf zu den Ministerien, 
gemacht, 

(Abg. Dr. Wuermeling: Die SPD! — Gegen

-

ruf von der SPD: Jetzt haben Sie die 
Katze aus dem Sack gelassen! — Weitere 
Gegenrufe von der SPD — Glocke des 

Präsidenten) 

und keiner in Nordrhein-Westfalen denkt daran, 
wenn er nicht durch dieses Rahmengesetz gezwun-
gen wird, dies abzuschaffen. 

Nun, wie sehen denn die Mitbestimmungsrechte 
aus? Sie sehen so aus, wie man es von der jetzigen 
Regierung eigentlich nicht anders erwarten kann, 
daß sich diese Rechte nämlich durchweg beschrän-
ken auf Anhörung, auf Mitwirkung, und dann 
kommt so ganz bescheiden nachgekleckert das Wort 

„Mitbestimmung", und das bezieht sich dann auf 
einige Wohlfahrtseinrichtungen und — Kantinen. 

(Lachen bei der SPD.) 
Aber selbst das könnte nach Meinung der Regie-
rung gefährlich werden; denn sie sagt gleich an-
schließend: wenn aber die Personalvertretung auch 
in diesen Dingen mal nicht zustimmen sollte, weil 
sie vielleicht die Kantine woandershin haben will, 
dann kann der Behördenchef diese mangelnde Zu-
stimmung ersetzen. Und schon ist es aus mit der 
Mitbestimmung. 

Noch ängstlicher ist man bei der Polizei und dem 
Grenzschutz;  der bekommt überhaupt kein Mit- 
bestimmungsrecht, nicht einmal in den einfachsten 
und primitivsten sozialen Fragen. Da werden 
Rechte aberkannt, die sonst alle, auch in der Exe-
kutive, in Deutschland schon seit mehr als dreißig 
Jahren haben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Man geht hier weit hinter 1914 zurück. 

Auch rechtliche Bedenken sind anzumelden. Es 
heißt in dem Gesetzentwurf, daß auch den Tarif-
vertragspartnern nicht das Recht zugestanden wer-
den könne, etwas anderes zu vereinbaren. Hier 
geht man also von rein zentralistischen Machtmög-
lichkeiten aus, verstößt nicht nur gegen die jetzigen 
Bestimmungen des Tarifvertragsgesetzes, sondern 
blockiert in den einzelnen Verwaltungen und in 
öffentlichen Betrieben wie Straßenbahn, Gas-
werken, Bundesbahn und Bundespost einfach die 
Möglichkeit, daß sich beide Partner an den gleichen 
Tisch setzen und eine andere „Anhörung" oder eine 
andere „Mitbestimmung" vereinbaren. Das wird 
ihnen in Zukunft striktestens verboten. 

Nun, welche Begründung die Regierung für die-
ses merkwürdige Verhalten gibt, haben wir ja ge-
hört, und sie ist von seiten einiger Fraktionsredner 
der Koalitionsparteien wiederholt worden. 

Aber, meine Damen und Herren, es heißt doch 
mit völlig falscher Front kämpfen, und es be-
deutet doch eine Irreführung der Öffentlichkeit und 
dieses Plenums, wenn man immer wieder erklärt, 
die Mitbestimmung in der öffentlichen Verwaltung 
würde dahin führen, daß der Ressortchef, also der 
Minister, eine politische Verantwortung vor dem 
Parlament nicht mehr übernehmen könnte. Es 
denkt doch kein Mensch daran und es ist auch nie-
mals ein Anliegen des Deutschen Gewerkschafts-
bundes oder meiner politischen Freunde gewesen, 
zu verlangen, daß die Beamten die politische Wil-
lensbildung des Ministers mitzubestimmen hätten. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Schon bei den Personalien sind auch wir der Auf-
fassung, daß die politischen Beamten, deren sich 
jeder Minister bei der Fülle seiner Arbeit bedienen 
muß, um zu wissen, wem er seine Vertretung an-
vertraut, natürlich nicht der vollen Mitbestimmung 
unterliegen. 

Aber im übrigen: seien Sie doch nicht so angst-
lich. Auch hier will ich Ihnen aus meinen Erfahrun-
gen in Nordrhein-Westfalen etwas sagen. Wir haben 
in Nordrhein-Westfalen seit Jahren auf Grund 
einer Tarifvereinbarung mit den Gewerkschaften 
das volle Mitbestimmungsrecht bei allen Perso-
nalien eingeführt. Es hat in diesem großen Land 
mit allein über 120 000 Beamten — hinzu kommen 
die Angestellten und Arbeiter in den öffentlichen 
Diensten und Verwaltungen — in den ganzen Jah-
ren nicht einen einzigen Fall gegeben, wo es nicht 
zu einer Verständigung gekommen wäre. Ja, es ist 
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nicht einmal ein einziger Fall wirklichen Streites 
entstanden. Wenn man wirklich ein bißchen Opti-
mismus und Zutrauen hätte, dann müßte man auch 
den Mut haben, eine volle Mitbestimmung zu 
schaffen. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Im übrigen, meine Damen und Herren: sollte die 
öffentliche Hand nicht eigentlich mit gutem Bei-
spiel vorangehen, wie wir uns künftig — und ich 
meine hier vor allem wieder die großen öffent-
lichen Betriebe — die sozialverpflichtete und die 
neue Wirtschaft denken? Das gilt natürlich auch für 
die Hoheitsverwaltung. Auch hier sollten wir mit 
gutem Beispiel vorangehen und Vertrauen zu den 
Beamten, Angestellten und Arbeitern haben. 

In ihrem Eifer, ihre rückständigen Auffassungen 
durchzusetzen, geht die Bundesregierung — ich 
habe es vorhin schon durch einen Zwischenruf 
gegenüber Herrn Staatssekretär von Lex zum Aus-
druck gebracht — sogar so weit, daß sie alle föde-
rativen Prinzipien, die sie sonst immer so sehr be-
tont, über Bord wirft. Während man sich sonst 
gar nicht genug tun kann, immer wieder zu er-
klären, daß den Ländern das zu belassen sei, was 
man billigerweise den Ländern zur Regelung ihrer 
eigenen Angelegenheiten überlassen könne, opfert 
man in dem Augenblick all diese schönen Prinzipien, 
wenn man hofft, bestimmte sozialpolitische Prin-
zipien mit einigen Stimmen Mehrheit durchsetzen 
zu können. Sie wissen, daß ich kein Anhänger eines 
überspitzten Föderalismus bin; aber ist denn das 
vorliegende Sachgebiet nicht gerade ein Schul-
beispiel dafür, was man den Ländern selbst über-
lassen kann, wie s i e nun ihre Länderverwaltung 

1  am besten handhaben wollen? Was interessiert 
un s denn, ob ein Landrat in Bayern oder ein 
Oberkreisdirektor in Niedersachsen seinem Perso-
nalrat bei den Fragen der Personalien mehr Rechte 
einräumt, als es Ihnen heute paßt? Lassen Sie doch 
die Gemeinden dieses Experiment machen! Lassen 
Sie es doch — ich komme nochmals auf Nordrhein-
Westfalen zurück — weiter auf den guten Erfah-
rungen aufbauen, die es gemacht hat! Man hat sich 
bei jeder Gelegenheit bemüßigt gesehen, den Be

-

amten, Angestellten und Arbeitern der öffentlichen 
Verwaltung ein Lob auszusprechen und ihnen be-
sonders zu danken für das, was sie zum Aufbau in 
den schwierigen Zeiten geleistet haben. Natürlich 
ist das berechtigt. Aber, meine Damen und Herren, 
was nützen denn solche Proklamationen, wenn man 
nachher, wenn es zur Tat kommt, diese Grundsätze 
schmählich im Stich läßt? Denn das ist doch nun 
der Dank, den die Beamten durch dieses Gesetz be-
kommen, der Dank, der darin besteht, daß diese 
Vorlage von einem geradezu deprimierenden Miß-
trauen getragen ist. Die Beseitigung der bisherigen, 
seit Jahren bestehenden Rechte auf dem Gebiet der 
Personalvertretung, die Abschaffung der einheit-
lichen Vertretung und damit die Beseitigung wirk-
lich demokratischer Grundsätze in der Verwaltung 
bedroht doch geradezu die Erhaltung des Betriebs-
friedens. Sollte nicht gerade der Staat ein Vorbild 
sein, und müßte er nicht mehr Vertrauen haben? 
Was hier getan werden soll und was hier getan 
wird, ist ein schlimmes und böses Beispiel. Das, 
was hier geschaffen werden soll, ist kein mutiger 
Schritt, den wir so nötig hätten, kein mutiger 
Schritt vorwärts. Das Gesetz widerspricht jedem 
Gedanken einer fortschrittlichen Entwicklung un

-

serer Verwaltung. Es ist kein Gesetz, das eines 
modernen Staates würdig wäre. Wir lehnen daher 

das Gesetz in erster Lesung bereits ab und werden 
gegen jede Verweisung an einen Ausschuß stimmen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Kohl. 

Kohl (Stuttgart) (KPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist unmöglich, in das Pa-
thos, das Herr Dr. Wuermeling in der Verteidi-
gung dieses Gesetzes aufgebracht hat, einzustim-
men und zu behaupten, daß dieses Gesetz eine ge-
sunde Grundlage zur Diskussion über eine Perso-
nalvertretung sei. Ich glaube, dieses Gesetz atmet 
vom ersten bis zum letzten Paragraphen den reak-
tionären Geist, der im Polizeiministerium des 
Herrn Dr. Lehr vorherrschend ist. Reden Sie doch 
bitte nicht von einer Mehrheit der Arbeiter und 
Angestellten, die ein Personalvertretungsgesetz 
wünschten. Ihnen ist genau so gut wie uns be-
kannt, daß die übergroße Mehrheit der Arbeiter 
und Angestellten des öffentlichen Dienstes bereits 
immer den Einbau in das Betriebsverfassungsge-
setz verlangt und die Schaffung eines gesonderten 
Gesetzes über die Personalvertretung für den 
öffentlichen Dienst abgelehnt hat. Das Personal-
vertretungsgesetz, wie es in der ersten Lesung 
vorliegt, reiht sich würdig dem Gesetz über die 
Treuepflicht der Beamten an, für das dasselbe 
Ministerium verantwortlich zeichnet, und muß 
nach unserer Auffassung den schärfsten Wider-
spruch aller Kreise, vor allen Dingen der Arbei-
ter und Angestellten des öffentlichen Dienstes, 
herausfordern. Von einem wirklichen Mitbestim-
mungsrecht ist in diesem Gesetz genau so wenig 
die Rede wie im Betriebsverfassungsgesetz. 

Nach 1945 ist es gelungen, in den einzelnen Län-
dern in einer ganzen Reihe von Fragen auf diesem 
Sektor bestimmte Fortschritte zu erzielen, die mit 
diesem Gesetz wieder illusorisch gemacht werden. 
Die platonische Vertröstung auf Schaffung be-
stimmter Rahmengesetze wird diesen Zustand nicht 
ändern. Auch nach diesem Personalvertretungs-
gesetz ist die Hauptaufgabe der Betriebsräte nicht 
ein Mitbestimmungsrecht, sondern nur ein Mitwir-
kungsrecht, und es setzt eine Unmasse von Ver-
pflichtungen gegenüber der vorgesetzten Dienst-
stelle fest. Ein wirkliches Mitbestimmungsrecht 
als wichtiges Mittel im Kampf um die Erhaltung 
des Friedens widerspricht der Politik der Regie-
rung Adenauer, denn die Durchführung des Gene-
ralvertrages hat die Beschneidung der Rechte der 
Arbeiterschaft und die Schaffung eines Friedhofes 
in Westdeutschland zur Voraussetzung. 

Die Fraktion der CDU/CSU hatte — und das 
hat der Kollege Menzel bereits angeführt — in 
ihren ursprünglichen Entwurf zu einem Betriebs-
verfassungsgesetz die öffentlichen Dienste mitein-
geschlossen, und sie hat bezeichnenderweise im 
Zuge der politischen Entwicklung zum General-
vertrag und zum Verteidigungsbeitrag diesen Ge-
danken aufgegeben. Die Beamten, Angestellten 
und Arbeiter des öffentlichen Dienstes werden mit 
diesem Gesetz unter ein Ausnahmerecht gestellt, 
das diesen Personenkreis zu einem willenlosen 
Werkzeug erniedrigt. Auch dieser Gesetzentwurf 
atmet genau wie das Treuepflichtgesetz einen abso-
lut autoritären Geist, der noch nicht einmal mit 
Ihrer soviel gepriesenen freiheitlichen Grundord

-

nung in Einklang gebracht werden kann; denn 
was freiheitliche Grundordnung ist, bestimmt auch 
in diesem Falle der Bundesinnenminister Dr. Lehr. 
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Der Inhalt dieses Gesetzes zeigt, was man heute 
noch glaubt dem Angestellten und Arbeiter des 
öffentlichen Dienstes zumuten zu können: auch 
hier wieder die Mindestbeschäftigungsdauer von 
sechs Monaten oder mindestens einem Jahre in 
öffentlichen Verwaltungen oder Betrieben, auch 
hier wieder die Feststellung, daß der Personalrat 
alles zu unterlassen hat, was geeignet ist, die Ar-
beit und den Frieden der Dienststelle zu gefähr-
den, ein Paragraph, mit dem man alles machen 
und jede andere Meinung unterdrücken kann, das 
Verbot des Arbeitskampfes, die Kautschukbestim-
mungen über die Rechte der Personalvertretungen, 
die Tatsache, daß die Personalräte nur zu hören 
sind, ohne daß sie etwas zu sagen haben, vor allem 
natürlich bei Maßnahmen zur Hebung der Arbeits-
leistung, Verteilung von Wohnungen, über die die 
Dienststelle verfügt, Mitwirkung oder Mitbestim-
mung bei Wohlfahrtseinrichtungen, Mitwirkung 
bei der Annahme von Belohnungen oder Geschen-
ken. 

(Glocke des Präsidenten.) 
— Ja, noch zwei Sätze! — Das ist ein kleiner 
Auszug aus dem politischen Lexikon, das die Bun-
desregierung den Vertretern des öffentlichen Dien-
stes zumutet. Es ist lächerlich, zu sagen, daß die 
Mitbestimmung nicht so aussehen kann, daß die 
Arbeiter und Angestellten oder deren Vertretun-
gen über den Bau einer Brücke bestimmen. Aber 
verlassen Sie sich darauf: nachdem die Bundesre-
gierung auch dieses Gesetz, das den reaktionären 
Geist dieser Regierung erneut unter Beweis stellt, 
hier vorgelegt hat, wird sie Gelegenheit haben, 
dieses Gesetz auch vor den Arbeitern, Angestellten 
und Beamten des öffentlichen Dienstes zu vertre-
ten und die notwendige Antwort aus diesen Krei-
sen zu erhalten. 

(Beifall bei der KPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Wellhausen. 

Dr. Wellhausen (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! _Es ist von fast allen Seiten 
dieses Hauses an dem Entwurf der Regierung Kri-
tik geübt worden, auch von uns. Es erscheint mir 
gegenüber den sehr weitgehenden Ausführungen 
— so will ich einmal sagen — des Herrn Menzel 
angebracht, diesem Hause davon Kenntnis zu ge-
ben, daß die Vertreter der CDU und der FDP, 
Herr Sabel, Herr Schröder und ich, in den Ver-
handlungen mit den Gewerkschaften im Juli 52 
ganz deutlich zum Ausdruck gebracht haben, daß 
wir Änderungen an diesem Gesetz vorzunehmen 
gedenken. Ich möchte Ihnen vorschlagen, nun erst 
einmal ein wenig abzuwarten, wie das Gesetz sich 
in den Ausschüssen entwickelt. 

Ich bin aber genötigt, nachdem Herr Menzel 
dieses Thema angeschnitten hat, auch ein ganz 
kurzes Wort, zwar nicht, um nachzutarocken, wie 
man in Bayern sagt, zu dem, was wir vor Beginn 
der Ferien hier besprochen haben, zu sagen, auch 
keinen Epilog oder Nekrolog zu halten, aber doch 
ganz erheblich dem zu widersprechen, was Herr 
Menzel von der „Erbitterung" gesagt hat. Es hat 
sich inzwischen herumgesprochen — ich glaube, 
das ist der richtige Ausdruck —, daß das Betriebs-
verfassungsgesetz eine ganz erhebliche Verbesse-
rung und Vergrößerung in den Rechten der Arbeit-
nehmer darstellt. 

(Widerspruch links.) 
Das ist auch tatsächlich der Fall. Denken Sie an 
das soziale Mitbestimmungsrecht, womit allerdings 

im wesentlichen nur das kodifiziert worden ist, 
was von der Wirtschaft schon praktiziert wird, 
ohne daß es bis jetzt in einem Gesetze stand. Den-
ken Sie an das personelle Mitbestimmungsrecht, 
womit Sie jetzt bei Mißständen die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme der Arbeitsgerichte haben. 
Denken Sie vor allem — das kann ich nur immer 
wieder ganz besonders sagen — an das Drittel der 
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat! 

Da Sie sich ja nun in der zweiten und dritten 
Lesung mit dem Gewerkschaftsbund so sehr gleich-
geschaltet haben, meine Herren von der SPD, — 
lesen Sie doch bitte den Aufruf der Gewerkschaf-
ten nach der Verabschiedung des Mitbestimmungs-
rechts! Da steht nämlich sehr verständig drin: 
„Männer und Frauen, beschäftigt euch nun mit 
diesen neuen Rechten der Arbeitnehmer und macht 
daraus etwas Gutes!" Daß Sie damit nicht zufrie-
den sind, ist selbstverständlich. Daß aber eine 
Erbitterung in Ihren Kreisen herrscht, meine ver-
ehrten Damen und Herren (zur SPD), das glauben 
Sie nach meiner Ansicht selber nicht! 

(Beifall bei der FDP. — Zurufe von der 
SPD. — Abg. Arnholz: Das ist eine 

Unterstellung!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Ursprünglich war der Antrag gestellt worden, 
die Vorlage an den Ausschuß für Beamtenrecht 
als federführenden Ausschuß und an den Aus-
schuß für Arbeit zu überweisen. In der Zwischen-
zeit ist mir ein Antrag vorgelegt worden, der fol-
gendermaßen lautet: 

Für die Beratung der Drucksache Nr. 3552 
— Personalvertretungsgesetz — wird ein 
Ausschuß, bestehend aus Mitgliedern des 
Ausschusses für Beamtenrecht und Mitglie-
dern des Auschusses für Arbeit, gebildet, der 
berechtigt ist, einen Unterausschuß zu be-
stellen, der zu gleichen Teilen aus Mitglie-
dern der beiden Ausschüsse besteht. 

Wir kämen also damit zu einem neuen Ausschuß, 
der aus zwei Ausschüssen zusammengesetzt ist. 
Offenbar soll das die Aufgabe des Berichterstat-
ters erleichtern. Wird zu diesem Antrag das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich abstimmen. Wer für die Schaf-
fung dieses neuen Ausschusses ist, den bitte ich, 
die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — Das erste 
war die Mehrheit; es ist im Sinne des Antrags 
beschlossen. 

Nun wird der ursprünglich gestellte Antrag auf 
Verweisung wohl dahin geändert, daß die Vorlage 
an diesen neu geschaffenen Ausschuß überwiesen 
werden soll. Wer dafür ist, den bitte ich, die Hand 
zu erheben. — Gegenprobe! — Das erste war die 
Mehrheit; die Vorlage ist an den neu geschaffenen 
Ausschuß überwiesen. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über den gewerblichen Binnenschiffsverkehr 
(Nr. 3622 der Drucksachen). 

Hierzu schlägt Ihnen der Ältestenrat vor, sich 
damit zufrieden zu geben, daß die Regierung auf 
die gedruckte Begründung verweist, und auf eine 
Aussprache zu verzichten. Der Gesetzentwurf soll 
an den Ausschuß. für Verkehrswesen überwiesen 
werden. Wer damit einverstanden ist, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Ist angenommen. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 

Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Inkraftsetzung neuer Vertragszoll-
sätze gegenüber Spanien (Neufassung der 
Anlage A zum Handelsabkommen vom 7. 
Mai 1926) in Anpassung an den am 1. Okto-
ber 1951 in Kraft getretenen deutschen Zoll-
tarif (Nr. 3610 der Drucksachen). 

Hier soll auf dieselbe Weise verfahren werden, 
jedoch soll die Vorlage an den Ausschuß für 
Außenhandelsfragen überwiesen werden. Wer da-
für ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — Ge-
genprobe! — Einstimmig so beschlossen. 

Nunmehr Punkt 6 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, FDP, DP/DPB eingebrachten 
Entwurfs eines Prämiengesetzes (Nr. 3625 
der Drucksachen). 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen eine Gesamt-
redezeit von 60 Minuten vor. 

Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Scharnberg. 

Scharnberg (CDU), Antragsteller: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Das dem Bundes-
tag auf Grund eines Initiativantrags der drei 
Regierungsfraktionen vorliegende Prämiengesetz 
ist im Zusammenhang mit dem in der ersten Le-
sung vor den Ferien verabschiedeten und zur Zeit 
in Beratung in den zuständigen Ausschüssen be-
findlichen Gesetz zur Förderung des Kapitalmarkts 
durch steuerliche Begünstigung festverzinslicher 
Wertpapiere zu betrachten. Die Zielsetzung beider 
Gesetze besteht in der Reorganisation und der 

1 Förderung des Kapitalmarkts. Dies ist eine unab-
weisliche Notwendigkeit für die Förderung der 
staatlichen, wohnungsbaulichen und industriellen 
Investitionstätigkeit. Insbesondere die Finanzierung 
industrieller Investitionsvorhaben, von deren Ver-
mehrung die Verbesserung der Bedarfsdeckung, 
die Erhöhung der Exporttätigkeit unserer Wirt-
schaft und die Schaffung neuer Arbeitsplätze ent-
scheidend abhängen, ist nur entweder im Wege 
der Selbstfinanzierung durch Abschreibungen oder 
mit staatlichen Mitteln oder über den Kapital-
markt möglich. Die Finanzierung über den Kapi-
talmarkt ist aus sozialen und wirtschaftspolitischen 
Gründen besonders erwünscht. Vom sozialpoli-
tischen Standpunkt aus deswegen, weil auch der 
breiten Masse der Sparer das gesparte Kapital 
verbleibt; vom wirtschaftspolitischen Standpunkt 
aus deswegen, weil durch die im Kapitalmarkt 
wirksam werdenden Kontrollen der Kapital-
sammelstellen und anderer Organisationen Fehl-
investitionen am besten vermieden werden. 

Die Kapitalbildung ist aber, wie ich schon er-
wähnte, auch dringend förderungsbedürftig im In-
teresse des Wohnungsbaus und insbesondere des 
sozialen Wohnungsbaus und schließlich im Interesse 
der öffentlichen Hand, damit sie auf dem Kapital-
markt Mittel für den Ausgleich der außerordent-
lichen Haushalte beschaffen kann. 

Die Kapitalbildung über den Kapitalmarkt wur-
de bisher lediglich mit Hilfe des § 10 des Ein-
kommensteuergesetzes gefördert. Dieser Paragraph 
sieht bekanntlich vor, daß gewisse Sonderaus-
gaben, die der Kapitalbildung dienen, steuerlich 
begünstigt werden. Darunter fallen unter anderem 
Lebensversicherungsprämien, Bausparkassenbei-
träge, Einzahlungen auf Anteile von Bau- und Ver-

brauchergenossenschaften und sogenannte Kapital-
ansammlungsverträge, d. h. die Bildung von auf 
mehrere Jahre festgeschriebenen Sparkassengut-
haben oder auf mehrere Jahre gesperrten. Wert-
papierdepots. Die Begünstigung erfolgt in der 
Weise, daß derartige Sonderausgaben bis zu einem 
bestimmten Höchstbetrag, der sich nach dem Fa-
milienstand richtet, voll, darüber hinaus bis zur 
Höhe von 15 % der Gesamteinkünfte zur Hälfte 
von den steuerpflichtigen Einkünften abgezogen 
werden können. 
Diese Steuerbegünstigung kommt—und darin liegt 

ihre Unzulänglichkeit — vorwiegend denjenigen 
zugute, die in höheren Einkommensteuerstufen 
stehen; die breite Masse der Lohnempfänger ist 
an ihr, weil sie in niedrigeren Steuerstufen stehen, 
nicht interessiert. Sie kommt im übrigen nicht den 
Körperschaftsteuerpflichtigen zugute, und sie ord-
net auch nicht den in Unordnung geratenen Markt 
der festverzinslichen Wertpapiere. 

Auf Grund dieser Erwägung kamen wir in dem 
Arbeitskreis, der mit der Regierung die Probleme 
des Kapitalmarkts behandelte, zu dem Ergebnis, 
den letzterwähnten Mängeln, nämlich dem nicht-
funktionierenden Markt der festverzinslichen Wert-
papiere, durch das Kapitalmarktförderungsgesetz 
zu begegnen. Dieses Gesetz sieht bekanntlich vor, 
daß die Erträge der festverzinslichen Wertpapiere 
steuerlich begünstigt werden, wodurch zweifellos 
dem Markt der festverzinslichen Wertpapiere die 
notwendige Stütze geboten wird, indem viele Geld-
besitzer veranlaßt werden, ihre Geldmittel im Ka-
pitalmarkt anzulegen, und so neues Kapital ent-
steht. 

Darüber hinaus ist auch damit zu rechnen, daß 
an Stelle von Investitionen, die nicht unbedingt 
notwendig sind, Kapitaltitel erworben werden. An 
dem Kapitalmarktförderungsgesetz sind aber eben-
falls vorwiegend diejenigen Kreise interessiert, die 
größere Mittel anzulegen in der Lage sind, die also 
in einer höheren Einkommensteuerstufe stehen; 
denn die Steuerbegünstigung des Ertrags der Wert-
papiere wirkt sich bei demjenigen, der in einer nie-
drigeren Einkommensteuerstufe steht, naturgemäß 
weniger aus. Infolgedessen war es notwendig, auch 
denjenigen Kreisen, die ein .geringeres Einkommen 
haben, eine dem § 10 desEinkommensteuergesetzes 
und dem Kapitalmarktförderungsgesetz entspre-
chende Vergünstigung zukommen zu lassen. Dies, 
meine Damen und Herren, ist der Sinn des Ihnen 
vorliegenden Prämiengesetzes. 

Wenn dieses Gesetz nicht sogleich mit dem Ka

-

pitalmarktfönderungsgesetz dem Bundesrat und 
dem Bundestag zugegangen ist, so liegt dies daran, 
daß in den Vorbesprechungen mit den Herren Län-
derfinanzministern seitens ihrer Steuerreferenten 
Bedenken dahingehend geäußert wurden, ob das 
Sparprämiengesetz von den Finanzämtern ange-
sichts ihrer schon bestehenden Überlastung tech-
nisch verkraftet werden könnte. Da sich die Län

-

derfinanzminister anfangs diesen Bedenken an-
schlossen, hat die Regierung das Prämiengesetz zu-
nächst zurückgestellt. Es war aber damals schon 
der Wunsch der Regierungsfraktionen, durch Ein-
bringung eines Initiativantrages zu dokumentieren, 
daß sie das Kapitalmarktförderungsgesetz für ein-
seitig halten und aus den von mir eben angeführ-
ten  Gründen ein Junktim mit dem Prämiengesetz 
herzustellen wünschen. Dabei kommt es den Re-
gierungsfraktionen nicht so sehr darauf an, ob nun 
die Bestimmungen, wie sie in dem vorliegenden Ge- 
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setzentwurf enthalten sind, im einzelnen so ver-
bleiben oder ob die eine oder andere Bestimmung 
in der Ausschußberatung abgeändert wird. 

(Vizepräsident Dr. Schäfer übernimmt 
den Vorsitz.) 

Dies trifft insbesondere zu auf die Bestimmung, 
nach der dem Einkommensteuerpflichtigen die  Wahl 
gelassen wird, ob er im Rahmen dieses Prämien-
gesetzes oder auf Grund von § 10 des Einkommen-
steuergesetzes sparen will. Wir könnten uns vor-
stellen, daß die Vergünstigung dieses Paragraphen 
neben der Vergünstigung des Prämiengesetzes in 
Anspruch genommen werden könnte, wobei even-
tuell der § 10 etwas umzubauen wäre. Hierdurch 
würden sicherlich auch die technischen Bedenken 
der Steuerreferenten der Länder hinfällig werden. 
Im übrigen hat der Bundesrat ja inzwischen er-
freulicherweise in seiner Entschließung vom 
20. Juni dieses Jahres auch seinerseits die Vorlage 
eines Sparprämiengesetzes gefordert. 

Im einzelnen möchte ich zu dem Gesetz kurz .fol-
gendes vortragen. Als prämienbegünstigte Aufwen-
dungen sind in der Hauptsache Bausparkassenbei-
träge, Aufwendungen für den Ersterwerb von 
Bau-, Wohnungs- und Verbrauchergenossenschafts-
anteilen und schließlich Sparprämienverträge vor-
gesehen. Die Frage, ob auch Lebensversicherungs-
prämien und der 'Ersterwerb von Wertpapieren in 
den 'Katalog der prämienbegünstigten Aufwendun-
gen einbezogen werden kann, muß noch im Aus-
schuß erörtert werden. 

Die vorgesehene Prämie beträgt 30 %. Die Prä-
mien sind nach oben begrenzt derart, daß jeder 
Steuerpflichtige für sich jährlich höchstens 600 DM 
Prämie beanspruchen kann. Dieser Betrag erhöht 
sich für den Ehegatten und für jedes Kind um je 
150 DM. Für Prämienberechtigte, die das fünfzigste 
Lebensjahr vollendet haben, erhöht sich der Be-
trag von 600 auf 1200 DM. Die Prämie soll dem 
Sparer bei dem Institut, bei dem er spart und 
dessen Auswahl ihm selbstverständlich freisteht, 
tunlichst sofort gutgeschrieben werden. Das bedeu-
tet also, daß z. B. ein Verheirateter unter 50 Jahren 
mit Ehefrau und zwei Kindern jährlich Anspruch 
auf 1050 DM Prämie hat, die er bekommt, wenn 
er 3500 DM spart. Es soll ihm alsdann sofort ein 
Betrag von 4550 DM gutgebracht werden. Voraus-
setzung natürlich ist bei dem nicht zweckgebunde-
nen Sparen — d. h. also bei den Prämiensparbeträ-
gen —, daß eine Festlegung auf 4 bzw. 4 1/2 Jahre 
erfolgt. Der Sparer eines Prämiensparvertrags kann 
also über den gesparten Betrag zuzüglich der Prä-
mie erst nach 4 bzw. 4 1/2 Jahren verfügen. Die 
Zinserträge — einschließlich derjenigen auf die 
Prämie — sollen ihm jedoch laufend zur Verfü-
gung stehen. 

Das Institut, bei dem gespart wird, fordert die 
einzelnen Prämienbeträge beim Finanzamt an, das 
nun seinerseits die Aufteilung zwischen Bund und 
Ländern nach dem 'Schlüssel, nach dem Körper-
schaft- und Einkommensteuer zwischen Bund und 
Ländern aufgeteilt werden, vornimmt. Eine zusätz-
liche Belastung der Länder und des Bundes wird 
nur insoweit eintreten, als durchlas Gesetz die Spar-
tätigkeit belebt wird. Soweit das Prämiensparen an 
die Stelle von bisher im Rahmen des § 10 des Ein-
kommensteuergesetzes gesparten Beträgen tritt, 
wird die bisherige Steuerrückvergütung lediglich 
in eine Prämienzahlung umgewandelt, so daß sich 
hierdurch für die  Haushalte voraussichtlich kein 
nennenswerter Ausfall ergibt. 

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß selbstver-
ständlich das kürzlich beschlossene Wohnungsbau-
prämiengesetz in dem neuen Prämiengesetz, das 
ja auch günstigere Prämensätze vorsieht, aufzu-
gehen hat. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Wir treten in die Aus-
sprache ein. Das Wort hat der Abgeordnete 
Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Dieses Gesetz ist nicht die erste Maß-
nahme zur Steuerbegünstigung des Sparens, mit 
der wir uns in diesem Hause zu beschäftigen ha-
ben. Wir haben schon eine ganze Reihe von der-
artigen Maßnahmen in unserer Steuergesetzgebung 
gesehen; teils soll dieses Gesetz sie ersetzen, teils 
soll es neben sie treten. Wir haben in erster Linie 
innerhalb der Sonderausgaben des § 10 des Einkom-
mensteuergesetzes die Steuerbegünstigungen sehr 
stark ausgebaut. Ober  den Erfolg kann man ver-
schiedener Meinung sein. Soweit wir es feststellen 
und schätzen können, dürften wir insgesamt etwa 
1,5 Millarden DM als vielleicht zusätzliche Sparein-
lagen durch diese Maßnahmengewonnen haben. 
Aber sie dürften uns im Durchschnitt 33 bis 40 0/0 
und insgesamt vielleicht 500 bis 600 Millionen DM 
an Steuergeldern gekostet haben. Das heißt also, 
daß bis zu diesem Umfang hier privates Kapital 
unmittelbar aus öffentlichen Geldern mehr oder 
weniger geschenkt worden ist. 

Man kann, wie gesagt, verschiedener Meinung 
darüber sein, ob der Effekt einen derartigen Auf-
wand an öffentlichen Geldern lohnt, zumal wir 
Gründe haben anzunehmen, daß es nicht gerade die 
Allerärmsten gewesen sind, die sich diese Begün-
stigungen zunutze machen konnten. Ein Durch-
schnittssatz von 33 bis 40 % an öffentlichem Zu-
schuß bedeutet ja, daß es auch Fälle gibt, in denen 
dieser öffentliche Zuschuß weitaus höher ist und 
schon heute, bei einmaliger Durchführung der Ope-
ration, die ja unter Umständen wiederholt werden 
kann, nach dem bisherigen System über 50 % des 
gewonnenen Kapitals beträgt. 

Wir haben das Wohnungsbauprämiengesetz hier 
verabschiedet, dessen Auswirkungen noch schwer 
zu übersehen sind, und haben nun diesen Gesetz-
entwurf vorliegen. Wenn es nur gälte. über das 
technische Für und Wider einer solchen Maßnahme 
zu sprechen, so würden wir das Haus damit kaum 
zu behelligen haben; das ist Sache des Ausschusses. 
Es sind in der Tat sowohl von seiten der Finanz-
verwaltung wie von seiten der Sparkassenverbände 
als eigentlich Sachverständigen und auch von an-
derer interessierter Seite schon eine Reihe von 
technischen Bedenken und Vorschlägen zu dem Ge-
setz vorgebracht worden. Da aber nun das Gesetz, 
wie auch in der Begründung selbst betont worden 
ist, ja nur ein Anhängsel, eine mehr oder weniger 
notwendige Verbrämung zu dem dem Ausschuß be-
reits vorliegenden Kapitalmarktförderungsgesetz 
ist, muß die ganze Angelegenheit denn doch im Zu-
sammenhang mit jenem wichtigeren Gesetz be-
trachtet werden, und es muß vor allen Dingen die 
Frage gestellt werden, ob man mit derartigen Be-
helfs- und Einzel- und Teilmaßnahmen auf dem 
Gebiete der Kapitalbildung und der Pflege des  Ka-
pitalmarktes überhaupt noch Effekte erreichen 
kann oder ob ein 'derartiges Verhalten nicht nach-
gerade geradezu Gefahren in sich schließt. Wir 
halten es für richtig, daß mit dem Kapitalmarkt-
förderungsgesetz der Regierung die Frage ange- 
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sprochen worden ist; aber wir glauben nicht, daß 
sie in so einseitiger Weise gelöst werden kann, wie 
es in diesem Entwurf eines Kapitalmarktgesetzes 
versucht worden ist. 

Die sozialdemokratische Fraktion ist in der Frage 
des Verhaltens gegenüber der Kapitalbildung, ins-
besondere auf dem Gebiete der Steuerpolitik, im

-

mer von zwei Erkenntnissen ausgegangen. Einmal 
davon, daß die Pflege der Kapitalbildung, wenn 
sie wirtschaftlich gesund sein soll, eine entspre-
chende Entwicklung und notfalls auch Pflege der 
Kaufkraft, insbesondere der Massenkaufkraft, vor-
aussetzt. Das heißt, daß nicht nur insbesondere 
steuerpolitische Maßnahmen zur Begünstigung der 
Kapitalbildung im Zusammenhang der gesamten 
Steuerpolitik, auch vom Standpunkt der Steuer-
gerechtigkeit aus, gesehen werden müssen, sondern 
das heißt weiter, daß Maßnahmen zur Begünsti-
gung der Kapitalbildung auch wirtschaftlich wir-
kungslos bleiben und geradezu verderblich sein 
müssen, wenn nicht eine entsprechende Entwick-
lung der Massenkaufkraftmärkte und Absatz-
märkte gesichert ist. 

Zum zweiten sind wir der Ansicht, daß der Ka-
pitalmarkt nicht Selbstzweck ist, insbesondere nicht 
Selbstzweck im Sinne einer Gelegenheit, Geld zu 
verdienen, sondern daß der Kapitalmarkt ein Mit-
tel dafür ist, daß die Kapitalversorgung funk-
tioniert, wozu, wie wir ausdrücklich betonen möch-
ten, auch die Kapitalversorgung der öffentlichen 
Wirtschaft gehört. Wir  sind der Ansicht, daß unter 
den heute gegebenen Umständen dieser Sinn und 
Zweck des Kapitalmarkts und der Kapitalbildung 
ohne eine entsprechend verantwortungsbewußte 
Einwirkung auf die Kapitalverwendung und auf 
die Kapitalverteilung nicht erreicht werden kann. 
Wir glauben nicht, daß das Kapitalmarktförde-
rungsgesetz diese Grundsätze beachtet hat. Wir 
glauben gerade, daß es die Frage, wozu das Kapi-
tal dann verwandt werden soll und welche Bedin-
gungen sich jeweils aus dem Verwendungszweck 
auch für die Angebote, die dem Kapitalgeber ge-
macht werden können, ergeben, mehr oder weniger 
umgangen hat. Wir bezweifeln überhaupt, daß man 
einseitig in dieser Weise eine Pflege des Wert-
papiermarktes verausziehen kann, obwohl auch 
wir der Ansicht zuneigen, daß man einzelne Maß-
nahmen, insbesondere auf dem Gebiet der Kapital-
versorgung der Wohnungswirtschaft, wohl nicht 
mehr unterlassen kann. 

Wir glauben vor allem nicht, daß man die  not-
wendige verantwortliche Einflußnahme auf die Be-
dingungen des Kapitalmarkts auf die Dauer durch 
Steuergesetze ersetzen kann. Vor allen Dingen 
möchten wir daran festhalten, daß eine Steuer-
politik in ihrem ganzen Zusammenhang gesehen 
werden muß und daß es nicht immer wieder dazu 
kommen darf, daß unter dem Vorwand irgendwel-
cher angeblich 'besonders dringlicher wirtschaft-
licher Notwendigkeiten ausgerechnet die Steuer-
ermäßigungen und Steuerbegünstigungen dorthin 
gelegt werden, wo die Steuer an und für sich am 
wenigsten schmerzt. Wir glauben, daß man all die 
Schwierigkeiten, die man bei diesem Gesetz um-
gangen hat, nicht wieder einfach durch einen Griff 
in den Steuersäckel zudecken kann. 

Wir begrüßen es, wie gesagt, daß eine gründ-
liche Überprüfung der Probleme der Kapitalbil-
dung und des Kapitalmarkts in die Wege geleitet 
wird. Wir sind durchaus bereit, uns an dieser Über-
prüfung zu beteiligen. Aber dem vorgelegten Ent-
wurf stehen wir mehr als kritisch gegenüber. Im , 

Zusammenhang mit den durch den Entwurf an-
geschnittenen Fragen und unter der Frage, ob man 
dieser wirklich notwendigen Neuordnung und Neu-
durchdenkung — so möchte ich sagen — des Kapi-
talmarkts weiter durch solche Behelfs- und Teil-
maßnahmen ausweichen kann, werden wir auch 
den hier vorliegenden Entwurf des Prämiengesetzes 
beurteilen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Damit ist die Aussprache 
über diesen Punkt geschlossen. Ich darf Ihnen vor-
schlagen, eine Überweisung an den Ausschuß für 
Finanz- und Steuerfragen als federführenden Aus-
schuß und ferner an den Ausschuß für Geld und 
Kredit und an den Ausschuß für Wiederaufbau und 
Wohnungswesen vorzunehmen. — Dem wird nicht 
widersprochen. Dann hat das Haus so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 7 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
über die Erhebung der Vermögensteuer im 
Verhältnis zwischen dem Bundesgebiet und 
Berlin (West) für die Kalenderjahre 1949 bis 
1951 (Nr. 3654 der Drucksachen). 

Zu diesem Punkt der Tagesordnung ist seitens 
der Regierung auf die gedruckte Begründung ver-
wiesen. Der Ältestenrat hat vorgesehen, keine Aus-
sprache stattfinden zu lassen und unmittelbar eine 
Überweisung an den Ausschuß für Finanz- und 
Steuerfragen vorzunehmen. — Es wird nicht wider-
sprochen. Damit hat das Haus so beschlossen. 

Ich rufe dann auf Punkt 8 der Tagesordnung: 
Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über den Finanzausgleich 
unter den Ländern in den Rechnungsjahren 
1951 und 1952 (Nr. 3169 der Drucksachen); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für Fi-
nanz- und Steuerfragen (11. Ausschuß) 
(Nr. 3638 der Drucksachen). 

Dazu hat das Wort der Herr Berichterstatter, Ab-
geordneter Dr. Gülich. Es ist vom Ältestenrat vor-
gesehen, an diesen Bericht keine Aussprache an- 
zuschließen, sondern die Verabschiedung unmittel-
bar vorzunehmen. 

Dr. Gülich (SPD), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Der Finanzaus-
schuß des Bundestages hat den Gesetzentwurf in 
seiner 141. Sitzung am 11. Juli 1952 beraten; er ist 
im wesentlichen der Regierungsvorlage gefolgt. 
11 von 33 Paragraphen sind allerdings geändert 
worden. Es waren zum Teil redaktionelle Ände-
rungen notwendig geworden, auf die ich im einzel-
nen nicht einzugehen brauche, Sie ergaben sich ein-
mal aus der Tatsache, daß inzwischen das Zerle-
gungsgesetz vom 29. März 1952 verabschiedet wor-
den ist und Datum und Fundstelle nachträglich ein-
gefügt werden mußten, ferner aus der Tatsache, 
daß inzwischen die Zusammenfassung der Länder 
Württemberg - Baden, Württemberg - Hohenzollern 
und Baden zum Land Baden-Württemberg erfolgt 
ist; die Notwendigkeit zu weiteren Änderungen er-
gab sich durch die Entwicklung seit der Verabschie-
dung des Gesetzentwurfs im Kabinett. 

Die Änderungen, die der Ausschuß nun aus ver-
schiedenen Gründen vorgenommen hat, müssen in 
großen Zügen hier behandelt werden. Es handelt 
sich zunächst um § 6 Abs. 3, die Steuerbefreiung 
des Neuhausbesitzes. In den Ländern Baden, Rhein- 
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land-Pfalz, Württemberg-Baden und Württemberg-
Hohenzollern war vom Jahre 1946 an die teilweise 
Grundsteuerbefreiung des Neuhausbesitzes, die 
25 v. H. beträgt, aufgehoben worden, während in 
den übrigen Ländern des Bundesgebietes die 
Steuerbefreiung weiterhin Gültigkeit hatte. In-
folgedessen erscheint im Finanzausgleich 1951 die 
Steuerkraft der vorgenannten Länder im Vergleich 
zur Steuerkraft der übrigen Länder höher, was 
nach der Konstruktion des Finanzausgleichs zu 
einer entsprechenden Schlechterstellung dieser Län-
der geführt hat. Das Ausmaß dieser Ungleichheiten 
ist zwar nicht sehr erheblich, doch erschien ihre Be-
seitigung im Hinblick auf die Methodik des Finanz-
ausgleichs erwünscht und berechtigt. Vom Jahre 
1951 an ist mit der Vereinheitlichung des Grund-
steuerrechts die Steuerbefreiung des Neuhaus-
besitzes in allen Ländern wieder eingeführt wor-
den. Eine Berichtigung der Ungleichheiten ist also 
nur für das Rechnungsjahr 1951 notwendig, da im 
Finanzausgleich des Jahres 1951 die Realsteuerein-
nahmen des Vorjahres 1950 als Ausgleichselemente 
eingesetzt sind. 

Dann sind in § 9 Abs. 2 die Rechnungsanteile der 
Länder an den Kriegszerstörungslasten geändert 
worden. Bei einem gleichbleibenden Gesamtrech-
nungsbetrag von 300 Millionen DM vermindert sich 
für das Rechnungsjahr 1951 der Anteil des Landes 
Rheinland-Pfalz um rund 1,8 Millionen DM und 
erhöhen sich um diesen Betrag die Anteile der an-
deren Länder entsprechend. Der Grund hierfür 
war der, daß das Land Rheinland-Pfalz den Aus-
fall an Grundsteuer B entgegen der vorgesehenen 
gesetzlichen Regelung nicht nach dem tatsächlichen 
Aufkommen errechnet hatte, sondern nach einem 
infolge Steuerbefreiung des Neuhausbesitzes ge-
ringeren Aufkommen, obwohl diese Steuerbefrei-
ung in Rheinland-Pfalz, wie ich vorher bei § 6 aus-
geführt habe, aufgehoben war. 

In § 10 sind die Rechnungsanteile der mittelbaren 
Flüchtlingslasten geändert worden. Auch hier sind 
bei einem gleichgebliebenen Gesamtrechnungs-
betrag von 300 Millionen DM die für das Rech-
nungsjahr auf die einzelnen Länder entfallenden 
Rechnungsanteile geändert worden, je nach der Zu-
wanderung oder Abwanderung im Rahmen der ge-
lenkten und der ungelenkten Umsiedlung. Die Be-
richtigung wurde möglich, nachdem das Statistische 
Bundesamt die Zahlen der Heimatvertriebenen und 
Zugewanderten nach dem Stand vom 30. Septem-
ber 1951 berichtigt hat, so daß sich nunmehr auf 
Grund der berichtigten Zahlen die in der Druck-
sache Nr. 3638 aufgeführten Rechnungsanteile der 
Länder ergeben. Es erhöhen sich somit die Anteile 
für die Flüchtlingsaufnahmeländer, und es vermin-
dern sich die Anteile für die Flüchtlingsabgabelän-
der Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. 

Dann einige Worte zum § 13, der in der Aus-
schußvorlage nicht besonders erwähnt worden ist. 
Der Finanzausschuß hat im § 13 zugestimmt, die 
Hochschullasten der Länder als Ausgleichslasten 
nach dem Katalog, der in § 7 aufgeführt ist, zu be-
rücksichtigen. Man kann natürlich darüber streiten, 
ob dieses Verfahren richtig ist, weil es sich bei den 
Hochschullasten nicht um Aufwendungen von über-
regionaler Bedeutung handelt und weil ja die Kul-
turhoheit bei den Ländern liegt. Die Mehrheit der 
Länder hatte sich bereits beim Finanzausgleichs-
gesetz 1950 für die Berücksichtigung der Hochschul-
lasten ausgesprochen. Wir haben aber damals dem 
Bundestag empfohlen, die Hochschullasten nicht zu 
berücksichtigen, und die Länder haben sich dann mit  

der Ablehnung durch den Bundestag abgefunden. In 
den Vorverhandlungen über den Gesetzentwurf 
für die Rechnungsjahre 1951 und 1952, der uns hier 
vorliegt, hat sich nun die überwiegende Mehrheit 
der Länder wieder für die Berücksichtigung der 
Hochschullasten eingesetzt. Im Hinblick darauf hat 
der Finanzausschuß des Bundestages trotz gewisser 
Bedenken der Einbeziehung der Hochschullasten 
zugestimmt. Von finanzieller Bedeutung ist dies 
vornehmlich für die süddeutschen Länder, weil 
diese im Gegensatz zu den norddeutschen Ländern 
einen Numerus clausus für ihre Hochschulen nicht 
eingeführt haben und daher die Zahl der Studie-
renden an den süddeutschen Hochschulen relativ 
höher ist als an den norddeutschen. 

In § 16 Satz 1 wurde der Stichtag für die Fest-
setzung der Einwohnerzahl als Grundlage für die 
Errechnung der Ausgleichsmeßzahlen geändert, 
nachdem das Statistische Bundesamt die Einwoh-
nerzahl der Länder nach Gemeindegrößenklassen 
gegliedert für das Rechnungsjahr 1951 zum 31. De-
zember 1951 festgestellt hat. Der Stichtag für das 
Rechnungsjahr 1952 liegt noch nicht fest und soll 
durch den Herrn Bundesminister der Finanzen für 
den Finanzausgleich 1952 festgesetzt werden. 

In § 22 Abs. 3 Satz 2 wird, da die Zeit inzwischen 
verstrichen ist, eine Änderung des Termins für die 
Restvorauszahlungen der ausgleichspflichtigen 
Länder notwendig. Der Ausschuß hat für die Lei-
stung der Zahlungen eine Frist von zwei Wochen 
nach Verkündung des Gesetzes vorgeschlagen. 

Zum Schluß noch einige Worte zum Kapitel II 
des Gesetzentwurfs, das den Zweck hat, denjenigen 
Ländern, die in den Rechnungsjahren 1948 und 
1949 Haushaltsfehlbeträge durch überdurchschnitt-
liche Lasten mit Kriegsfolge- und Sozialaufwen-
dungen erlitten hatten, einen nachträglichen Haus-
haltsausgleich zu ermöglichen. Soweit die Länder 
für diese überdurchschnittlichen Lasten, die ja an 
sich Bundeslasten sind, Darlehen aufgenommen 
hatten, sollen diese bei der Bereinigung der alten 
Schulden berücksichtigt werden. Schleswig-Holstein 
z. B. war in den fraglichen Jahren 1948 und 1949 
nicht in der Lage, Darlehen für diese Überbelastung 
aufzunehmen, ganz einfach deshalb, weil es keinen 
Darlehnsgeber fand. Infolgedessen ist der Reichs-
stock für die Arbeitslosenversicherung eingesprun-
gen und hat die damals vom Land zu zahlenden 
Arbeitslosenfürsorgeunterstützungen vorgeschossen. 
Die Summe, die nun als Schuld des Landes Schles-
wig-Holstein gegenüber dem Reichsstock noch in 
der Schwebe ist, beträgt 98,8 Millionen Mark. 

Der Ausschuß hat sich mit der Frage befaßt, ob 
er dem Bundestag empfehlen sollte, diese Ausgaben 
im Finanzausgleichsgesetz zu berücksichtigen. Es 
wäre dann in § 8 ein Zusatz notwendig gewesen, 
der so lauten müßte: 

... und die von ihnen im Rechnungsjahr 1952 
aus Landesmitteln geleisteten Ausgaben zur 
Erfüllung von Verpflichtungen, die nach § 18 
Abs. 6 Ziffer 2 des vorbezeichneten Gesetzes 
dem Lande zur Last fallen. 

Mit dem vorbezeichneten Gesetz ist das Erste Ge-
setz zur Überleitung von Lasten und Deckungs-
mitteln auf den Bund gemeint. Der Ausschuß hat 
sich jedoch dazu nicht entschließen können. Ich 
selbst habe auch keinen entsprechenden Antrag ge-
stellt, sondern das nur aktenkundig gemacht, weil 
bei einem solchen Beschluß des Ausschusses die Ver-
abschiedung des Gesetzes überhaupt gefährdet wor-
den wäre. Nachdem sich die Mehrheit der Länder 
in den wesentlichen Dingen geeinigt hatte, wollte 
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der Ausschuß die Verabschiedung des Gesetzes 
nicht erschweren. Der Ausschuß glaubt jedoch, daß 
die Angelegenheit im Finanzausgleich 1953 erneut 
aufgegriffen werden sollte. 

Im übrigen stecken natürlich in diesem sehr 
komplizierten Gesetz noch manche Unebenheiten. 
Es war aber dem Ausschuß nicht möglich, diese zu 
bereinigen; denn wenn man eine Unebenheit an-
faßt, kommt man sofort in einem andern Para-
graphen auf neue Schwierigkeiten. Da sich aber die 
Länder im wesentlichen geeinigt hatten, wollte der 
Ausschuß nur solche Änderungen vornehmen, die 
sich aus den Gründen, die ich zu Beginn meiner 
Ausführungen dargelegt habe, von selbst ergaben. 

Der Finanzausschuß empfiehlt dem Hause ein-
stimmig, den Gesetzentwurf mit den aus der Druck-
sache Nr. 3638 ersichtlichen Änderungen, im übri-
gen unverändert nach der Regierungsvorlage an-
zunehmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Wir treten in die zweite Beratung ein. Ände-
rungsanträge liegen nicht vor. Ich darf daher die 
§§ 1 bis 33, Einleitung und Überschrift aufrufen. — 
Keine Wortmeldungen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejeni-
gen, die den aufgerufenen Paragraphen, der Ein-
leitung und der Überschrift zustimmen, die Hand 
zu heben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Bei einigen Enthaltungen mit über-
wiegender Mehrheit angenommen. Damit ist die 
zweite Beratung beendet. 

Wir kommen zur 
dritten Beratung. 

Ich rufe auf zur allgemeinen Aussprache. — Das 
Wort ist nicht gewünscht. Die Aussprache ist ge-
schlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe die §§ 
1 bis 33, Einleitung und Überschrift auf und bitte 
diejenigen, die zustimmen, die Hand zu heben. — 
Das ist die gleiche Mehrheit wie bei der zweiten 
Beratung. Damit ist das Gesetz in dritter Beratung 
angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetz in der in der dritten 
Beratung beschlossenen Fassung zustimmen, sich 
zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Bei einigen Enthaltungen mit 
überwiegender Mehrheit in dritter Beratung ver-
abschiedet. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung der Gesetze 
über die Landeszentralbanken (Nr. 3454 der 
Drucksachen); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für Geld 
und Kredit (12. Ausschuß) (Nr. 3663 der 
Drucksachen; Antrag Umdruck Nr. 650). 
(Erste Beratung: 220. Sitzung.) 

Das Wort zur Berichterstattung hat Herr Abge-
ordneter Ruhnke. Auch in diesem Falle hat der 
Ältestenrat keine Aussprache vorgesehen, sondern 
sofortige Erledigung der Abstimmung nach der Be-
richterstattung. 

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, das Wort 
zu nehmen 

Ruhnke (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident! I 
Meine Damen und Herren! Der Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung der Gesetze über die Landes-
zentralbanken sieht die Aufhebung einer Bestim-
mung des Gesetzes Nr. 21 der Alliierten Hohen 
Kommission vor. Die Aufhebung bezieht sich auf 
die Verpflichtung der Länderfinanzminister, die 
Kapitalanteile der Landeszentralbanken zu veräu-
ßern. Wir sind in Erwartung eines Bundesnoten-
bankgesetzes, und mit diesem hier zur Beschlußfas-
sung vorliegenden Gesetzentwurf soll der kommen-
den Gesetzgebung nicht vorgegriffen werden. 
Der Ausschuß hat sich auch mit der Frage befaßt, 
ob es sich um ein Zustimmungsgesetz handelt. Er 
verneint diese Frage; er sieht das Gesetz nicht als 
Zustimmungsgesetz an. 

Der Ausschuß für Geld und Kredit bittet Sie 
durch mich um unveränderte Annahme der Vor-
lage. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Wir treten in die Aussprache der zweiten Bera-
tung ein. Wird das Wort gewünscht? Es liegt ein 
Änderungsantrag der Föderalistischen Union zur 
zweiten Beratung vor. Zur Begründung hat das 
Wort Herr Abgeordneter Dr. Besold. 

Dr. Besold (FU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Antrag der Föderalistischen Union 
Umdruck Nr. 650 will, daß in die Präambel des Ge-
setzentwurfs die Worte „mit Zustimmung des Bun-
desrates" eingefügt werden. Es handelt sich um 
eine verfassungsrechtliche Grundsatzfrage. Der 
Bundesrat hat sich mit dieser Frage ebenfalls be-
schäftigt und unter dem 14. März 1952 beantragt, 
in die Präambel die Worte „mit Zustimmung des 
Bundesrates" einzufügen, da dieses Gesetz zweifel-
los ein Zustimmungsgesetz ist. Der Finanzausschuß 
des Bundesrats hat nach den Darlegungen des Be-
richterstatters im Bundesrat 'einstimmig die Auf-
fassung vertreten, daß das Gesetz nach Art. 84 des 
Grundgesetzes der Zustimmung des Bundesrates 
bedürfe, da durch die Aufhebung des Veräuße-
rungsverbotes in die Organisation der Landeszen-
tralbanken und damit in die Verwaltungshoheit der 
Länder eingegriffen werde, weil die Landeszen-
tralbanken nach den Landeszentralbankgesetzen 
die Stellung von Landesbehörden haben. Der 
Berichterstatter wies ferner darauf hin, daß die 
durch die alliierte Gesetzgebung getroffene Lan

-

deszentralbankregelung gemäß Art. 84 Abs. 1 des 
Grundgesetzes der Zustimmung des Bundesrats be-
durft hätte, wenn sie vom deutschen Gesetzgeber 
erlassen worden wäre. Demnach ist die Änderung 
eines solchen Gesetzes durch den vorliegenden Ge-
setzentwurf ebenfalls zustimmungsbedürftig. 

Ich darf auch darauf hinweisen, daß der Antrag des 
Bundesrats in der Anlage 2 zu der Drucksache Nr. 
3454 im Bundesrat lediglich gegen 8 Stimmen an-
genommen worden ist. Die Fraktion der Födera-
listischen Union bittet daher, dem Änderungsan-
trag Umdruck Nr. 650 zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen dann, zur Ab-
stimmung. 

Ich habe eine Frage. Die Föderalistische Union 
hat in ihrem Antrag geschrieben, daß in der Prä-
ambel die Worte einzufügen sind: „mit Zustim-
mung des Bundesrates". Ich nehme an, daß sie 
meint, diese Einfügung solle in § 1 gemacht "wen,  
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den. Oder soll sie erfolgen in dem Satz „Der Bun-
destag hat das folgende Gesetz beschlossen"? 

(Abg. Dr. Besold: Ja, in diesem Satz!) 
— Also, an dieser Stelle soll die Einfügung ge-
schehen. Dann, meine Damen und Herren, stim-
men wir zunächst über diesen Satz ab. Wer mit 
dem Antrag Umdruck Nr. 650 einverstanden ist, 
den bitte ich, die Hand zu erheben. — Ich bitte 
um die Gegenprobe. — Das letzte ist die Mehrheit. 
Der Antrag ist abgelehnt. 

Ich bitte diejenigen, die der Einleitung nach der 
Vorlage zustimmen, die Hand zu erheben. — Das 
ist die Mehrheit. Angenommen. 

Ich rufe nun auf § 1, — § 2, — Einleitung und 
Überschrift. Änderungsanträge liegen nicht mehr 
vor, so daß ich glaube, wir können sofort abstim-
men. Ich bitte diejenigen, die der Fassung der Vor-
lage zustimmen, die Hand zu erheben. — Das ist 
die Mehrheit. Damit ist das Gesetz in zweiter Be-
ratung angenommen. 

Ich rufe zur 
dritten Beratung 

auf und eröffne die allgemeine Aussprache. — 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aussprache 
ist geschlossen. 

Wir kommen zur Einzelberatung. Ich rufe auf 
§ 1, — § 2, — Einleitung und Überschrift. — Das 
Wort ist nicht gewünscht. Ich bitte diejenigen, die 
zustimmen, die Hand zu erheben. — Das ist die 
Mehrheit. Das Gesetz ist damit in dritter Bera-
tung angenommen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetz in der soeben beschlos-
senen Fassung zustimmen, sich zu erheben. — Das 
ist die Mehrheit. Damit ist das Gesetz in dritter 
Beratung verabschiedet. 

Ich rufe nun — Punkt 10 ist bereits erledigt — 
Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Fraktion der 
SPD betreffend Einsetzung eines Untersu-
chungsausschusses zur Prüfung der unzu-
länglichen Einstellung von Schwerbeschä-
digten bei den Bundesdienststellen (Nr. 3645 
der Drucksachen). 

(Zuruf von der SPD: Auf Begründung 
wird verzichtet!) 

— Auf die Begründung wird verzichtet. Eine Aus-
schußüberweisung kommt nicht in Frage. Wir kön-
nen dann gleich abstimmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Antrag zustimmen, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Das ist die für die 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses aus-
reichende Mehrheit. Die Einsetzung ist damit be-
schlossen. 

Ich rufe auf Punkt 12 der Tagesordnung: 
Beratung des Antrags der Fraktion der SPD 
betreffend Preise für Butter und Kartoffeln 
(Nr. 3664 der Drucksachen). 

Dazu schlägt Ihnen der Ältestenrat eine Begrün-
dungszeit von 10 Minuten und eine Aussprachezeit 
von 60 Minuten vor. Ich nehme die Zustimmung 
des Hauses an. 

Zur Begründung hat das Wort der Abgeordnete 
Kriedemann. 

Kriedemann (SPD): Herr Präsident! Meine Da

-

men und Herren! Auf Grund gewisser Erfahrun-
gen, die wir bei der Behandlung ähnlicher Themen 
in der Vergangenheit gemacht haben, möchte ich 
mich zunächst darum bemühen, einige Klarstellun-
gen zu geben, damit das Thema nicht verschoben 
wird. Wir beginnen bei solchen Fragen häufig da, 
wo es einen sachlichen Anlaß dazu gibt, und enden 
in Deklamationen, die mit der Sache dann nichts 
mehr zu tun haben. Es handelt sich für uns bei 
dem Antrag auf Drucksache Nr. 3664 nicht um den 
Versuch, eine Grundsatzfrage der Agrarpolitik zur 
Debatte zu stellen, und wir wollen auch keineswegs 
eine Aussprache über die Erzeugerpreise in die 
Wege leiten. Auch möchten wir keine Diskussion 
über das Wetter und seine Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft haben. Insbesondere handelt es sich 
hier nicht um einen Angriff auf die Landwirtschaft 
— ich sage das mit ganz besonderem Nachdruck —; 
denn wir denken nicht daran, für objektive Tat-
bestände wie zum Beispiel Mangel an Niederschlä-
gen oder für eine Produktion, die der gestiegenen 
Nachfrage nicht gerecht werden kann, Prügelkna-
ben zu suchen. Ganz besonders gehört es nicht 
zum Stil meiner politischen Arbeit, eine Gruppe der 
Bevölkerung gegen die andere auszuspielen. Das 
möchte ich mit besonderem Nachdruck hier gesagt 
haben. Niemand braucht sich daher berufen zu 
fühlen, nun etwas zur Verteidigung der Landwirt-
schaft zu sagen, weil sie gar nicht angegriffen ist. 
Im Gegenteil, ich würde dringend darum bitten zu 
bedenken, daß es zweifellos der schlechteste Bären-
dienst sein würde, der jemals der Landwirtschaft 
von ihren beflissenen Freunden geleistet worden 
ist, wenn man sie an die Diskussion über Kartoffel-
preise von 13 Pfennig das Pfund oder Butterpreise 
von 85 bis 90 Pfennig das Viertelpfund anhängen 
würde; und nur von diesen Preisen soll heute ge-
redet werden. 

Zunächst die Butter. Nachdem wir im vergange-
nen Jahr einen für angemessen gehaltenen Butter-
preis nur dadurch halten konnten, daß sehr erheb-
liche Mengen eingelagert worden sind, die zum 
Schluß, soweit sie für die menschliche Ernährung 
noch verwendet werden konnten, mit Verlusten 
abgesetzt wurden, und nachdem wir im vergange-
nen Jahr zur Vermeidung eines Preisdrucks auf 
den Buttermarkt das bekannte England-Butterex-
portgeschäft gehabt haben, wo mit erheblichen 
Aufwendungen von Mitteln, die man vielleicht bes-
ser in Deutschland hätte einsetzen sollen, wenig-
stens billige Butter nach England geschafft worden 
ist, haben wir in diesem Jahr eine völlig verän-
derte Situation. Damals hat man die Tatsache, daß 
es offensichtlich zuviel Butter gab, die nicht abzu-
setzen war, darauf zurückgeführt, daß außer der 
deutschen Produktion auch noch Einfuhren aus 
dem Ausland auf den Markt gekommen waren, 
und man hat sich sogar so weit verstiegen, aus die-
ser Situation heraus eine Propaganda für Produk-
tionseinschränkungen zu machen. Uns allen sind 
noch die handelspolitischen Konsequenzen geläu-
fig, die sich daraus ergeben haben. Sie erinnern 
sich an die sehr lebhafte Diskussion anderer Wirt-
schaftskreise darüber, daß bei Aufrechterhaltung 
der hohen Buttereinfuhrzölle nachteilige Folgen 
für die deutsche Exportwirtschaft nur mit großen 
Schwierigkeiten abgewendet werden konnten. 

Inzwischen, sage ich, ist die Situation völlig ver-
ändert, und wir haben im Augenblick mit Butter-
preisen zu tun, die sich mühelos und auf keine 
andere Weise aus der Tatsache erklären, daß einer 
gestiegenen Nachfrage kein ausreichendes Angebot 
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gegenübersteht. In der Unterhaltung über die 
Butterprobleme in der Vergangenheit ist deutlich 
zum Ausdruck gekommen, daß man in unserem 
Lande, mindestens was den agrarischen Sektor an-
geht, die Auffassung hat, hohe und am besten so-
gar überhöhte Preise seien ein besonders wirkungs-
voller Anreiz für die Ausweitung der Produktion. 
Dabei ist auch die Vorstellung — ich möchte bei-
nahe sagen: die Zwangsvorstellung — zum Aus-
druck gekommen, daß die Rentabilität der Milch-
produktion nur über den Butterpreis zu sichern 
sei. Aber darüber werden wir uns hoffentlich sehr 
bald unterhalten können, wenn wir hier die Ihnen 
ja bekannte Novelle zum Milchwirtschaftsgesetz 
verabschieden sollen. Heute haben wir also keine 
Überbestände; dafür haben wir steigende Preise. 

Ich möchte bei der Gelegenheit ein Wort an 
diejenigen verwenden, die die sehr unerfreuliche, 
offenbar auch von den Betreffenden als sehr uner-
freulich empfundene Situation in irgendeinem Zu-
sammenhang mit der lebhaften Kritik an der Ein-
lagerungspolitik in der Vergangenheit bringen wol-
len. Faktisch hat das, was wir heute erleben, mit 
der Einlagerung einer nicht absetzbaren Butter-
menge, die zum Schluß mit erheblichen Verlusten 
auf den Markt gebracht und untergebracht werden 
mußte, durchaus nichts zu tun. Denn wenn wir 
heute keine Vorräte haben, um in der gegenwär-
tigen Situation etwa den Versuch eines Preisdrucks 
ausüben zu können, dann nicht wegen der dama-
ligen Kritik, sondern weil es einfach keine Butter 
gegeben hat, die man einlagern konnte. Abgesehen 
von dem panikartigen Exportgeschäft nach Eng-
land, das ich schon erwähnt habe, ist die Butter, 
die hier produziert worden ist, aufgenommen wor-
den, und selbst die Einlagerung einer verhältnis-
mäßig sehr kleinen Menge hat schon die Preisbe-
wegung in Gang gebracht. Wie gesagt: das aus-
drücklich an die Adresse derjenigen, die etwas, was 
ganz offensichtlich falsch war, nun als Entschuldi-
gung für einen anderen Zustand verwenden wol-
len, der auch offensichtlich falsch ist. 

Die Produktion, sage ich, reicht nicht aus, um 
die gestiegene Nachfrage zu befriedigen, und die 
Nachfrage ist interessanterweise — daran sollte 
immer wieder erinnert werden — in dem Augen-
blick gestiegen, in dem der Butterpreis zurückge-
gangen ist. Da Einfuhren nicht zur Verfügung ste-
hen und, nachdem man sie sozusagen durch eine 
erklärte Zollpolitik grundsätzlich abgeschafft hat, 
nun auch kurzfristig nicht so als Lückenbüßer in 
die Wege geleitet werden können, ist also gar nicht 
damit zu rechnen, daß sich diese Dinge, die sich, 
wie gesagt, für den Verbraucher — und um dessen 
Anliegen wird ja heute verhandelt — in einem 
hohen Preis ausdrücken, von selber wieder einren-
ken könnten. Deshalb müssen unserer Meinung 
nach schleunigst Gegenmaßnahmen ergriffen wer-
den. Es reicht nämlich nicht aus, wenn man, wie 
das von maßgebender Stelle geschehen ist, Sagt: 
nun, dann essen die Leute halt Margarine! Eine 
solche Margarinepropaganda ist bisher nicht ge-
macht worden. Das reicht nämlich nicht aus; denn 
es handelt sich nicht nur um die hohen Butter-
preise, denen man selbstverständlich ausweichen 
kann — denn es gibt ausgezeichnete Margarine, 
und es gibt vor allen Dingen auch Schmalz in einer 
außerordentlich günstigen Preisrelation zur But-
ter —; es handelt sich in Wirklichkeit um ganz 
andere Dinge, mit denen wir fertig werden müs-
sen. 

(Zurufe rechts.) 

— Sie sagen: Die Margarine ist zu billig! Nun, 
das ist Geschmacksache, und das liegt sehr im 
Auge des Beschauers. Fragen Sie mal die Leute, 
die froh sind, wenn sie ihren Brotaufstrich mit 
Margarine vornehmen können, weil ihr Geld zu 
etwas anderem nicht ausreicht. Dann werden 
Ihnen diese Leute vielleicht nicht zustimmen. Diese 
Leute gibt es nämlich auch. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 
Man sollte sich sehr hüten, in solchen Situationen 
zu sagen, daß die Margarine zu billig ist. 

(Zuruf rechts: Das sagt ja keiner!) 
— Nun, ich habe eben so etwas gehört. Das ist 
im übrigen auch oft genug gesagt worden, daß die 
Margarine zu billig sei. 

(Erneute Zurufe.) 
— Lassen wir es mal dabei!  

Wir müssen uns mit ganz anderen Dingen aus-
einandersetzen. Es machen sich die ersten Anzei-
chen jetzt bereits dafür bemerkbar, daß die Molke-
reien, veranlaßt durch den hohen Molkerei-Abga-
bepreis, mehr Spaß an der Verarbeitung von Milch 
zu Butter haben als an der Herstellung von Trink-
milch. Wir haben auch schon die Forderungen nach 
einer Erhöhung des Trinkmilchpreises gehört, und 
zwar unter Bezugnahme auf den höheren Butter-
preis. 

Meine Damen und Herren, wie die Molkereien 
die Dinge ansehen, ist ihre Angelegenheit. Ich 
möchte ausdrücklich darauf hinweisen, daß an die-
ser unerfreulichen Entwicklung die Landwirtschaft 
— d. h. die, die die Milch erzeugen — bisher noch 
in keiner Weise beteiligt ist; denn wenn sich auch 
die Molkerei-Auszahlungspreise auf einer Basis von 
6 DM und zum Teil schon darüber bewegen, dann 
haben sich die Auszahlungspreise an den Bauern 
dieser Entwicklung nicht angeschlossen, sondern 
mir sind eine ganze Reihe von Molkereiabrech-
nungen aus den letzten Wochen bekannt, die noch 
niedriger als vor einigen Monaten liegen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Meine Damen und Herren, wenn wir aber dieser 

Entwicklung tatenlos zusähen, dann ergäbe sich 
zweifellos und notwendigerweise eine unerhört ge-
fährliche Konsequenz. Dann folgt dem hohen But-
terpreis der hohe Milchpreis, und wenn im Augen-
blick der Verbrauch auch noch nicht rückläufig ist, 
wenn sich 'auch herausstellt, daß die Reaktion der 
Verbraucher auf die Preisentwicklung zögernder 
verläuft und träger stattfindet, als man vielleicht 
annehmen sollte, dann wird sich eben doch etwa 
zwangsläufig ergeben, daß den höheren Preisen die 
sehr erfreuliche Verbrauchssteigerung und insbe-
sondere das gewachsene Interesse am Trinkmilch

-

verbrauch zum Opfer fällt. 
Wenn wir den Verbrauchern mit dem Trost: 

„Wenn die Butter zu teuer ist, dann mögen sie doch 
Margarine essen", den 'Entschluß, sich den Butter-
genuß abzugewöhnen, so leicht machen, wenn wir 
dann die Entwicklung über einen hohen Milchpreis 
und über das damit zusammenhängende Nachlassen 
der ohnehin schon sehr zögernden Bestrebungen, 
von der Butter auf die Milch umzuschalten, um 
die Rindviehhaltung rentabel zu machen, auch noch 
erleben, dann werden wir eine neue Welle der 
Überproduktion heraufbeschwören. Dann wird die 
Geschichte wieder von vorne anfangen. 

Wie gesagt, es steht für uns nicht nur das Pro-
blem der hohen Butterpreise und der Auswirkun-
gen dieser hohen Preise auf diejenigen zur Diskus- 
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sinn, die vielleicht wegen ihres Alters oder aus 
anderen Gründen ihrer körperlichen Verfassung 
gezwungen sind, Butter zu essen, auch wenn sie 
ihnen eigentlich zu teuer ist; es steht für uns nicht 
nur der hohe Butterpreis im Vordergrund unserer 
Betrachtungen, sondern die Konsequenzen, die sich 
notwendigerweise aus der Situation ergeben müs-
sen, die sich in diesem nahen Butterpreis ausdrückt. 
Da, wie gesagt, überhaupt nicht damit gerechnet 
werden kann, daß sich die Geschichte von selber 
einpendelt, und da, wenn sie sich so von selber 
einpendelt, dies nur auf eine Weise geschehen 
kann, die uns allen sehr unerwünscht sein muß, 
nämlich mit einer Senkung des Butter- und Milch-
verbrauchs, darum müßte und sollte hier etwas ge-
schehen, was auch für die Zukunft noch richtig ist 
und was ganz bewußt darauf abstellt, die deutsche 
Bevölkerung an einen Mehrverbrauch van Trink-
milch zu gewöhnen. Das ist für die Milcherzeugung 
unter allen Umständen auch das sicherere und bes-
sere Geschäft als die Verwandlung von Milch in 
Butter. Wir sollten also den Butterzoll aufheben 
und sollten alles tun, um hier Butter auf den 
Markt kommen zu lassen, und zwar aus den beiden 
Gründen, die im Zusammenhang gesehen werden 
müssen. 

Es ist uns immer wieder gesagt worden, daß 
Butter sowieso gar nicht zu beschaffen sei und daß 
wir deshalb auf Zollsenkungen keine großen Hoff-
nungen setzen sollten. Die Zölle sind doch einge-
richtet worden, um die heimische Produktion vor 
einem Druck aus ausländischer Erzeugung zu 
schützen. Und wenn sich nun die Gelehrten darüber 
einig sind, daß ein solcher Druck gar nicht statt-
finden kann, weil ausländische Butter nicht zur 
Verfügung steht, dann sind die Zölle eben — min-
destens in der gegenwärtigen Situation — völlig 
sinnlos. Dann erfüllen sie gar  keinen Zweck, es sei 
denn, daß sie einigen Leuten, die die Marktlage 
etwas anders beurteilen, die Möglichkeit geben, im-
mer wieder zu sagen, daß der hohe Butterpreis nur 
wegen der Zollvorschriften und wegen der Höhe 
der Zölle so gehalten werden könne. Dann sollte 
man uns doch von diesem Vorwurf befreien, sollte 
man den Leuten doch dieses Argument nehmen 
und auf die Aufrechterhaltung eines Mittels ver-
zichten, das sowieso nicht wirksam werden kann. 

Ein Wort zu den Kartoffeln. Es  ist kein Geheim-
nis und niemand kann dem widersprechen, daß wir 
bis in die letzten Tage überhöhte Kartoffelpreise 
erleben. Ich habe mir heute morgen noch einmal 
aus vielen Städten, ich kann sagen: aus allen wich-
tigen Städten des Bundesgebiets per Fernschreiben 
die Einzelhandelspreise sagen lassen. Sie liegen 
immer noch bei 11, 12 und 13 Pfennig. Einige von 
Ihnen werden sie vielleicht schon selber zu diesem 
Preis gekauft haben. Es ist also keine Frage, daß 
es sich hier um eine sehr dringende Angelegenheit 
handelt, mit der der Bundestag sich beschäftigen 
muß. Wenn man vor den hohen Butterpreisen noch 
ausweichen kann, so ist das bei den Kartoffeln 
nicht der Fall, weil es nämlich für die auf die Kar-
toffeln angewiesenen Bevölkerungskreise keinen 
Ersatz für die Kartoffeln gibt. Hier kann man auch 
nicht warten, etwa darauf, daß sich allmählich 
dann doch noch herausstellen sollte, daß die Kar-
toffelernte gar nicht so schlecht ist, wie man sie 
zunächst hingestellt hat. Hier muß täglich gekauft 
werden, und für die, die jetzt Kartoffeln zu 
12 Pfennig kaufen müssen, ist es kein Trost, wenn 
hinterher nach einigen Monaten die Kartoffeln 
meinetwegen nur noch 7 oder 8 oder 9 Pfennig 

kosten. Das Geld sind sie los, und sie werden dabei 
das Gefühl haben, 'daß sie damit nur einem Man-
növer zum Opfer gefallen sind, gegen das man sie 
aus der Kenntnis der Dinge hätte schützen können. 

Noch kann niemand übersehen, welches Ausmaß 
der Produktionsausfall, der durch die Trockenheit 
in einigen Teilen des Bundesgebiets verursacht ist, 
nun in Wirklichkeit haben wird. Wir sind tatsäch-
lich da alle noch auf Schätzungen angewiesen. Das 
hindert natürlich diejenigen, die gern spekulieren 
und die sich mindestens ein Stoßgeschäft, wenig-
stens für ein paar Wochen oder ein paar Monate, 
und eine besonders günstige Spanne ausrechnen, 
nicht, hier schwarz in schwarz zu malen. Ich möchte 
von dieser Stelle als meine Meinung mit allem 
Nachdruck sagen, daß es eine so schlechte Kartof-
felernte überhaupt nicht geben kann, daß davon 
die Versorgung mit Speisekartoffeln in Frage ge-
stellt werden könnte. Denn dazu ist der Anteil der 
Speisekartoffeln an dem Gesamtkartoffelverbrauch 
unserer Volkswirtschaft nun einmal nicht groß ge-
nug. Immerhin gibt es einige Tatsachen, z. B. die 
Tatsache der Minderung der Erzeugung. Es gibt 
ferner die Überlegungen, die sich an die zukünf-
tigen Schweinepreiseanknüpfen. Auch darüber 
sollte niemand streiten, daß solche Überlegungen 
angestellt werden und daß sie dazu reizen können, 
Kartoffeln zu verfüttern, denn wenn man sie für 
die Schweine haben will, sind sie sehr billig und 
verlustfrei über lange Zeit zu lagern. Es gibt 
schließlich die Unsicherheit in der Versorgung mit 
Futtergetreide, insbesondere was die Preisrela-
tionen angeht. Auch diese Fakten drücken sich in 
den so unerhört hohen Kartoffelpreisen aus. Es 
sollte sich auch niemand darüber wundern, daß 
aus den Preisgesprächen, die nun ganz unvermeid-
lich sind und aus denen ich auch niemandem einen 
Vorwurf machen will, die Verbraucher ihrerseits 
falsche Konsequenzen ziehen. Wir waren uns im 
vergangenen Jahre darüber einig, daß es unzweck-
mäßig ist, wenn nun der eine oder andere losstürzt 
und versucht, noch irgendwo schnell Kartoffeln zu 
kaufen. Ich denke dabei z. B. an die Unternehmun-
gen, die dann mit ihren Lastzügen auf den Acker 
gefahren sind und in der Sorge, daß es immer noch 
schlimmer wird, Kartoffeln gekauft haben und die 
damit die Sache tatsächlich noch schlimmer ge-
macht haben. 

Man sollte sich aber nicht darüber wundern, 
wenn die Verbraucher nun auch ihrerseits einmal 
aus diesen Unsicherheiten, aus diesem Durcheinan-
der eben nicht richtigere Konsequenzen ziehen, als 
es andere Menschen tun. Das ist nun einmal so, 
wenn die Agrarpolitik voller Widersprüche ist und 
man auf Vertrauen nicht rechnen kann. Es ist keine 
ausreichende Erklärung und es trägt nicht zur Stär-
kung 'des Vertrauens bei, wenn dann gesagt wird: 
Na  ja,  man muß sich halt daran gewöhnen, daß 
gutes Ferienwetter eben einen höher gehängten 
Brotkorb bedingt, — als ab das eine mit dem an-
deren so zusammenhinge und man nichts dagegen 
machen könnte. Es reicht auch nicht aus, wenn nun 
selbst vom Bundesernährungsministerium gesagt 
wird, daß man ja noch gar nicht weiß, wie groß 
die Kartoffelernte werden wird. Es ist auch noch 
nicht ausreichend, wenn da ganz vorsichtig schon 
von Einfuhren die Rede ist oder davon, daß man 
überlegt, ob man nicht doch mit den Zöllen irgend 
etwas machen soll. Was  hier  erforderlich ist, sind 
drastische Maßnahmen, wirksame Maßnahmen, ich 
sage noch einmal: drastische Maßnahmen! Gerade 
weil es sich nicht um einen echten Mangel handelt, 
sondern nur um eine Spekulation mit dem Mangel 
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auf der einen 'Seite und um eine Furcht vor dem  
Mangel und einen dadurch bedingten Preis auf 
der andern Seite, ist die Regierung hier in höch-
stem Maße verpflichtet, Klarheit und Beruhigung 
zu schaffen, aber eben nicht durch irgendwelche 
mehr oder weniger unverbindliche Erklärungen, 
sondern durch Maßnahmen. 

Wir haben Ihnen hier Maßnahmen vorgeschlagen. 
Ausdrücklich möchte ich sagen, daß wir unter un-
seren Maßnahmen nicht den Höchstpreis vorge-
schlagen haben. Meine Freunde und ich halten 
nichts von solchen Maßnahmen. Wir wissen, daß 
sie, wenn sie überhaupt funktionierten, nur im 
Rahmen eines in sich völlig geschlossenen Bewirt-
schaftungssystems funktionieren würden, das auf-
zubauen oder in Gang zu setzen wir glücklicher-
weise keinen Grund haben. Wir möchten deshalb, 
daß die praktischen Maßnahmen der Regierung in 
den sonst so beliebten marktkonformen Mitteln 
bestehen. Ich bin der festen Überzeugung, daß man 
die Gemüter sehr schnell beruhigen wird, wenn 
man etwa in der Richtung verfährt, wie wir es 
Ihnen unter Punkt 1, 2 und 3 unseres Antrages 
vorgeschlagen haben. 

Man soll doch nicht so argumentieren, daß man 
sagt: 8 Millionen t werden gebraucht, 100 000 t 
kann man 'bloß einführen. Wieviel Kartoffeln man 
einführen kann, stellt sich erst dann heraus, wenn 
man sich ernsthaft um eine Einfuhr bemüht und 
nicht nur mit 100 000 t Kartoffeln operiert, weil 
man in Wirklichkeit eben nichts tun will. Ich 
möchte einmal erleben, was für interessante An-
gebote an Einfuhrkartoffeln wir bekämen — und 
ich bin der Überzeugung, wir brauchen nur An-
gebote, wir brauchen gar keine Kartoffeln, um das 
zu erreichen, was wir hier erreichen wollen —, 
wenn die Regierung etwa sagte, daß sie denen, die 
ihr jetzt durch Kartoffeleinfuhren helfen, die heu-
tige Situation zu überwinden, eine zusätzliche 
Chance geben werde, wenn es im nächsten Jahr um 
die sehr profitable Einfuhr von Frühkartoffeln 
geht. 

Ich bin im übrigen der Meinung, daß allein der 
unbezweifelbare Wille der Regierung, hier Ord-
nung zu schaffen, ausreicht, um uns aus der 
Situation herauszubringen, die sich eben für uns 
in diesen Preisen ausdrückt. Man soll uns auch nicht 
sagen, daß die Aufhebung der Zölle keinen Sinn 
habe, weil dann bekanntlich das Ausland mit sei-
nen Preisen doch nachziehe. Daß unser Einfuhr-
verfahren schlecht und unpsychologisch ist — und 
es gibt dafür heute im großen und ganzen ja nicht 
einmal mehr die 'Entschuldigung, das hätten uns 
die Alliierten so oktroyiert —, ist kein Geheimnis. 
Daß man es intelligenter, wirtschaftlicher und kauf

-

männischer machen kann, braucht die Opposition 
nicht erst zu erfinden. Es gibt in diesem Lande 
genügend Leute, die das können, und man muß es 
nur wollen. Wir haben deshalb gern darauf ver-
zichtet, hier noch ausdrücklich etwas über das Ein-
fuhrverfahren zu sagen, weil es unserer Ansicht 
nach ebenso eine Selbstverständlichkeit ist, daß 
man so etwas intelligent macht, wie es unserer 
Meinung nach eben eine Selbstverständlichkeit ist, 
sich nicht um Festpreise oder um Höchstpreise zu 
streiten, deren Durchsetzbarkeit doch von niemand 
ernstlich geglaubt werden kann und die höchstens 
als ein Pflästerchen für diejenigen in Erscheinung ' 
treten, denen die wirtschaftlichen Vorgänge und 
Zusammenhänge nicht klar sind oder die wirklich 
wirksame Maßnahmen, auch Maßnahmen der 
Marktwirtschaft — die berühmten marktkonfor-
men Mittel —, eben nicht anwenden wollen. 

Es kann nicht daran gezweifelt werden, daß das  

Problem, das wir mit unserem Antrag angespro-
chen haben, außerordentlich vordringlich ist. Es 
brennt nicht nur bildlich auf den Nägeln, sondern 
ein großer Teil der Menschen in unserem Land 
muß von der Politik — wenn nicht von der Regie-
rung, dann vom Parlament — erwarten, daß man 
sich in einer so zugespitzten Situation schleunigst 
um Maßnahmen bemüht. Ich möchte wahrlich nicht 
vor Ihnen den Eindruck erwecken, als handle es 
sich hier um Maßnahmen, die nur wir erfinden 
oder auf die nur wir kommen könnten. Den Ehr-
geiz haben wir gar nicht. Es genügt uns, daß wir 
den Mut haben, diese Dinge anzusprechen, auch in 
dem Bewußtsein, daß wir damit eine Diskussion 
heraufbeschwören, die immer in der Gefahr ist, am 
eigentlichen Thema vorbeizugehen. Aber wegen der 
Eilbeddrftigkeit und darum, weil es sich hier wirk-
lich nicht um irgendwelche Grundsatzfragen han-
delt, um irgendwelche Probleme von Ewigkeits-
wert, von denen das Wohl oder Wehe ganzer Be-
rufsstände abhängt, möchten wir Ihnen vorschla-
gen, die Geschichte nicht erst in den Ausschuß zu 
tun. Was die Kartoffeln kosten, weiß jeder, und 
und was die Butter kostet, weiß auch jeder. Und 
wer das nicht in Ordnung findet und wer das nicht 
sich selbst überlassen möchte, der wird hoffentlich 
unserer Bitte entsprechen, diesem unserem Antrag 
zuzustimmen, damit die Regierung auf eine Auf-
forderung des Bundestags hin das tut, was sie bis-
her leider noch nicht getan hat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Ernährung und Landwirt-
schaft. 

Dr. Dr. h. c. Niklas, Bundesminister für Ernährung, 
 Landwirtschaft und Forsten: Herr Präsident! Meine 

Damen und Herren! In dem vorletzten Satz hat der 
Herr Abgeordnete Kriedemann das Problem als 
wichtig bezeichnet. Es ist infolgedessen selbstver-
ständliche Pflicht für mich, zu diesem Fragenkom-
plex, der in den letzten Wochen ja die  Öffentlich-
keit sehr intensiv beschäftigt hat, Stellung zu 
nehmen. 
Ein  Wort vorweg zur sogenannten Vorratspolitik. 

 Ich möchte den Vorwurf zurückweisen, daß die 
Bundesregierung nicht alles getan habe, um auf 
diesem Gebiet die Dinge entsprechend zu regeln. 
Wie war es denn im vergangenen Jahr? Wir hat

-

ten in den letzten vorausgehenden vier Jahren die 
inländische Milchproduktion um 86 % gesteigert. 
Infolgedessen standen Milch und deswegen auch 
Butter genügend zur Verfügung. Nimmt man aber 
den gesamten Komplex der Fettversorgung als 
eine unteilbare Größe — und das muß man ja tun 
—, so darf ich nicht unterlassen, auf die Achilles

-

ferse hinzuweisen, die sich 1951 in der  Margarine

-

versorgung herausstellte. Korea hat uns über Nacht 
in eine schwierige Situation gebracht. Wir haben 
zehn Tage nach Korea am Weltmarkt in den Prei

-

sen für Ölsaaten eine Steigerung um 12,5 % gehabt, 
(Zuruf links) 

während die anderen Grundnahrungsmittel nur um 
2 % in die Höhe gegangen waren. Ganz klar, wenn 
politische Schwierigkeiten entstehen, dann denkt 
man ernährungswirtschaftlich zunächst an den 
wundesten Punkt, an die Fettversorgung auf der 
ganzen Welt. Deutschland stand nach Korea wie-
derum glücklich am Schwanz der Schlange, und es 
war bis zum August 1951 sehr schwer möglich, 
auch nur einigermaßen befriedigende Mengen an 
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Ölfrüchten auf dem Weltmarkt zu erwerben. Aber 
im Inland war diese Möglichkeit gegeben, und man 
hätte mir mit Recht  die größten Vorwürfe gemacht, 
wenn ich von ihr nicht Gebrauch gemacht hätte. 
Das Bundeskabinett hat mich infolgedessen damals 
ermächtigt, zunächst 20 000 t und dann noch ein-
mal 10 000 t aufzukaufen, so daß wir die immerhin 
respektable Menge von 30 000 t hatten. 

Dann kam ein Winter, der entgegen allen Voraus-
setzungen eine außerordentlich günstige Futter-
situation schuf, so daß die Milcherzeugung und da-
mit natürlich auch die  Butterproduktion weit grö-
ßer waren, als war Sachverständigen alle zusam-
men uns hatten träumen lassen. Infolgedessen gab 

 es einige Schwierigkeiten mit dem Absatz dieser 
großen Butterreserve von 30 000 t. 

Es wird mir nun der Vorwurf gemacht, daß ich 
von dieser vorjährigen Reserve  nicht entsprechend 
in das laufende Jahr herübergenommen habe. Den 

 Kritikern darf ich zwei Momente vor Augen füh-
ren. Erstens ist die Butterlagerung im Gegensatz 
zur Lagerung aller sonstigen Grundnahrungsmittel 
sehr teuer. Jede Tonne, die wir in die Hand neh-
men, kostet uns zur Zeit im Durchschnitt rund 
400 DM an reinen Lagerungskosten. Zweitens: 
Trotz sorgfältigster Lagerung und Ausnutzung aller 
modernen Einrichtungen der Krühltechnik ist die 
Buttereinlagerung immer ein schlechtes Geschäft, 
weil man natürlich selbst Markenbutter nach so-
undso langer Lagerung doch nur zu gedrückten 
Preisen absetzen kann. Man muß ständig „wälzen", 
wie der Terminus technicus heißt. Wenn man diese 
Momente berücksichtigt, dann kommt man zu dem 
Urteil, zu dem sich auch ein Sachverständigen-
gremium, wie ich es mir besser nicht denken 
könnte, nämlich der Wirtschaftsausschuß der Ein-
fuhr- und Vorratsstelle, erklärt hat: Man mußte 
im Frühjahr räumen. 

Wie war es nun zu Beginn dieses Jahres? Zu-
nächst floß die Milch in Strömen. Aber es hat 
sich sehr bald folgendes gezeigt: wir bekamen, 
weil infolgedessen auch mehr Butter erzeugt wurde, 
eine starke Rückwärtsentwicklung der Butterpreise. 
Es wird mir niemand verübeln, wenn ich darauf 
hinweise, daß der sogenannte Molkereiabgabepreis, 
der ein Jahr vorher auf 5,70 DM festgesetzt war, 
auf 4,85 DM  zurückging. Ich darf das besonders 
betonen, weil in jenen Monaten der Preisbaisse bei 
Butter niemand über die Butterpreise sprach, ob-
wohl die Baisse natürlich die Landwirtschaft in 
einer entsprechenden Minderung der Milchaus-
zahlungsquoten recht erheblich traf. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Nun kam die große Dürre, die man auch nicht 
voraussehen konnte und die Ausmaße annahm, die  
in manchen Gegenden der Bundesrepublik einen 
recht bedrohlichen Rückgang des Milchanfalls mit 
sich brachten. Etwas anderes kam dazu — der Herr 
Vorredner hat ja über dieses Kapitel sehr ausführ-
lich gesprochen —: die einsetzende Hitze hat den 
Verbrauch von Frischmilch mehr gesteigert als un-
sere jahrelange Propaganda: „Trinkt mehr Milch!" 
Wir haben während der heißen Wochen — ich kann 
das zahlenmäßig nachweisen — teilweise eine Ver-
fünffachung des Frischmilchabsatzes gehabt; ich 
kann Städte nennen — ich zitiere Frankfurt —, 
denen es trotz aller  Bemühungen nicht gelang, in 
diesen heißen Wochen so viel Frischmilch von den 
Molkereien hereinzubekommen,  wie die Bevölke-
rung verlangte. Selbstverständliche Folge war eine 
Verringerung der inländischen Buttererzeugung. 

Demgegenüber ist der Butterverbrauch gestiegen. 
Als Ernährungsminister sage ich: Gott sei Dank! 
Ich freue mich darüber, daß weiteste Kreise der 
Bevölkerung heute in der Lage sind, die nicht nur 
ernährungsmäßig, sondern auch gesundheitlich so 
bedeutsame Butter in entsprechendem Maße zu 
konsumieren. 

Nun erhebt man den Vorwurf, daß wir dieser 
Tatsache nicht durch eine Vermehrung der Einfuhr 
genügend Rechnung getragen haben. Demgegen-
über möchte ich mit allem Nachdruck folgendes her-
vorheben. In der ganzen westlichen Welt hat sich 
in der letzten Zeit der Butterverzehr außerordent-
lich gehoben. Während z. B. die skandinavischen 
Staaten noch vor Jahresfrist — also zu einer Zeit, 
als wir selber übergenug Butter hatten — auf Ab-
nahme der in den Handelsverträgen vorgesehenen 
recht erheblichen Kontingente drängten, ist es 
heute so, daß wir mit Mühe und Not nur verhält-
nismäßig kleine Mengen durch unsere Aus-
schreibungen hereinbekommen. Ich kann verraten, 
daß es den Schweden unangenehm war, als wir in 
diesem Frühjahr eine Ausschreibung für schwe-
dische Butter vornahmen — den Schweden, die vor 
Jahresfrist mit der Sperrung der Erzeinfuhr nach 
Deutschland drohten, falls wir ihnen nicht ent-
sprechend Butter abnahmen! 

Aber nicht nur der erhöhte Verbrauch in den 
anderen Ländern der westlichen Hemisphäre hat 
das Bild völlig geändert; auch die Dürre hat zu 
ähnlichen Erscheinungen wie bei uns geführt. Vor 
acht Tagen hatte ich den Besuch des Stellvertreters 
des irischen Ministerpräsidenten de Valera. Irland 
hat uns früher immer Butter geliefert, und wir 
sind in unserem Handelsaustausch sehr stark aktiv, 
so daß wir auch Interesse daran haben, den Iren 
abzukaufen. Meine erste Frage an den stellvertre

-

tenden irischen Ministerpräsidenten lautete: „Kön-
nen Sie uns Butter geben?" Er hat auf das stärkste 
abgewinkt mit dem Hinweis darauf, daß selbst 
diese sonst mit den besten Niederschlagsverhält-
nissen von ganz Europa gesegnete Insel in diesem 
Sommer eine solche Dürre hatte, daß die eigene 
Buttererzeugung außerordentlich stark reduziert 
werden mußte. 

Wir sind noch einen Schritt weitergegangen. 
Früher haben wir — auch darüber ist in diesem 
Hohen Hause schon oft gesprochen worden — 
grundsätzlich nur prima Butter eingeführt — nur 
Markenbutter —, weil wir der Meinung waren, 
daß deutsches Geld eben nur für gute Ware aus-
gegeben werden darf. Wir sind davon abgegangen 
und haben auch mittlere Qualitäten ausgeschrieben 
— ohne entsprechenden Erfolg! 

Nun könnte man einwenden — und der vor-
liegende Antrag der SPD ist ja eigentlich eine 
Konkretisierung dieses Einwands —, daß. der vom 
Deutschen Bundestag am 15. Juli 1951 mit dem 
neuen deutschen Zolltarif beschlossene 25 %ige 
Wertzoll zu hoch sei, daß er also prohibitiv wirke. 
Meine Damen und Herren! 25 % Wertzoll bedeuten 
heute bei dem gegebenen Weltmarktpreis ungefähr 
eine Zollbelastung von 112 bis 115 DM  je  Doppel-
zentner. Es liegt nun der Einwand nahe, daß 
gegenüber dem Bülow-Zolltarif, der seit dem 
Jahre 1902 gilt, eine Erhöhung eingetreten sei; 
denn damals war der Butterzoll je Doppelzentner 
nur 75 M. Ich will jetzt gar nicht auf das Jahr 
1902 zurückgehen, in dem die Weltmarktpreise ja 
noch niedriger waren; sondern ich ziehe die für 
den Vergleich näherliegenden Jahre 1936/38 in 
Rechnung. Damals kostete die Butter auf dem 
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Weltmarkt 130 RM. 75 RM Zoll je Doppelzentner 
war also gleichbedeutend mit einer Zollbelastung 
in Höhe von 58 °/o. Ich glaube, man muß diese Tat-
sache im Auge behalten, wenn man das Heute und 
das Früher in eine gerechte Relation bringen will. 

Nun darf ich mir noch eine Bemerkung gestatten. 
Auch Herr Kriedemann hat darüber gesprochen, 
wenn auch nur andeutungsweise. Bekanntlich 
gehen in den Kreisen der Sachverständigen die 
Meinungen über die Auswirkung der Zollermäßi-
gungen erheblich auseinander. Es gibt Verteidiger 
der Idee, daß jede Zollherabsetzung die Einfuhr 
erleichtere und vermehre. Es gibt aber auch 
Stimmen, die darauf hinweisen, daß — und das 
darf ich jetzt unterstreichen — insbesondere bei 
internationalen Mangellagen Zollermäßigungen 
letzten Endes den ausländischen Lieferanten zu-
gute kommen, 

(Sehr richtig! in der Mitte) 
die nach Meinung dieser Kreise dadurch in die 
Lage versetzt werden, ihre Forderungen zu er-
höhen. Ich sehe ein, daß es die kostbare Zeit des 
Hohen Hauses zu sehr in Anspruch nehmen würde, 
dieses wirtschaftlich hochinteressante Thema hier 
weiter zu vertiefen; ich glaube aber, daß es in dem 
Ausschuß, dem ja wohl dieser Antrag überwiesen 
werden wird, Zeit und Gelegenheit gibt, sich mit 
dieser sehr bedeutsamen Frage ohne jede Vorein-
genommenheit zu befassen. Persönlich bin ich hin-
sichtlich der Feststellungen über die Auswirkungen 
derartiger Zölle oder Auflagen sehr vorsichtig ge-
worden, seit ich das dreibändige Werk des be-
kannten deutschen Wirtschaftlers Du Bois-Rey-
mond gelesen habe. Er hat seine Doktorarbeit dar-
über gemacht, und die Sache hat ihn so interessiert, 
daß es eigentlich seine Lebensarbeit wurde. Ich 

I habe mir diese über tausend Seiten umfassende 
Studie zu Gemüte geführt. Sie dreht sich um die 
Frage: wem kommt der lange Jahre von den preu-
ßischen Städten erhobene Oktroi zugute?, und ich 
muß sagen, nach der Lektüre dieser tausend Seiten 
war ich so klug wie vorher, wahrscheinlich der 
Verfasser auch. 

(Heiterkeit.) 
Nun zur Kartoffel. Sie werden von mir ver-

langen, daß ich bei der Betrachtung der Situation 
ganz kurz etwas über die Ernte sage. Ich tue das 
ungern; denn die Ernte ist ja noch nicht geborgen. 
Aber bis heute zeichnet sich folgendes Bild ab. Auf 
Grund des Witterungsverlaufs in diesem Sommer 
läßt sich eine große Scheidelinie zwischen Gebieten 
mit guten und schlechten Ernteaussichten ziehen, 
die etwa 80 km nördlich von Frankfurt verläuft. 
Südlich dieser Linie befinden sich niederschlags-
arme Gebiete mit unbefriedigenden Ernteergeb-
nissen, während die Gebiete nördlich dieser Scheide-
linie im allgemeinen ausreichende Niederschläge 
hatten und eine gute Kartoffelernte erwarten 
dürfen. Von der gesamten Kartoffelanbaufläche im 
Bundesgebiet liegen etwa 50 % nördlich und 50% 
südlich dieser Linie. Es zeigt sich aber mit fort-
schreitender Ernte immer mehr, daß sich die Re-
genfälle in den letzten Wochen im süddeutschen 
Raum noch ausgewirkt haben und es auch hier 
Gebiete mit befriedigenden Kartoffelerträgen gibt. 
Ich nenne nur das für die Kartoffel bedeutsame 
Donau-Moos. Als Dürregebiete mit schlechten 
Ernten schälen sich die Gebiete am Oberrhein, am 
Neckar und zu beiden Seiten des Rheins heraus, so 
daß wirklich schlechte Ernteaussichten nur für 
etwa 25 bis 30 % der Gesamtanbaufläche im Bun-
desgebiet bestehen. Im norddeutschen Raum liegen 

Anzeichen dafür vor, daß in manchen Gebieten die 
Ernten besser ausfallen werden als im Vorjahr. 
Es läßt sich aber noch nicht erkennen, ob und in-
wieweit diese Mehrerträge im Norden die Minder-
erträge im süddeutschen Raum auszugleichen in 
der Lage sind. 

Bei vorsichtiger Beurteilung der Lage muß man 
davon ausgehen, daß wir voraussichtlich die 
24 Millionen t des vergangenen Jahres — die 28 
des vorvorigen Jahres stellten einen Rekord dar — 
nicht erreichen werden. Wir brauchten — ich muß, 
obwohl der Herr Abgeordnete Kriedemann gegen-
über diesen Zahlen skeptisch war, doch ganz kurz 
etwas dazu sagen — für die Deckung des mensch-
lichen Bedarfs in Kriegszeiten und in den Nach-
kriegsjahren 10 bis 11 Millionen t. Nach unseren 
Berechnungen ist dieser Bedarf im vergangenen 
Jahre auf rund 9 Millionen t zurückgegangen, die 
Selbstversorger eingeschlossen. Es sind also 37 % 
der vorjährigen Kartoffelernte für den mensch-
lichen Verzehr in Anspruch genommen worden. 
Zur Erhöhung der für den menschlichen Verzehr 
zur Verfügung stehenden Speisekartoffelmenge ist 
— das darf ich auf die Anfrage des Herrn Ab-
geordneten Kriedemann bemerken — bereits Vor-
sorge für eine Einfuhr von bis zu 100 000 t Speise-
kartoffeln aus Holland und 20 000 t aus Dänemark 
getroffen worden. 

Was nun den Zoll anlangt, so liegen die Dinge 
folgendermaßen. Nach dem geltenden deutschen 
Zolltarif betragen die Einfuhrzölle für Kartoffeln 
im Juli 35, im Juni 30 und für die restliche Zeit 
des Jahres 20 %. Vom Bundesminister der Finanzen 
ist beim Kabinett eine Vorlage eingereicht worden, 
den Kartoffelzoll vom 1. September bis zum 31. De-
zember 1952 aufzuheben. 

Ich möchte noch eine Saite anklingen lassen, auf 
die der Herr Abgeordnete Kriedemann nicht mit 
Unrecht hingewiesen hat: die Bedrohung durch das 
Schwein. Wir stellen zur Zeit im Rahmen der Rog-
genumtauschaktion 6 bis 700 000 t verbilligtes Fut-
tergetreide den Landwirten zur Verfügung und da-
mit — niemand wird das bestreiten können — ver-
mindert sich die Gefahr der Bedrohung des 
menschlichen Kartoffelbedarfs vom Schweinetrog 
her. 

Nun sieht der Antrag der SPD in Ziffer 3 eine 
Einschränkung der industriellen Verarbeitung von 
Kartoffeln in Brennereien und Stärkefabriken vor. 
Dazu sei folgendes bemerkt. Im vergangenen Jahre 
wurden im deutschen Bundesgebiet 102 000 t Kar-
toffeln verbrannt, das sind 0,46 % der Ernte. Ein 
Verbot des Verbrennens von Kartoffeln würde 
auch die Schlempe in Wegfall kommen lassen und 
damit unsere an und für sich knappe Futterdecke, 
vor allem für die Milcherzeugung, verringern. Um 
Mißbräuche zu vermeiden, hat das Bundesministe-
rium der Finanzen das diesjährige Brennkontin-
gent, das vor 2 Jahren bis zu 150 %, im abge-
laufenen Jahr 100 % betrug, auf 80 % einge-
schränkt. 

Nun zur sehr umstrittenen Stärkefabrikation. 
Die deutschen Stärkefabriken werden infolge der 
billigeren holländischen Konkurrenz auf dem 
Stärkesektor die zur Zeit bestehenden deutschen 
Kartoffelpreise überhaupt nicht anlegen können. 
Im übrigen ist ja die Einfuhr von Fabrikkartoffeln 
liberalisiert und zollfrei, so daß die Stärkefabriken 
in der Lage sind, ihren Kartoffelbedarf zum großen 
Teil im Ausland zu decken. Holland ist bereit, 
40 000 t Fabrikkartoffeln zu liefern. 
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Richtig ist, daß zu Beginn der eigentlichen Kar-

toffelversorgung in diesem Jahre — ich sehe von 
den Frühkartoffelpreisen ab — verhältnismäßig 
hohe Kartoffelpreise verlangt wurden. Sie be-
trugen zum Beispiel Anfang August in Bayern 
loco 8,50 DM, in Württemberg-Baden, in der Pfalz 
und in Hessen 9 bis 9,50 DM. Im norddeutschen 
Raum lagen die Kartoffelpreise zu der genannten 
Zeit niedriger; sie betrugen 6,50 bis 7,50 DM. In 
der Zwischenzeit ist eine gewisse Angleichung 
zwischen Norden und Süden erfolgt. Zur Zeit — 
das sind die Ergebnisse der letzten Tagesnotie-
rungen — kosten die Kartoffeln in Bayern, Würt-
temberg-Baden, Hessen und der Pfalz 7,50 bis 
8 DM und im norddeutschen Raum 5,80 bis 7 DM. 

Schließlich sei noch folgendes bemerkt. Der ab 
Mitte August im diesjährigen Trockengebiet ein-
setzende Regen hat es natürlich nicht mehr ver-
mocht, die sogenannten mittelfrühen Sorten i m. 

 Wachstum günstig zu beeinflussen, weil hier die 
Schale schon zu fest war, so daß es höchstens zur 
sogenannten Kindel-Zwillingsbildung kommt. Da-
gegen lauten die Meldungen übereinstimmend da-
hin — ich kann das aus meinem eigenen Betrieb 
bestätigen —, daß bei den späten Sorten — ich 
nenne den erfreulicherweise viel angebauten 
„Ackersegen" — der gerade noch rechtzeitig 
kommende Regen eine Vermehrung der Kartoffel-
erträge im normalen Wachstum ermöglichte. Aus 
diesem Grunde braucht man hinsichtlich des end-
gültigen Ergebnisses nicht allzu schwarz zu sehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dannemann. 

Dannemann (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der vorliegende 
Antrag der SPD Drucksache Nr. 3664 ist nicht ein-
malig und auch nicht außergewöhnlich. Jedesmal 
wenn nach den Spielregeln der freien Marktwirt-
schaft die Nachfrage größer wird als der Bedarf 
und auch auf agrarischem Sektor die Preise an-
steigen, stellen wir fest, daß sich eine allgemeine 
Nervosität bemerkbar macht und daß sofort par-
lamentarische Anträge eingebracht werden auf 
Zollsenkung, vermehrte Einfuhren, auf Preisfest-
setzungen und irgendwelche sonstigen Maßnah-
men, die seitens des Staates eingeleitet werden sol-
len. Interessant ist, zu beobachten, daß ausgerech-
net die Stellen, die sich seinerzeit mit aller Energie 
gegen die Beibehaltung des Höchstpreises für But-
ter ausgesprochen haben und die ebenso energisch 
eine Bevorratung von Butter abgelehnt haben, sich 
heute darüber beschweren, daß die Preise ansteigen 
und daß keine Vorräte vorhanden sind, um irgend-
welche Preismanipulationen durchzuführen. Dabei 
weiß jeder, daß die augenblickliche Situation durch 
die Dürre verursacht worden ist. Es ist auch nicht 
unbekannt — der Herr Minister hat eben darauf 
hingewiesen —, daß nennenswerte Überschüsse an 
Butter praktisch in der ganzen Welt nicht vorhan-
den sind. Es dürfte auch nicht unbekannt sein, daß 
im Februar 1951 bei den Rhöndorfer Besprechun-
gen ein Molkereiabgabepreis von 5,70 DM je Kilo-
gramm Butter als durchaus berechtigt angesehen 
worden ist, daß aber in den letzten Monaten, wie 
der Minister ebenfalls zum Ausdruck gebracht hat, 
die Landwirtschaft diesen Preis nicht annähernd 
bekommen hat, sondern wochenlang, zum Teil 
monatelang Preise hat hinnehmen müssen, die bis 
auf 4,65 DM je Kilogramm absanken, d. h. Preise 
je Kilogramm, die fünf Pfennig je Liter Milch 

unter den Gestehungskosten waren. Wäre man im 
Frühjahr unseren Vorschlägen gefolgt und hätte 
damals — ich muß hier dem widersprechen, was 
der Herr Kollege Kriedemann zum Ausdruck ge-
bracht hat —, als die Preise abrutschten und Über-
schüsse an Butter vorhanden waren, Butter in einer 
Menge von 15 000 t, wie wir es verlangt haben, ein-
gelagert und wäre der Herr Finanzminister bei der 
Gewährung von Geldern für die Bevorratung nicht 
so ablehnend gewesen, dann sähe es heute für un-
sere Verbraucher anders aus. 

Meine Damen und Herren, was wir jetzt auf dem 
Buttersektor erleben, wird sich in drei Monaten auf 
anderem Gebiet wiederholen, wenn jetzt wiederum 
seitens der Bank deutscher Länder und des Herrn 
Finanzministers, wie es den Anschein hat, kein 
Geld zur Verfügung gestellt werden soll, um das 
Überangebot an Rindern aufzufangen und damit 
der Bevölkerung nach drei Monaten Fleisch zu 
tragbaren Preisen zur Verfügung zu stellen. Die 
Zeche dieser falschen Vorratshaltung wird auch 
dann wieder der Verbraucher zu zahlen haben. 

Wie steht es nun mit der Butter- und Kartoffelver-
sorgung? Die augenblickliche Eigenproduktion an 
Butter beträgt monatlich 24 000 bis 25 000 t, der 
Verbrauch monatlich zwischen 28 000 und 30 000 t. 
In der Vorratsstelle haben wir leider nur einen 
Vorrat von annähernd 3700 t und nicht 15 000 t, 
wie wir verlangt haben. Die benachbarten Staaten 
schwelgen auch nicht in Butter, sie haben zum Teil 
nur ganz geringe Überschüsse. So hat z. B. Hol-
land, das im vorigen Jahr um diese Zeit einen Vor-
rat von annähernd 17 000 t hatte, im Augenblick 
nur einen solchen von 2500 t. Auch dort steigen 
laufend die Butterpreise. Zur Zeit kostet die Butter 
in Holland unverzollt frei Grenze je Kilogramm 
5,20 bis 5,26 DM. Der größte Teil der Überschüsse 
ist bereits an Belgien und Frankreich verkauft. 
Dänemark hat in der ersten Hälfte dieses Jahres 
mindestens 10 % weniger an Butter erzeugt als im 
Vorjahr und die Überschüsse weitgehend an Eng-
land verkauft. Schweden — das hat der Herr Mi-
nister zum Ausdruck gebracht — wird Last haben, 
die zur Ausfuhr nach Deutschland vorgesehenen 
9000 t auch nur zur Hälfte liefern zu können. Finn-
land hat einen Bestand von etwa 6000 t weitgehend 
verkauft an England und Rußland. Das einzige 
Land, das tatsächlich einen nennenswerten Über-
schuß an Butter hat, ist Neuseeland; aber dieses 
muß auf Grund langfristiger Verträge 87,5 % aller 
Überschüsse an England verkaufen. 

Sie sehen also, meine Damen und Herren, ein-
mal, daß nennenswerte Mengen an Butter auf dem 
Weltmarkt überhaupt nicht vorhanden sind, zum 
andern, daß die Entwicklung in preislicher Hinsicht 
in den benachbarten Staaten genau so gelaufen ist 
wie bei uns in der Bundesrepublik. 

Nun macht man den Vorschlag, Zollsenkungen 
eintreten zu lassen. Keiner in diesem Saal wird 
wohl ernsthaft glauben, daß angesichts eines jähr-
lichen  Bedarfs von etwa 320 000 bis 350 000 t 
Butter die lächerlichen paar tausend Tonnen Butter 
irgendwie für den Verbraucher eine Preissenkung 
herbeiführen können, ganz abgesehen davon, daß, 
wie wir aus der Vergangenheit wissen, die von 
uns in Aussicht genommenen Zollsenkungen sich 
meistens dahin auswirken, daß benachbarte Staa-
ten den jeweiligen Inlandspreis entsprechend er-
höhen. 

Abschließend möchte ich zu diesem Punkt sagen, 
daß wir uns von den Vorschlägen, die hier gemacht 
worden sind, eine praktische Wirkung überhaupt 
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nicht versprechen und daß es nach unserer Auf-
fasung lediglich eine agitatorische Wirkung haben 
kann. 

Wir müssen uns auch dagegen verwahren, daß 
die Zollsätze jeweils immer nur auf dem agra-
rischen Sektor gesenkt werden sollen, wenngleich 
man doch auch bei anderen Produkten, bei solchen 
der gewerblichen und industriellen Wirtschaft, die 
gleichen Zollsätze feststellen muß. Wir müßten die 
Zollsätze dann auch bei der Einfuhr von Autos, 
Maschinen, Chemikalien und Düngemitteln senken. 
Da denkt aber kein Mensch daran, die Zollsätze zu 
senken, um diese Arbeiter nicht brotlos zu machen. 

Wie sieht es nun bei den Kartoffeln aus? Wir 
werden — und das ist kein Geheimnis — eine ge-
ringere Ernte haben als im letzten Jahr. Der Herr 
Minister hat zum Ausdruck gebracht, daß wir im 
vorigen Jahr eine Ernte von 23 bis 24 Millionen t 
Kartoffeln gehabt haben. Persönlich bin ich der 
Meinung, daß wir nicht an diese Zahl herangekom-
men sind. In diesem Jahr werden wir wahrschein-
lich 20 Millionen t Speisekartoffeln aufbringen. 
Wir brauchen, wenn wir je Kopf der Bevölkerung 
3 1 /2 bis 4 Zentner Speisekartoffeln zugrunde legen, 
8 Millionen t. Es wird gar kein Problem sein, das 
hat Herr Kriedemann schon zum Ausdruck ge-
bracht, den Speisekartoffelbedarf des deutschen 
Volkes zu decken. 

Was nun das Brennverbot anlangt, so bin ich der 
Meinung, man hätte mit diesem Vorschlag etwas 
vorsichtiger sein sollen. Jeder Fachmann weiß, daß 
zum Brennen von Kartoffeln und zur Stärke-
herstellung in erster Linie weißfleischige Futter-
kartoffeln mit einem hohen Stärkegehalt benutzt 
werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man bei 
einem Brennverbot den Verbrauchern eine große 
Freude machen würde, wenn man der Verbraucher-
schaft in Zukunft statt dessen weißfleischige Fut-
terkartoffeln auf den Tisch des Hauses setzte. 
Außerdem weiß jeder Fachmann, daß die kleinen, 
angehackten Kartoffeln und die gerade bei dieser 
Dürre zahlreichen mit Kindelbildung behafteten 
Kartoffeln in erster Linie für Stärkeherstellung 
und Brennzwecke Verwendung finden. Auch hier 
kann ich mir wirklich nicht vorstellen, daß man 
dem Verbraucher mit einem Verbot eine Freude 
machen würde. Ich bin daher der Meinung, daß 
auch nach dieser Richtung hin kein brauchbarer 
Vorschlag gemacht worden ist. 

Ich möchte daher vorschlagen, daß der vorlie-
gende Antrag dem Ausschuß für Ernährung und 
Landwirtschaft als federführendem Ausschuß und 
weiter zur Mitberatung dem Ausschuß für Außen-
handelsfragen überwiesen wird. Wir werden uns im 
Ausschuß mit diesem ganzen Fragenkomplex ein-
gehend und ernsthaft befassen müssen, insonder-
heit mit der Vorratshaltung. Wir sind der Meinung, 
daß eine Bevorratung und eine befriedigende Ver-
sorgung der Bevölkerung zu erträglichen Preisen 
auf die Dauer nicht durchgeführt werden kann, so-
lange eine Agrarpolitik von verschiedenen Ressorts 
des Ministeriums betrieben und solange eine Vor-
ratshaltung von dem mehr oder weniger guten 
Willen des Herrn Finanzministers und dem je-
weiligen Geldsack diktiert wird. Wir sind anderer-
seits der Meinung, daß alle Agrargesetze — 

—Vizepräsident Dr. Schäfer: Ihre Redezeit ist ab-
gelaufen; ich bitte, zum Schluß zu kommen. 

Dannemann (FDP): Ich bin sofort fertig, Herr 
Präsident, — daß alle Agrargesetze, die wir ge

-

schaffen haben, so lange Theorie bleiben, als die 
Vorratsstelle nicht über genügend Eigenkapital 
verfügt und als nicht :tatsächlich Geld vorhanden 
ist, um, unabhängig von dem jeweiligen Geld-
bedarf, eine Agrarpolitik zu betreiben, die auf die 
Dauer gesehen die Eigenerzeugung steigert und 
dem Verbraucher Nahrungsmittel zu erträglichen 
und stabilen Preisen zur Verfügung stellt. 

(Beifall rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schäfer: Das Wort hat der Ab-
geordnete Tobaben. 

Tobaben (DP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Man muß es dem Herrn Kollegen 
Kriedemann lassen, daß er den Antrag Nr. 
3664 außerordentlich geschickt begründet hat. Er 
hat seine Ausführungen nicht auf Angriffe gegen 
die Erzeugerpreise und auch nicht gegen die Land-
wirtschaft aufgebaut, sondern er hat die zu hohen 
Verbraucherpreise angegriffen, die im Moment für 
Kartoffeln und auch für Butter tatsächlich gezahlt 
werden müssen. Aber ich bin der Meinung, wenn 
er Wege vorschlägt, die in der Hauptsache wohl in 
der Aufhebung der Zölle ihren Niederschlag finden, 
dann sind das Fragen, die an dieser Stelle schon 
manches Mal im Prinzip diskutiert worden sind. 
Ich habe dabei die Sorge, daß die Zustimmung zu 
einem solchen Antrag für die Erzeuger, für den 
deutschen Bauer doch nicht ohne eine ganz ernste 
Gefahr auslaufen kann. Wenn nämlich unsere land-
wirtschaftlichen Erzeugerpreise wieder unter die 
Gestehungskosten sinken werden, dann bangt mir, 
daß Kollege Kriedemann nicht so schnell bereit sein 
wird, auch wieder einer Einführung oder Erhöhung 
der Zollsätze zuzustimmen. 

(Abg. Kriedemann: Wer sagt Ihnen denn 
das?) 

— Ich habe darum gebangt. 
(Abg. Kriedemann: Haben Sie mal keine 

Angst!) 

Nun bin ich aber auch der Meinung — und ich 
glaube, man wird mir auch von der anderen Seite 
recht geben —: Wenn die Marktordnungsgesetze, 
die wir für die Haupterzeugnisse eingeführt haben, 
tatsächlich richtig gehandhabt werden, wenn die 
notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, um sie 
richtig zu handhaben, und wenn der Wirrwarr be-
endet ist, dann werden die Zölle gar nicht mehr 
die entscheidende Rolle spielen, die sie bisher ge-
spielt haben. Ich hätte gewünscht, daß wir in der 
Vergangenheit in der Handhabung der Marktord-
nungsgesetze etwas mehr Mittel zur Verfügung ge-
habt hätten und daß auch der Wirrwarr nicht in 
dem Maße vorhanden gewesen wäre, wie es der 
Fall war. Aber ich muß auch darauf hinweisen, daß 
in einer Zeit, als wir uns dafür einsetzten, mit 
Hilfe der Marktordnungsgesetze — als unsere 
Landwirtschaft ihre Erzeugnisse unter den Ge-
stehungskosten abgeben mußte —, Butter und 
Schweine einzulagern, von Ihrer Seite der gleiche 
Antrag eingebracht worden ist wie heute, die 
Zölle gerade für diese Dinge aufzuheben. Mir will 
scheinen, man könnte da sehr gut ein altes Sprich-
wort allen denen in Erinnerung rufen, die sich da-
mals auf diesen Standpunkt gestellt haben, gleich-
gültig woher sie kommen: „Du selbst bist Störer 
deiner Ruh; du zogst dir selbst dein Unglück zu." 

Es ist hier bereits nachgewiesen worden, nicht 
nur vom Herrn Minister, sondern auch von Herrn 
Dannemann, daß die Aufhebung der Zölle für den 
Verbraucher und auf den Verbraucherpreis nicht 
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so schnell wirksam werden würde. Aber sie würde 
in der Zukunft für den Erzeuger meines Erachtens 
doch eine erhebliche Gefahr darstellen. 

Wie liegen die Dinge bei den Kartoffeln? Ich 
brauche nur darauf hinzuweisen, was hier gesagt 
worden ist. Auch bei einer geringeren Ernte reicht 
die eigene Erzeugung durchaus und bei weitem 
aus, den Speisekartoffelbedarf zu decken. Nun 
liegen die Erzeugerpreise bei uns in den Haupt-
erzeugungsgebieten, wo wir auch eine einigermaßen 
gute Ernte haben, in Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, bei 5,50 bis 6,50 DM für den Zentner. 
Dieser Preis ist hier auch nicht angegriffen wor-
den. Das freut mich. Wenn wir nun nüchtern rech-
nen, von der Praxis aus — und das werden Sie im 
Laufe dieses Jahres sicher erleben —, so wird der 
Erzeuger, der 5,50 bis 6,50 DM für seine Kartoffeln 
erhält, auf die Verfütterung dieser Kartoffeln weit-
gehend verzichten, weil eine Verfütterung nicht 
mehr lohnend ist, wenn er für vier Zentner Kar-
toffeln einen Zentner Getreideschrot erhalten 
kann. Wir werden darum meines Erachtens — das 
ist eine logische Folgerung auf Grund dieser realen 
nüchternen Berechnung — im Verlauf dieses Jah-
res aus der eigenen Ernte genügend Kartoffeln 
für den Verbrauch zur Verfügung haben. 

Aber eins, meine ich, müssen wir in dieser Zeit 
tun: Wir dürfen nicht Beunruhigung in die Bevöl-
kerung und in die Kreise der Erzeuger hinein-
tragen. Dadurch steigert man das Angebot nicht, 
sondern man senkt es, und einige wenige Speku-
lanten, die dabei verdienen wollen, haben letzten 
Endes den Vorteil davon. 

(Sehr richtig! rechts.) 

(Präsident Dr. Ehlers übernimmt wieder 
den Vorsitz.) 

Ich würde darum vorschlagen, die Diskussion über 
diese verschiedenartige und komplizierte Frage, zu 
der sehr viel zu sagen ist, hier nicht abzuschließen 
— das wird auch gar nicht möglich sein —, sondern 
sie dem Ausschuß zu überweisen, wie das bereits 
beantragt ist. Ich stimme diesem Antrag namens 
meiner Fraktion zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
nete Eichner. 

Eichner (FU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die FU hat zu dem Antrag der SPD Druck

-

sache  Nr. 3664 einen Änderungsantrag eingebracht, 
und die Ausführungen des Herrn Bundesministers 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten be-
weisen, daß dieser Änderungsantrag seine Berech-
tigung hat. Bei der Verabschiedung der Marktord-
nungsgesetze hatten wir die große Genugtuung, 
daß sie fast einstimmig vom Hohen Hause ange-
nommen wurden. Wenn sich nun gewisse Fehler 
bei der Einfuhr- und Vorratsstelle bemerkbar ge-
macht haben, so ist es selbstverständlich an der 
Zeit, daß sie abgestellt werden, damit eine gleich-
mäßige Versorgung der verbrauchenden Bevölke-
rung gewährleistet ist, andererseits aber auch der 
Landwirtschaft die Preise zukommen, die es ihr 
ermöglichen, die Erzeugung zu heben. 

Ich muß einige Bemerkungen zum Butterpreis 
machen. Es ist ein jahrzehntealter Unfug, daß der 
Milchpreisaufbau statt von unten nach oben von 
oben nach unten getätigt wird, d. h. daß nach der 
jeweiligen Marktlage und den Notierungen für 

Butter und Käse und anderer Produkte der Milch-
preis berechnet wird. Ich glaube, es ist an der Zeit, 
daß man endlich einmal daran geht, die Erzeuger-
unkosten für die Milch oder die Preise für Milch so 
zu gestalten, daß man näher an die Erzeuger-
unkosten herankommt, weil damit in Notzeiten 
auch die Gewähr gegeben ist, daß entsprechende 
Mangelzeiten überbrückt werden können. 

Ich beantrage, daß die beiden Anträge dem zu-
ständigen Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten überwiesen werden. 

(Beifall bei der FU.) 
 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Dr. Müller. 

Dr. Dr. Müller (Bonn) (CDU): Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Debatte, die wir heute 
abend haben, haben wir ja im Laufe der Tätigkeit 
dieses Parlaments jedes Jahr gehabt, und zwar ein-
mal nach der einen und einmal nach der andern 
Seite. 

(Sehr gut! rechts.) 
Einmal waren die Erzeuger nicht zufrieden, ein 
anderes Mal die Verbraucher. Dann versuchte man, 
durch Augenblicksmaßnahmen die Dinge zu än-
dern, und hatte den Mut, das auch noch „Agrar-
politik" zu nennen. 

(Sehr richtig! In der Mitte und rechts.) 
Eine Agrarpolitik kann man nur steuern, wenn 
man, auf lange Sicht gesehen, ein ganz klares Ziel 
hat und diese Agrarpolitik ohne Einwendungen, 
die von den verschiedensten Interessentenklubs 
kommen, durchführt. 

Wenn wir nun den Buttersektor nehmen, dann 
muß man doch auch einmal folgendes feststellen. 
Im Frühjahr waren Vorräte eingelagert, und 
dann ging plötzlich der Kampf gegen diese Vor-
ratshaltung und gegen die sogenannte Wälzaktion 
los. Dann hat man sich leider verleiten lassen, die 
Vorräte abzustoßen. Als der Butterpreis auf 
4,85 DM gesunken war, hat man die Vorräte nicht 
wieder aufgefüllt. Die Schuld hat daran gelegen, 
daß die Vorratsstelle nicht die notwendigen Mittel 
zur Verfügung hatte. Wenn Herr Kriedemann 
heute gefordert hat, daß man die Dinge doch hätte 
intelligenter machen können, gebe ich ihm recht. 
Aber ich glaube, Herr Kriedemann, Sie sind mit 
mir darin einig, daß der Finanzminister, nachdem 
er jetzt von sich aus die Aufhebung der Kartoffel-
zölle herbeigeführt hat, doch damit einen Beweis 
von Intelligenz auch in der Agrarpolitik gegeben 
hat. 

(Abg. Kriedemann: Zweifellos! — 
Abg. Schoettle: Bei manchen dauert es 

eben länger!)  
Meine Damen und Herren, wenn man die Butter-

kalamität beheben will und von Einfuhrmöglich-
keiten redet, so geht man schief. Der Herr Minister 
hat überzeugend dargelegt — und das weiß jeder, 
der ,sich mit diesen Problemen beschäftigt —, daß 
eine Einfuhr von entscheidenden Mengen, die den 
Markt beeinflussen können, im Augenblick nicht 
möglich ist. Hätte man die 15- bis 20 000 t im Früh-
jahr eingelagert, so hätte man den Markt jetzt mit 
marktkonformen Mitteln steuern können und wäre 
über diese Krise hinweggekommen. Wenn aber 
Herr Kriedemann daraus den Schluß zieht, daß die 
Zölle überhaupt überflüssig seien, so ist das meines 
Erachtens durchaus abwegig; denn die Zölle sind 
ja nicht als ein Mittel für den Tagesgebrauch ge-
macht worden, sondern als ein Mittel zur Steue- 
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rung unserer gesamten Außenhandelspolitik, und 
die kann man nicht von heute auf morgen ab-
schaffen und übermorgen wieder einzuführen ver-
suchen. 

Aber darüber, Herr Kriedemann, ließe sich reden, 
ob man in Notzeiten einmal für eine gewisse Zeit 
eine Abschaffung oder Ermäßigung der Zölle her-
beiführt, um über augenblickliche Schwierigkeiten 
hinwegzukommen. Dagegen wird auch die Land-
wirtschaft nie etwas einzuwenden haben, weil die 
Landwirtschaft — das ist bei den Marktgesetzen 
immer wieder betont worden und ist der Zweck 
der Marktgesetze — jeden Konjunkturpreis ab-
lehnt und Wert auf stabile Preise legt, die auch 
der Landwirtschaft einen gerechten Lohn geben. 

Ich bin der Auffassung, daß sich mit diesem 
Butterproblem der Ausschuß zu beschäftigen hat 
und daß man eine solche Frage nicht im Handum

-

drehen in diesem Hohen Hause erledigen kann. 
Der Ausschuß hat die Pflicht, zu prüfen, ob eine 
Einfuhr möglich ist, und wenn ja, in welchem Um

-

fang und zu welchen Preisen. Dann können wir 
zu diesen ganzen Problemen Stellung nehmen. In 
diesem Zusammenhang wird sich der Ausschuß 
auch einmal — wie es durch Beschluß des Bundes

-

tags vom 16. Juli bestimmt worden ist — mit der 
gesamten. Vorratswirtschaft beschäftigen müssen, 
um einmal nachzuprüfen, was hier geschehen ist, 
um einmal festzustellen, wo die Schuld liegt, daß 
die Vorratsstellen, die eine marktordnende Auf

-

gabe erhalten haben, bisher nicht so haben funk

-

tionieren können, wie es der Markt und das In

-

teresse von Erzeuger und Verbraucher erfordern. 
(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Nun zu den Kartoffelpreisen! Für die  Kartoffel-
preise ist die Versorgung mit Spätkartoffeln maß-
gebend und nicht das, was heute am Markt ist. Der 
Herr Minister hat selber ausgeführt, die Ernte 
werde unter der vorjährigen Ernte liegen. Ich bin 
aber nach den Berichten, die vorliegen, der Über-
zeugung, daß wir immerhin 20 Millionen t haben 
werden bei einem Speisekartoffelbedarf von 8 Mil-
lionen t. Die Deckung des Speisekartoffelbedarfs 
ist vorhanden, da gehe ich mit Herrn Kriedemann 
absolut einig. Aber wir erleben es j a nicht zum 
erstenmal in diesem Jahre, daß, bevor die Ernte 
aus der Erde ist, schon begonnen wird, bezüglich 
der Kartoffelversorgung für den Winter Panik-
stimmung zu machen. 

(Sehr gut! bei den Regierungsparteien.) 
Da sind Leute, die entweder Panik machen, um ihr 
Geschäft zu machen, oder Leute, die glauben, damit 
ein politisches Geschäft machen zu können, 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 
wobei ich anerkenne, Herr Kollege Kriedemann, 
daß Sie nicht den Versuch gemacht haben, aus 
diesen Dingen heute ein politisches Geschäft zu 
machen. Aber gegen diese Dinge müssen wir uns, 
Regierungspartei oder Opposition, geschlossen 
wenden. 

Sehen wir doch einmal die Preise an, wie sie 
heute am Kartoffelmarkt sind! In der ersten Sep-
temberwoche hat der Bauer nach den Mitteilungen 
des Zentralmarktberichts bekommen: in Kiel 
5,30 DM bis 5,60 DM, in Oldenburg 5,60 DM, in 
Hannover 5,80 DM, in Westfalen, das näher am 
Verbrauch liegt, 6 bis 7 DM, und der Verbraucher 
zahlt heute 12 bis 13 Pfennig. Da scheint es mir 
notwendig zu sein, einmal anzusetzen. 

(Sehr richtig! bei den Regierungsparteien.) 

Ich glaube, daß es auch Aufgabe der landwirtschaft-
lichen Organisationen ist, in ihrem eigenen Inter-
esse einmal in den Markt einzugreifen und von 
sich aus auch einmal die Frage der Kartoffelver-
sorgung in die Hand zu nehmen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Meine Damen und Herren, warum die Auf-

regung? Warten wir doch die Ernte einmal ab! 
Nachher redet kein Mensch mehr über diese Dinge. 
Die Verarbeitung zu verbieten bei den Mengen, 
die zur Verfügung stehen, glaube ich, hat gar 
keinen Sinn mehr. 

Nun ist in dem Antrag gefordert worden, daß der 
Preis der Kaufkraft angemessen ist. Herr Kriede-
mann, ich hätte gewünscht, Sie hätten diesen „an-
gemessenen Preis" einmal genannt! 

(Sehr gut! rechts.) 
Aber ich nehme an, daß Sie das im Ausschuß tun 
werden, damit wir uns darüber auch unterhalten 
können. Dabei darf man nicht vergessen, daß auch 
der Bauer einen Anspruch auf eine angemessene 
Entlohnung seiner, Arbeit hat. 

(Sehr gut! rechts.) 
Ferner erscheint es mir dringend notwendig, daß 

in der Futtermittelversorgung das letzte getan 
wird, um zu verhüten, daß übermäßig viel Kartof-
feln, die für Speisezwecke erforderlich sind, in den 
Trog wandern. Dasselbe gilt auch, Herr Minister, 
— um das hier einzuschalten — bezüglich der 
Zuckerrüben, bei denen auch die Gefahr besteht. 

Ich schließe mich dem Antrag an, diesen Antrag 
dem Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten und dem Außenhandelsausschuß zu über-
weisen. Diese Ausschüsse mögen in der nächsten 
Woche versuchen, eine Klärung und Entscheidung 
der Frage herbeizuführen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Präsident Dr. Ehlers: Für die restlichen zehn Mi-
nuten der Redezeit der Fraktion der CDU Frau 
Abgeordnete Niggemeyer. 

Frau Niggemeyer (CDU): Herr Präsident! Meine 
Herren und Damen! Die Probleme, die hier heute 
durch den Antrag der Sozialdemokratischen Frak-
tion angeschnitten worden sind, sind zweifellos 
sehr wichtig und verpflichten uns geradezu, daß wir 
uns mit ihnen beschäftigen. Die Debatte hat ja 
auch bewiesen, daß sie von allen Parteien des 
Hauses als wichtig angesehen wurden, wenn auch 
der Weg der Diskussion nicht ganz so war, wie es 
Herr Kriedemann vorgeschlagen hat. Herr Kriede-
mann hat gesagt, wir sollten auf agrarwirtschaft-
liche Dinge nicht eingehen und die Witterung und 
all diese Fragen nicht berühren. Er hat sich selbst 
nicht enthalten können, doch auf alle diese Dinge 
zu kommen. Mir scheint, auf diese agrarwirtschaft-
lichen Dinge brauche ich nicht einzugehen. 

Es ist mir aber ein Bedürfnis, hier einmal etwas 
für die Verbraucher zu sagen. Butterpreis und Kar-
toffelpreis bilden ein Problem, das mich auch in 
den Ferien stark beunruhigt und beschäftigt hat, 
weil ich spürte, wie sehr es an die soziale Lage 
weiter Kreise unserer Bevölkerung rührt. Es ist 
hier zwar schon betont worden, daß bei der Butter-
versorgung eine Versorgungsnotlage nicht ein-
treten könne und daß hier eine Ausweichmöglich-
keit nach billigeren Fetten hin gegeben sei. Trotz-
dem sage ich offen: ich bedaure es, daß die Er-
höhung des Butterpreises, die sowohl vom Herrn 
Minister wie vom Vertreter der Landwirtschaft 
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begründet worden ist, doch bewirkt hat, daß der 
Kreis der butteressenden Bevölkerung kleiner ge-
worden ist. Es ist hier behauptet worden — und 
ich muß das glauben, und auch die statistischen 
Berichte weisen es aus —, daß der Butterverbrauch 
gestiegen ist. Es bleibt zu erwägen, worauf das 
zurückzuführen ist und in welchen Ländern sich 
das nachweisen läßt. Sind es die Länder, die 
Feriengäste aufnehmen? Ist es zurückzuführen auf 
den Zustrom von vielen Menschen aus dem Aus-
land? Das wäre wirklich zu prüfen. Denn ich be-
zweifle es, daß der Normalverbraucher allein um 
der Tatsache eines höheren Butterpreises willen 
nun mehr Butter ißt. Das muß gesagt werden, und 
wir müssen nach Mitteln suchen, um  hier  zu 
steuern. 

Hinsichtlich des Kartoffelpreises handelt es sich 
noch mehr um eine soziale Frage. Ich erlebe es 
seit dem Jahre 1948, seit den Tagen des Frank-
furter Wirtschaftsrates, daß wir in jedem Herbst 
eine Debatte über die Kartoffelfrage haben. Ich 
habe mich in diesem Jahr gefragt: warum so viel 
früher als in anderen Jahren? Ich habe mit 
Bedauern festgestellt, daß es eine Begründung da-
für gibt, daß die Frage in diesem Jahr eher auf-
getaucht ist, und zwar die, daß die Früh- oder 
Mittelkartoffelpreise sich länger auf der Höhe 
gehalten haben als früher. Einen Preis von 12 und 
13 Pfennigen pro Pfund Kartoffeln im September 
gab es in früheren Jahren und auch im ver-
gangenen Jahre nicht. Ich bin der Ansicht, die auch 
mein Kollege Herr Dr. Müller vertreten hat, daß 
hier zu prüfen ist — denn auch Herr Kriedemann 
hat ja nicht gesagt, die Landwirtschaft sei für diese 
Situation verantwortlich —: wo sind hier Schäden, 
die wir ändern können? Ich würde es begrüßen, 
wenn auch die landwirtschaftlichen Organisationen 
von sich aus für die Versorgung der Bevölkerung 
Maßnahmen träfen, damit den Schädlingen, die nur 
aus Spekulation die Preise in die Höhe treiben, 
einmal kräftig in ihr Handwerk gepfuscht wird. 

Ich bin mit den meisten Rednern der Ansicht, 
daß sich diese Fragen nicht ganz durch ein Gesetz 
lösen lassen, das die Zölle aufhebt. Ich stimme 
mit all meinen Kollegen von der Landwirtschaft 
überein, daß die Diskussionen darüber im Aus-
schuß einmal so und einmal so gelaufen sind. Aller-
dings bin ich der Ansicht, die Landwirtschaft sollte 
versuchen, eben um der echten Beruhigung der Be-
völkerung willen, bei der nun einmal, ob durch 
falsche Presseinformationen, ob bewußt oder un-
bewußt, Panikstimmung hervorgerufen werden 
soll und deren Aufmerksamkeit gerade auf dieses 
Zollproblem gelenkt wurde, — die Landwirtschaft 
also, die einerseits glaubt, daß die Aufhebung der 
Zölle nicht preissenkend wirke, und die anderer-
seits behauptet, daß kein Mangel an Butter be-
stehe, sollte für eine gewisse Zeit im Sinne der 
Vorschläge von Herrn Dr. Müller versuchen, einen 
Weg zu finden, um dem Volk zu zeigen: dieser 
euer Weg, den ihr wollt, führt nicht zum Ziel. 

Ich glaube, meine Redezeit ist bald um. Ich 
wünsche also ernstlich, daß sich das gesamte Haus 
und der gesamte Ausschuß echte Sorgen um Butter, 
Kartoffeln und das Fleischproblem machen. Das 
Fleischproblem ist ja auch von verschiedenen Red-
nern angeschnitten worden. Ich sehe eine echte 
Sicherstellung der Versorgung, die ja nach Meinung 
aller Redner nicht fraglich ist, doch letztlich darin, 
daß ein echter Ausgleich zwischen Futtermitteln 
und Kartoffeln geschaffen wird, damit es auch dem 

Landwirt, der vielleicht auch spekulativ handeln 
will — hier im Hause haben wir keinen, der das 
tut —, 

(Heiterkeit) 
nicht zu leicht gemacht wird, die Kartoffeln in den 
Trog hineinzutun. Darum unterstütze ich den An-
trag, der hier von verschiedenen Seiten gestellt 
worden ist, daß wir die Fragen ernsthaft im Aus-
schuß — und zwar sehr schnell — prüfen. Ich 
wünsche und hoffe, daß die heutige Debatte auch 
dazu dient und dienen kann, Beruhigung in die 
Verbraucherkreise zu bringen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Präsident Dr. Ehlers; Das Wort hat der Abgeord-
nete Loritz. 

(Unruhe) 

LorItz (Fraktionslos): Meine Damen und Herren! 
Es ist ja nicht das erste Mal, daß hier in diesem 
Hause eine Debatte wegen der überhöhten und 
ständig steigenden Lebensmittelpreise stattfindet. 

(Zuruf von der Mitte: Eierpreise!) 
Und es ist immer gleich gegangen: es sind einige 
Anträge gestellt worden, die Sache ist in die Aus-
schußberatung gekommen, ist dort monatelang 
herumgewälzt worden, und bis sie wieder ins Ple-
num kam, ist unterdessen der richtige Zeitpunkt 
für die Einleitung der Maßnahmen schon vorbei

-

gewesen. Und genau so wird es diesmal auch 
gehen! 

(Anhaltende Zurufe und Unruhe.) 
Das ganze ist ein Verwaltungs problem, 

und die ganzen Schwierigkeiten kommen daher, 
daß die Staatsverwaltung nicht richtig und nicht 
rasch genug funktioniert hat. 

(Abg. Hilbert: Selbstverständlich!) 
Es hat nämlich anderswo Regierungen gegeben, 

die recht zeitig , und zwar schon im Juni und 
Juli, als man die Dürreschäden bereits im Ent-
stehen gesehen hat, auf dem Weltmarkt disponier-
ten. Warum verschweigt man van Ihrer Seite dem 
deutschen Volke und dem Verbraucher, daß z. B. 
die französische Regierung rechtzeitig, und zwar 
schon in dem Zeitpunkt, in dem Pinay von seinem 
Urlaub zurückkam, Aufkäufe auf dem Weltmarkt 
gemacht hat? 

(Zuruf rechts: Was denn?) 
— An Butter, an Fleisch und anderen Lebensmit-
teln ! Die fehlen .Ihnen natürlich; diese Mengen 
können Sie heute nicht mehr kaufen. Es sind Men-
gen yon rund 20 000 und noch mehr Tonnen allein 
an Butter gewesen, von denen Pinay sprach. Ich 
bin überzeugt, daß die Franzosen rechtzeitig hier 
Butterkäufe machen konnten, während unsere Re-
gierung leider zu spät drankam. Es ist keineswegs 
nur die Schuld des Herrn Landwirtschaftsministers 
allein. Ich glaube sogar, daß die Schuld anderer 
von seinen Kollegen viel größer ist, die nämlich die 
Mittel verweigert und nicht rechtzeitig parat ge-
stellt haben, um diese Ankäufe zu machen. Dar-
über hat man heute nicht gesprochen! Man hat auch 
nicht darüber gesprochen, daß Pinay damals, im 
Juli und August, der Presse wörtlich erklärte, es 
werden Fleischeinfuhren aus Deutschl and nach 
Frankreich kommen, und zwar habe die deutsche 
Regierung den Franzosen große Angebote von 
Rindfleisch gemacht. Die Folge davon ist, daß un-
sere Bevölkerung nicht in dem erwarteten Aus-
maß auf Rindfleisch ausweichen kann, wie gewisse 
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Stellen es immer wieder angesichts der hohen 
Schweinefleischpreise empfehlen. 

(Zurufe von den Regierungsparteien.) 
— Nein, das kann sie nicht, weil nämlich sonst 
eine solche Verknappung bei Rindfleisch eintreten 
würde, daß sofort auch hier Preissteigerungen ähn-
lich wie bei Schweinefleisch erfolgen würden. 
— Darüber wurde auch nicht gesprochen! 

Es wurde heute auch nicht darüber gesprochen, 
in welchem Umfang eine Zollaufhebung für Butter 
sich sofort auf den Butterpreis auswirken würde 

(wiederholte Zurufe bei den Regierungs

-

parteien) 
und daß man die Butter sofort um 20 bis 25 % billi-
ger in den Läden verkaufen könnte, wenn der But-
terzoll und alle ähnlichen staatlichen Abgaben für 
kurze Zeit einmal beseitigt würden. Davon haben 
Sie auch nichts gesagt. 

(Erneute Zurufe.) 
Und von den sonstigen weitergehenden Belastun-
gen der Milch und damit des Butter- und Fett-
preises haben Sie auch nicht gesprochen. Es gibt 
mindestens im Lande Bayern — wahrscheinlich 
auch noch anderswo, aber für Baye rn  weiß ich es 
genau — einen sogenannten Milchpfennig. Es ist 
viel mehr als ein Pfennig pro Liter, bedeutend 
mehr. Wissen Sie, wofür er verwandt wird? Er 
wird dafür verwandt, einige Hundert oder ein paar 
Tausend nutzlose Beamte und Angestellte in ver-
schiedenen Bewirtschaftungsstellen und sonstwo 
durchfüttern zu können. 

(Heiterkeit.) 
— Jawohl, d a s ist die Verwendung des Milch-
pfennigs im Lande Bayern.  Au ch eine Ver-
teuerung des Milchpreises! 

(Zurufe.) 
— Herr Kollege Eichner, Sie kennen diese Dinge 
ganz genau. Ich glaube, Sie werden mir bestätigen, 
daß die Erhebung des Milchpfennigs im Lande 
Bayern den Milchpreis nicht unerheblich verteuert. 

Ober all das hat man heute hier  nicht gespro-
chen, sondern wir haben schöne Ausführungen be-
kommen, daß im Lande Skandinavien der Butter-
konsum heraufgegangen ist. Wir haben aber nichts 
davon gehört, daß noch im Mai und Juni, als die 
Trockenheit bereits einsetzte, auf dem Weltmarkt 
Butter genügend zu haben war, 

(Zuruf rechts: Wo denn?) 
so daß eine voraussehende deutsche Regierung in 
der Lage gewesen wäre, Mengen hereinzubekom-
men, die einen heilsamen Druck auf den Butter-
preis ausgeübt hätten. 

Präsident Dr. Ehlers: Ihre Redezeit ist abgelau-
fen, Herr Abgeordneter Loritz. 

Loritz (Fraktionslos): Wir haben zweitens nichts 
davon gehört, daß die Bundesregierung von sich 
aus eingreifen würde, um so nutzlose und verderb-
liche Abgaben, die auf dem Milchpreis zu Lasten 
des städtischen Verbrauchers liegen, wie den Milch-
pfennig und alle anderen Dinge, endlich einmal zu 
beseitigen. Auch hierdurch würde schon ein wert-
voller Druck auf die Preise bei Milch und Molke-
reierzeugnissen eintreten. 

Drittens haben Sie, meine 'Herren von den Re-
gierungsparteien, der Bevölkerung verschwiegen, 
daß Sie heute noch und in den vergangenen letzten 
Monaten Exporte an lebenswichtigen Agrarproduk-
ten gemacht haben, die uns heute fehlen, zum min

-d

esten als Ausgleichsmöglichkeit. Zuerst die But-
terexporte an England und jetzt die Rindfleisch

-
exporte, von denen Pinay gesprochen hat 

(anhaltende Zurufe und Gelächter rechts 
und in der Mitte) 

und an die Sie anscheinend heute nicht gern er-
innert werden! 

Präsident Dr. Ehlers: Kommen Sie bitte zum 
Schluß, Herr Abgeordneter Loritz! 

Loritz (Fraktionslos): Meine Damen und Herren, 
leider ist meine Redezeit wie immer auf fünf Mi-
nuten beschränkt. 

(Abg. Hilbert: Gott sei Dank!) 
— Für S i e Gott sei Dank! Aber nicht für den 
Verbraucher, der gern hören möchte, wie ein un-
abhängiger Abgeordneter sich die Sache denkt! 

Einen Satz noch, meine Damen und Herren! Die 
Teuerung bei Butter, Milch, ebenso bei Schweine-
fleisch und anderen lebenswichtigen Erzeugnissen 
ist nichts anderes als ein Glied in einer seit drei 
Jahren in diesem Lande fortlaufenden Kette, einer 
Kette der Unfähigkeit, einer Kette der Täuschung 
der Volksmassen ü ber die wahren Gründe, die hin-
ter diesen Preissteigerungen stehen, und ein Glied 
einer Kette, die mit Sicherheit bei den nächsten 
Wahlen Ihnen um den Hals gelegt wird. Seien Sie 
dessen sicher! 

(Lachen in der Mitte und rechts.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat Frau Abge-
ordnete Strohbach. 

Frau Strohbach (KPD): Meine Herren und Da-
men!  Der  vorliegende Antrag beschäftigt sich mit 
einem Problem, das vor allem den Frauen seit Wo-
chen auf den Nägeln brennt. Es zeugt von einer un-
erhörten Mißachtung der Not breitester Bevölke-
rungsschichten, wenn Herr Staatssekretär S onne

-

mann dieses Problem mit der Bemerkung abzu-
tun versucht, es handle sich bei den Preiserhöhun-
gen ja nur um wenige Pfennige. Diese „wenigen 
Pfennige" haben sich infolge der Politik der Ade-
nauer-Regierung in den letzten Monaten ganz be-
trächtlich summiert und sind für den Geldbeutel 
der allermeisten Menschen in Westdeutschland 
nicht mehr erschwinglich. Es sind ja nicht nur But-
ter und Kartoffeln teurer geworden. Fast in allen 
Städten steigen die Gas- und Strompreise. Die Koh-
lenrechnungen erreichen phantastische Höhen, so 
daß in verschiedenen Städten die Kohlenhändler 
die Bevölkerung aufgefordert haben, doch endlich 
die Winterkohlen zu bestellen, weil sie sonst dem 
Auftragsanfall im Winter nicht werden nachkom-
men können. 

Sind das nicht außerordentlich ernste Zeichen da-
für, daß sich die Mehrheit unserer Bevölkerung mit 
großen Sorgen herumzuschlagen hat? Man kann ein 
solch ernstes Problem nicht dadurch aus der Welt 
schaffen, daß man es bagatellisiert, und auch nicht 
durch weitschweifige Erörterungen über die Wit-
terungseinflüsse. Die hohen Agrarpreise sind eine 
unmittelbare Folge der hohen Kriegspreise in der 
Industrie. Man muß diesem Problem schon gründ-
licher zu Leibe gehen. 

Wie groß die Sorgen gerade der Frauen durch die 
fortgesetzten Preissteigerungen geworden sind, 
wird wohl am besten durch die Tatsache gekenn-
zeichnet, daß in den letzten Monaten Tausende von 
Frauen und Müttern, die mit dem Verdienst ihres 
Mannes einfach nicht mehr auskommen können, 
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gezwungenermaßen außerhäusliche Arbeit jeder 
Art aufnehmen mußten, um wenigstens das Not-
wendigste kaufen zu können, ohne in Schulden zu 
versinken. Anstatt dieser bedrohlichen Entwick-
lung Einhalt zu gebieten, redet die Adenauer-Re-
gierung davon, daß die Bevölkerung diese Opfer 
im Interesse der neuen Kriegsvorbereitungen brin-
gen müsse. 

(Lachen und Zurufe rechts.) 
Zu solchen sinnlosen Opfern sind die Frauen aber 
nicht bereit — ich finde das gar nicht zum Lachen, 
meine Herren und Damen —, und sie verlangen 
mit viel Recht in zahlreichen Stellungnahmen so-
fortige wirksame Hilfe. Herr Sonnemann schlägt als 
eine solche Hilfe vor, wir sollten Margarine essen; 
wahrscheinlich, damit die Kriegsvorräte unange-
tastet bleiben. 

(Erneutes Lachen.) 
Es ist schlimm genug, daß viele das schon seit 
Jahren tun müssen. Die Regierung soll die einge-
lagerten Buttervorräte herausgeben. 

Wir sind der Meinung, daß die im vorliegenden 
Antrag in Ziffer 1 vorgeschlagenen Maßnahmen den 
städtischen Verbrauchern keine niedrigeren Preise, 
wohl aber den Klein- und Mittelbauern neue 
Schwierigkeiten bringen werden. Damit ist jedoch 
niemandem in Westdeutschland geholfen. Um wirk-
same  Hilfe bringen zu können, ist es nach unserer 
Meinung notwendig, sofort feste Preise zu schaffen, 
die den Einkommensverhältnissen angepaßt sind 
und weitere Preissteigerungen ausschließen. Es 
sind Subventionen für die Bauern nötig, um sie 
instand zu setzen, ihre Erzeugnisse zu den fest-
gelegten Preisen zu verkaufen. Es  ist nötig, schnell-
stens alles zu tun, was auch in dem Antrag bereits 
zum Ausdruck kommt, um freien Handel nach un-
seren Notwendigkeiten mit allen Ländern zu er-
möglichen. 

(Beifall bei der KPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Kriede-
mann! 

Kriedemann (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe es hier des öfteren gesagt und, 
wie ich glaube, in meiner Beteiligung an der agrar-
politischen Arbeit in diesem Hause auch praktisch 
betätigt, daß mir der Sinn der Agrarpolitik die 
Herausstellung der Interessengemeinschaft der 
Masse der Erzeuger und der Masse der Verbrau-
cher zu sein scheint. Ich setze mich damit aus-
drücklich von denen ab, die ein politisches Geschäft 
daraus zu machen versuchen, die eine gegen die 
andere Gruppe unserer Bevölkerung auszuspielen. 
Ich bin nicht entschlossen, diese Haltung zu ändern, 
obwohl mir völlig klar ist, daß jedesmal, wenn 
vom sozialdemokratischen Standpunkt Kritik an 
der Agrarpolitik geübt wird, oder auch nur, wenn 
man sich von diesem Standpunkt aus um die agrar-
politischen Probleme bemüht, von anderer Seite 
dieses sozialdemokratische Unterfangen als ein 
neuer Beweis für die behauptete Feindschaft 
der Sozialdemokraten gegenüber der Landwirt-
schaft zu diffamieren versucht wird. Ich vertraue 
darauf, daß zum Schluß die Bauern doch schon 
schlauer sind als die Methoden, mit denen man mit 
ihnen ein politisches Geschäft zu machen versucht, 
ohne daß es sich bisher jemals in Wirklichkeit aus-
gezahlt hat. 

Ich habe vorgeschlagen, eine Reihe von Dingen 
hier nicht zu diskutieren, weil es sich um Selbst-
verständlichkeiten handelt. Daß es in einigen Ge

-

bieten des Bundesgebietes in diesem Jahr nicht ge-
nügend Regen gegeben hat, kann kein Gegenstand 
der Debatte sein; denn das kann jeder selber fest-
stellen. Einige sind ja in diesen Gebieten zu Hause, 
oder sie sind ferienhalber dorthin gereist. Ich habe 
deshalb aus demselben Grunde auch gebeten, hier 
nicht zu tun, als handle es sich um ein agrarpoli-
tisches Problem. Ich habe ausdrücklich davor ge-
warnt, so zu diskutieren, als sei das Interesse der 
Landwirtschaft mit eben diesen Verbraucherprei-
sen gekoppelt, um die es sich hier heute dreht. 

Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten 
haben niemals, auch nicht in diesem Antrag, den 
Vorschlag gemacht, die Zölle grundsätzlich abzu-
schaffen, weil sie sowieso keinen Wert hätten. Wir 
haben allerdings nicht diese statische Einstellung 
gegenüber der Zollpolitik, die uns hier so oft ent-
gegenkommt, wenn man sagt: Da haben wir nun 
gerade so ein schönes Gebäude aufgebaut, und 
kaum steht es da, so wird daran herumgebaut. 
Herr Kollege Müller, wir beide fahren gelegentlich 
im Auto, und ich steuere meins auch selber. Sie 
sagten eben, daß es sich bei den Zöllen sozusagen 
um Steuerungselemente handele. Wissen Sie, was 
das Typische an solchen Steuerungselementen ist? 
Zum Unterschied von der Karosserie sind sie sehr 
beweglich, so daß man sie handhaben kann und 
sogar bewegen muß, wenn man nicht gegen einen 
Baum fahren will. Dazu hat man die Steuerungs-
elemente. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dr. Müller [Bonn].)  

— Auch in unserm Antrag, Herr Kollege Müller, 
ist nicht vorgeschlagen worden, nun gleich die 
ganzen Zölle abzuschaffen, sondern es heißt aus-
drücklich, daß die Erhebung der beiden Zölle bis 
auf weiteres ausgesetzt werden soll — nicht 
mehr! —, und das nur in Anpassung an eine 
augenblickliche Situation, von der wir hoffen, daß 
sie nicht ewig dauern wird, aber da man nicht 
weiß, wie lange sie dauert, eben bis auf weiteres. 

Ich will dem Herrn Minister nicht in die weiten 
Gefilde folgen, in denen er seine Überlegungen an-
gestellt hat, und ich würde im übrigen vorschlagen, 
daß wir nicht jedesmal bis auf Korea zurückgehen, 
denn auch das ist eine Selbstverständlichkeit, die 
wir hier oft genug diskutiert haben. Vielleicht 
hätten Sie meinen Ausführungen entnehmen kön-
nen, Herr Minister, daß es mir heute gar nicht dar-
auf ankam, irgendwelche alten Geschichten aufzu-
rühren oder hier Vorwürfe zu erheben. 

Ich wollte mich gar nicht mit der Agrarpolitik 
auseinandersetzen, und ich hätte das Problem der 
Vorratshaltung in der Vergangenheit gar nicht 
angesprdchen, wenn ich nicht dazu durch die läp-
pische und etwas unsinnige Behauptung gezwun-
gen worden wäre, daß die Kritik an der damaligen 
Vorratshaltung schuld daran sei, daß wir heute 
keine Vorräte haben. Was heißt denn: Hätte man 
auf uns gehört, dann hätte man 15 000 t Butter in 
diesem Frühjahr eingelagert, und dann würde das 
jetzt nicht passiert sein?! Erstens wissen wir, was 
15 000 t der Nachfrage gegenüber bedeuten. Zwei-
tens: woher hätten wir denn die 15 000 t Butter 
zur Einlagerung nehmen sollen? Man hätte doch 
nur Butter einlagern können, wenn man sie aus 
dem Ausland eingeführt hätte; denn das, was in 
Deutschland produziert wurde, ist ja vom Verbrau-
cher aufgenommen worden. Wir haben uns ja sehr 
darüber gefreut, daß bei den geringeren Butterprei-
sen offensichtlich Bevölkerungsschichten an Butter 
herankamen, die auch in unserem Lande zu Hause 
sind und die bis dahin keine Gelegenheit zum Ge- 
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nuß von Butter hatten, weil sie zu teuer war. Glau-
ben Sie wirklich, daß es Sinn der Vorratspolitik 
gewesen wäre, den Leuten so schnell wie möglich 
die Butter wieder wegzunehmen? Wenn hier 
immer wieder kritisiert wird, daß das mit der Ein-
fuhr- und Vorratsstelle nicht klappt, dann kann 
ich nur wiederholen, was ich schon bei früherer 
Gelegenheit hier ausgeführt habe: Solange nicht 
die ganze Bevölkerung einschließlich Verbraucher 
durch die Tat davon überzeugt wird, daß Vorrats-
haltung auch zu ihren Gunsten geschieht, wird die 
Geschichte nicht funktionieren. 

Ich möchte Herrn Kollegen Dannemann — 
er hat es wohl gesagt — darauf aufmerksam 
machen: es war gar nicht so unlogisch, daß wir 
in dem Augenblick, als über die finanzielle Stär-
kung der Einfuhr- und Vorratsstellen die Rede 
war, beantragt haben, man solle die Zölle senken. 
Denn es kann nicht die Aufgabe des Bundes sein, 
den Einfuhr- und Vorratsstellen Geld zu geben, 
damit sie nur eingreifen, wenn etwa die Schweine-
preise oder die Rinderpreise absinken. Das Ganze 
wird unter der Überschrift „Vorratshaltung" be-
trieben. Die Einfuhr- und Vorratsstellen müssen 
in der Lage sein, einen solchen Vorrat anzulegen, 
daß sie wirkungsvoll eingreifen können. Da es 
nicht möglich ist, aus der einheimischen Erzeugung 
wirklich Vorräte anzulegen, mit denen man auf 
den Preis losgehen kann, wenn sich da unerfreu-
liche Dinge entwickeln, muß man einführen, und 
da man nur einführen kann und immer nur ein-
führen konnte, wenn man vorher die Zollbarriere 
wegnimmt, haben wir das damals beantragt. Ich 
wiederhole: wir hätten auch in diesem Frühjahr 
Buttervorräte nur aus der Einfuhr hinlegen kön-
nen, und wir hätten dazu auch wieder die Zölle 
wegnehmen müssen, weil es im übrigen keinen 
Sinn hat, mit Bundesmitteln Vorratshaltung zu be-
treiben, nachdem man sie vorher durch die Zölle 
unnötig teuer gemacht hat. 

Natürlich kann man heute nicht durch Fortfall 
der Zölle den Fehler korrigieren, der vor einiger 
Zeit gemacht worden ist. Natürlich können wir 
heute nicht, wenn wir die Zölle wegfallen lassen, 
von den Schweden Butter kriegen. Natürlich haben 
wir jetzt zunächst einmal eine Situation geschaffen, 
die alle anderen, mit denen wir sonst Handel trei-
ben konnten, gezwungen hat, sich einen andern 
Absatz für ihre Produkte zu sichern. Es verlangt 
wirklich eine Abkehr von dieser Politik, wenn wir 
uns in Zukunft nicht wieder vor die gleiche Situa-
tion bringen wollen. Im übrigen sollen wir uns 
nicht einreden, daß wir dem andern zum Schluß 
einen großen Gefallen getan haben, wenn wir ihn 
durch die hohen Zölle daran gehindert haben, hier 
Butter loszuwerden. Es ist heute im Außenhandels-
ausschuß vom Vertreter der Regierung ausdrück-
lich gesagt worden, daß die Schweden auch heute 
noch Wert darauf legen, mit uns ins Buttergeschäft 
zu kommen. Daß es hier im Lande dafür ein echtes 
Bedürfnis gibt, machen ja die Preise deutlich. 

Wenn es manchmal so scheint, als könnte man 
über agrarpolitische Probleme überhaupt nicht 
leidenschaftslos reden, so habe ich heute den Ein-
druck gehabt, als seien strenge Logik, wirtschaft-
liches Denken und wirtschaftliches Handeln bei eini-
gen Leuten unvereinbar. Am Kartoffelbeispiel kön-
nen wir sehen, daß Kleinigkeiten, Dinge, die über-
haupt keine Rolle spielen, oder Vermutungen aus-
reichen, um auf dem Markt Auswirkungen zu zei-
tigen, die unerfreulich sind. Es ist demgegenüber, 
daß die Kartoffeln heute 12 und 13 Pfennig ko

-

sten — mir ist ein Fall von 15 Pfennig pro Pfund 
bekannt —, ja kein Trost, zu sagen, die Kartoffel-
versorgung hänge nicht von dem ab, was heute 
und morgen geschehe; das ergebe sich erst am 
Ende der Ernte, und man müsse das über das 
ganze Jahr sehen. Die Frauen, die heute Kartof-
feln für 15 Pfennig oder für 12 oder 13 Pfennig — 
das ist mir auch genug — kaufen müssen, weil 
sie ihrem Mann und ihren Kindern morgen etwas 
zu essen geben müssen, fühlen sich mit ihren Sor-
gen oberflächlich abgespeist, wenn man sagt: Man 
braucht das Ganze nicht allzu schwarz zu sehen — 
so hat sich der Herr Minister ausgedrückt —, das 
wird sich wohl noch alles zurechtziehen. Von einem 
der Herren Diskussionsredner wurde die Lage so 
dargestellt, daß es ganz besonders gefährlich sei, 
Unruhe in die Geschichte hineinzubringen. Wenn 
es eine tolle Unruhe gibt, dann doch nur, wenn 
der Bundestag und die dazu bestellten Organe der 
Bundesrepublik sich um eine solche Angelegen-
heit nicht kümmern. 

Das einzige, was mich hier einigermaßen be-
ruhigt hat, war die Mitteilung, daß der Bundes-
finanzminister bezüglich der Kartoffeln diesen 
weisen Beschluß gefaßt hat. Aber was das wirt-
schaftliche Denken und das wirtschaftliche Funk-
tionieren angeht, so sagte ich schon, daß Kleinig-
keiten genügen, um gewissen Spekulanten ein 
großes Geschäft zu sichern, ein Geschäft, das wir 
in seinen Auswirkungen, wie immer wieder gesagt 
worden ist, alle miteinander mißbilligen. Gegen

-

über solchen Aktionen, gegenüber einem solchen 
Verhalten auf dem Markt reicht es eben als wirt-
schaftliche Maßnahme nicht aus, wenn man sagt: 
9 Millionen t brauchen wir, 100 000 t können wir 
nur kriegen, — lohnt sich gar nicht! Gegenüber 
einem solchen Verhalten reicht es eben nicht aus, 
wenn man sagt: 9 Millionen t Speisekartoffeln 
brauchen wir und — was weiß ich — 500 000 t sind 
verbrannt und verarbeitet; das eine hat mit dem 
andern gar nichts zu tun. Das eine hat mit dem 
andern so viel zu tun wie die Behauptung, daß 
in diesem Jahre die Kartoffeln knapp werden. 

Die Korrespondenz des Bauernverbandes hat 
ausdrücklich gesagt, uns würden in diesem Jahre 
mindestens 2 Millionen t Kartoffeln fehlen. Mehr 
braucht nicht gesagt zu werden, um nun eben die 
preislichen Auswirkungen heraufzubeschwören. 
Von der Bundesregierung muß verlangt werden, 
daß sie rechtzeitig mit entsprechendem Verhalten, 
mit einer entsprechenden Stellungnahme und wirk-
samen Maßnahmen dieser Spekulation begegnet. 
Nur darum handelt es sich. 

Wir haben Ihnen einige Vorschläge in dieser 
Richtung gemacht, und ich wiederhole meine Bitte, 
daß Sie sie annehmen mögen. Was hier auf Um-
druck Nr. 651 gesagt worden ist, reicht nämlich 
nicht aus. Insbesondere, meine Damen und Her-
ren, möchte ich Sie bitten, dem Antrag nicht zu-
zustimmen, der diese Drucksache in den Ausschuß 
verweist. Selbst Herr Loritz hat hier mit Recht 
darauf aufmerksam gemacht, daß man sehr 
schlechte Erfahrungen hat: Anträge, die aus einem 
sehr aktuellen Anlaß in dieses Haus kommen und 
die man im einzelnen nicht weiter zu beweisen 
braucht, weil j a jeder die Schwierigkeiten kennt, 
gehen in den Ausschuß. Dort werden sie dann 
lange und gründlich bearbeitet und kommen erst 
wieder — das haben wir gerade bei Zollangelegen-
heiten oft genug erlebt — an das Haus zurück, 
wenn die meisten gar nicht mehr begreifen kön-
nen, wie ein solcher Antrag überhaupt gestellt 
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werden konnte. Dann ist es zu spät. Aber das be-
deutet nicht, daß man sich die ganze Angelegen-
heit hätte ersparen können. Dann haben nämlich 
— um auf diesen Fall von heute zurückzukommen —
soundso viel Leute einen Preis bezahlt, der in kei-
ner Weise gerechtfertigt ist; dann sind soundso 
viel Leute, weil man sie schutzlos der Spekulation 
überlassen hat, dieser zum Opfer gefallen. Das, 
was sie dann an Kaufkraft, an hart erarbeitetem 
Einkommen verloren haben, bringt ihnen nichts 
mehr zurück. 

Ich bitte Sie noch einmal dringend, den Willen 
dieses Hauses, die Zustände, die wir, insbesondere 
was die Kartoffeln angeht, alle für sachlich voll-
kommen unberechtigt halten und von denen ins-
besondere die Landwirtschaft keine materiellen 
Vorteile, aber wieder die üblichen damit verbun-
denen Nachteile hat, keinen Tag länger bestehen 
zu lassen, dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß 
Sie dem Antrag Drucksache Nr. 3664 hier in die-
sem Augenblick zustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen? 
— Herr Abgeordneter Dr. Frey. 

Dr. Frey (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nur ein paar Worte. Ich glaube, 
gerade die letzten Ausführungen, die Herr 
Kriedemann hier gemacht hat. sollten doch 
die Dinge eigentlich ins rechte Licht setzen. Er 
hat gesagt, es sei nicht möglich, diesen Antrag an 
den Ernährungsausschuß zu überweisen, weil dann 
vielleicht bis zum Ende der Beratungen die Situ-
ation wieder anders sei. Ich glaube, gerade dieses 
Argument sollte doch die, wie ich fast sagen 
möchte, Unmöglichkeit dartun, über dieses tägliche 
Sein und Werden, d. h. über die Tagessituation, 
in solchen schwerwiegenden Fragen, wie sie ja nun 
von allen Seiten beleuchtet worden sind, jetzt ad 
hoc zu entscheiden. 

Meine Damen und Herren, es sind ja doch 
Butter-Ausschreibungen gemacht worden, und 
zwar, wenn ich die Zahl recht im Kopf habe, über 
35 Millionen DM, betreffend eine Menge von 
17 000 t. Herr Kriedemann, wo soll denn nun auf 
einmal die Erleichterung herkommen? Man schafft 
mit der Beseitigung oder Ermäßigung von Zöllen 
oder dergleichen eine Mangelerscheinung, die 
überall vorhanden ist, nun einmal nicht aus der 
Welt. Darüber muß man sich doch klar sein. Dieses 
Herumzerren an den Zöllen geht wirklich nicht so 
weiter. Was würde das Hohe Haus sagen, wenn ich 
hier den Antrag stellte, z. B. für Schuhe, Textilien, 
Maschinen und all das die Zölle abzuschaffen? 

(Abg. Kriedemann: Tun Sie es doch ein

-

mal! Probieren Sie es! Wir werden Sie 
nicht im Stich lassen! Damit machen Sie 
uns eine Freude! — Weitere Zurufe 

und Lachen bei der SPD.) 
— Meine Damen und Herren, ich glaube, damit 
würden wir auch soziale Probleme anrühren, die 
noch behandelt werden müssen. So geht es doch 
auf die Dauer einfach nicht weiter. Wir müssen in 
der Agrarpolitik eine klare Linie vertreten. Es hat 
fast den Anschein, daß jeder deswegen, weil er 
jeden Tag essen muß, nun auch meint, Agrarpoli-
tiker von ganz großem Format zu sein. 

(Zurufe und Lachen bei der SPD.) 
Ich meine, man sollte diese Dinge wirklich einmal 
klar sehen und sich auch die Zeit dafür nehmen, 

solche Probleme in einem Ausschuß gründlich zu 
behandeln. 

Ich stelle deshalb nochmals den Antrag, daß das 
Hohe Haus diesen Antrag der SPD an den Ernäh-
rungsausschuß überweist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung. 

Es ist beantragt worden, den Antrag der Frak-
tion der SPD — und ich darf unterstellen, auch 
den Antrag der Fraktion der Föderalistischen Union 
— an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten als federführenden Ausschuß und an 
den Ausschuß für Außenhandelsfragen zu über-
weisen. Ich bitte die Damen und Herren, die dieser 
Überweisung zuzustimmen wünschen, eine Hand 
zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Enthaltungen? — Soweit ich sehe, ist dieser Antrag 
gegen eine oder zwei Stimmen einstimmig an-
genommen worden. 

Ich gebe nun bekannt, daß der Vorsitzende des  
Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und  
Forsten diesen Ausschuß auf morgen vormittag, 
9 Uhr 30, einberuft. 

Ich rufe weiter Punkt 14 der Tagesordnung auf: 
Beratung des Zweiten Berichts des Unter-
suchungsausschusses zur Prüfung der im  
Raume Bonn vergebenen Aufträge (42. Aus-
schuß) (Nr. 3626 der Drucksachen, Umdruck 
Nr. 644). 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Graf 
von Spreti. Schriftlicher Bericht*) liegt vor. — Bitte 
schön! 

Graf von Spreti (CSU), Berichterstatter: Herr 
 Präsident! Meine Damen und Herren! Mit der 

Drucksache Nr. 3626 hat der Untersuchungsaus-
schuß — 42. Ausschuß — zur Prüfung der im  
Raume Bonn vergebenen Aufträge einen Schrift-
lichen Bericht vorgelegt. Ich möchte hierzu einige 
Worte sagen. In der Öffentlichkeit kursieren zur 
Zeit gewisse Überschriften, etwa solche: „Ausbau 
Bonns kostet den Staat Riesensummen" oder 
„64 Millionen mehr als der Voranschlag", 
„Schwester eines Architekten Vorhänge bemalt" 
oder „Untersuchungsausschuß prangert an". Es ist 
die Aufgabe jedes Untersuchungsausschusses, so 
sachlich wie möglich das Für und Gegen gegenüber-
zustellen und zu prüfen. Wir haben in einer sehr 
harmonischen Weise — Koalition, Opposition — 
diesen Auftrag entgegengenommen und auch aus-
geführt. In fünfzehn Sitzungen hat der Ausschuß 
die Beratungen geführt, und zwar hat er zehn 
öffentliche Sitzungen abgehalten und drei Orts-
besichtigungen vorgenommen. Er hat darüber in 
diesem zweiten Bericht eine Aufstellung gegeben. 
Sie finden in der Drucksache zunächst den histo-
rischen Gang dargestellt, anschließend die Orga-
nisation des ganzen Büros, das ganze Vergabe-
wesen, und zwar sowohl die Planung als auch die 
Beschaffung. Im Anschluß daran finden Sie die 
Einzelobjekte behandelt. Ich darf Sie aber darauf 
aufmerksam machen, daß hier Druckfehler unter-
laufen sind. Auf Seite 8, linke Spalte, 16. Zeile von 
oben ist nach dem Wort „Bodenbespannungen" ein-
zufügen „und Fensterbespannungen". Auf Seite 11, 
linke Spalte, 15. Zeile von unten muß es statt 
„BDA" richtig heißen „Bundesrechnungshofes". 

*) Anlage 2 Seite 10378  
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Die Überschrift „64 Millionen mehr als der Vor

-

anschlag" ist anscheinend durch eine falsche Lesung 
des Berichts entstanden. Auf Seite 15 steht unter 
der Zusammenstellung der Mehrkosten die Be-
merkung: 

Die Mehrkosten sind auf die bei dem ur-
sprünglichen Anschlag nicht vorausgesehenen, 
aber im Rahmen des Programms ZECO ent-
standenen Anforderungen an Raumbedarf und 
Ausstattung für die Besatzungsmacht zurück-
zuführen. 

Ich wäre sehr dankbar, wenn dies in der Öffent-
lichkeit berücksichtigt würde. 

Was die „Schwester eines Architekten" betrifft, so 
ist auch hier eine falsche Wiedergabe erfolgt. Es 
handelt sich nämlich um die Schwester einer bei 
dem Architekten angestellten Zeichnerin. Die 
Schlagzeile wirft ein falsches Licht auf die Sache. 

Weiter wird in einer Zeitung ein ursprünglicher 
Voranschlag für den Bundessitz Bonn von 
3,8 Millionen DM genannt. Dem wird die Gesamt-
summe von 144 Millionen DM gegenübergestellt. 
Das ist völlig falsch. Die Zusammenstellung von 
144 Millionen DM mit den 64 Millionen DM Mehr-
ausgaben, die darunter begründet sind, zeigt, daß 
es sich niemals um 3,8 Millionen DM gehandelt hat. 

Ich bitte Sie, den Bericht entgegenzunehmen und 
ihn entsprechend dem Wunsche des Ausschusses 
zu verabschieden. 

Präsident Dr. Ehlers: Ich danke dem Herrn Be-
richterstatter. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der 
Abgeordnete Berlin. 

Berlin (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Am 2. März 1950 hat das Hohe Haus den 
Beschluß gefaßt, einen Untersuchungsausschuß ein-
zusetzen, der sich mit der Vergabe der im Raum 
Bonn erteilten Aufträge im Zuge des Aufbaus der 
Stadt Bonn als vorläufige Bundeshauptstadt be-
schäftigen sollte. In der 152. Sitzung am 14. Juni 
1951 hat dieser Ausschuß einen ersten Bericht über 
das bis dahin abgeschlossene und bearbeitete 
Kapitel gegeben. Es bezog sich auf den Aufbau der 
Bundesbehörden im Raum Bonn. Der zweite Teil 
seiner Aufgabe bezog sich auf das Kapitel der Be-
satzungsbauten, die ebenfalls im Raum Bonn er-
richtet wurden. 

Damals schon hat der Kollege Erler erklärt, daß 
die Feststellungen im ersten Bericht, gemessen an 
dem, was zu erwarten sei, nur kleine Fische seien 
und daß noch einige dicke Brocken folgen würden. 
Damit waren gemeint: die Aufwendungen für die 
Stäbe der Hohen Komission, die Wohnungen der 
Angehörigen dieser Stäbe und die Unterbringung 
der Hohen Kommission selbst, soweit sie im Raum 
Bonn untergebracht werden mußte. Der heute zur 
Debatte stehende Bericht beschäftigt sich also mit 
diesen Dingen und gibt die Antwort auf die Fragen, 
die in dem damals angenommenen SPD-Antrag 
enthalten sind. Da der Herr Berichterstatter die 
Fragen bei seinen mündlichen Erläuterungen nicht 
erwähnt hat, scheint es mir angebracht, sie den 
Antworten im Bericht kurz gegenüberzustellen. 

Der Untersuchungsausschuß hatte hinsichtlich der 
für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland 
zur Einrichtung der vorläufigen Bundeshauptstadt 
Bonn vergebenen Aufträge erstens zu prüfen, nach 
welchen Grundsätzen die Aufträge vergeben wur-
den, und zwar bei Aufwendungen sowohl für die  

deutsche als auch für die alliierte Seite. Antwort: 
Die Grundsätze für die Auftragsvergabe in der 
Enklave Bonn ergeben sich aus Anlage 3. Der Aus-
schuß hat leider feststellen müssen, daß, wie sich 
aus den Einzelheiten des Berichts ergibt, diese 
Grundsätze nicht eingehalten worden sind. 

Zweitens, ob Aufträge von unzuständigen Stellen 
und ohne Beteiligung des Bundesfinanzministe-
riums vergeben wurden. Antwort: Mindestens in 
zwei Fällen steht einwandfrei fest, daß Aufträge 
von den verwaltungsmäßig hierfür nicht zuständi-
gen Architekten erteilt und durchgeführt wurden. 

Drittens, ob und welche Vorkehrungen getroffen 
wurden, um Überforderungen durch die  Liefe-
ranten zu vermeiden. Antwort: Sämtliche Rech-
nungen sind ordnungsmäßig durch die dafür vor-
gesehenen Organe geprüft worden. Sämtliche Liefe-
ranten haben sich unterschriftlich verpflichten 
müssen, die bei dieser Prüfung eventuell festge-
stellten Überzahlungen zu erstatten. Im übrigen 
wird auf die Beantwortung dieser Frage im ersten 
Ausschußbericht verwiesen. Es heißt da: 

Zum Teil sind die Überforderungen darauf 
zurückzuführen, daß die Bau und Einrichtung 
planenden und überwachenden Dienststellen 
personell nicht ausreichend ausgestattet waren. 
Nach Ansicht des Ausschusses wäre es Auf-
gabe der die Dienstaufsicht führenden Organe 
gewesen, diesen abträglichen Zustand recht-
zeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Ab-
hilfe zu treffen, wobei allerdings zu berück-
sichtigen ist, daß die für die Einrichtung der 
Bundesorgane gebotene Eile eine gründliche 
Arbeit erschwerte. 

Viertens, ob Überforderungen vorgekommen 
sind. Antwort: Nach den eingeholten Gutachten 
und den Feststellungen des Rechnungshofes sind 
Oberforderungen vorgekommen. Es ist Sache der 
beteiligten Dienststellen, bei den festgestellten 
Firmen auf Erstattung von Überzahlungen hinzu-
wirken, soweit das nicht schon geschehen ist. 

Fünftens, ob einzelne Interessenten oder Inter-
essentenkreise oder bestimmte Gebietsteile einseitig 
bevorzugt worden sind. Antwort: Auf einzelnen Ge-
bieten der Bauwirtschaft und de Einrichtung war der 
Wettbewerb unzureichend. Dadurch sind bestimmte 
Firmen, insbesondere des Raumes Bonn und des 
Landes Nordrhein-Westfalen, z. B. die Firma 
Schlüter, nicht unerheblich bevorzugt worden. 
Schließlich hat eine Gruppe von deutschen Archi-
tekten sich eine bevorzugte Stellung durch die 
Hilfe der amerikanischen Besatzungsmacht zu ver-
schaffen gewußt. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Sechstens, ob Anschaffungen ohne Rücksicht 
darauf gemacht worden sind, daß die Gegenstände 
bereits in Frankfurt vorhanden waren und von 
dort nach Bonn überführt werden konnten. Diese 
Frage entfällt und ist vom Ausschuß mit Nein be-
antwortet worden. 

Siebentens, aus welchen Gründen und in welcher 
Höhe größere Summen ausgegeben wurden, als 
dem Bundestage vor seiner Entscheidung über den 
Bundessitz als erforderlich bekannt waren. Ant-
wort: Die Summen, um die die tatsächlichen Auf-
wendungen für die Einrichtung der Dienststellen 
der Hohen Kommission im Raum Bonn die im 
Bundestag bei seiner Entscheidung über den 
Bundessitz als erforderlich bezeichneten Mittel 
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überschritten haben, gehen aus der Zusammen-
stellung auf den Seiten 14/15 des Berichts*) her-
vor. 

Soweit die konkreten Antworten auf die Fragen 
und die Punkte, die der Ausschuß zu klären beauf-
tragt war. Ich möchte neben diesem Querschnitt 
aber noch betonen, daß, obwohl manchmal Zweifel 
darüber bestanden, allgemeine Richtlinien der 
Alliierten über die Art der Auftragsvergabe vom 
20. April 1950 vorlagen. Wäre nach ihnen gearbeitet 
worden, hätte manches Unerfreuliche vermieden 
werden können. Hier haben aber, gemessen an der 
Nichtbefolgung dieser Richtlinien, deutsche und 
alliierte Stellen gesündigt. Die Terminnot war ge-
wiß ein wichtiger Faktor, und manches ist auch zu 
verstehen, wenn man sich in jene Zeit zu versetzen 
sucht; aber die Eile ist entschieden mehr bewertet 
worden als die ordnungsmäßige Auftragserteilung. 
Bei dem Wissen um die Folgen hätten die deutschen 
Stellen mehr Rückgrat zeigen müssen. Allerdings 
gab es damals noch keinen Untersuchungsausschuß. 
Soweit es sich um die Aufträge handelt, die durch 
verschiedene Kräfteeinwirkungen nicht ordnungs-
mäßig vergeben worden sind — das sagte ich 
schon —, hat sowohl der Ausschuß als auch der 
Bundesrechnungshof festgestellt, daß viele Auf-
träge freihändig vergeben worden sind, und zwar 
vor allem in der Zeit des Nachsommers und 
Herbstes 1949. 

Die Anlage der Organisation „Büro Bundes-
hauptstadt" war zu der damaligen Zeit nach mei-
nem Dafürhalten nicht gerade ideal. Dazu möchte 
ich nur das Folgende darlegen. Herr Maß als frei-
schaffender Architekt hatte einen Vertrag mit dem 
„Büro Bundeshauptstadt" und schied nach einer 
gewissen Zeit als Werkvertragsarchitekt aus und 
übernahm eigene Aufträge. Er hatte gute Informa-
tionen von Herrn Dipl.-Ing. Schlempp über wahr-
scheinlich kommende Großbauvorhaben im Raume 
Bonn. Beide Herren kannten sich aus der Zeit 
der Organisation Todt. Hier ergab sich für Herrn 
Maß zweifellos eine Überkreuzung von zwei Din-
gen, nämlich der Pflicht der Aufgabenerfüllung 
für das „Büro Bundeshauptstadt" auf der einen 
Seite und der Wahrnehmung seiner eigenen Inter-
essen bei dem Willen, in der Zukunft weiter als 
freischaffender Architekt tätig zu bleiben. Ich bin 
der Auffassung, daß eine solche Überkreuzung und 
Überschneidung nicht gut ist. Es sollte als Lehre 
aus diesem Vorkommnis doch alles getan werden, 
um gegenwärtig und in Zukunft bei irgendwelchen 
Behörden solche Verhältnisse nicht wieder auftre-
ten zu lassen. 

Die Zusammenarbeit im „Büro Bundeshaupt-
stadt" selbst war zwischen den Abteilungen I 
und II, der Abteilung I unter der Leitung von 
Herrn Dr. Wandersleb und der Abteilung II unter 
der Leitung von Herrn Dr. Rühl, nicht gerade die 
beste. Die Auswirkungen haben sich beim Projekt 
Deichmannsaue gezeigt. Raum- und Bauplanung 
unter Dr. Rühl stand gegen die Beschaffungsstelle 
des Herrn Dr. Becker als Leiters. Dr. Rühl stand 
zu den Architekten bzw. zu der Architektengemein-
schaft, Herr Dr. Becker wehrte sich gegen die nach 
seiner Meinung übertriebenen Anforderungen die-
ser Architekten. Die Gemeinschaft bestand aus den 
Herren Hebebrand, Freiwald, Schlempp, und spä-
ter kam ein Herr Harting hinzu, der für Möbel-
entwürfe verantwortlich zeichnete. 

*) Anlage 2 Seiten 10390/91 

Eine Betrachtung darüber anzustellen, wie diese 
Gruppe mit amerikanischer Hilfe zu den Aufträgen 
in Deichmannsaue gekommen ist, würde hier zu 
weit führen. Von einer sauberen, ordnungsmäßigen 
Vergabe kann aber nicht gesprochen werden. Der 
Gegenpol zu dieser Gruppe war Herr Dr. Becker. 
Den Architekten war ein amerikanischer — angeb-
licher oder auch echter — Wunsch schon ein Befehl. 
Diese Auffassung bestimmte die Atmosphäre in 
Deichmannsaue und in der Zusammenarbeit mit 
den deutschen Behörden. Was es aber mit den 
Wünschen und Anforderungen ohne den Begriff 
„Befehl" auf sich hatte, ist durch einen Brief des 
Herrn Dr. Wandersieb an eine britische Stelle be-
wiesen worden, in dem er einen schriftlichen Be-
fehl verlangt hat, ehe er den Anforderungen Folge 
leisten werde. Nach diesem Brief kam es dann zu 
einer Besprechung und zu einer Kompromißlösung. 
Es muß an dieser Stelle erwähnt werden, daß z. B. 
die Bauleitung in Wahner Heide ohne einen Befehl 
von den Engländern keine wesentlichen Arbeiten 
in Angriff genommen hat. Hier wird also der Be-
weis erbracht, daß es auch anders ging. Im Fall 
Deichmannsaue wurde niemals ein schriftlicher Be-
fehl von den Amerikanern verlangt. Im Fall Deich-
mannsaue hat Herr Dr. Wandersieb nach den Aus-
schußverhandlungen den Eindruck aufkommen 
lassen, als ob er die Auffassung des Herrn Dr. Rühl 
und der Architekten über den Begriff „Wunsch 
gleich Befehl" unterstütze. 

Wie weit die Vorstellungen von Herrn Dr. Rühl 
über eine bestimmte Stilentwicklung im Raum 
Bonn von Herrn Dr. Wandersleb vielleicht unge-
wollt gestärkt worden sind, kann nicht gesagt wer-
den. Auf einem solchen Boderf der Unklarheit aber 
konnten die Pläne der Architektengruppe gedeihen. 
Herr Dr. Becker war Gegner dieser Stilentwick-
lung und auf möglichst sparsame Gestaltung und 
Einrichtung der Bauten bedacht. 

Die Höhe des Honorars für die Architekten hat 
bei ihren Bestrebungen aber keine ausschlag-
gebende Rolle gespielt. Der Satz lag unter dem 
zulässigen Querschnitt. Vielmehr war es wohl der 
künstlerische Ruf, der sie lockte und Antrieb für 
ihre Pläne war. Für die Arbeit eines Architekten 
sollen Auge, Hirn, Herz, und Bleistift maßgebend 
sein, so sagt man in Fachkreisen. Bei der Architek-
tengemeinschaft ist der Bleistift gewiß nicht in dem 
Umfang maßgebend gewesen. Ich meine, nicht im 
Hinblick auf die Zeichnung, sondern in bezug auf 
die Rechnungen, die eines Tages der Öffentlichkeit 
und dem Bund präsentiert worden sind. 

In einer Ausschußverhandlung hat Herr Dr. 
Wandersieb einmal erklärt, daß er als Beamter 
auf der Seite von Dr. Becker stehe. Daraus ergibt 
sich die Frage: Wo stand Herr Dr. Wandersieb 
dann wohl sonst? Diese Frage ist nicht klar beant-
wortet worden. Nun, ich bin der Meinung, daß er 
vielleicht unter Berücksichtigung der damaligen 
Verhältnisse das Ziel hatte ;  es weder mit dem 
einen noch mit dem anderen geradezu zu ver-
derben. Eine weniger pendelnde und dafür mehr, 
wenn ich so sagen darf, feste, klare Haltung als 
Hauptleiter des „Büro Bundeshauptstadt" hätte 
nach meiner Meinung vieles vermeiden können. 
Anscheinend aber war Herr Dr. Rühl mit seinen 
Berufskollegen der Stärkere. Herr Dr. Wandersleb 
kann nach meinem Dafürhalten im Fall Deich-
mannsaue nicht ganz von den Dingen, die passiert 
sind, freigesprochen werden. Er kannte die Ten-
denz der Schlangenbader Beschlüsse, und sein Be-
mühen hätte es mehr sein müssen, die Wünsche der 
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Alliierten mit danach zu werten. Für die verant-
wortlichen Deutschen hätten sie so weit wie mög-
lich als Maßstab gelten müssen. 

Wie sieht nun die vielbesprochene „Stilentwick-
lung" im Raum Bonn aus? Sie bezieht sich ent-
scheidend auf die Innenausstattung von Deich-
mannsaue. Zuerst sollte die gesamte Geschichte 
über 600 000 DM kosten. Der geistige Urheber 
dieses Kostenanschlages konnte nicht genau fest-
gestellt werden. Später wollten es die Architekten 
für 400 000 DM schaffen, während die zuständige 
englische Dienststelle dann 500 000 DM als Höchst-
betrag genehmigte. Am Ende ist der Betrag von 
479 900 DM dabei herausgekommen. Dafür gab es 
Schantungseide-Bespannung, welche die Firma 
Hochgeschurz, die sonst mit Eisentüren handelt, 
sofort liefern konnte, weiter mit Schweinsleder 
bezogene Möbel, dann einen Schreibtisch, der 
ebenfalls mit Leder bezogen war und in den oben 
ein amerikanisches Wappen geprägt wurde, schließ-
lich einen handgemalten Vorhang für 1 500 DM 
Arbeitslohn und gute Teppiche. Das war etwa der 
Umriß um diesen Begriff „Stil". Er war aber nicht 
lange von Bestand. Eines Tages — durch welche 
letztlichen Ursachen, konnte der Ausschuß nicht 
genau feststellen — verschwand die Herrlichkeit. 
Die Amerikaner entfernten Möbel und Vorhänge 
und beschafften auf eigene Kosten neue, einfachere 
Möbel. Die Gesamtkosten für die Einrichtung in 
Deichmannsaue betrugen also 479 900 DM, wovon 
für Bespannung und Gardinen der Betrag von 
188 000 DM ausgegeben worden ist. 

Nun einiges zu dem allgemeinen Niveau. Wenn 
man auch Verständnis für eine ordentliche Einrich-
tung hat — und das wird jeder von uns auch 
gegenüber den Besatzungsbehörden gelten lassen 

—, muß man doch sagen, daß hier der Rahmen zu 
weit gezogen worden ist. Ich will damit keine 
billige Kritik fördern. Aber es muß hier ausge-
sprochen werden, daß draußen im Volk bei den 
noch lange nicht beseitigten Trümmern auf vielen 
Gebieten unseres Lebens und den noch vorhan-
denen vielen sozialen wunden Stellen am deut-
schen Volkskörper die Vorstellung deutscher ver-
antwortlicher Leute und treuhänderisch arbeiten-
der Architekten nicht verstanden wird und nicht 
verstanden werden darf. Diese Nachkriegszeit gibt 
keinen Raum für solche Stilentwicklungen. Eine 
entsprechende Anpassung an die deutsche Lage und 
Armut wäre notwendig gewesen. Das gilt auch für 
das Verhalten des Pächters vom „Düsseldorfer Hof" 
in Königswinter sowie des Stadtbaurates von 
Königswinter. Ihre Anforderungen von Silber-
geschirr für 1000 Personen gingen nicht nur über 
die Grenzen des tatsächlichen Bedarfs weit hinaus, 
sondern in eine Ebene, wo man sein Eigentum korri-
gieren konnte, ohne daß es etwas kostete, um mit 
den Worten des Herrn Dr. Becker zu reden, die er 
einmal in der Verhandlung gebraucht hat. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Berlin, 
Ihre Redezeit ist um. 

Berlin (SPD): Die Ausschußberatungen über den 
Komplex „Düsseldorfer Hof" haben einen bitteren 
Nachgeschmack hinterlassen. Herr Porth und Herr 
Zörnack haben zweifellos gut zusammengearbeitet. 
Die Kosten für das Silbergeschirr — darunter 
54 Dutzend Salatbestecke — haben die Summe von 
über 134 000 DM ergeben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Lassen Sie mich zum Kapitel Niveau noch einige 
Zahlen nennen, die nicht im Bericht stehen. Die 
Einrichtung des Hotels Dreesen — Einrichtung, 
sage ich — kostete 450 600 DM, davon Bespannung 
122 000 DM. Das Hotel Petersberg erforderte 
1 218 500 DM; 

(Hört! Hört! bei der SPD) 
Bespannung, Gardinen und Teppiche machten den 
Betrag von 298 000 DM aus. Für den „Düsseldorfer 
Hof" wurden — allerdings ahne Silbergeschirr — 

189 838 DM ausgegeben; auf Dekoration und Be-
spannung entfielen 71 000 DM. Schließlich haben 
wir im „Kölner Hof" in Königswinter den Betrag 
von 132 483 DM zu verzeichnen; die Ausgaben für 
Bespannung entstanden hier in einer Höhe von 
31 100 DM. 

Weiter ist nicht uninteressant, daß von einer 
kurz vorher ins Leben gerufenen Firma auf ame-
rikanischen Wunsch hin eine Wäschereimaschine 
gekauft worden ist,  die  60 000 DM kostete, wäh-
rend ein gleichwertiges deutsches Fabrikat nur 
35 000 DM gekostet hätte. 

(Hört! Hört! links.) 
Der Fall ist noch in der Untersuchung der ameri-
kanischen und deutschen Kriminalpolizei. 

Schließlich interessiert es die Öffentlichkeit, wo 
die Möbel im Wert von 60 000 DM aus dem Hotel 
Dreesen geblieben sind, weil sie infolge Änderung 
der Pläne dort nicht mehr gebraucht wurden. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter, wir 
haben eine Redezeit vereinbart. Ich bitte freund-
lichst, sich daran zu halten. 

Berlin (SPD): Jawohl, Herr Präsident. — Auf 
die Zahlen in der Gesamtabrechnung will ich nicht 
mehr eingehen. Der Herr Berichterstatter hat sie 
vorhin erwähnt. 

Betrachtet man nun das Gesamtbild, so kann 
man wohl sagen, daß auf alliierter wie auf deut-
scher Seite trotz der Eile nicht das gebührende 
Maß gehalten worden ist. Durch die oft plötzlich 
geänderten Pläne der Alliierten ist eine weitere 
erhebliche Kostenerhöhung entstanden. Nun, wenn 
man in die Stadt Berlin reisen will, sollte man 
eben nicht den Weg über Paris oder Washington 
machen. Das ist eben teurer. Beim Tauziehen zwi-
schen Architekten und Kräften des Büros Bundes-
hauptstadt und Herrn Becker war letzterer mit 
seinen Hilfskräften zu schwach. Aus dem Gang der 
Verhandlungen mußte oft der Eindruck gewonnen 
werden, daß sich Firmen und Architekten über den 
Kopf des Herrn Dr. Becker hinweg die Bälle zu-
warfen. Wenn auch formal keine genügenden An-
haltspunkte für ein Vergehen der Architekten-
gemeinschaft gefunden werden konnten, so dürfte 
man vom gesunden Menschenverstand her doch in 
der Lage sein, sich sein eigenes Urteil zu bilden. 
Für die Öffentlichkeit aber ist es wichtig zu wissen, 
daß die Besatzungsmächte in ihren Ansprüchen und 
in ihrem Verhalten genau so überprüft wurden, 
wie das bei deutschen Stellen der Fall war. 

Zum Schlußwort des Ausschußberichts lassen Sie 
mich noch sagen, daß die Formulierung im letzten 
Satz „und sieht sich daher gezwungen" vielleicht 
nicht ganz glücklich gewählt ist. Wir sollten zum 
Wort „Zwang" auch die Einsicht nehmen; denn 
es hat keinen Zweck, bei der Lage der Dinge den 
Untersuchungsausschuß mit aller Kraft bis zum 
Schluß der Legislaturperiode am Leben zu er-
halten. Wenn der Untersuchungsausschuß unter 
Bezugnahme auf das Schlußwort in diesem Bericht 
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seine Arbeit abschließt, dann ist das politische Er-
gebnis, wenn ich es so nennen darf, in folgendem zu 
fassen: In der Demokratie ist es möglich, in dunkle 
Winkel hineinzuleuchten und unkorrekte Handlun-
gen von Personen und öffentlichen Einrichtungen 
in aller Öffentlichkeit zu behandeln. Hier zeigt sich 
der Wert der parlamentarischen Kontrolle. Es kön-
nen dadurch Voraussetzungen geschaffen werden, 
um Vorkommnisse zu vermeiden, die sich gegen 
das Wohl der Allgemeinheit richten. Der Staats-
bürger muß die Gewißheit haben können, daß es 
einen Schutz gegen unverantwortliche Verwirt-
schaftung seines materiellen Beitrags für den Staat 
gibt. Die Bundesregierung mit ihren Organen hat 
die Verpflichtung, diese Aufgabe im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit mit aller Kraft zu erfüllen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Hasemann. 

Dr. Hasemann (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es sei mir gestattet, als Vor-
sitzender des Untersuchungsausschusses zunächst 
einige allgemeine Bemerkungen zu machen. Herr 
Kollege Berlin hat schon zum Ausdruck gebracht, 
daß der  Auftrag, den das Plenum an diesen Unter-
suchungsausschuß gegeben hat, sehr alt ist. Er da-
tiert bereits aus dem Jahre 1950. Wenn zwischen 
den  beiden Berichten, die in diesen zwei Jahren 
erstattet wurden, große Zeiträume liegen, so könnte 
beinahe der Eindruck entstehen, als ob der Aus-
schuß mit diesem Auftrag des Plenums so etwas 
wie eine Lebensstellung bekommen hätte. Ich 
möchte dazu aber doch bemerken, daß das vor-
liegende Material, das geprüft werden mußte, ganz 
außerordentlich umfangreich ist. Dazu kam noch 
— wenn ich einmal in diesem Bilde bleiben 
darf —, daß wir die Ausschußarbeiten gewisser-
maßen nur „nebenamtlich" machen konnten, weil 
fast alle Kollegen durch ihre Tätigkeit in anderen 
Ausschüssen außerordentlich stark in Anspruch ge-
nommen waren; und es ist schwer, einen Siebener-
Ausschuß immer so zusammen zu bekommen, daß 
er überhaupt beschlußfähig ist. 

Bei der Fülle des Materials war es auch nicht 
möglich, alle vorliegenden Probleme und alle vor-
liegenden Komplexe hinreichend gründlich zu un-
tersuchen. Wir haben daher aus den drei großen 
Gebieten — Wohnungsbauten, Verwaltungsbauten 
und Hotelbauten — jeweils einen Komplex heraus

-

gezogen, den aber dann mit aller Sorgfalt und aller 
Gründlichkeit untersucht. Wenn bei diesen Unter-
suchungen, wie es ja leider der Fall gewesen Ist, 
sehr viel Unerfreuliches herausgekommen ist, so 
ist, wie ich meine, zu unterstellen, daß genau so 
Unerfreuliches herausgekommen wäre, wenn man 
auch alle anderen Objekte mit derselben Sorgfalt 
und Gründlichkeit hätte prüfen können. 

Sie werden bei Durchsicht des Berichts fest-
stellen, daß noch am wenigsten bei den reinen 
Wohnungsbauvorhaben zu beanstanden war. Zu-
nächst waren natürlich, zu Beginn der Besatzungs-
zeit, die Anforderungen und Ansprüche der Be-
satzungsmächte — und zwar aller Besatzungs-
mächte — außerordentlich hoch. Ich erinnere dabei 
nur an die sattsam bekannten Beschlagnahmemaß-
nahmen, durch die Privathäuser, Hotels, Kuranlagen, 
Sportanlagen, Badeanstalten und 'dergleichen be-
schlagnahmt wurden. Man hat von dem Recht und 
auch von der Macht des Siegers in einem Maße 
Gebrauch gemacht, das für uns selbst bei Berück-
sichtigung der besonderen Umstände nur sehr  

schwer verstanden werden kann. Nun hat sich das 
im Laufe der Zeit erfreulicherweise etwas geändert, 
wenn man auch von dem, was früher geschehen 
ist, nur sehr zögernd zurücktritt. Es muß aber 
festgestellt werden — das müssen wir als Chro-
nisten, die wir im Ausschuß ja auch sind —, daß 
etwa vom Jahre 1950 ab in stärkerem Maße die 
Einsicht auch bei den Alliierten wuchs. Die er-
forderlichen Neubaumaßnahmen wurden von die-
ser Zeit ab in erträglichen Formen abgewickelt, 
wenn auch noch manche Dinge für uns gerade in 
der besonderen Situation, in der sich ja die Bun-
desrepublik befand, immer noch unverständlich 
waren, z. B., wenn ich nur in Gebiet herausgreifen 
darf, die übersteigerten Raumanforderungen der 
Alliierten, ganz besonders dabei auch der briti-
schen Dienststellen. 'Es war für niemanden im Aus-
schuß verständlich, und es wird wahrscheinlich auch 
von niemandem in der breiten Öffentlichkeit ver-
standen werden, wenn beispielsweise Wohnungen, 
selbst für hohe Offiziere, mit vier Badezimmern 
ausgestattet werden müssen und natürlich mit der 
entsprechenden Anzahl von Fremdenzimmern. 
Offizierswohnungen sind immerhin keine Hotels, 
ganz besonders, wenn man berücksichtigt, daß ja 
auch Hotelbauten, und zwar Hotelbauten hohen 
Niveaus, in größerer Anzahl zur Verfügung gestellt 
werden mußten. 

Es kann jedoch mit Genugtuung festgestellt wer-
den, daß sich die deutschen Dienststellen, die mit 
der Durchführung von Bauten beauftragt waren, 
in stärkstem Maße bemüht haben, die Anforde-
rungen auf ein erträgliches Maß zurückzuschrau-
ben, und zwar oft mit Erfolg; und wenn nicht mit 
Erfolg, dann hat man klugerweise so verfahren, 
daß man zur Festlegung der Verantwortung direkte 
Befehle erbeten und auch erhalten hat. 

Weniger erfreulich liegen die Dinge aber bei den 
Bürobauten und bei den Hotelbauten. Hier handelt 
es sich zwar nicht um Neubauten, sondern um 
Um- und Ausbauten dieser Gebäude, die zudem 
meist unter starkem Zeitdruck umgebaut coder ein-
gerichtet werden mußten. Aber hier zeigt sich doch 
in einem geradezu erschütternden Maße, daß die 
notwendigen — ja, manchmal hat man den Ein-
druck, sogar gewollten — Improvisationen zu 
außerordentlichen Verteherungen geführt haben. 
Wenn Sie den Bericht lesen, dann werden Sie da 
zwischen den Zeilen viel von dem erbitterten,  
Kampf erfahren, den die Beschaffungsstelle des 
Herrn Oberregierungsrats Dr. Becker gewisser-
maßen gegen eine doppelte Front zu führen hatte: 
einmal gegen die hier und dort sehr stark über-
setzten Anforderungen der Alliierten, zum andern 
aber auch — man höre und staune — gegen Deut-
sche, gegen deutsche Architekten und Baubeauf-
tragte. 

Dieser Kampf wurde auch in den beiden Kom-
plexen, die wir sehr genau untersucht haben — so-
wohl Haus Deichmannsaue wie auch Hotel „Düssel-
dorfer Hof" — in gleicher Weise sichtbar, und es 
ist das traurige Fazit unserer Untersuchungen, daß 
beileibe nicht nur die Besatzungsmächte Ansprüche 
gestellt haben, die übersteigert und kostspielig 
waren, sondern daß auch die deutschen Architek-
ten, die mit den Baudurchführungen beauftragt 
waren, zur Durchsetzung ihrer künstlerischen 
Ideen, ihres „Stil- und Raumgefühls", die Steuer-
groschen des deutschen Volkes doch in einer nicht 
zu verantwortenden Art und Weise vertan haben. 
Ich persönlich kann mich dabei des Eindrucks 
nicht erwehren, daß nicht nur die Durchsetzung 
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eines bestimmten künstlerischen Willens bei all 
diesen Dingen maßgebend war, sondern sicherlich 
auch die Summe der Baukosten, die ja in einem 
bestimmten Verhältnis zu den Honoraren stehen. 

(Sehr richtig! links.) 
Ich habe gar nichts dagegen, wenn die Architekten 
ihr neues Stilgefühl bei privaten Bauten ab

-

reagieren, die sie für Irgendeinen zahlungskräfti-
gen Bauherrn durchführen. Bei der Erstellung von 
reinen Verwaltungsbauten auf Kosten der Steuer-
zahler aber habe ich für diese Dinge kein Ver-
ständnis. 

Ich habe auch kein Verständnis für Methoden, 
wie sie z. B. der  Pächter des Hotels „Düsseldorfer 
Hof"  in Königswinter, Herr Zörnack, in trautem 
Verein mit dem ihm sehr eng befreundeten Bau-
rat Porthangewendet hat, indem er eine Menge 
von Einrichtungsgegenständen aller Art — nicht 
nur Silber, sondern auch Betten und dergleichen —
angefordert hat,  die noch für Generationen Zör-
nackscher Enkel und Urenkel völlig ausgereicht 
hätten. 

(Hört! Hört! links.) 
Das Interessante ist dabei, daß sich dann bei der 
Feststellung der Verantwortlichkeiten diese beiden 
Freunde gegenseitig die Schuld zugeschoben haben, 
und es ist für 'mich persönlich eine große Genug-
tuung, daß sich der Staatsanwalt gerade dieser 
Dinge liebevoll angenommen hat. 

Die geringe mir zur Verfügung stehende Zeit 
erlaubt es leider nicht, nun noch auf weitere Miß-
stände einzugehen, die sich besonders in den ersten 
Jahren — und zwar teils aus verständlichen Grün-
den, teils aber auch unter Mißbrauch der Situ-
ation — gezeigt haben. Aber wir müssen doch fest-
stellen: wo heute noch Neubauten oder Beschlag-
nahmungen erfolgen, geschieht das unter Einschal-
tung deutscher Dienststellen und unter Anwendung 
aller Maßnahmen und Mittel, die unnötige Härten 
oder Kosten vermeiden. Es kann dazu gesagt wer-
den, daß sich die Dienststellen des  Bundes mit Er-
folg bemüht haben, so sparsam wie möglich zu 
wirtschaften. Ich betrachte es in diesem Zusam-
menhang auch als meine Pflicht, hervorzuheben, daß 
besonders Herr Dr. Becker mit seiner Beschaffungs-
stelle sich vorbildlich um 'allergrößte Sparsamkeit 
bemüht hat. Und wo ihm das nicht immer in vollem 
Umfang gelungen ist, war es nicht seine Schuld. 

Noch ein letztes Wort zu folgendem. Ursprüng-
lich sollte 'der  Untersuchungsausschuß noch einen 
weiteren 'Komplex überprüfen, und zwar die Er-
stellung und Einrichtung des Bundeshauses und 
seiner Nebenbauten. Ich habe bereits am 14. Juni 
1951, als ich den ersten Bericht des Untersuchungs-
ausschusses erstattete, einen dringenden Appell an 
die Finanzminister des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen gerichtet, daß man umgehend 
in Verhandlungen über die Aufteilung der entstan-
denen Kosten zwischen dem Bund und dem Land 
Nordrhein-Westfalen eintreten sollte. Bis heute ist 
diese Auseinandersetzung nicht erfolgt, 

(Abg. Dr. Wellhausen: Hört! Hört!) 
wie Sie auch aus dem beigefügten Brief des Bun-
desfinanzministeriums ersehen können. Das Land 
Nordrhein-Westfalen hat es sich sehr einfach ge-
macht. Es hat einen Betrag von 3,9 Millionen DM 
bereits von seinen Zahlungsverpflichtungen an den 
Bund einbehalten, ohne überhaupt zu einer Ab-
rechnung mit dem Bund zu kommen. Von der end-
gültigen Regelung wissen wir nur, daß heute ver

-

sucht wird, von den hier in Bonn investierten 
Kosten soviel wie möglich dem Bund aufzuhängen, 

(Abg. Dr. Schäfer: Vor Tisch las man es 
anders!) 

obwohl man seinerzeit bei der Wahl Bonns als 
Bundeshauptstadt nur davon geredet hat, daß der 
Bund etwa 20 % der zu investierenden 20,5 Millio-
nen — so ungefähr war die Summe — zu über-
nehmen habe. 

(Zuruf von der SPD: Sagen Sie das dem 
Bundeskanzler!) 

— Nein, das gehört zu dem Bericht, den wir Ihnen 
vorgelegt haben. — Der Ausschuß hat sich mangels 
ausreichender Unterlagen nicht in der Lage ge-
sehen, in die Prüfung dieser Dinge einzutreten, 
obwohl ich überzeugt bin, daß gerade die Ober-
prüfung des Komplexes Bundeshaus eine Fülle 
von Dingen ans Tageslicht gebracht hätte, die nicht 
nur für dieses Hohe Haus, sondern auch für die 
breite Öffentlichkeit interessant gewesen wäre. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
nete Kohl. 

Kehl (Stuttgart) (KPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Bericht mit dem Ergebnis 
des Untersuchungsausschusses zeigt uns ein Bild, 
das beschämend und zu gleicher Zeit empörend 
wirkt. Man darf dabei nicht vergessen, daß es ge-
rade Herr Dr. Adenauer gewesen ist, der mit allen 
Mitteln Bonn zur Hauptstadt dieses westdeutschen 
Staatengebildes gemacht hat, und daß die Konse-
quenzen nun hier im Ergebnis dieses Berichtes vor 
uns liegen. 

Die Hohen Kommissare nahmen diese Entwick-
lung zum Anlaß, auf Grund der Schlangenbader 
Beschlüsse den Auftrag zu geben, in Bonn und 
Umgebung zur Unterbringung der Behörden der 
Hohen Kommissare Raum zu schaffen. An einer 
anderen Stelle des Berichtes heißt es, daß sämt-
liche Bauten auf ausdrücklichen alliierten Befehl 
zurückzuführen sind. Die Kosten für diese Zusam-
menarbeit mit den Alliierten hat wie immer das 
deutsche Volk zu tragen. 144 Millionen DM sind 
es, fast doppelt soviel, wie ursprünglich veran-
schlagt worden war. Bei der Ausführung dieser 
öffentlichen Bauten aus Steuergeldern, des Hotels 
Petersberg, des Hotels Dreesen, des Herrensitzes 
Deichmannsaue für den amerikanischen Hochkom-
missar und all der anderen Bauten, stellen wir 
nicht nur die Dienstbeflissenheit — das hörten wir 
von dem letzten Redner, Herrn Dr. Hasemann — 
vieler amtlicher deutscher Stellen gegenüber den 
fremden Herren fest, sondern auch eine schamlose 
Bereicherung deutscher Firmen. Der Bericht spricht 
zartfühlend von Überforderungen und schließlich 
von einer mangelhaften Kontrolle der Verwendung 
von Steuergeldern. Es muß festgestellt werden, 
daß die Forderungen der Alliierten Hohen Kom-
mission, ja vielfach die persönlichen Wünsche der 
einzelnen Hochkommissare die ungeheuer hohen 
Kosten für ihre Amtssitze und Dienstgebäude ent-
scheidend mit verursacht haben. 

Selbst bei dem Bau von Wohnungen wurde auf 
die Not des deutschen Volkes in keiner Weise Rück-
sicht genommen. Nach dem Bericht wurden in Go-
desberg-Friesdorf 124 Großwohnungen für die 
amerikanische Hochkommission mit einem Kosten-
aufwand von über 9 Millionen DM, d. h. einem 
Durchschnittsaufwand von 77 000 DM je Wohnung 
errichtet, während der deutsche Wohnungsbau mit 
durchschnittlich 10 000 DM pro Wohneinheit rech- 
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net. Aber selbst diese Wohnungen genügten den 
Amerikanern nicht; sie wurden als unbefriedigend 
zurückgewiesen. Die Engländer forderten, daß die 
Häuser für ihre Stäbe ausgestattet würden, wie es 
sich für die Angehörigen einer Botschaft gezieme. 
Vier Bäder mußten jedem Stabsoffizier in die 
Wohnung eingebaut werden. 

Für den Umbau des Hotels Petersberg zum Sitz 
der Alliierten Hohen Kommission mußte der 
deutsche Steuerzahler fast 2 1/2 Millionen DM zah-
len. Dabei durfte selbstverständlich ein Ruheraum 
für Dr. Adenauer am Sitz der Hohen Kommissare 
nicht fehlen, der hoffentlich der Nachwelt erhalten 
bleiben wird. Beim Umbau des Hotels Dreesen 
ließen die Engländer Möbel im Wert von 60 000 
DM mitgehen, von denen kein Mensch weiß, wo sie 
hingekommen sind. 

Deutsche Unternehmer waren es, die die Gele

-

genheit nicht vorbeigehen ließen, auf Kosten des 
deutschen Volkes dort Sondergeschäfte zu machen, 
wie beispielsweise die Architektengruppe, die hier 
schon genannt worden ist: Hebebrand, Freiwald, 
Schlempp usw., wie es eingehend in dem Bericht 
festgestellt worden ist. Diese Herren, die hier diese 
Sondergeschäfte machten, stellten sich schutz-
suchend hinter den Rücken der amerikanischen 
Dienststellen, um die Wünsche dieser Herren zu 
erfüllen und Bedenken der deutschen Verwaltung 
auszuschalten. Sie drohten sogar den deutschen 
Beamten damit, daß sie sich gegebenenfalls bei den 
amerikanischen Stellen beschweren würden. Die 
Westberliner Firma Fliege machte sich an den 
stellvertretenden amerikanischen Hochkommissar 
General Hays heran, um für sich den Auftrag auf 
Ausbau des Herrensitzes Deichmannsaue zu sichern. 

All die Einzelheiten, die der Bericht des Unter-
suchungsausschusses deutlich aufzeigt, zwingen zu 
der Konsequenz — und Sie werden in der nächsten 
Zeit Gelegenheit haben, dazu Stellung zu neh-
men —, daß Sie die Note der Sowjetunion, die den 
Abzug der Besatzungstruppen vorsieht, in diesem 
Hause sehr ernst diskutieren und so ernst neh-
men wie die Mehrheit des deutschen Volkes. Dann 
werden wir uns mit solchen Korruptionssümpfen 
in diesem Hause nicht mehr herumzuschlagen 
haben. 

(Beifall bei der KPD.) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abgeord-
nete Graf von Spreti.  

Graf von Spreti (CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte zusammenfassend 
zu diesem Bericht noch kurz einiges sagen. Es wird 
in der Öffentlichkeit behauptet, daß die Bauten, die 
man „Klein-Amerika" nennt, und das Bürogebäude 
in Mehlem auch aus den Geldern der deutschen 
Steuerzahler bezahlt worden seien. Das stimmt 
nicht. Diese Bauten sind aus rein amerikanischen 
Geldern errichtet worden. 

Welches ist nun eigentlich der Sinn des ganzen 
Untersuchungsausschusses? Wir haben schon einige 
Untersuchungsausschüsse eingesetzt und ihre Be-
richte hier entgegengenommen; in allernächster 
Zeit wird wahrscheinlich ein anderer fällig wer-
den. Man hat das Gefühl, daß manchmal die 
Untersuchungsausschüsse und deren Berichte und 
Feststellungen, zu denen wir ja verpflichtet sind, 
als ein Eingriff in die Exekutive betrachtet werden. 
Das ist völlig falsch. Ich glaube, es ist das beste 
Zeichen eines demokratischen Staatswesens, daß 
man überhaupt den Mut hat und auch die Möglich

-

keit gibt, die unsauberen Geschäfte und Vor

-

kommnisse zu untersuchen und in der Öffentlich-
keit zu nennen. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 
Wir wissen ganz genau, daß gerade im Dritten 
Reich viel passiert ist und man den Mund halten 
mußte, wenn man nicht riskieren wollte, ins Kon-
zentrationslager zu kommen. 

Was ist nun eigentlich die Konsequenz? Ich 
möchte hier einmal den Architektenberuf etwas 
verteidigen, nicht deswegen, weil ich ihm ange-
höre; aber man soll nie dramatisieren und verall-
gemeinern. Es ist leider vorgekommen, daß in die-
sem Falle verschiedene Architekten nicht ganz 
ihrer Pflicht — was nämlich im Berufsethos eines 
Architekten liegt — der Treuhänderschaft entspro-
chen haben. Ich glaube, es ist hier am Platze, den 
Wunsch zu äußern, so bald wie möglich das von 
der Architektenschaft und vom Bund Deutscher 
Architekten selbst geforderte deutsche Architekten-
gesetz zu verabschieden, damit auch hier eine völ-
lige, ich möchte sagen, Einstufung erfolgt unter 
freischaffenden Architekten, wie ich sie mir vor-
stelle, in solche, die in künstlerischen Wolken 
schweben, und andere, die als Treuhänder wie ein 
Notar oder Rechtsanwalt gezwungen sind, die Ko-
sten einzuhalten. Bei öffentlichen Bauaufträgen 
soll eventuell ein sehr freischaffender Künstler, 
wie es solche sehr viele gibt, gezwungen sein, 
einen treuhänderisch vereidigten Architekten zur 
Seite zu nehmen. 

Zweitens möchte ich hier sagen, man sollte für 
die Zukunft die Lehre ziehen, etwas vorsichtiger 
zu sein, besonders bei kommenden Staatsaufträ-
gen. Es ist bei großen Bauten Tür und Tor offen, 
daß Unternehmer versuchen und es auch verstehen, 
ihre Ware anzubieten. Wir haben hier bei großen 
Massen von Plüschteppichen und sonstigen Fenster-
bespannungen erlebt, wie unnötig sogar die Be-
spannungen sind, die angebracht worden sind, und 
zwar unter dem Wunsch und dem Motto, man 
wolle damit ein geräuschloses Arbeiten erreichen. 
Aber auf der andern Seite kann ich mir nicht vor-
stellen, daß es der Wunsch oder der Befehl des 
sogenannten Auftraggebers war, die Zimmer bis 
zum letzten Eck mit Plüschteppichen auszulegen. 
Es ist der Wunsch jedes Architekten — und das ist 
seitens meines Kollegen Berlin angeklungen —, 
das möglichst Schönste und Geschlossenste und 
Harmonischste zustande zu bringen. Aber es ist 
für uns Architekten auch Pflicht, Maß zu halten 
und als Treuhänder das Mögliche nach unten zu 
berücksichtigen und nicht immer nur der Grenze 
des Bauherrn zu entsprechen, so daß eventuell — 
und das kommt leider sehr oft vor — der Preis 
überschritten wird. Deshalb bitte ich Sie — und 
zwar hauptsächlich die Verwaltung —, künftighin 
aufpassen zu wollen, daß man mit solchen Dingen, 
von denen ich absichtlich in der Klammer gesagt 
habe: das kann nur unter militärischer Mentalität 
vorkommen, und mit diesem, wollen wir sagen, 
Sich-herausstellen-wollen, weil man dem Vorge-
setzten irgendwie imponieren will, nicht Kosten 
verursacht und wegen des Einräumens von einem 
Stockwerk ins andere für den Besuch eines Gene-
rals 5000 DM für Transportkosten ausgibt. Wenn 
wir diese Folgerung aus dem Untersuchungsaus-
schuß ziehen und sie in Zukunft in die Wirklich-
keit umsetzen, dann haben wir vielleicht am be-
sten dem Sinn des parlamentarischen Unter-
suchungsausschusses entsprochen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 



10356 	Deutscher Bundestag — 228. Sitzung.  Bonn, Mittwoch, den 10. September 1962 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Ausschusses auf Seite 16 der Drucksache Nr. 
3626. Ich bitte die Damen und Herren, die die-
sem Antrag des Ausschusses zuzustimmen wün-
schen, eine Hand zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei einigen Ent-
haltungen ist dieser Antrag angenommen. 

Punkt 15 der Tagesordnung ist abgesetzt. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 
Beratung des Antrags des Bundesministers 
der Finanzen betreffend Nachträgliche Mit-
teilung an den Bundestag von der Bestel-
lung eines Erbbaurechts an einem reichs-
eigenen Grundstück in Wilhelmshaven auf 
der Schleuseninsel (Nr. 3649 der Druck-
sachen). 

Die vollzogene Bestellung des Erbbaurechtes 
wurde nachträglich mitgeteilt. — Das Wort wird 
dazu nicht gewünscht. Ich darf unterstellen, daß 
der Bundestag von der nachträglichen Mitteilung 
der Bestellung des Erbbaurechtes zustimmend 
Kenntnis nimmt. 

(Abg. Blachstein: Ich bitte um Über

-

weisung an den Haushaltsausschuß!) 

— Es wird Überweisung an den Haushaltsausschuß 
beantragt. Der Haushaltsausschuß hat ja, wenn ich 
recht unterrichtet bin, Herr Abgeordneter, darüber 
schon verhandelt. — Also, erleichtern wir uns das 
Geschäft, indem wir dem Antrag des Herrn Ab-
geordneten Blachstein entsprechen. 

(Abg. Dr. Wellhausen: Nachdem es sich um 
ein reichseigenes Grundstück handelt, halte 

ich den Finanzausschuß für zuständig!) 
— Nach meiner unmaßgeblichen Erinnerung ist die 
Bestellung von Erbbaurechten immer im Haus-
haltsausschuß erledigt worden. 

(Zuruf rechts.) 
— Herr Abgeordneter, Sie müssen mir schon glau-
ben, daß es geschehen ist. Ob es richtig war oder 
falsch, darüber können wir uns streiten. 

(Zurufe.) 
Ich schlage Ihnen zur Vereinfachung vor, die Sache 
dem Haushaltsausschuß federführend und dem 
Finanz- und Steuerausschuß mitberatend zu über-
weisen. Dann werden wir hoffentlich klarkommen. 
Wenn die beiden Ausschüsse sich darüber einigen, 
daß es andersherum richtig ist, wird es den Bun-
destag auch nicht erschüttern. — Die Überweisung 
ist erfolgt. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 
Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Kahn und Genossen betreffend Sanierung 
der westlichen Oberpfalz (Bayern) (Nr. 3513 
der Drucksachen). 

Wir werden die westliche Oberpfalz sanieren, 
und zwar zunächst durch den Mund des Herrn Ab-
geordneten Kahn, der den Antrag begründet, nach 
Vorschlag des Ältestenrates in höchstens 10 Mi-
nuten bei einer Aussprachezeit von höchstens 
60 Minuten. 

Kahn (CSU), Antragsteller: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Vor uns liegt die Druck-
sache Nr. 3513, die den Antrag Kahn und Genos

-

sen enthält, der die wirtschaftliche Hebung bzw. 
Sanierung weitester Teile der Oberpfalz, vor allem 
der westlichen Oberpfalz, erzielen soll. Ich darf mir 
erlauben, den von mir und den mitunterzeichneten 
Kollegen gestellten Antrag zu begründen. 

Es ist nicht das erste Mal, daß im Deutschen 
Bundestag zu dem umfangreichen Komplex der 
Fragen der Notstandsgebiete Stellung genommen 
wird. Ich habe bereits vor 2 Jahren hier im Hause 
auf die katastrophale Notlage weitester Teile Ost-
bayerns und der Oberpfalz hingewiesen. Aus der 
vorliegenden Drucksache ersehen Sie, welche Städte 
und welche Landkreise nach unserer Kenntnis-
nahme und nach ausführlicher, Betrachtung der 
amtlichen Unterlagen als Notstandsgebiete erhöhten 
Grades in Frage kommen sollen. Zu den im An-
trag bezeichneten Gebieten muß noch das Max-
hüttengebiet in der mittleren Oberpfalz mit 
Schwandorf, Burglengenfeld und Eschenbach ein-
bezogen werden. 

Mein Antrag gliedert sich in zwei Teile, zunächst 
einmal in die Bitte, die genannten Kreise und 
Städte zu Notstandsgebieten erhöhten Grades zu 
erklären, und sodann in die Bitte an die Bundes-
regierung, die erforderlichen Sanierungsmaßnah-
men zu ergreifen und die finanziellen Mittel be-
reitzustellen. Ich darf mir erlauben, hier im Hause 
mit allem Ernste darauf hinzuweisen, daß der vor-
liegende Antrag keineswegs aus irgendeinem Agi-
tationsbedürfnis eingereicht wurde, Wie schon vor 
Jahren, so muß heute darauf hingewiesen werden, 
daß fast die gesamte Oberpfalz die Kennzeichen 
nicht nur eines wirtschaftlichen Notstandes trägt, 
sondern daß vor allem auch die Merkmale eines 
politischen Notstandsgebietes gegeben sind. Auf den 
Grenzkämmen dieses Stückes bayerischer und deut-
scher Erde steht der Satellitismus Moskaus, der 
dieses Grenzgebiet nicht nur wirtschaftlich ab-
schnürt, sondern politisch eine ständige Bedrohung 
darstellt. 

Nur in ganz groben Umrissen darf ich zur Not-
standsfrage überhaupt Stellung nehmen. In dem 
Landkreis Riedenburg beträgt der Anteil der 
Heimatvertriebenen 34 % der Bevölkerung; so steht 
dieser Landkreis als der zweitstärkst belegte Kreis 
Bayerns da. Ohne Mittel des Bundes ist in diesen 
Gebieten an eine Erweiterung der Betriebe und 
Unternehmungen nicht zu denken. Das Handwerk 
der verschiedensten Zweige ringt kärglich um seine 
Existenz, und' der Großteil der bäuerlichen Be-
triebe und der Landwirtschaft verfügt weitest-
gehend über schlechte Bodenverhältnisse und Boni-
täten. Es ist mir unerklärlich, daß versucht wurde, 
amtlicherseits Landkreise in Niederbayern, die als 
bestes Bauernland gelten, als Sanierungsgebiete zu 
bezeichnen. Das von mir angesprochene Gebiet 
weist in den Städten Schwandorf und Neumarkt 
größte Kriegsschäden auf. 

Vor über einem Jahr hat der deutsche Bundestag 
das Problem Hohenfels behandelt. Der Raum 
Hohenfels und Umgebung, der für die amerika-
nischen Besatzungsmacht als Truppenübungsplatz 
beschlagnahmt wurde, liegt mitten in diesem Not-
standsgebiet. Wirtschaftlich sind neben dem Raum 
Hohenfels eine Reihe von Gemeinden fast tödlich 
getroffen worden. Aus Dutzenden von Briefen und 
amtlichen Unterlagen bin ich in der Lage, heute zu 
erklären, daß die Stadt Velburg und die Markt-
gemeinde Schmidtmühlen mit zu den härtest ge-
troffenen Teilen gehören. Gut die Hälfte dieses 
Gebietes ist reine Juraformation mit den typischen 
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in der Verkarstung befindlichen Jurahöhen. Der 
Durchschnittsertrag auf dem Gebiet des landwirt-
schaftlichen Sektors liegt pro Hektar für alle Ge-
treidearten nur bei 13,5 Doppelzentnern, das ist 
also die geringste Ertragsfähigkeit in ganz Bayern. 

Ein Blick auf den Landkreis Regensburg zeigt, 
daß in diesem großen Landkreis eine erschreckende 
Arbeitslosigkeit herrscht. Eine Ansiedlung von 
Kleinbetrieben, geschweige denn von Großbetrie-
ben, ist hier undurchführbar, weil die Verhältnisse 
keinen Anreiz für die Unterbringung von gewerb-
lichen und industriellen Unternehmungen bieten 
und der größte Teil der Gemeinden nicht einmal 
an einer Bahnlinie liegt. 

Folgende Gesichtspunkte waren für meinen An-
trag maßgebend: erstens die trostlose Lage der 
Wohn- und Wirtschaftsgebäude, die sich großen-
teils in unzureichendem und schlechtem Zustand 
befinden und oft sogar gesundheitsgefährdend sind, 
zweitens die vollends unzureichenden Wege- und 
Straßenverhältnisse, die noch durch die mit der Be-
schlagnahme des Raumes Hohenfels verbundenen 
Fahrten für Militärfahrzeuge außerordentlich stark 
gelitten haben und leiden. Drittens: es ist klar, daß 
durch Truppenbewegungen am Rande eines großen 
Truppenübungsplatzes nicht nur die Straßen, son-
dern auch die Fluren sehr in Mitleidenschaft ge-
zogen werden und zudem die Schäden am Besitz 
der öffenlichen Hand, so bei Gemeindewegen und 
Brücken, nicht ausgeglichen werden können. Dazu 
könnte ich noch die dringend notwendige Hilfe auf 
den Gebieten der Wasser- und Energieversorgung, 
der Schulverhältnisse, der Wiederaufforstung der 
schwer angeschlagenen Wälder und der Arbeitsver-
hältnisse anführen. 

Von den drei im Bundesgebiet- bereits aner-
kannten Notstandsgebieten ist in dem vor mir 
geschilderten Notstandsgebiet die Not groß und un-
abstreitbar. Ich darf das Haus bitten, unseren An-
trag zu realisieren, d. h. die genannten Gebiete als 
Notstandskreise und Notstandsstädte, womöglich 
erhöhten Grades, zu bezeichnen und die hierfür 
notwendigen finanziellen und materiellen Mittel 
zur Verfügung zu stellen. Um die einzelnen ange-
führten Fragen und Schwierigkeiten einer dauern-
den Lösung entgegenzuführen, bitte ich, daß unser 
Antrag zunächst dem Grenzlandausschuß als be-
ratendem und dem Haushaltsausschuß als feder-
führendem Ausschuß zur eingehenden Beratung 
überwiesen wird. Ich beantrage ferner nach der 
Beratung in diesen beiden Ausschüssen eine end-
gültige Stellungnahme und Beschlußfassung. Ich 
darf hier die Bitte aussprechen, gleichzeitig die 
Bundesregierung zu ersuchen, eine Vorlage zu 
machen und weitgehende Maßnahmen nicht nur für 
jene Teile, sondern für alle anderen Gebiete der 
gesamten Oberpfalz, füge ich bei, zu treffen, die, 
was die Behörden festzustellen hätten, ebenfalls die 
Kennzeichen eines großen Notstandes tragen. 

Heute darf ich als Kenner Gesamtostbayerns zum 
Schluß noch sagen, daß der Deutsche Bundestag 
nicht umhin kann, weiteste Teile, nicht nur der be-
zeichneten Gebiete, sondern der gesamten Ober-
pfalz als Notstandsgebiete erhöhten Grades zu er-
klären und durch Bundesmaßnahmen eine Ände-
rung, und zwar eine dauernde Änderung der wirt-
schaftlichen Struktur zu schaffen, damit nach dem 
Anlaufen einer weitgehenden Bundeshilfe und 
durch gemeinsame Arbeit aller Beteiligten, des 
Bundes und auch des Landes Bayern aus diesem 
Armenhaus Deutschlands, aus dieser „Opfer"-Pfalz 

das wird, was wir anstreben: die lebensfähige 
Oberpfalz in Bayern für Deutschland. 

(Beifall in der Mitte und rechts.)  

Präsident Dr. Ehlers: Ich eröffne die Aussprache 
über den begründeten Antrag. Das Wort hat der 
Abgeordnete Meitinger. 

Dr. Meitinger (FU): Meine Damen und Herren! 
Es ist bekannt, daß die Oberpfalz allerseits als 
strukturelles Notstandsgebiet anerkannt wird. Der 
interministerielle Ausschuß in Bann, der sich mit 
dieser Frage zu befassen hat, hat auf Anregung 
des bayerischen Landwirtschaftsministeriums und 
des bayerischen Wirtschaftsministeriums das Ge-
biet der Oberpfalz bereist. Insbesondere die west-
liche Oberpfalz, der Stadtkreis und Landkreis Neu-
markt, die Landkreise Parsberg, Bailngries und 
Riedenburg waren Gegenstand dieser Besichti-
gungsfahrt. 

Die strukturelle Notlage wird anerkannt. Es 
wird anerkannt, daß weder das Gewerbe noch der 
geringe Handel noch die geringe Industrie, die dort 
betrieben wird, noch die Landwirtschaft der Be-
völkerung Lebensunterhalt und Lebensmöglichkeit 
geben. Trotzdem kam der interministerielle Aus-
schuß zu dem Ergebnis, daß die Oberpfalz nicht in 
das Sanierungsprogramm 1952/53 einbezogen wer-
den soll. 

Wer die Oberpfalz 'kennt, wo es noch Gebiete 
gibt, die ohne Straßen sind, wo Gebiete vorhanden 
sind, die heute entvölkert werden, weil das Land 
extensiv bewirtschaftet werden muß, wo der Boden 
so arm ist und in Verbindung mit der Landwirt-
schaft auch kein Gewerbe, kein Handel und keine 
Industrie aufkommen kann, der kann es nicht ver-
stehen, daß man diese Oberpfalz, die seit Jahr-
hunderten als das ärmste Land Deutschlands ge-
nannt wird, unberücksichtigt ließ. Die Oberpfalz ist 
nicht die Rheinpfalz, die Oberpfalz ist die Stein-
pfalz. 

(Zustimmung rechts und in der Mitte.) 
Ich habe mich mit den Herren, die im intermini-

steriellen Ausschuß zuständig sind, eingehend un-
terhalten und sie befragt, wieso sie dazu gekommen 
sind, dieses Gebiet zu übersehen und nicht in das 
Notstan0ds-, in das Sanierungsprogramm hereinzu-
nehmen. Alle gaben zu, daß die Sanierung der 
Oberpfalz notwendig ist und die Menschen dort 
weder im Gewerbe noch im Handel  noch in der 
Industrie noch in der Landwirtschaft leben können. 

Nun möchte ich Ihnen folgendes sagen. Man hat 
die Oberpfalz wohl gefunden, als die Truppen-

übungsplätze anzulegen waren, den Truppen-
übungsplatz Grafenwöhr zu früherer Zeit und den 
Truppenübungsplatz Hohenfels in letzter Zeit. Da 
hat man gewußt, daß in der Oberpfalz wenig er-
tragreiches Land ist, daß man da eben den Trup-
penübungsplatz hinlegen muß. Jetzt, wo es gilt, 
etwas zu geben — ungefähr 75 Millionen stehen 
zur Verwendung für das Notstandsgebiet zur Ver-
fügung — soll diese arme Oberpfalz nichts be-
kommen. Warum? 

(Zuruf von der Mitte: Das fragen wir uns 
auch?) 

Nehmen wir zum Beispiel Schleswig-Holstein! 
Ich mache keinen Vorwurf. Schleswig-Holstein er-
füllt die Bedingungen, die der interministerielle 
Ausschuß stellt: 23 % Arbeitslosigkeit, 80 Beschäf-
tigte je 100 000 DM Einheitswert Landwirtschaft. 
Ja, meine Damen und Herren, in der Oberpfalz 
können diese 'Bedingungen nicht mehr erfüllt wer- 
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den, weil durch den Truppenübungsplatz Hohen-
fels die ganzen Arbeitskräfte verlorengehen. Die 
Angestellten, die Arbeiter auf idem Lande ziehen 
ab und gehen als Hilfarbeiter dorthin. Die Bauern 
mit hundert Tagewerken stehen ohne Arbeiter da 
und müssen sich heute Traktoren beschaffen. Wo-
her das Geld nehmen? Sie roden den wenigen 
Wald, den sie haben. 

(Zuruf von der Mitte: Machen wir auch!) 
Ich könnte Ihnen noch mehrere solcher Beispiele 
anführen. Insbesondere möchte ich Ihnen aber 
sagen: Von dem Truppenübungsplatz Hohenfels 
aus werden die wenigen brauchbaren Straßen, die 
die umliegenden Landkreise, wie Neumarkt, Bailn-
gries, Riedenburg, Parsberg,. Burglengenfeld und 
der anliegende Teil von Amberg-Land haben, total 
zusammengefahren, so daß man überhaupt nicht 
mehr weiß, wo in der Oberpfalz eine Straße ist. In 
der vollständig zerstörten Stadt Neumarkt, deren 
Geschäfte usw. privat wieder aufgebaut worden 
sind — die Stadt selbst hat noch nicht .aufgebaut —, 
waren kürzlich die  Straßen etwas ausgebessert 
worden; sie sind aber jetzt schon wieder vollstän-
dig zusammengefahren. Die Vertreter des inter-
ministeriellen Ausschusses sind dort gewesen. Herr 
Wirtschaftsminister Erhard hat mir brieflich mit-
geteilt, die strukturelle Not werde anerkannt, und 
es werde auch anerkannt, daß die Menschen dort 
nicht mehr vom Gewerbe, von der Landwirtschaft 
und vom Handel und von der Industrie leben könn-
ten. Man sagt dann: Die Möglichkeit besteht, dieses 
Gebiet noch in das Sanierungsprogramm hineinzu-
nehmen, aber der bayerische Wirtschaftsminister 
schlägt es nicht vor. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Mei-
tinger, Ihre Redezeit ist seit längerer Zeit abge-
laufen! 

Dr. Meitinger (FU): Ja, meine Herren, wenn der 
bayerische Wirtschaftsminister und der bayerische 
Landwirtschaftsminister dem Vorsitzenden des 
interministeriellen Ausschusses geschrieben haben, 
er möge dieses Gebiet bereisen und überprüfen, 
ob ein solcher Notstand gegeben sei, daß es in das 
Sanierungsprogramm hineinkomme, so ist damit 
gesagt, daß auch von Bayern aus dieser Antrag 
gestellt, ist. — Herr Dr. Müller, wenn Sie etwas 
verbittert sind, das macht mir gar nichts aus. 

(Abg. Dr. Dr. Müller [Bonn]: Das ist nur 
Spaß!) 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Meitin-
ger, ich bitte Sie zum zweitenmal, zum Schluß zu 
kommen. 

Dr. MeItinger (FU): Ich bitte Sie also, dafür zu 
stimmen, daß die Oberpfalz, mindestens die Land-
kreise, die insbesondere neuerdings durch Hohen-
fels doppelt in die Notlage gezogen worden sind, 
in das Sanierungsprogramm als Notstandsgebiet 
einbezogen zu werden. 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Meitin-
ger, ich bitte, zum Schluß zu kommen. Ihre Rede-
zeit ist abgelaufen. Ich muß Ihnen leider das Wort 
entziehen. 

(Schluß-Rufe.) 

Dr. MeitInger (FU): Dies möchte ich besonders 
hervorgehoben haben und möchte Sie bitten, sich 
bei der Abstimmung demgemäß zu entscheiden. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat Herr Abge

-

ordneten Höhne. 

Höhne (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Niemand wird leugnen, daß der 
Bundestag seine großen Sorgen hat. 

(Sehr richtig! rechts.) 
Aber wenn wir dieses „große" Interesse hier fest-
stellen, dann glauben wir, daß die großen Sorgen 
unserer Hunderttausenden von Menschen hier als 
kleine Sorgen betrachtet werden. Ich weiß nicht, ob 
dieser Antrag, die westliche Oberpfalz zu sanieren, 
genügt, um eine echte Sanierung vorzunehmen. Wir 
haben uns in der letzten Zeit wiederholt mit der-
artigen Anträgen beschäftigt. Ich frage alle die-
jenigen, die in Notstandsgebieten wohnen: Was 
haben diese Gebiete denn letzten Endes für einen 
Erfolg und für einen Nutzen aus all unseren Dis-
kussionen und Mühewaltungen gezogen? — Wir 
haben doch Rundreisen gemacht, wir haben Beobach-
tungen angestellt, haben Pläne angefertigt, wie und 
mit welchen Mitteln wir denn diesen Notständen 
zu Leibe gehen sollen. Bis heute sind die Hilfsmaß-
nahmen, die erfolgt sind, nicht einmal ein Tropfen 
auf den heißen Stein geworden. Es zischt nicht ein-
mal. Aber dieses Elend in diesen Gebieten schreit 
so sehr! Wenn ich Sie, meine sehr verehrten An-
wesenden, in diese Gebiete hineinführen könnte, 
dann würden Sie feststellen, daß weite Gebiete — 
Zehntausende von Menschen — nicht einmal einen 
Brunnen haben, geschweige denn fließendes Wasser. 
Sie müssen dort für Mensch und Tier, für Wald und 
Feld ihr Wasser meilenweit in Gefäßwagen herbei-
holen und dergleichen. Alle diese Dinge müßten 
doch nun endlich einer Lösung zugeführt werden. 

Schauen Sie, dieser Antrag, der nichts weiter ver-
langt als das, was wir schon seit Jahren verlangen, 
ist doch nichts mehr als eine Anklage gegen die 
Regierung, die es unterläßt, echte wirtschafts-
politische Maßnahmen zu vollziehen. Wir haben  
festzustellen, daß ein Gebiet des Reiches, das sich in 
der glücklichen Lage befindet, inmitten der Roh-
stoffe zu sein, Arbeitskräfte-Mangel zu besitzen, 
also damit ein reiches Gebiet zu sein, noch reicher 
gemacht wird; und auf der anderen Seite besteht 
und entsteht ein wirtschaftliches Wüstengebiet, in 
dem die Menschen zur Verzweiflung getrieben 
werden. 

Meine Damen und Herren! Wenn ich von Ver-
zweiflung rede, dann glauben Sie nicht, daß ich 
übertreibe. Betrachten wir, um Ihnen einen kleinen 
Ausschnitt dieses Notstandsgebietes zu geben — das 
ist ja nun allgemach ein verbrauchtes Wort ge-
worden, aber ich möchte es trotzdem anwenden —, 

(Abg. Stücklen: Eben, eben!) 
die Hauptstadt dieses wirtschaftlichen Wüsten-
gebietes, die trotz des Hebesatzes von 300 bis 390 % 
Gewerbesteuer den niedrigsten Steueraufkommen-
satz hat. Wir sehen, daß das Steueraufkommen der 
Stadt Regensburg mit 49,13 % weit unter dem 
Bundesdurchschnitt von 72 % liegt, ganz zu 
schweigen von den anderen Gebieten, die wirt-
schaftlich in der glücklichen Lage sind, die Mittel 
hereinzubekommen, um ihre lokalen, gemeind-
lichen und regionalen Bedürfnisse zu befriedigen. 

Angesichts dieser Tatsache müßte es doch eine 
zwingende Notwendigkeit sein, daß neben den so 
leichthin behandelten Anträgen und der stupiden 
Erklärung des Finanzministeriums, es sei kein 
Geld vorhanden, nun endlich einmal das getan 
wird, was der vorliegende Antrag eigentlich will. 
Unser Antrag will, daß die Regierung einmal fest-
stellt, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um 
eine Sanierung dieses Notstandsgebietes zu er-
reichen. Wir kommen nicht weiter mit Einzel- 
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anträgen und einzelgebietlichen, regionalen Hilfs-
maßnahmen. Was helfen kann, sind wirtschafts-
politische Planmaßnahmen, die eine Hilfe für diese 
Gebiete bringen, damit die wirtschaftlichen 
Wüstengebiete nun einer besseren Zukunft ent-
gegengeführt und die dort lebenden Menschen 
hoffnungsfreudiger werden. 

Ich bitte Sie, den vorliegenden Antrag noch da-
hingehend zu erweitern, daß auch der Landkreis 
Burglengenfeld einbezogen wird. 

(Abg. Kahn: Der ist mit einbezogen, Stadt 
und Land!) 

— Der ist mit einbezogen; ich danke dafür. 
Aber der eigentlich weitestgehende Antrag müßte 

sein, daß alle die bisher als Notstandsgebiete 
deklarierten Gebiete in dieses große Überprüfungs-
werk mit hereingenommen werden, damit das ent-
steht, was ich eben ausgeführt habe, nämlich ein 
großes Hilfswerk zum Wohle dieser wirtschafts-
politischen Wüstengebiete. 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat der Abge-
ordnete Zawadil. 

Dr. Zawadll (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Es ist bedauerlich, daß dieser An-
trag in so vorgerückter Stunde zur Behandlung 
steht, um so mehr, als — wie es auch schon früher 
oft der Fall war — um diese Zeit die Presse bereits 
Ladenschluß gemacht hat. 

(Abg. Hilbert: Die Presse kann auch nicht 
helfen!) 

— Aber sie kann zumindest draußen bekanntgeben, 
daß sich der Bundestag ernsthaft mit diesen 
Problemen befaßt. Das erfährt die Öffentlichkeit 
meist nicht oder nur zum geringen Teil. 

Es ist hier schon von kompetenter Seite gesagt 
worden, um was es sich bei dem Antrag handelt. Ich 
halte ihn nicht für einen Agitationsantrag, sondern 
ich halte ihn für einen sehr wesentlichen Bestand-
teil jener Bemühungen, dort zu helfen, wo es am 
notwendigsten ist. 

Das nordostbayrische Gebiet ist seit Jahrzehnten 
vom Land Bayern vernachlässigt worden 

(Hört! Hört! links) 
und wird auch heute leider Gottes noch — weniger 
vom Bund als vom Land Baye rn  — vernachlässigt. 

(Unruhe und Zurufe in der Mitte und 
rechts. — Hört! Hört! bei der SPD.) 

— Das ist eine bedauerliche Tatsache, Herr Kollege 
Müller. Ich habe schon früher einmal bei einer 
Gelegenheit darauf hingewiesen, daß Bayern selbst 
in München einen Zentralismus betreibt und daß 
alles, was nördlich oder nordostwärts der Donau 
liegt, sehr stiefmütterlich behandelt wird, obzwar 
man z. B. Oberfranken als das bayerische Ruhr-
gebiet bezeichnen kann. Ich könnte vom Stand-
punkte Oberfrankens fast genau dasselbe klagen, 
wie Herr Kollege Kahn und Genossen in bezug auf 
die Oberpfalz. Ich will daher allen Ernstes die 
Kollegen aus Baye rn  bitten, ihren Einfluß bei der 
bayerischen Regierung dahin geltend zu machen, 
daß Bundesmittel, die nach Bayern fließen, auch in 
dem Sinne der Zweckgebundenheit, wie sie Bonn 
vorsieht, Verwendung finden. Es geht nicht an, daß 
Mittel für Straßenbauten, die für Nordbayern vor-
gesehen sind, in München abgezweigt werden für 
Straßenbauten in Gegenden, wo Feldwege nicht so 
schlecht sind wie Bundesstraßen in Nord- und Ost-
bayern. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Ich kann Ihnen solche Straßenstücke nennen, meine 
Damen und Herren! Ich befahre sie jedes Wochen-
ende. Es sind bloß 8 km; aber ich glaube — und 
ich gehe darauf jede Wette ein —, daß nirgends 
in Westdeutschland Teile einer Bundesstraße einen 
derartigen Zustand aufweisen wie gerade diese 
8 km der Bundesstraße 22. Es dürfte nicht mög-
lich sein, daß die zweckgebundenen Gelder, die 
jedes Jahr vom Bundesverkehrsministerium zur 
Verfügung gestellt werden, eine andere Verwen-
dung finden als zur Reparatur und zur Herstellung 
dieser Straße. 

Daß dieses Thema immer zum Schluß einer 
Tagesordnung behandelt wird, ist kein Fehler des 
Ältestenrats. Es liegt daran, daß immer nur Teil-
ausschnitte der Grenzland- und Notstandsprobleme 
zur Erörterung gelangen und infolgedessen an den 
Schluß der Tagesordnungen rutschen. Es fehlt bis-
her der Wille, eine große und einheitliche Planung 
herbeizuführen, und es fehlt als Voraussetzung da-
für meiner Ansicht nach eine Systematik und eine 
Planmäßigkeit in der Bewältigung dieser Probleme. 
Die Aufgeschlossenheit der Bundesregierung gegen-
über den Grenzland- und Notstandsproblemen ist 
keineswegs zu leugnen. Aber es wird meist erst 
dann eingegriffen, wenn der Brand bereits Schäden 
angerichtet hat. Die Behandlung von Notstands- 
und Grenzlandproblemen darf nicht wie bisher auch 
weiterhin den Charakter der Improvisation haben. 
Wir hören hier „Notstandsgebiete erhöhten 
Grades", — eine Terminologie, die auch wieder 
neu ist. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Ich glaube, daß wir uns werden ernstlich damit 

befassen müssen und dann auch erkennen werden, 
daß es einen Unterschied zwischen Grenzland-
problemen und Notstandsproblemen gibt. Bisher 
werden beide Begriffe allzuoft verwechselt. Man 
ist der Auffassung, daß überall dort, wo Grenzland 
ist, auch Notstand herrscht oder Notstand nur dort 
sein kann, wo Grenzland ist. Ich kann mir vor-
stellen, daß im binnendeutschen, ja sogar im west-
deutschen Raum Gebiete zu Notstandsgebieten er-
klärt werden können. Jedenfalls muß nicht jedes 
Grenzgebiet unbedingt Notstandsgebiet sein. Es 
wird daher notwendig sein, daß sich einmal der 
Grenzlandausschuß mit dieser Frage befaßt und die 
Gebiete der westdeutschen Bundesrepublik in eine 
gewisse Einteilung bringt nach a) Grenzland-
gebieten, wobei zu unterscheiden sein wird, daß 
es Grenzlandgebiete entlang des Eisernen Vorhangs 
und sonstige Grenzlandgebiete gibt, deren Proble-
matik ganz anders gelagert ist, b) Notstands

-

gebiet en,  die nicht unbedingt identisch mit 
Grenzland sein müssen, und c) Gebieten, bei denen 
beide Faktoren zusammenspielen. Für jede 
dieser Kategorien müßte ein klares Sanierungs-. und 
Förderungsprogramm aufgestellt werden. Auch der 
Begriff „Not" müßte in diesem Zusammenhang de-
finiert und einer Klärung zugeführt werden. 

(Sehr gut!) 

Wenn ich an die Grenzgebiete Bayerns denke, so 
meine ich, daß dort, sofern nicht der eindeutige Not-
stand mitspielt, vor allem alle jene Faktoren zu 
fördern sind, die dazu dienen, einerseits die Ab-
wehr der Bewohner dieser Grenzgebiete gegen 
negative Einflüsse aus dem Osten zu stärken und 
andererseits Brücken zu schlagen zu Gleich-
gesinnten jenseits des Eisernen Vorhangs, um die-
jenigen zu stärken, die im erbitterten Kampf um 
die Erhaltung ihrer Substanz stehen. Die Schaf-
fung wirtschaftlicher Konsolidierung entlang des 
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Eisernen Vorhangs, um so mehr, wenn es sich 
gleichzeitig um Notstandsgebiete handelt, scheint 

' mir wirkungsvoller und daher wichtiger zu sein als 
manche der bisherigen Bemühungen; ich denke da 
an Aufklärungsschriften und Plakate. Ich halte 
solches für nicht so wirkungsvoll wie die Notwen-
digkeit, daß in erster Linie die Not der Grenzland-
bevölkerung materiell und sozial gebannt wird. 
Denn was nützen Aufklärungsschriften über die 
Verhältnisse in der Sowjetzone, wenn die Not 
unsere eigenen Grenzbewohner zur Abwande

-

rung nach dem Westen zwingt, wenn Handel und 
Gewerbe zum Erliegen kommen, kurz, wenn 
die Menschen sich im Stich gelassen fühlen? Die 
politischen und materiellen Auswirkungen einer 
vernachlässigten Grenze, eines vernachlässigten 
Notstandsgebietes untergraben letzten Endes auch 
die augenblicklich im großen und ganzen günstige 
Entwicklung der binnen- und westdeutschen Wirt-
schaft und ziehen diese auf die Dauer gesehen in 
Mitleidenschaft. 

(Beifall.) 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Kahn 
wünscht noch das Wort. 

Kahn (CSU): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte meinen Antrag, den ich for-
muliert habe, noch erweitern dahingehend, daß die 
Materie, die Inhalt meines Vortrags und der Aus-
führungen der drei Kollegen Dr. Meitinger, Dr. Za-
wadil und Höhne war, auch noch dem Unteraus-
schuß des Ausschusses für gesamtdeutsche Fragen 
zur Mitberatung überwiesen wird. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 
Ich habe von verschiedenen Kollegen erfahren, 
daß im Gesamtdeutschen Ausschuß ein Unteraus-
schuß gebildet worden ist, der sich speziell mit der 
Frage der Sanierung der Notstandsgebiete zu be-
fassen hat. 

Zusammenfassend darf ich dann noch folgendes 
sagen. Aus den Ausführungen der verehrten Kolle-
gen, die nach mir sprachen, und aus meiner Dar-
stellung der Verhältnisse nicht nur in den ange

-

führten Stadt- und Landkreisen, sondern in der 
ganzen Oberpfalz haben wir doch einhellig erfah-
ren, daß es sich um einen wirtschaftlichen Notstand 
handelt, um ein Gebiet — das muß ich.  sagen —, 
das leider auch im 19. Jahrhundert von München 
aus wirtschaftlich nicht so befruchtet wurde, wie 
es wünschenswert gewesen wäre. 

(Hört! Hört! und Heiterkeit in der Mitte.) 
Das darf ich als Bayer und auch als Föderalist fest-
stellen. 

Und noch ein Satz sei hier angefügt. Die wirt-
schaftliche Lage in der Oberpfalz, die heute so 
schwierig ist, ist aber auch mitbedingt durch die 
wirtschaftliche und politische Abschnürung gegen-
über der früheren Tschechoslowakei. Denn mit dem 
wirtschaftlichen Notstand ist auch, wie ich schon 
aufgezeigt habe, der politische Notstand verbunden, 
und diese beiden Notstände, die vorhanden sind, 
ergeben die Tragik dieses Gebietes, wie es die drei 
Kollegen, die nach mir sprachen, in diesem Hause 
schon geschildert haben. 

(Abg. Dr. Meitinger: Ich bitte ums Wort!) 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter Meitin-
ger, Ihre Redezeit war bereits vorhin verbraucht. 
Ich kann Ihnen das Wort nicht mehr geben. Herr 
Abgeordneter Kahn gehört nicht der Bundesregie

-

rung an; also wird durch seine Ausführungen keine' 
neue Redezeit in Lauf gesetzt. 

(Heiterkeit.) 
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor; ich 

schließe die Besprechung. 
Es ist beantragt worden, den Antrag der Herren 

Abgeordneten Kahn und Genossen dem Haushalts-
ausschuß als federführendem Ausschuß, ferner dem 
Grenzlandausschuß und der Ausschuß für gesamt-
deutsche Fragen zu überweisen. Ich darf annehmen, 
daß Sie damit einverstanden sind. — Die Über-
weisung ist erfolgt. 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 
Beratung des Antrags der Fraktion der FU 
(BP-Z) betreffend Bonus bei Kraftfahrzeug

-

Versicherungen (Nr. 3518 der Drucksachen). 
Herr Abgeordneter Dr.-Ing. Decker wi ll  den An

-

trag kurz begründen. 
(Zuruf links: 'Zwei Sätze!) 

Dr.-Ing. Decker (FU), Antragsteller: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich 
sehr kurz fassen und möchte Sie bitten, das, was ich 
jetzt nicht sage, zugunsten des Antrags zu bewerten. 
Diese Dinge lassen sich ja auch alle im Ausschuß 
noch behandeln. Wir möchten mit dem Antrag er-
reichen, daß nicht auch in Zukunft der sorgsame 
Fahrer den Rowdy auf der Sraße finanzieren muß. 
Das würde auch dazu beitragen, die immer stei-
gende Unfallhäufigkeit auf der Straße etwas zu 
verringern. Wie das gemacht werden soll, muß in 
den Einzelheiten im Ausschuß beraten werden. 

Wir bitten 'Sie, den Antrag dem Ausschuß zu 
überweisen. 

Präsident Dr. Ehlers: Wortmeldungen liegen 
nicht vor. — 

(Abg.Baur [Augsburg] meldet sich zum Wort.) 
— Bitte schön, Herr Abgeordneter, im Rahmen 
einer Redezeit von 40 Minuten, wie sie der Älte-
stenrat vorschlägt. 

Baur (Augsburg) (SPD): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Im Hinblick auf die fortge-
schrittene Zeit will ich mich auch sehr kurz fassen. 
Der Antrag der Föderalistischen Union beabsich-
tigt, vorsichtig und anständig fahrende Kraft-
wagenbesitzer mit einem Bonus auszuzeichnen, an-
dererseits Kraftfahrzeugbesitzer, die wiederholt 
Unfälle verursacht und damit das Risiko der Ver-
sicherungen ins Unermeßliche steigern, durch 
höhere Tarife stärker zu belasten. Die Absicht die-
ses Antrages ist gut gemeint; die Durchführung 
wird nicht ganz einfach sein. Trotzdem wird man 
nicht umhinkönnen, diesen Antrag im Ausschuß 
sorgfältig zu beraten und einen Weg z u.  suchen, der 
das leidige Problem der wiederkehrenden Prämien-
erhöhungen sozial zu parieren in der Lage ist. 

Welche Bedeutung dieser Antrag im Fall seiner 
Annahme und des Findens einer gerechten Lösung 
bekommen kann, erkennt man, wenn man sich die 
neuesten Zahlen der Straßenverkehrsunfälle des 
Statistischen Bundesamts in Wiesbaden vor Augen 
führt. Mit Genehmigung des Herrn Präsidenten 
möchte ich Ihnen die wichtigsten Zahlen nahe

-

bringen, weil sie der beste Beweis dafür sind, wie 
angebracht der Antrag ist. 

Im zweiten Vierteljahr 1952 haben sich im Bun-
desgebiet 92 914 Straßenverkehrsunfälle ereignet, 
d. h. um 16 % mehr als im zweiten Vierteljahr 1951. 
Die Unfallbeteiligung nahm bei den Personenkraft-
wagen — ohne Kraftdroschken und Kiaftomnibusse 
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gerechnet — um 20 vom Hundert, bei Krafträdern 
um 35 vom Hundert zu. Demgegenüber erhöhte sich 
die Unfallbeteiligung der Miet- und Lastkraft-
wagen mit Anhängern nur um 1,9 %. Unter 
den Unfallursachen — und das ist das Ent-
scheidendste — haben sich die Fälle des Nicht-
beachtens der Vorfahrt um 16,9 % erhöht, 
des falschen Einbiegens um 23,3 %, des falschen 
Überholens und Vorbeifahrens um 20%  und 
des übermäßig schnellen Fahrens um 37,9 %. 
Das bedeutet also, daß alle bisherigen Bemühungen 
des Bundesverkehrsministeriums durch seine Auf

-

rufe, daß alle Verkehrsschulung, daß alle Mahnun-
gen von Behörden und Presse anscheinend völlig 
zwecklos sind. Muß da der Gesetzgeber nicht auf den 
Gedanken kommen, kein Mittel unversucht zu 
lassen, das Aussicht bietet, der Raserei ein wirk-
sames Gegenmittel entgegenzustellen? Ist nicht im 
Hinblick auf diese Zahlen die Annahme berechtigt, 
daß alle diese Verkehrssünder dann am ersten zum 
Nachdenken und zur Vernunft gebracht werden 
können, wenn sie finanziell stärker zur Tragung 
des Risikos herangezogen werden? Ist diese Zwangs-
solidarität aus moralischen Gründen abzulehnen? 
Ich glaube nicht, wenn einerseits der Bonus sorg-
fältig im voraus festgesetzt wird und andererseits 
das Risiko, das diese rasenden Motorrad- und 
Autofahrer von Jahr zu Jahr steigern, entspre-
chend durch zusätzliche Belastungen pariert wer-
den kann. 

Meine Fraktion ist der Ansicht, daß dieser An-
trag im Ausschuß sorgfältig geprüft werden soll, 
wie derselbe insbesondere auch als Erziehungs-
mittel für fahrlässige Autoraser heilsame Wirkung 
erzielen kann. Ich stelle deshalb den Antrag, den 
Antrag Drucksache Nr. 3518 dem Ausschuß für 
Wirtschaft und dem Ausschuß für Verkehr zur Be-
ratung zu überweisen. 

Präsident Dr. Ehlers: Das gleiche wollte ich Ihnen 
vorschlagen: an den Ausschuß für Wirtschaftspoli-
tik als federführenden Ausschuß und an den Aus-
schuß für Verkehrswesen zur Mitberatung. Sind 
Sie einverstanden? — Die Überweisung ist erfolgt. 

Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf — im 
Zuge der Erörterung bayerischer Fragen —: 

Beratung der Berichte des Ausschusses für 
Verkehrswesen (27. Ausschuß) 
a) über den Antrag der Fraktion der Bayern-

partei betreffend Bau der Zellertalbahn 
(Nrn. 3485, 440 der Drucksachen); 

b)über den Antrag der Abgeordneten Volk-
holz, Donhauser, Dr. Seelos und Fraktion 
der Bayernpartei betreffend Geplante Ein-
stellung der Lokalbahn Passau—Wegscheid 
auf der Strecke Obernzell—Wegscheid 
(Nrn. 3488, 1087 der Drucksachen); 

c) über die Anträge der Abgeordneten Dr. 
Etzel, Dr. Seelos und Fraktion der Bayern-
partei betreffend Bau einer Autobahn 
und der Abgeordneten Dr. Baumgartner, 
Dr. Etzel, Dr. Seelos und Fraktion der 
Bayernpartei betreffend Ausbau und In-
standsetzung des Straßennetzes in Bayern 
(Nrn. 3486, 442, 469 der Drucksachen); 

d) über den Antrag der Abgeordneten Stück-
len, Strauß, Dr. Solleder, Bodensteiner und 
Genossen betreffend Straßenbauten in 
Bayern (Nrn. 3487, 470 der Drucksachen). 

Zu den ersten beiden Punkten ist Herr Abgeord

-

neter Hoffmann (Schönau) Berichterstatter. Ich 
bitte ihn, das Wort zu nehmen. 

Dr. Hoffmann (Schönau) (FDP), Berichterstatter: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Antrag auf Drucksache Nr. 440 betreffend Bau der 
Zellertalbahn ist schon in der 33. Sitzung am 1. Fe-
bruar 1950 dem Verkehrsausschuß überwiesen 
worden. Es läßt sich also nicht bestreiten, daß zwi-
schen der ersten und zweiten Beratung sehr viel 
Zeit verstrichen ist. Der Verkehrsausschuß ist aber 
der Auffassung, daß dieser Zeitverlust durch die 
besonderen Umstände zu rechtfertigen ist. Die 
Frage ist seinerzeit im Anschluß an die Über-
weisung sofort in einem Unterausschuß des Ver-
kehrsausschusses behandelt worden, und der Ver-
kehrsausschuß hat daraufhin schon am  10. Mai 1950 
beabsichtigt gehabt, Ihnen die Ablehnung des An-
trages vorzuschlagen, weil sich ergeben hat, daß 
der Bau einer solchen Bahn keinerlei Rentabilität 
ergeben würde und daß die Bahn auf lange Zeit 
hinaus durch den Bund hätte subventioniert wer-
den müssen. Man hat damals die Berichterstattung 
lediglich deshalb zurückgestellt, weil beabsichtigt 
war, zu veranlassen, daß die Möglichkeit der Ver-
besserung der Straßenverhältnisse in dem betref-
fenden Bezirk anstelle des Baues dieser sicherlich 
unrentablen Bahn geprüft würde. 

Nun handelt es sich aber bei dieser Straße um 
eine Landesstraße, und die Prüfung der Frage ab-
lag daher dem Lande Bayern. Offenbar ist die 
Prüfung dieser Frage auch inzwischen noch nicht 
abgeschlossen worden. Eine weitere Zurückstellung 
hielt aber der Verkehrsausschuß schon deshalb nicht 
für zweckmäßig, weil inzwischen durch das Bundes-
bahngesetz die Zuständigkeit für die Frage des 
Baues einer Bahn auf die Organe der Bundesbahn 
übergegangen ist, so daß also ohnehin nicht mehr 
die Möglichkeit besteht, in einem Antrag die Bun-
desregierung zu beauftragen, den Bahnbau zu ver-
anlassen. 

Ich habe Ihnen daher im Namen des Verkehrs-
ausschusses entsprechend der Drucksache Nr. 3485 
vorzuschlagen, den Antrag abzulehnen. 

Ich darf gleich über den nächsten Antrag berich-
ten, den Antrag auf Drucksache Nr. 1087, der in 
der 73. Sitzung am 12. Juli 1950 dem Verkehrsaus-
schuß überwiesen wurde. Der Bundesminister für 
Verkehr hat dem Ausschuß gegenüber zweimal, 
nämlich am 7. Juli 1950 und am 26. August 1950, 
Stellung genommen und mitgeteilt, daß er eine 
Untersuchung durch die Bundesbahn veranlaßt hat. 
Die Ermittlungen scheinen auch heute noch nicht 
abgeschlossen zu sein. Es ist dem Verkehrsausschuß 
mitgeteilt worden, daß in erster Linie geprüft wer-
den soll, ob nicht auf einer Teilstrecke dieser Bahn 
ein Ersatz durch Schienenomnibusse in Frage 
kommt. Jedenfalls steht aber fest, daß die seiner-
zeit befürchtete Stillegung der Bahn nicht einge-
treten ist, 

Im übrigen ist auch hier nach der Verabschie-
dung des Bundesbahngesetzes nunmehr die Zustän-
digkeit der Bundesbahn gegeben. Mit der Frage 
müßten also die Organe der Bundesbahn befaßt 
werden, die allein darüber beschließen könnten, 
ob und in welchem Umfang etwa eine Stillegung 
in Frage käme. 'Einem etwaigen Stillegungsbeschluß 
müßte außerdem nach § 14 Abs. 4 d des Bundes-
bahngesetzes der Bundesminister für Verkehr seine 
Zustimmung geben. 

Unter diesen Umständen schlägt Ihnen der Ver-
kehrsausschuß vor, zu beschließen, gemäß Druck-
sache Nr. 3488 den Antrag für erledigt zu erklären. 

Präsident Dr. Ehlers: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 
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Der Berichterstatter für die beiden Punkte c) 
und d), Herr Abgeordneter Günther, ist erkrankt. 
Darf ich fragen, ob das Haus auf eine Bericht-
erstattung verzichtet? 

(Zustimmung.) 
— Das ist der Fall. 

Die Berichterstattung ist erfolgt. Wird das Wort 
gewünscht? 

(Zuruf.) 
— Herr Abgeordneter Volkholz hat das Wort. 

Volkholz (FU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte Sie, den Antrag der Bayern-
partei betreffs Bau der Zellertalbahn nicht abzu-
lehnen. Ich glaube nicht, daß es richtig ist, dem An-
trag des Ausschusses zuzustimmen, nachdem der 
Bau der Zellertalbahn bereits durch einen frühe-
ren Reichstag genehmigt worden ist. Der Antrag 
wurde deshalb von uns eingereicht, weil der 
frühere Verkehrsminister von Bayern Herr Dr. 
Helmerich an uns herangetreten ist, doch endlich 
den Gedanken der Zellertalbahn wieder auf zu-
frischen und erneut einzubringen. Er hat uns auch 
darauf aufmerksam gemacht, daß diese Bahn sich 
rentieren wird, da sie ja nicht eine Bahn ist, die. 
irgendwo endigt, sondern den Zweck hat, ein be-
reits bestehendes Bahnnetz weiter zu erschließen 
und einen Anschluß an ein größeres Bahnnetz 
sicherzustellen. 

Wir bitten Sie deshalb, dem Antrag des Aus-
schusses nicht zuzustimmen, sondern den Antrag an 
den Ausschuß zurückzuverweisen, damit die dama-
ligen Unterlagen des Reichstags ebenfalls beraten 
werden können. Denn in der Zwischenzeit hat sich 
die Lage dieses Gebietes nicht geändert. Es ist noch 
keine Straße gebaut, und es haben sich bereits ver-
schiedene Gefahren ergeben, da gewisse Industrien 
in Erwägung gezogen haben, wenn diese Bahn 
nicht gebaut wird, ihre Betriebe an andere Orte 
zu verlagern, die verkehrstechnisch günstiger 
liegen. 

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, dem Antrag 
meiner Fraktion zuzustimmen und den Antrag der 
Bayernpartei Drucksache Nr. 440 an den Ausschuß 
für Verkehrswesen zurückzuverweisen. 

Präsident Dr. Ehlers: Der Herr Berichterstatter 
wünscht noch einmal das Wort. 

Dr. Hoffmann (Schönau) (FDP), Berichterstatter: 
Meine Damen und Herren! Ich glaube, bei Herrn 
Abgeordneten Volkholz liegt ein Mißverständnis 
vor. Wenn der Verkehrsausschuß vorschlägt, diesen 
Antrag abzulehnen, dann empfehlen wir Ihnen 
damit nicht, den Bau der Zellertalbahn abzulehnen, 
sondern nur den Antrag, der beinhaltete, die Bun-
desregierung zu beauftragen, das und das zu tun; 
und zwar deshalb, weil die Zuständigkeit der 
Bundesregierung eben nicht mehr gegeben ist. 
Diese Frage gehört nach Inkrafttreten des Bundes-
bahngesetzes zur Zuständigkeit der Organe der 
Bundesbahn. Aus diesem Grunde kann gar nicht 
anders verfahren werden, als daß der Antrag ab-
gelehnt wird. 

(Sehr richtig! in der Mitte!) 

Präsident Dr. Ehlers: Das Wort hat Herr Abge-
ordneter Höhne. 

Höhne (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, wir sollten die Dinge nicht so einfach neh-
men, indem wir der Regierung Material überwei-

sen; denn die Regierung weiß  ja nicht mehr die 
Schreibtische und die Regale aufzutreiben, wo sie, 
die von uns gebilligten und als Material überwie-
senen Anträge unterbringen kann. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Präsident Dr. Ehlers: Herr Abgeordneter, zu wel-
chem Antrag sprechen Sie? 

Höhne (SPD): Zu den hier vorliegenden An-
trägen, — — 

Präsident Dr. Ehlers: Ja, als Material soll nur 
eine r überwiesen werden! 

Höhne (SPD): Bau einer Autobahn und Ausbau 
und Instandsetzung des Straßennetzes in Bayern. 
Ich möchte beantragen, daß die vier hier vorlie-
genden Anträge dem Antrag betreffend Sanierung 
der westlichen Oberpfalz angegliedert und als gro-
ßes wirtschaftskonzeptionelles Programm behan-
delt werden. Es geht nicht an, daß wir einfach über 
diese Dinge hinweggehen. Wir legen Wert darauf, 
daß endlich einmal von der Regierungsseite und 
auch von uns aus etwas Entscheidendes erfolgt. 
Deshalb bitten wir Sie, die vier Anträge mit dem 
Antrag betreffend die Sanierung der westlichen 
Oberpfalz, Drucksache Nr. 3513, zu verbinden und 
diesen gesamten Wirtschaftskomplex dem Aus-
schuß zurückzuüberweisen. 

Präsident Dr. Ehlers: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Ich schließe die Besprechung. 

Es liegt zunächst der Antrag des Abgeordneten 
Höhne vor, sämtliche vier Anträge dem Haushalts-
ausschuß, dem Ausschuß für gesamtdeutsche Fra-
gen und dem Grenzlandausschuß, denen wir die 
übrigen Anträge überwiesen haben, zu überwei-
sen. Ich bitte die Damen und Herren, die für diese 
Überweisung sind, eine Hand zu erheben. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Ich 
halte das zweite für die Mehrheit. 

(Widerspruch und Zurufe rechts.) 
 — Wie bitte? 

(Zurufe von der BP: Das erste war die 
Mehrheit!) 

— Meine Damen und Herren, da Sie einer anderen 
Meinung sind, bitte ich Sie, diese Frage im Wege 
des Hammelsprungs zu erledigen. Wer für die 
Überweisung der vier Anträge an die Ausschüsse 
ist, denen der Antrag bezüglich Sanierung der 
westlichen Oberpfalz überwiesen ist, geht durch 
die Ja-Tür. Ich bitte die Damen und Herren, den 
Saal zu verlassen.  

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 
Ich bitte, den Saal möglichst schnell zu räumen. 
Ich bitte, mit der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung der 
Abgeordneten.) 

Ich bitte, die Abstimmung zu beschleunigen. — 
Ich bitte, die Abstimmung zu schließen. Ich bitte, 
die Türen zu schließen. 

Ich gebe das Ergebnis der Abstimmung bekannt. 
Mit Ja haben gestimmt 105, mit Nein 49 Abgeord-
nete, bei einer Enthaltung. Der Bundestag ist 
nicht beschlußfähig. 

Ich berufe die 229. Sitzung auf morgen, den 
11. September, 13 Uhr 30. Dann wird die Abstim-
mung wiederholt. 

Ich schließe die 228. Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 22 Uhr 27 Minuten.) 
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Anlage 1 zum Stenographischen Bericht der 228. Sitzung 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Beamtenrecht (25. Ausschuß) über den Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung der Reichsdienststrafordnung 
(Nrn. 3594, 2516 der Drucksachen) 

Berichterstatter: Abgeordneter Bodensteiner 

I. Allgemeines 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
der Reichsdienststrafordnung (Drucksache Nr. 2516) 
ist dem Bundestag von der Bundesregierung am 
26. 7. 1951 zugeleitet und vom Bundestag in der 
164. Sitzung am 26. 9. 1951 in erster Lesung behan-
delt und dem Ausschuß für Beamtenrecht als feder-
führendem Ausschuß und dem Ausschuß für 
Rechtswesen und Verfassungsrecht zur Mitbera-
tung überwiesen worden. Der Ausschuß für Beam-
tenrecht hat den Gesetzentwurf in 21 Sitzungen 
zweimal durchberaten. Das Ergebnis wurde dann 
dem Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungs-
recht zugeleitet, welcher sich in zwei Sitzungen 
mit dem Entwurf befaßte. Die Ä nderungsvor-
schläge, welche der Rechtsausschuß beschloß, wur-
den dann vom Beamtenrechtsausschuß nochmals 
beraten und angenommen. Sie sind im Bericht bei 
den einschlägigen Ziffern erwähnt. 

Der Entwurf will keine Neufassung der gesamten 
Materie, sondern nur bestimmte Änderungen und 
Ergänzungen der bisherigen Bestimmungen. Der 
Ausschuß konnte aber nicht umhin, auch die Be-
stimmungen der alten Reichsdienststrafordnung, 
welche in dem Regierungsentwurf nicht berührt 
wurden, einer Durchsicht zu unterziehen. Dabei er-
gab sich, daß es erforderlich ist, eine Reihe dieser 
Bestimmungen ebenfalls zu ändern. 

Dringend geboten erschien es ferner, so schnell 
als möglich den Text des gesamten Gesetzes in 
neuer Fassung unter Beibehaltung der bisherigen 
Paragraphierung vorzulegen. Der § 5 des Regie-
rungsentwurfes sail zu diesem Zweck eine Er-
mächtigung für den  Bundesminister des Innern vor. 
Der einmütige Wunsch des Ausschusses ging dahin, 
diese Neufassung des Gesetzes bereits mit diesem 
Änderungsgesetz vorzulegen, um sie für die Ge-
richte unmittelbar anwendbar zu machen und um 
den Mitgliedern des Hohen Hauses, welche nicht 
mit der Materie befaßt waren, die Beratung der 
Novelle durch Vorlage des ganzen Gesetzes zu er-
leichtern. Die Vertreter der Regierung wider-
sprachen diesem Wunsche zunächst mit dem Hin-
weis, daß man die Übergangs- und Schlußbestim-
mungen des Abschnittes X des bisherigen Gesetzes 
nicht ändern könne, weil sie historische Tatsachen 
darstellen, nämlich die Übergangsregelung von der 
alten Disziplinarordnung zur Reichsdienststraford-
nung von 1937. Sie kamen aber dann von sich aus 
auf den Wunsch des Ausschusses zurück und 
machten den Vorschlag, den Abschnitt X gänzlich  

neu zu fassen, so daß es überflüssig wird, die alten 
Bestimmungen des Gesetzes von 1937 nochmals auf-
zuführen. Denn jene Bestimmungen, welche den 
Übergang vom alten Dienststrafrecht zum Reichs-
dienststrafrecht von 1937 regeln, werden ja hin-
fort in der Praxis nicht mehr benötigt. Wenn diese 
Vorschriften sonst einmal Bedeutung erlangen 
sollten oder benötigt werden, können sie im Text 
des alten Gesetzes nachgelesen werden. 

Der Ausschuß schloß sich diesem Vorschlag ein-
mütig an, weil es dadurch unnötig wurde, das Ge-
setz in einer Neufassung zu veröffentlichen und 
zugleich möglich war, den jetzt gültigen Wortlaut. 
des Gesetzes, wie er sich durch das Änderungs-
gesetz ergibt, diesem in einem Anhang beizufügen. 

Um die Verwendung des Gesetzes, das noch in 
mehreren Ländern gilt, und der dazu erschienenen 
Kommentare .und insbesondere der bisherigen 
Rechtsprechung zu erleichtern, beschloß der Aus-
schuß, die alte Numerierung beizubehalten und 
neu eingefügte Bestimmungen mit dem Buchstaben 
a, b, c usw. zu bezeichnen. 

Sodann befaßte sich der Ausschuß eingehend mit 
der Benennung dieses Rechtsgebietes. Der seit 
Jahrzehnten übliche Ausdruck: „Disziplinarrecht" 
war im 3. Reich aus Gründen der Sprachreform 
(Reinigung von Fremd- und Lehnwörtern) be-
seitigt und durch „Dienststrafrecht" ersetzt wor-
den. Der Ausschuß war übereinstimmend der An-
sicht, daß diese Verdeutschung hier deshalb un-
glücklich ist, weil der Ausdruck Dienststrafrecht 
der Sache, die er meint, nicht gerecht wird. Der Be-
griff Strafe eignet sich nur für kriminelle Tatbe-
stände. Beim Disziplinarrecht aber handelt es sich 
um kein Strafrecht im eigentlichen Sinne. Wenn 
der Beamte nämlich eine strafbare Handlung be-
geht, kommt er wie jeder andere Staatsbürger vor 
die Strafgerichte. Gegenstand dieses Gesetzes ist 
vielmehr die Verletzung jener inneren Ordnung 
der Beamtenschaft, welche aus dem besonderen 
Treueverhältnis erwächst, das der Beamte frei-
willig eingeht. Die „Dienststrafe" soll eine mehr 
oder minder eindringliche und nachhaltige 
Mahnung an den Beamten sein, sich an die Be-
amtenordnung zu halten. So ist es verständlich, daß 
sich der Ausdruck „Dienststraf-" bis heute in 
der Beamtenschaft nicht eingebürgert hat und das 
Bestreben, einen besseren Ausdruck zu finden (auch 
der Ausschuß hat sich in dieser Hinsicht bemüht) 
nie erlahmt ist. Bedenken, daß in dem Worte 
Disziplin ein bestimmter militärischer Unterton 
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mitschwingt, welcher unangebracht ist und sich 
verderblich auswirken könnte, glaubte der Aus-
schuß im Hinblick auf die vielseitige Verwendung 
des Wortes Disziplin mit ganz verschiedenen In-
halten (z. B. im Sport und in der Wissenschaft) 
zurückstellen zu können. Aus all diesen Gründen 
wählte der Ausschuß schließlich einstimmig bei 
einer Enthaltung das Wort „Disziplinarrecht" als 
den angemesseneren Ausdruck. Dementsprechend 
heißt auch das Gesetz wieder (Bundes-) Disziplinar-
ordnung (BDO) vgl. Art. 1 Ziff. 3 der Novelle. 

II. Im einzelnen 

Abschnitt I 

Änderung der Reichsdienststrafordnung 

Artikel 1 Geänderte Vorschriften 
(Die hinter den Ziffern aufgeführten Paragraphen 
entsprechen der Neufassung des Gesetzes) 

Ziff. 1 
bringt eine Zusammenstellung aller Bezeichnun-
gen, welche durch die Namensänderung des Rechts-
gebietes ebenfalls geändert werden müssen. 

Ziff. 2 
enthält die Änderungen und Ergänzungen der In-
haltsübersicht des Gesetzes. 

Ziff. 3 § 1 
Entsprechend der allgemeinen Namensänderung 

dieses Rechtsgebietes wurde auch der Name des 
Gesetzes in Bundesdisziplinarordnung geändert. 
Ferner bringt § 1 eine Klarstellung, welche sich 
aus der Neufassung des Beamtengesetzes ergibt. 

Ziff. 4 § 2 
Die Änderung besagt, daß ein Wechsel des 

Dienstherrn keinen Einfluß auf das Disziplinarver-
fahren hat. Diese Bestimmung ist erforderlich im 
Hinblick auf den Übertritt von Beamten eines an-
deren Dienstherrn in den Bundesdienst, damit bei 
einem solchen Übertritt eines Beamten eine Ver-
folgung seiner dienstlichen Verfehlungen im Dienst 
des anderen Dienstherrn möglich ist. 

Ziff. 5 § 3 (2) 

bringt als Neuerung eine Verjährung für Bagatell-
vergehen. Erstmals wurde eine solche Verjährung 
für bestimmte Disziplinarvergehen bereits durch 
das Gesetz des Wirtschaftsrates zur Änderung des 
Gesetzes über die Dienststrafkammern vom 
12. August 1949 (WiGBl. Seite 253) eingeführt. 

Gegenüber dem Strafrecht weist diese diszipli-
narrechtliche Verjährung eine Besonderheit auf. 
Während nämlich im Strafrecht die Verjährung 
innerhalb der Strafarten unabhängig von der Höhe 
der Einzelstrafe nach Ablauf einer gewissen Zeit 
stets und zwangsläufig eintritt und durch die Ein-
leitung des Ermittlungsverfahrens gehemmt wird, 
schließt die disziplinarrechtliche Verjährung des 
§ 3 (2) die Ermittlung als solche nicht aus, sondern 
lediglich die Verfolgung, wenn nach Abschluß der 
Ermittlung feststeht, daß als Strafe nur Warnung, 
Verweis oder Geldbuße anzuwenden ist. Diese 
Regelung ist erforderlich, weil das Disziplinarrecht 
keine Tatbestände im Sinne des Strafrechts kennt, 
sondern immer nur auf Grund des individuellen 

Sachverhalts beurteilt werden kann, welche Diszi-
plinarstrafe angebracht ist. Die Verfolgung wird 
auch gehemmt, wenn der Fristablauf während der 
sachlichen Nachprüfung eintritt. 

Der Ausschuß schloß sich der vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Fassung an, weil sie unmißver-
ständlich ausdrückt, daß zwar keine Bestrafung, 
wohl aber eine Ermittlung zulässig ist. Über die 
beschlossene Regelung hinaus wurde im Ausschuß 
beantragt, die Verjährungsfrist für Warnung, Ver-
weis und Geldbuße auf 3 Jahre herabzusetzen und 
für die übrigen Strafen eine fünfjährige Ver-
jährung einzuführen. Der Antrag wurde insbeson-
dere mit dem Hinweis auf die vergangene Notzeit 
begründet, welche eine Ausdehnung der Verjäh-
rung  auf alle Disziplinarvergehen angezeigt er-
scheinen lasse. Die Mehrheit des Ausschusses schloß 
sich dieser Auffassung nicht an, weil dadurch 
schwere Verfehlungen, die sich erst später heraus-
stellen, der Verfolgung entzogen würden. Dies gilt 
umsomehr, als ja die Disziplinargerichte im Gegen-
satz zu den Strafgerichten keine Hemmung der 
Verjährungsfrist herbeiführen können. Vor allem 
aber finden die Zeitumstände, welche zu dem Ver-
gehen führten, bereits im Strafmaß entsprechende 
Berücksichtigung. Wenn das Berufsbeamtentum er-
halten werden soll, müsse mehr denn je auf seine 
Sauberkeit geachtet werden. Eine derartig weit-
gehende Verjährung wäre aber geradezu eine 
Bestrafung all der Beamten, die trotz Not und Ent-
behrungen ihre Pflicht treu erfüllt haben. Aus 
diesen Gründen entschied sich der Ausschuß mit 
Mehrheit für die vorliegende Regelung. 

Der Ausschuß prüfte darüber hinaus auch die 
Frage, inwieweit verhängte nichtförmliche Diszi-
plinarstrafen nach gewisser Zeit getilgt werden 
sollen. Dagegen wurde geltend gemacht, daß man 
im Disziplinarrecht kein Strafregister und keine 
Auskunftspflicht kennt, umgekehrt aber der Per-
sonalakt ein Bild über die guten und schwachen 
Seiten des Beamten geben soll. Dieses Bild wird zu 
einem Zerrbild, wenn man alles Negative tilgt. Die 
Anregung wurde dann nicht mehr weiter ver-
folgt. 

Im Rechtsausschuß wurde ferner beantragt, alle 
Dienstvergehen nach Ablauf von zehn Jahren seit 
dem Tage der Begehung verjähren zu lassen und 
darüber hinaus bereits nach drei Jahren, wenn der 
Dienstvorgesetzte davon Kenntnis erhielt und er 
innerhalb dieser Frist von der Disziplinargewalt 
keinen Gebrauch macht. Zur Begründung wurde 
darauf hingewiesen, daß Verjährung ein durch die 
Zeit bewirkter Verzicht des Staates auf seinen 
Strafanspruch sei. Dies gelte aber folgerichtig für 
alle Strafen. Ferner sollte verhindert werden, daß 
nach einer Änderung der politischen Führung ein 
Beamter wegen eines Dienstvergehens verfolgt 
wird, obwohl dieses seinem Dienstvorgesetzten 
schon mindestens drei Jahre bekannt war. 

Dagegen wurde geltend gemacht, daß dieser Vor-
schlag gegenüber dem Entwurf des Beamtenrechts-
ausschusses hinsichtlich der Disziplinarverfügungen 
eine Verschlechterung für die Beamten bedeute, 
weil er den Lauf der Verjährung erst mit der 
Kenntnisnahme des Vorgesetzten beginnen lasse. 
Ferner sei es untragbar, einen Mann noch in einem 
öffentlichen Treueverhältnis zu behalten, wenn er 
etwa ein schweres Verbrechen begangen hat und 
dies erst nach zehn Jahren entdeckt würde. Schließ-
lich würde durch eine so weitgehende Verjährung 
die Kontrolle der Verwaltung durch die Gerichte 
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ganz erheblich eingeschränkt, weil viele Mißstände 
nicht mehr vor Gericht untersucht und aufgedeckt 
werden könnten. Nicht zuletzt aber gäbe es heute 
noch keine Einzelstraftatbestände, auf welche die 
Verjährung abgestellt werden könnte. Der Antrag 
wurde aus diesem Gründen von der Mehrheit ab-
gelehnt. 

Ziff. 6 a § 4 (1) 
bringt als Ergänzung zu den bisherigen Disziplinar-
strafen drei neue. Dadurch soll der bisherige 
Strafenkatalog aufgelockert werden. Dies hielt der 
Ausschuß für erforderlich, weil die Spanne 
zwischen den schon vorhandenen Strafen der Ge-
haltskürzung und der Entfernung aus dem Dienst 
so groß ist, daß man im einzelnen dem festge-
stellten Sachverhalt nicht gerecht werden konnte. 
Die Praxis hat gezeigt, daß in manchen Fällen die 
eine Strafe zu mild, die andere aber zu hart ist. 
Der Ausschuß hielt es darum auch nicht für tunlich, 
diese Änderungen bis zur Beratung des Beamten-
gesetzes zurückzustellen, sondern entschied sich 
dahin, die drei neuen Strafen einzufügen, welche 
etwas schärfer sind als die Gehaltskürzung, aber 
nicht so scharf wie die höchste Strafe der Ent-
fernung aus dem Dienst. Gewissen Bedenken, daß 
durch diese Strafen das Arbeitsinteresse des Be-
amten schwinden werde, konnte sich der Ausschuß 
nicht anschließen, zumal auch in den Gesetzen der 
Länder bereits ähnliche Regelungen bestehen, 
welche sich durchaus bewährt haben. 

Der Ausschuß hat ferner die Frage geprüft, ob 
die Widerrufbarkeit dieser Strafen vorgesehen 
werden soll, wenn sich der Bestrafte gut geführt 
hat. Jedoch wurde das Gnadenverfahren für solche 
Fälle als zweckmäßiger befunden, da es unange-
bracht scheint, für eine Strafe, welche ein Gericht 
unter Würdigung aller Gesichtspunkte verhängt 
hat, eine zwangsweise Überprüfung vorzusehen. 

Ferner wurde an den Ausschuß die Anregung 
herangetragen, eine Strafe aufzunehmen, welche 
die Entfernung aus dem Dienst bei gleichzeitiger 
Beibehaltung der Pension beinhaltet. Der Ausschuß 
konnte sich aber dazu nicht entschließen, weil 
sonst schließlich einer durch eine schwere Straftat 
seine Pensionierung erwirken und man in einer 
solchen Strafe eine Herabsetzung der Ruhegehalts-
empfänger erblicken könnte. Auch erscheint eine 
solche Strafe nicht erforderlich, da das Disziplinar-
gericht nach § 64 die Möglichkeit hat, im Falle der 
Entfernung aus dem Dienst im Urteil eine Unter-
haltsbeihilfe festzusetzen. 

Ziff. 6 b § 4 (2) 
bringt als Neuerung die Möglichkeit, zwei der 
neuen Strafen, nämlich Versagung des Aufsteigens 
im Gehalt und Einstufung in eine niedrigere 
Dienstaltersstufe nebeneinander zu verhängen. Be-
findet sich nämlich der zu bestrafende Beamte auf 
der ersten Dienstaltersstufe oder hat er bereits das 
Endgehalt seiner Stufe erreicht, so würde die Ein-
stufung nicht möglich sein bzw. die Versagung des 
Aufsteigens keine Strafe für ihn darstellen. In 
diesem Falle müssen also die beiden Strafen ge-
koppelt werden, um sie anwenden zu können. Der 
Ausschuß war sich ferner darüber einig, daß diese 
Vorschrift nicht nur auf Laufbahnbeamte, sondern 
auch auf solche Beamte angewendet werden soll, 
die sofort in höhere Dienstposten übernommen 
worden sind und die niederen Stufen nicht durch-
laufen haben. 

Ziff. 7 § 6 
Eine sprachliche Verbesserung. 

Ziff 8 §§ 7 a bis 7 c 
Die §§ 7 a bis 7 c bringen die genaue Erläuterung 

der neu eingefügten Strafen und deren Auswir-
kungen. 

Ziff. 10 a § 13 (1) 

bringt als Neuerung, daß von dem grundsätzlich 
vorgeschriebenen Aussetzungszwang abgewichen 
und das Disziplinarverfahren vor Beendigung des 
Strafverfahrens durchgeführt werden kann, wenn 
der Sachverhalt schon vor dem Abschluß des Straf-
verfahrens einwandfrei geklärt ist. 

Die bisherige Regelung, welche keinerlei Aus-
nahme vom Aussetzungszwang vorsah, hatte die 
nachteilige Wirkung, daß das Disziplinarverfahren 
manchmal mehrere Jahre verzögert wurde, obwohl 
z. B. der Beamte geständig war oder die noch 
zu klärenden strafrechtlichen Fragen für die Sach-
aufklärung der disziplinarrechtlichen Verfehlung 
ohne jede Bedeutung wären. Dadurch war die Be-
hörde gezwungen, jahrelang an den Beamten das 
Gehalt weiter zu zahlen, die Planstelle des Beamten 
unbesetzt zu lassen und mit Aushilfskräften zu 
arbeiten. 

Gegen die vorgeschlagene Neuerung wurde das 
Bedenken geäußert, daß der Beschuldigte durch die 
zwei zu gleicher Zeit laufenden Verfahren benach-
teiligt werden könne und daß die Akten nicht zu 
gleicher Zeit in beiden Verfahren zur Verfügung 
stehen können. Ferner könnten zwei verschiedene 
Urteile ergehen und dadurch Unsicherheit ent-
stehen. 

Die Mehrheit des Ausschusses konnte sich diesen 
Bedenken nicht anschließen, weil der Grundsatz 
des Aussetzungszwanges bestehen bleibt und das 
Parallelverfahren nur ausnahmsweise zulässig ist, 
wenn die Sachaufklärung erledigt und das Straf-
verfahren aus Gründen, die mit der Sachaufklärung 
nichts zu tun haben, verzögert wird. Es findet also 
nicht zu gleicher Zeit in beiden Verfahren eine Sach-
aufklärung statt. Für den Rechtsschutz des Beschul-
digten ist weiter von Bedeutung, daß er nach dem 
neu eingefügten letzten Satz des Absatzes 1 nicht 
nachweisen muß, ob die tatsächlichen Feststellun-
gen des strafgerichtlichen Urteils, welche vom vor-
hergegangenen disziplinargerichtlichen Urteil ab-
weichen, wirklich neu sind. Er braucht sie nur gel-
tend zu machen, um die Wiederaufnahme zu er-
reichen. Ferner erhält der Beschuldigte als weiteren 
neuen Schutz die Möglichkeit, sich nach Einleitung 
des förmlichen Disziplinarverfahrens des Beistan-
des eines Verteidigers zu bedienen (vergl. § 30 e). 
Schließlich ist noch zu erwähnen, daß das Diszipli-
nargericht das Verfahren aussetzen oder zurück-
verweisen kann. Dann wurde noch darauf hinge-
wiesen, daß es in bestimmten Fällen, besonders 
dann, wenn der Beschuldigte geständig ist, in 
seinem Interesse liegen kann, das Disziplinarver-
fahren beschleunigt abzuschließen. Darüber hinaus 
erklärten die Vertreter der Regierung, daß der 
Bundesdisziplinaranwalt durch seine Geschäftsord-
nung grundsätzlich angehalten werden soll, in 
jedem Falle das strafrichterliche Urteil erster In-
stanz abzuwarten. 

Ziff. 10 b § 13 (3)  
bestimmt, unter welchen Voraussetzungen das Bun

-

desdisziplinargericht eine erneute Nachprüfung der 
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strafgerichtlichen Feststellungen vornehmen kann. 
Die Neuerung besteht darin, daß sich die Einstim-
migkeit der Zweifel der Mitglieder des Disziplinar-
hofes auf denselben Teil der tatsächlichen Fest-
stellungen beziehen muß. Diese Bestimmung war 
bisher bereits in der Durchführungsverordnung 
zu § 13 enthalten. Ihre Aufnahme in das Gesetz 
erscheint angesichts ihrer Bedeutung erforderlich. 

Gegen die Vorschrift der Einstimmigkeit wurde 
geltend gemacht, daß die Abstimmung dann nicht 
mehr geheim sei und daß jeder einzelne die Nach-
prüfung des strafgerichtlichen Urteils verhindern 
könne. Aus diesem Grunde wurde beantragt, an 
Stelle von „übereinstimmend" „die Mehrheit seiner 
Mitglieder", und als dies abgelehnt wurde, „mit 
einer Mehrheit von 2/3" zu setzen. 

Die Mehrheit des Ausschusses lehnte diese An-
träge ab, weil das Disziplinargericht nicht zu einem 
Berufungs- oder Revisionsgericht des Strafgerichts 
werden soll. Durch die Einstimmigkeit soll betont 
werden, daß nur ganz offensichtliche Zweifel an 
der Tatbestandsfeststellung zu nochmaliger Über-
prüfung berechtigen. Sogar bei den ordentlichen 
Gerichten sei die Revisionsinstanz an die tatsäch-
liche Feststellung der Berufungsinstanz gebunden. 
Wenn das Disziplinargericht schon von dem Urteil 
des an sich zuständigen Strafgerichts abweichen 
wolle, müsse man mindestens Einstimmigkeit der 
Richter fordern. Dies sei auch kein Bruch des Ab-
stimmungsgeheimnisses. Aus diesen Gründen ent-
schied sich die Mehrheit des Ausschusses für die 
vorliegende Fassung. 

Im Rechtsausschuß wurde zunächst beantragt, 
daß die Disziplinargerichte nicht an die Urteile 
der ordentlichen Gerichte gebunden sein sollen, 
weil der auf diesem Gebiet geschultere Blick des 
Verwaltungsjuristen zu anderen Feststellungen 
kommen könne als der Strafrichter. Der Antrag 
fand allgemeine Ablehnung, weil der Disziplinar-
richter mindestens an die Entscheidungen des 
Strafrichters auf dessen ureigenstem Gebiet ge-
bunden werden muß. 

Ferner wurden Bedenken vorgebracht hinsicht-
lich des inneren Verhältnisses von Absatz 2 zu 
Abs. 3 und die Befürchtung geäußert, daß Abs. 3 
den Abs. 2 wieder aufhebe. Dagegen machte der 
Regierungsvertreter geltend, daß Abs. 2 ein 
Prozeßhindernis, Abs. 3 und 4 eine Prozeßregel 
darstelle. Wenn also der Strafrichter einen Tatbe-
stand (z. B. des Betruges) verneine, könne ihn 
der Disziplinarrichter nicht bejahen. Wohl aber 
könne der Disziplinarrichter aus den gleichen Tat-
sachen, die keinen Betrug darstellen, den Tat-
bestand eines anderen Disziplinarvergehens (z. B. 
der Schlamperei) erfüllt sehen und deshalb ver-
urteilen. Eine Bejahung des vom Strafrichter ver-
neinten Tatbestandes sei nur über ein Wiederauf-
nahmeverfahren möglich. 

Schließlich wurde auch beantragt aus Gründen 
der Rechtssicherheit die in Absatz 3 vorgesehene 
Möglichkeit der einstimmigen Abweichung zu 
streichen, da man eine solche Nachprüfung in tat-
sächlicher Hinsicht über ein Wiederaufnahmever-
fahren erreichen könne. Da dies praktisch nicht 
oder sehr schwer möglich ist, lehnte die Mehrheit 
diesen Antrag ab. 

Ziff. 11 § 19 (1) 
Die Neuerung entspricht § 41 der Strafprozeß-

ordnung. 

Dem Ausschuß lag ein Antrag vor, hinter § 20 
eine neue Bestimmung über die Verteidigung ein-
zufügen. Hierzu vergleiche Bericht zu § 30 e. 

Ferner lag dem Ausschuß ein Antrag vor, hinter 
§ 20 eine weitere neue Bestimmung einzufügen 
des Inhalts, daß ähnlich wie beim arbeitsgericht-
lichen Verfahren bei den Vorermittlungen, dem 
Erlaß einer Dienststrafverfügung und der Ent-
scheidung über die Einleitung des förmlichen Dis-
ziplinarverfahrens die Betriebsvertretung zu be-
teiligen sei. Die Mehrheit lehnte diesen Antrag ab, 
weil hier ein wesentlicher Unterschied gegenüber 
einem arbeitsgerichtlichen Verfahren vorliege und 
diese Angelegenheit im Personalvertretungsgesetz 
geregelt werden müßte. 

Ziff. 12 a § 21 (1) 
Die Änderung soll klarstellen, daß auf alle Fälle 

ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet werden 
muß und daß es nicht im Ermessen des Dienstvor-
gesetzten liegt, ob er ein Vorermittlungsverfahren 
einleiten will oder nicht. 

Ziff. 12 b § 21 (2) 
Die neu angefügten Sätze 3 und 4 sind eine Folge 

des Beschlusses, welchen der Rechtsausschuß zu 
§ 30 e gefaßt und den der Beamtenrechtsausschuß 
angenommen hat. Vgl. hierzu Bericht zu § 30 e 
(Ziff. 19). 

Ziff. 13 § 22 
bringt eine verbesserte unmißverständlichere Fas-
sung ohne inhaltliche Änderung und eine An-
passung an § 30 a. 

Ziff. 14 § 25 
bringt die Anpassung an 30 a und eine verbesserte 
Fassung an Stelle des unschönen Wortes „verhand-
lungsschriftlich". 

Ziff. 15 a § 26 (2) 
Anpassung an 30 a. 

Ziff. 15 b § 26 (3) 

Ziff. 15c § 26 (4) u. (5) 
Die Änderung bedeutet eine Verkürzung des 

bisherigen übermäßig langen Instanzenweges, der 
sich u. U. von der Anrufung des ersten Dienstvor-
gesetzten bis zur obersten Dienstbehörde erstreckte. 
Zugleich aber wird dem Beschuldigten durch die 
Neuerung in den Absätzen 4 und 5 der nach Art. 19 
(4) GG vorgeschriebene Rechtsweg eröffnet, da 
künftig über die Rechtsmäßigkeit der Disziplinar-
verfügung die Bundesdisziplinarkammern bzw. der 
Bundesdisziplinarhof endgültig durch Beschluß ent-
scheiden. 

Im Ausschuß wurde auch die Frage geprüft, ob 
man die Disziplinargerichte statt durch Beschluß 
im ordentlichen Verfahren entscheiden lassen soll, 
weil der Beschuldigte im Beschlußverfahren da-
durch benachteiligt werden könnte, daß nur im 
schriftlichen Verfahren entschieden wird und keine 
Beisitzer aus Kollegenkreisen mitwirken., Eine- da-
hingehende Neuerung würde aber eine Durchbre-
chung des ganzen bisherigen Systems bedeuten, 
weil über jeden Verweis ein ordentliches Verfah-
ren bis zu dem Bundesdisziplinarhof stattfinden 
würde. Das hätte eine unabsehbare Ausweitung 
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zur Folge. Darüber hinaus können die Gerichte 
Beweise wie im förmlichen Disziplinarverfahren 
erheben und den Beschuldigten hören oder ver-
nehmen lassen. Nach Erörterung aller Gesichts-
punkte entschied sich der Ausschuß einstimmig für 
die vorliegende Fassung. 

Ziff. 16 § 27 

Die Neuerung hat den Zweck, eine mißbräuch-
liche schikanöse Ausübung der Disziplinargewalt 
zu verhindern. 

Ziff. 17 § 28 (1) 

bringt eine unmißverständliche Fassung ohne 
inhaltliche Änderung. 

Ziff. 17 § 28 (2) 

Diese Vorschrift soll, entsprechend dem Beispiel 
der meisten Länder, einem Beamten, der auf 
irgendeine Weise verdächtigt wird, die Möglichkeit 
geben, von sich aus zu seiner Rechtfertigung die 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens zu beantra-
gen. Wird die Einleitung abgelehnt, muß dem Be-
amten mitgeteilt werden, daß ein Grund für die 
Einleitung nicht vorliegt. Die Vorschrift „auf sei-
nen Antrag" ist eine Schutzbestimmung für den 
Beamten. Weil die schriftliche Begründung zu sei-
nem Personalakt kommt, soll ihm die Entscheidung 
überlassen werden. 

Zu § 29 (1) wurde der Antrag gestellt, den Satz 2 
zu streichen, da die Rücknahme der Delegation 
im Einzelfall als Willkürhandlung ausgelegt wer-
den könnte. Mit Rücksicht auf die zukünftige Rah-
mengesetzgebung lehnte die Mehrheit des Aus-
schusses diesen Antrag ab, da in den Ländern die 
gleiche Bestimmung gilt. 

Ziff. 18 § 29 

Der neue Abs. 3 des § 29 ist erforderlich im Hin-
blick auf § 20 des Bundesbahngesetzes. Da das 
vorliegende Gesetz auf die Ernennungsbehörde als 
oberste Bundesbehörde abgestellt ist, aber der 
Vorstand der Bundesbahn keine oberste Bundes-
behörde ist, müssen seine Befugnisse ausdrücklich 
klargestellt werden. 

Ziff. 19 

4 a. Bundesdisziplinaranwalt 

§ 30 a bringt als Neuerung das Institut des Bun-
desdisziplinaranwalts. Nach dem bisher geltenden 
Recht wurden seine Aufgaben von dem Vertreter 
der Einleitungsbehörde bzw. der obersten Dienst-
behörde wahrgenommen. Dadurch ergab sich die 
unerfreuliche Konsequenz, daß dieser Vertreter 
meist der gleichen Behörde angehörte wie der Be-
schuldigte, was auf Grund persönlicher Beziehun-
gen und der gemeinschaftlichen Arbeit innerhalb 
derselben Behörde auf die Erfüllung seiner Auf-
gaben nicht immer ohne Einfluß war. Eine weitere 
unerfreuliche Folge dieses Zustandes war die un-
terschiedliche und uneinheitliche Handhabung des 
Disziplinarrechts besonders bei den kleineren Be-
hörden, bei denen wegen der Seltenheit der Fälle 
die erforderliche Erfahrung fehlt. Darüber hinaus 
entwickelte jede Behörde bisher ihre eigene Auf-
fassung über die Pflichten der Beamten, die ja in 
den Gesetzen nur grundsätzlich festgelegt sind. 

Diesen unerwünschten Erscheinungen soll durch 
die Einrichtung des Instituts des Bundesdisziplinar-
anwalts abgeholfen werden. Er soll keine schär-
fere, aber sowohl eine straffere und einheitlichere 
Handhabung der Disziplinargewalt als auch eine 
gleichmäßigere Behandlung gleichartiger Fälle ge-
währleisten, indem er die Behörden auf die von 
den Gerichten in ihren Entscheidungen entwickel-
ten allgemeinen Grundsätze hinweist. Da seine Be-
teiligung auch in den nicht förmlichen Disziplinar-
verfahren und in jeder Lage des Verfahrens 'ge-
geben ist, könnte er eine einheitliche Auslegung 
der Beamtenpflichten sichern und dafür sorgen, 
daß die ganze Handhabung des Disziplinarrechts 
bei den Behörden der Rechtsprechung der Diszipli-
nargerichte angepaßt wird. Aus diesen Gründen 
hat bereits das Änd.G. in der Form des „Vertre-
ters des öffentlichen Interesses" eine solche zen-
trale unabhängige Behörde geschaffen. Dieses In-
stitut hat sich bewährt. Der Bundesdisziplinar-
anwalt ist die Fortsetzung und Fortentwicklung 
jener bisherigen Einrichtung. 

Im Ausschuß wurden verschiedene Bedenken da-
gegen geäußert. Insbesondere wurde eingewendet, 
daß eine solche zentrale Behörde den sehr diffe-
renzierten Verhältnissen der Praxis nicht gerecht 
werden könne. Demgegenüber verwiesen die Ver-
treter der Regierung darauf, daß die Erfahrungen 
mit dem Vertreter des öffentlichen Interesses das 
Gegenteil bewiesen hätten. Man könne feststellen, 
daß die Vertreter der Einleitungsbehörde zwar 
ihren Dienstzweig kennen, nicht aber die für das 
Disziplinarrecht und dessen gleichmäßige Anwen-
dung erforderliche Erfahrung und allgemeinen 
Maßstäbe besitzen. Aus diesen Gründen sei man 
z. B. in Preußen schon früher dazu übergegangen, 
einen Beamten hauptamtlich mit der Aufgabe zu 
betrauen, die einheitliche Anwendung der Grund-
sätze, welche die Rechtsprechung erarbeitet hat, zu 
überwachen. 

Ferner wurde geltend gemacht, daß der Bundes-
disziplinaranwalt zu weitgehende Befugnisse er-
halte. Die Mehrheit schloß sich dieser Auffassung 
nicht an, weil der Bundesdisziplinaranwalt keine 
Entscheidungsbefugnis hat, sondern lediglich die 
Aufgabe erhält, bei allen Disziplinarverfahren die 
betreffende Behörde auf die von der Rechtspre-
chung erarbeiteten Grundsätze hinzuweisen und 
dadurch eine einheitliche gleichmäßige Hand-
habung des Disziplinarrechts und die Ausschaltung 
seiner willkürlichen und unsachlichen Anwendung 
zu erreichen. Die dazu erforderliche Kenntnis und 
Übersicht könne man aber nun einmal nicht beim 
einzelnen Verfahren erwerben. 

Auf die Bedenken wegen der Kosten dieses In-
stituts wurde darauf hingewiesen, daß der  Per-
sonalaufwand sehr gering sei, weil die Beauftrag-
ten des Bundesdisziplinaranwalts nur im Neben-
amte tätig sind. 

Der Ausschuß hatte aber Bedenken gegen das 
im Reg.Entwurf vorgesehene Mindestalter von 
35 Jahren, Er war der Ansicht, daß ein Fünfund-
dreißigjähriger kaum die für dieses Amt nötige 
Erfahrung haben könne und wollte darum ein 
höheres Mindestalter vorschreiben. Im Hinblick auf 
das für die Richter des Bundesverfassungsgerich-
tes vorgeschriebene Mindestalter erschien dies 
nicht möglich. Der Ausschuß beschloß darum ein-
stimmig, die Bestimmung über das Mindestalter 
überhaupt zu streichen. Diese Streichung soll aber 
nicht bedeuten, daß noch jüngere Beamte Bundes-
disziplinaranwalt werden können. 
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Ferner schloß sich der Ausschuß der vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Fassung an, und zwar aus 
dem Grunde, weil die Fähigkeit zum Richteramt 
an einem ordentlichen Gericht ohnehin nur auf 
Grund der vorgeschriebenen Prüfung erlangt wer-
den kann und sich folglich die Worte „auf Grund 
der vorgeschriebenen Prüfungen" nur auf die 
Fähigkeit zum Richteramt an einem allgemeinen 
Verwaltungsgericht beziehen können. 

Nach wiederholter Beratung entschied sich der 
Ausschuß aus diesen Gründen zuletzt mit Mehr-
heit bei einigen Enthaltungen für die Einführung 
dieses Institutes. 

Im Rechtsausschuß wurde beantragt, das Institut 
des Bundesdisziplinaranwaltes fallen zu lassen und 
an seiner Stelle die Staatsanwaltschaften einzu-
schalten. Dagegen wurde geltend gemacht, daß die 
Staatsanwaltschaften Länderbehörden sind und der 
Bund somit seine Befugnis an die Länder abgeben 
würde. Ferner würden dann oft mehrere Staats-
anwaltschaften an ein und demselben Verfahren 
beteiligt sein. Der Antrag wurde mit Mehrheit ab-
gelehnt. 

§ 30b (1) 
regelt die verwaltungsmäßige Eingliederung des 
Bundesdisziplinaranwalts beim Bundesinnenmini-
sterium und das Weisungsrecht dieses Ministers, 
Aus der Aufgabe des Bundesdiziplinaranwalts er-
gibt sich von selbst, daß er nur an die Weisungen 
einer Stelle gebunden sein kann. Über  den Bun-
desminister des Innern können alle erforderlichen 
Maßnahmen veranlaßt werden, Weisungen im Ein-
zelfalle jedoch nur im Einvernehmen mit der zu-
ständigen obersten Bundesbehörde, worunter neben 
den Bundesministern noch der Präsident des Bun-
desrechnungshofes zu verstehen ist. 

§ 30b (2) 
bestimmt, daß der Disziplinaranwalt zur Erfüllung 
seiner Aufgabe bei den Einleitungsbehörden von 
diesen vorgeschlagene, geeignete Beamte als Beauf-
tragte bestellen kann, welche insoweit an seine Wei-
sungen gebunden sind. Von Bedeutung ist hierbei, 
daß diese Beauftragten nur im Nebenamte tätig 
werden, also keine neuen Beamten zur Anstellung 
kommen. Die Änderungen bezwecken lediglich eine 
eindeutigere Fassung des ursprünglichen Ent-
wurfes. 

§30 c 

gibt dem Bundesdisziplinaranwalt die Befugnis, 
unter bestimmten Voraussetzungen — Einverneh-
men mit der obersten Dienstbehörde und Erforder-
lichkeit — Ermittlungen durchzuführen, oder durch 
seine Beauftragten durchführen zu lassen. Hierbei 
ist aber nur an ergänzende Ermittlungen gedacht, 
nicht an einen Ersatz für die Ermittlungen der 
Dienstbehörde. Diese Ermächtigung ist insbeson-
dere im Hinblick auf § 9 des Gesetzes zu Art. 131 
GG erforderlich, da in diesem Falle eine Dienst-
behörde, welche für die Ermittlungen zuständig 
wäre, nicht immer vorhanden ist. Gerade im Hin

-

blick auf diese Tatsache wurden aber im Ausschuß 
Bedenken laut, daß diese Ermächtigung schließlich 
doch immer mehr ausgeweitet werden könnte. Auf 
Grund der Zusicherung der Regierungsvertreter, 
daß eine Ausdehnung der Befugnis des General-
anwalts durch entsprechende Vorschriften der Ge-
schäftsordnung verhindert wird, stimmte der Aus-
schuß zu. 

§ 30 d 

bestimmt, daß die Dienstbehörde ein förmliches 
Disziplinarverfahren einleiten muß, wenn der 
Bundesdisziplinaranwalt dies beantragt und daß 
ihm auf sein Ersuchen die Disziplinarakten vor-
zulegen sind. Diese Vorschrift erscheint erforder-
lich, denn wenn der Disziplinaranwalt eine ein-
heitliche Handhabung der Disziplinargewalt sichern 
soll, muß er über die Vorgänge unterrichtet sein, 
und wenn er den Einzelfall auf Grund seiner 
Übersicht und Erfahrung anders beurteilt als die 
Einleitungsbehörde, muß er die Möglichkeit haben, 
eine gerichtliche Entscheidung zu erzwingen. Der 
Ausschuß hielt zunächst für erforderlich, daß der 
Bundesdisziplinaranwalt zu einem solchen Antrag 
der Zustimmung der obersten Dienstbehörde be-
darf. Auf die Erklärung der Regierungsvertreter, 
daß in die Geschäftsanweisung eine solche Be-
stimmung aufgenommen werde, stimmte der Aus-
schuß diesem Paragraphen zu. 

4b Verteidigung 
§ 30 e 

Die vorliegende Fassung entspricht einem Vor-
schlag des Rechtsausschusses. Der Beamtenrechts-
ausschuß wollte ursprünglich gemäß Mehrheits-
beschluß den Verteidiger in seiner amtlichen 
Funktion erst nach Einleitung des förmlichen 
Dienststrafverfahrens zulassen. Wohl aber sollte 
es dem Beamten gestattet sein, sich privat des 
Rates und der Hilfe einer rechtskundigen Person 
zu bedienen. Dagegen wandte sich der Rechtsaus-
schuß fast einstimmig und forderte im Interesse 
des Rechtsschutzes die Zulassung eines Rechtsbei-
standes in jeder Lage des Verfahrens, also sowohl 
in der Vorermittlung und bei Disziplinarverfügun-
gen. Andererseits war sich der Rechtsausschuß 
auch einig, daß der Rechtsschutz des Beamten nicht 
so weit gehen kann, daß dadurch das Verfahren 
als solches und das öffentliche Interesse gefährdet 
wird. Durch entsprechende Anwendung der §§ 147 
und 192 Abs. 2 der StPO glaubte der Ausschuß, die 
richtige Mitte zu finden. Demnach steht es im 
pflichtmäßigen Ermessen dessen, der die Vor-
ermittlung durchführt, zu entscheiden, ob der 
Untersuchungszweck gefährdet und die Aktenein-
sicht zu verweigern ist. Ferner kann der Vertei-
diger der Vernehmung nicht selbst beiwohnen, 
sondern nur nachher das Protokoll einsehen. 

Der Beamtenrechtsausschuß schloß sich diesem 
Vorschlag einstimmig an, indem er die §§ 21 (2) 
und 30 e in den jetzigen Fassungen beschloß. 

Ein weiterer Antrag, in Angleichung an das Ar-
beitsrecht auch Vertreter der Gewerkschaften und 
der Berufsverbände der Beamten als Verteidiger 
zuzulassen, wurde sowohl im Beamtenrechts

-

als auch im Rechtsausschuß abgelehnt, weil 
das disziplinarrechtliche Verfahren wohl der Straf-
prozeßordnung, nicht aber dem arbeitsrechtlichen 
Verfahren entspricht. 

Weil aber durch diese Regelung die Verteidigung 
auf das gesamte Verfahren einschließlich Vor-
ermittlung und die weiteren Fälle des § 105 dieses 
Gesetzes und des § 135 Abs. 3 Satz 2 DBG ausge-
dehnt worden ist, erschien es im Interesse eines 
systematischen Aufbaus des Gesetzes erforderlich, 
die Vorschrift über die Verteidigungsmöglichkeit 
unter einem selbständigen Titel „4 b Verteidung" 
hinter den Generalanwalt einzuordnen, um alle am 
Prozeß Beteiligten nacheinander aufzuführen. 
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Ziff. 20 § 35 (3) 

Die Änderung ist inhaltlich ohne Bedeutung. Sie 
entspricht der Anregung des Bundesrates. Vgl. 
§ 30 a. Ferner wurde im Ausschuß beantragt, in 

 Absatz 2 eine Bestimmung des Inhalts einzu-
fügen, daß einer der Beisitzer der Laufbahn und 
dem Verwaltungszweig des Beschuldigten und einer 
der fachlich zuständigen Gewerkschaft angehören 
soll. Dem ersten Teil dieses Antrages wird bereits 
der bisherige § 37 gerecht. Gegen den zweiten Teil, 
wonach ein Beisitzer gewerkschaftlich organisiert 
sein soll, wurden vor allem praktische Bedenken 
geltend gemacht. Die Zahl der Beisitzer müßte er-
heblich vermehrt werden und die Auswahl würde 
wesentlich erschwert, da ja für jeden einzelnen 
Fall die Zusammensetzung der Kammer geändert 
werden müßte. Vor allem aber wurde darauf hin-
gewiesen, daß schließlich der Beschuldigte einen 
Beisitzer deshalb ablehnen könnte, weil dieser 
einer anderen Organisation angehöre als er selbst. 
in der Praxis würden die Beisitzer ohnehin in der 
Regel einer gewerkschaftlichen Organisation an-
gehören, eine bindende Vorschrift aber sei un-
zweckmäßig. Der Antrag wurde aus diesen Grün-
den von der Mehrheit abgelehnt. 

Ziff. 21 § 36 (3) 

Im Ausschuß wurde beantragt, den Gewerkschaf-
ten das Vorschlagsrecht für die nichtrichterlichen 
Beisitzer der Disziplinarkammer einzuräumen. 

Bisher ist es bei Bund und Ländern übereinstim-
mend so geregelt, daß die Verwaltungen die Bei-
sitzer vorschlagen, jedoch wurden bereits vor 1933 
die Spitzenorganisationen zu diesen Vorschlägen 
gehört. Der Ausschuß war einmütig der Auf-
fassung, daß die Spitzenorganisationen das Recht 
erhalten sollen, auch Vorschläge zu machen. Strit-
tig war zunächst, welche Organisationen darunter 
zu verstehen sind. 

Die Mehrheit des Ausschusses war aber anderer-
seits ebenso eindeutig gegen ein ausschließ-
liches Vorschlagsrecht der Spitzenorganisationen 
oder der Gewerkschaften, weil dann alle Nicht-
organisierten völlig übergangen würden und der 
nichtorganisierte Beschuldigte befürchten müßte, 
daß der gewerkschaftliche Beisitzer voreingenom-
men ist. Es sei aber ein bisher unbestrittener 
Grundsatz bei jeder Auswahl von Schöffen (Laien-
richtern), daß alles vermieden werden müsse, was 
den Eindruck erwecken könnte, als handle es sich 
um Vertreter von Interessengruppen. Darum müsse 
auch die Verwaltung von sich aus Vorschläge 
machen können. 

Bei der Abgrenzung der vorschlagsberechtigten 
Organisationen war sich der Ausschuß einig, daß 
auf keinen Fall irgendwelche zu diesem Zweck ge-
bildete oder auch zeitbedingte Beamtenvereinigun-
gen in dieses Vorschlagsrecht einbezogen werden 
sollen. Ebenso wenig kommen für die Bundes

-

Disziplinargerichte irgendwelche auf Länder- oder 
sonstiger gebietlich beschränkter Ebene sich bildende 
Spitzenorganisationen in Frage, sondern nur für 
das ganze Bundesgebiet eingerichtete Verbände, 
welche die Vertretung der wirtschaftlichen und 
sozialen Interessen ihrer Mitglieder bei den ober-
sten Bundesbehörden übernommen haben. 

Nach eingehender Beratung einigte sich die Mehr-
heit des Ausschusses ferner dahin, daß nur solche 
Spitzenverbände in Frage kommen sollen, welche 
Ziele verfolgen, die denen der Gewerkschaften  

und des Beamtenbundes gleichlaufend sind, also 
die Wahrung der sozialen und wirtschaftlichen  In

-

teressen ihrer Mitglieder pflegen. Nicht aber sollen 
konfessionellen, weltanschaulichen oder rein f ach-
lichen  Interessen dienende Organisationen einbe-
zogen werden. Bei der Abgrenzung des Begriffes 
„Spitzenorganisation" schloß sich der Ausschuß den 
Ausführungen des Vorsitzenden des Ausschusses 
für Arbeit an, welcher zu dieser Beratung zuge-
zogen worden war, daß nämlich als Spitzenorgani-
sation nur eine Vereinigung anerkannt werden kann, 
welche sich durch den Zusammenschluß mehrerer 
selbständiger Organisationen bildet. Auf Grund all 
dieser Überlegungen beschloß der Ausschuß schließ-
lich mit Mehrheit die vorgeschlagene Fassung. Nach 
einmütiger Auffassung des Ausschusses soll das 
Vorschlagsrecht durch diese Bestimmungen aus-
schließlich geregelt sein, d. h. Vorschläge von Or-
ganisationen, welche nicht unter diese Bestimmung 
des § 36 (3) fallen, dürfen nicht entgegengenommen 
werden. 

Zu § 40 (1) 
wurde der Antrag gestellt, „Geldbuße" zu strei-
chen. Die Mehrheit konnte sich dem nicht anschlie-
ßen, da sie es für ein unabdingbares Erfordernis 
hielt, daß ein Beamter, der über andere richten 
soll, selbst unbestraft sein muß. Der Antrag wurde 
darum mit Mehrheit abgelehnt. 

Ziff. 22 a § 41 (3) 
Der Ausschuß war einmütig der Meinung, daß 

die Vorschrift über die Geschäftsverteilung und 
Geschäftsordnung in das Gesetz aufzunehmen ist. 
Ihr Zweck ist, eine dem Gerichtsverfassungsgesetz 
entsprechende Regelung über die Bildung und 
Mitwirkung des Präsidiums bei der Geschäftsver-
teilung auch für das Disziplinarrecht zu treffen. 
Soweit nach dem GVG dem Präsidenten und den 
Senatspräsidenten bestimmte Befugnisse einge-
räumt sind (z. B. § 62 GVG) soll dies auch für den 
Bundesdisziplinarhof gelten. 

Ziff. 22 b § 41 (5) 
Die Bezugnahme auf § 35 (1) muß auf Satz 1 be-

schränkt werden, da Satz 2 deshalb nicht mehr an-
wendbar ist, weil der Disziplinarhof seinen Sitz in 
Berlin erhält. 

Da für die hauptamtlichen richterlichen Beisitzer 
die besonderen Bestimmungen der §§ 108 und 109 
gelten, mußten für die Beisitzer aus der Beamten-
schaft besondere Vorschriften in den §§ 38 bis 40 
erlassen werden. Die Änderung stellt klar, daß sie 
nur für die Beisitzer aus der Beamtenschaft gelten 

Der Ausschuß hat auch erwogen, die Vorschrift 
des § 37, zweiter Halbsatz, sinngemäß auf den 
Disziplinarhof anzuwenden. Er nahm jedoch 
schließlich davon Abstand. Die Mitwirkung von 
Beisitzern, welche mit den dienstlichen Verhält-
nissen und mit dem Aufgabenkreis des Beschuldig-
ten besonders vertraut sind, erscheint zwar in dem 
Verfahren vor der Disziplinarkammer zweckmäßig, 
wo Aufgabe des Gerichts die Tatsachenaufklärung 
ist. Die Aufgabe des Disziplinarhofes als eines 
oberen Bundesgerichtes ist dagegen in erster Linie 
die Wahrung einer einheitlichen Rechtsprechung 
und die Entscheidung von Fragen grundsätzlicher 
Bedeutung. Hierfür ist es zweckmäßig, die Zahl der 
Mitglieder des Gerichts möglichst klein zu halten 
und in der Besetzung der Senate möglichst wenig  
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Änderungen eintreten zu lassen. Durch die Anwen-
dung der Bestimmung des § 37 würden aber schon 
bei 2 Senaten etwa 30 Beisitzer erforderlich. Da-
von müßte überdies der größte Teil aus dem Bun-
desgebiet gestellt werden, da in Berlin nur wenig 
Verwaltungszweige des Bundes mit eigenen Be-
hörden vertreten sind. Es entstünden also auch er-
hebliche Mehrkosten. 

Ziff. 23 § 42 (2) 

Die Änderung ist eine Folge des allgemeinen Be-
schlusses zu Ziff. 19. Vgl. Bericht zu § 30 d. 

Ziff. 24 § 43 

Die Änderung in Satz 1 bedeutet, daß jeder Se-
nat des Bundesdisziplinarhofes in Zukunft mit drei 
ordentlichen Mitgliedern beschließt. Im Interesse 
einer Beschleunigung der Arbeit dieses Gerichtes 
erschien diese Regelung angebracht, zumal es sich 
bei solchen Beschlüssen fast ausnahmslos um 
die Entscheidung reiner Rechtsfragen (§ 73) han-
delt. Satz 2 bringt als Neuerung die Vorschrift, daß 
bei den Senaten des Bundesdisziplinarhofes, die 
schon bisher in der Hauptverhandlung mit drei 
Richtern und zwei weiteren Mitgliedern besetzt 
waren, eines der zwei weiteren Mitglieder der 
Laufbahn und möglichst dem Dienstzweig des Be-
schuldigten angehören soll. 

Dem Ausschuß lag hierzu ein Antrag vor, daß 
diese zwei weiteren Mitglieder diese Voraussetzun-
gen erfüllen müssen. Dagegen wurde eingewendet, 
daß durch ständigen Wechsel der nichtrichterlichen 
Mitglieder von einem Fall zum anderen die Ein-
heitlichkeit der Rechtsprechung gefährdet werden 
könne. Der Ausschuß konnte sich vor allem den 
großen Schwierigkeiten nicht verschließen, die eine 
solche Vorschrift für die Arbeit des Bundesdiszi-
plinarhofes in Berlin bedeuten würde. Diese 
Schwierigkeiten sind nicht nur finanzieller Art, 
sondern auch solche der Rechtspflege, weil sich 
z. B. die unausbleibliche Notwendigkeit ergeben 
würde, eine turnusmäßige Behandlung der an-
stehenden Fälle durchzuführen. Des weiteren er-
gäbe sich die Gefahr erheblicher Benachteiligung 
des Beschuldigten, wenn sein Fall deshalb abge-
setzt werden müßte, weil das Gericht nicht vor-
schriftsmäßig besetzt werden kann (Reiseschwie-
rigkeiten usw.). Auf Grund dieser besonderen 
Schwierigkeiten, welche der Sitz des Bundesdiszi-
plinarhofes in Berlin mit sich bringt, beschloß der 
Ausschuß schließlich einstimmig die vorliegende 
Fassung, war aber der einmütigen Auffassung, daß 
nach Möglichkeit die beiden nichtrichterlichen Mit-
glieder der Laufbahn und möglichst auch dem 
Verwaltungszweig des Beschuldigten angehören 
sollen. 

Ziff. 25 a § 44 (1) 

Die Ergänzung ist eine Folge des allgemeinen 
Beschlusses zu Ziff. 19. Vgl. Bericht zu § 30 d. In 
Angleichung an die StPO wurden die Hilfsunter-
suchungsführer auch hier gestrichen. 

Ziff. 25 b § 44 (2) 
bringt als Neuerung die Bestimmung, daß zu Un-
tersuchungsführern nur Beamte bestellt werden 
können, welche die Befähigung zum Richteramt 
haben. 

Ziff. 25 c § 44 (3)  
bringt als Neuerung die Möglichkeit, gegen die 
Entscheidung der Einleitungsbehörde Beschwerde 
an die Bundesdisziplinarkammer zu erheben, wel-
che endgültig entscheidet. Diese Ergänzung ist auf 
Grund des Artikels 19 Abs, 4 GG erforderlich. Die 
sonstigen Änderungen sind Anpassungen an die 
allgemeinen Beschlüsse. 

Ziff. 25 d § 44 (4) 
• Die Streichung des Abs. 4 ist eine Folge des all-
gemeinen Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 26' § 45 (2) 
bringt als Neuerung die Möglichkeit, gegen die 
Entscheidung des Untersuchungsführers Beschwerde 
an die Bundesdisziplinarkammer zu erheben, 
welche endgültig entscheidet. Diese Ergänzung ent-
spricht den Grundsätzen des Rechtsstaates. 

Ziff. 27 § 46 
Die Änderung ist eine Folge des allgemeinen Be-

schlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 28 § 47 
Die Änderung ist eine Folge des allgemeinen Be-

schlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 29 § 48 (1) 
Die Änderung bedeutet, daß in erster Linie der 

Beschuldigte oder seine Angehörigen selbst die 
Möglichkeit haben sollen, einen Verteidiger zu be-
stimmen. Ein Antrag, im Gesetz ausdrücklich zu 
bestimmen, daß die Angehörigen zu hören sind, 
wurde von der Mehrheit abgelehnt, weil man es 
für selbstverständlich hielt, daß dies geschieht, und 
man Selbstverständliches nicht in das Gesetz schrei-
ben soll. Darüber hinaus hat der Beschuldigte nach 
§ 30 e die Möglichkeit, bereits während der Vor-
untersuchung einen Wahlverteidiger zu bestellen. 
Auch hier können die Angehörigen also bereits 
Einfluß nehmen. 

An der Möglichkeit, einen Beamten als Verteidi-
ger aufzustellen, wurde festgehalten, weil dies für 
den Beschuldigten aus Gründen der Kostenerspar-
nis und der Kenntnis der persönlichen und dienst-
lichen Verhältnisse zweckmäßig ist. 

Ziff. 30 § 49 (3) 
Die Streichung des Abs. 3 erfolgte gemäß dem 

Vorschlag des Bundesrates (vgl. Bericht zu § 30 e). 
Der Beschuldigte soll dadurch in erweitertem Um-
fange die Möglichkeit erhalten, sich des Beistandes 
eines Verteidigers zu bedienen. 

Ziff. 31 § 50 
Die Änderung ist eine Folge des allgemeinen Be-

schlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 32 a § 51 (1) 
bringt als wesentliche Neuerung, daß der Unter-
suchungsführer dem Beschuldigten auf Antrag 
Akteneinsicht gewähren muß. Da dieses Recht auf 
Akteneinsicht ohne Einschränkung gilt, im Diszi-
plinarverfahren aber auch Akten zur Vorlage kom-
men, für die eine gesetzliche Geheimhaltungspflicht 
besteht (Postgeheimnis, Steuerakten), mußte inso-
weit eine einschränkende Bestimmung eingefügt 
werden. 
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Der Ausschuß hat auch die Frage geprüft, ob es 
darüber hinaus erforderlich ist, dem Beschuldigten 
die Möglichkeit zu geben, den Schlußbericht einzu-
sehen. Auf Grund der Tatsache, daß der Schluß-
bericht keine Würdigung der festgestellten Tat-
sachen, sondern lediglich einen Leitfaden durch die 
Akten darstellt, hielt der Ausschuß eine solche Be-
stimmung nicht für erforderlich. 

Eingehend befaßte sich der Ausschuß mit dem 
Vorschlag des Rechtsausschusses des Bundesrates, 
das Wort „Akten" durch „Ermittlungs- und Unter-
suchungsunterlagen" zu ersetzen. Der Ausschuß 
konnte sich dem Vorschlag nicht anschließen. Der 
Begriff „Ermittlungs- und Untersuchungsunter-
lagen" ist im gesetzlichen Sprachgebrauch nicht ver-
ankert. Das Gesetz spricht vielmehr auch an ande-
ren Stellen immer nur von „Akten" (z. B. § 57, 
§ 72). Der Begriff „Akten" wird in der gesamten 
Gesetzgebung auch im Zivil- und Strafverfahrens-
recht angewandt, und seine Bedeutung steht un-
mißverständlich fest. Es ist unzweifelhaft, daß er 
alle Unterlagen und Schriftstücke umfaßt, die ent-
weder im Verfahren selbst entstanden oder für 
diesen Zweck beigezogen worden sind. Dazu ge-
hören auch die bei dem Ermittlungs- und Unter-
suchungsverfahren entstandenen Teilstücke, Unter-
lagen und Vermerke. Da demnach der Begriff 
„Akten" kaum mißverstanden werden kann, hielt 
es der Ausschuß für zweckmäßig, den in der Ge-
setzgebung eingebürgerten Begriff beizubehalten, 
und um jeden Zweifel auszuschließen, soll in der 
Durchführungsverordnung bestimmt werden, daß 
zu den Akten im Sinne dieser Vorschrift die ge-
samten Ermittlungs- und Untersuchungsunterlagen 
gehören. 

Ziff. 32 b § 51 (2) 
Die Ergänzung ist erforderlich aus den zu § 30 d 

angeführten Gründen. 

Ziff. 33 a § 52 (2) 
erweitert die Möglichkeiten der Einleitungsbehörde, 
das Verfahren einzustellen, insbesondere hinsicht-
lich der aktiven Beamten (vgl. § 3 Abs. 2). 

Ziff. 33 b § 52 (3) 
gibt dem Bundesdisziplinaranwalt die Möglichkeit, 
der Einstellung des Verfahrens zu widersprechen. 
In diesem Falle erhält er die Akten zur Fertigung 
der Anschuldigungsschrift. Diese Ergänzung ist er-
forderlich aus den zu § 30 a angeführten Gründen; 
wenn nämlich der Disziplinaranwalt eine einheit-
liche Handhabung sichern soll, muß er die Mög-
lichkeit haben, eine gerichtliche Entscheidung her-
beizuführen. 

Ziff. 33 c § 52 
Die übrigen Änderungen des § 52 sind lediglich 

redaktioneller Art. 

Ziff. 34 a u. b § 53 (1) u. (4) 
Die Änderungen sind eine Folge des allgemeinen 

Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 35 c § 53 (6) 
bringt eine Bestimmung zum Schutze des Ange

-

schuldigten, welche schon bisher gültig, jedoch in 
der Durchführungsverordnung enthalten war. Es ist 

erforderlich, diese Bestimmung im Hinblick auf 
ihre weitgehende Bedeutung in das Gesetz selbst 
aufzunehmen. Während die formellen Mängel des 
§ 52 zur Einstellung des Verfahrens führen, ge

- nügt es bei diesen Untersuchungsmängeln des 
§ 53 (6), die Anschuldigungsschrift an den Bundes-
disziplinaranwalt zur Beseitigung der Mängel zu-
rückzugeben. 

Ziff. 35 § 54 

Die Ergänzung ist eine Folge des allgemeinen 
Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 36 § 56 
entfällt, da diese Bestimmung bereits als § 30 e 
vorgezogen worden ist. 

Ziff. 37 § 57 
Die Worte „und sein Verteidiger" glaubte der 

Ausschuß als überflüssig streichen zu sollen, weil 
auch sonst im Gesetz immer nur der Beschuldigte 
erwähnt wird und sich aus der Anwendung der 
Strafprozeßordnung ohnedies ergibt, daß auch der 
Verteidiger mitinbegriffen ist, wenn der Beschul-
digte erwähnt wird. 

Unter dem Begriff „Abschrift nehmen" verstand 
der Ausschuß die Möglichkeit, eigenhändig eine 
Abschrift machen oder eine solche gegen eine Ge-
bühr von der Kanzlei herstellen lassen. 

Ziff. 38 § 58 

Die Ergänzung ist eine Folge des allgemeinen 
Beschlusses zu Ziff. 19. Da die Belange der Ein-
leitungsbehörde durch den Verlauf des Verfah-
rens berührt werden, muß sie die Möglichkeit 
haben, an der Hauptverhandlung teilzuhaben. Aus 
diesem Grunde muß sie auch geladen werden. 

§ 60 

bestimmt im Gegensatz zur Regierungsvorlage, daß 
die Nichtöffentlichkeit des Disziplinarverfahrens 
beibehalten wird. Der Ausschuß befaßte sich Wie-
derholt eingehend mit dieser Frage. Er war sich 
einig, daß die Entscheidung, ob die Öffentlichkeit 
vom Disziplinarverfahren ausgeschlossen werden 
kann, davon abhängig ist, ob dieses Verfahren 
seiner inneren Natur nach ein Gerichtsverfahren im 
Sinne der Grundsätze des Prozeßrechtes ist. Dem 
Ausschuß erschien es unstreitig, daß es sich beim 
Disziplinarverfahren um ein öffentlich-rechtliches 
Verfahren handelt, das sich zwischen dem Beschul-
digten und der entsprechenden Behörde abspielt. 
Er kam zu der einhelligen Ansicht, daß es sich nicht 
so sehr um ein gerichtliches Verfahren als viel-
mehr um ein Verwaltungsverfahren handelt, dessen 
Zweck ein interner Reinigungsvorgang der Be-
amtenschaft ist. Aus dem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis der Beamten ergeben 
sich besondere Pflichten für diese Gruppe von 
Menschen. Durch das Disziplinarverfahren soll der-
jenige, welcher diese besonderen Pflichten der 
Gruppe verletzt, gleichsam zur Ordnung gerufen, 
mehr oder minder eindringlich ermahnt oder gar 
in einer Art öffentlich-rechtlichen Kündigungsver-
fahren ausgestoßen werden. Das Disziplinarver-
fahren hat darum große Ähnlichkeit mit einer 
Ehrengerichtsbarkeit, welche auch sonst unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit durchgeführt zu werden 
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pflegt. Bei diesen Reinigungsverfahren sind auch 
die Personalakten des Beamten Gegenstand des 
Verfahrens. Es liegt weder im Interesse der Öffent-
lichkeit noch des Beamten, diese meist rein persön-
lichen Dinge öffentlich bekannt zu machen. Auch 
ist darauf hinzuweisen, daß der Ruf des Beamten, 
auch im Falle eines Freispruches, durch die Ver-
öffentlichung solch persönlicher Dinge gefährdet 
wird. Insoweit ist die Nichtöffentlichkeit zum 
Schutze des Beamten erforderlich. 

Die Praxis hat ferner bewiesen, daß die Öffent-
lichkeit für solche Verfahren wenig Interesse zeigt 
und kaum daran teilnimmt. 

Aus allen diesen Gründen haben mehrere Län-
der (z. B. Baden, Hamburg, Bremen, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz) die Nichtöffentlichkeit des Disziplinarver-
fahrens beibehalten. Andere Länder (Württemberg

-

Hohenzollern und Schleswig-Holstein) haben wohl 
den Grundsatz der Öffentlichkeit eingeführt, aber 
zugleich die Möglichkeit gegeben, die Öffentlich-
keit in jeder Lage des Verfahrens auszuschließen, 
ohne daß die sonst erforderlichen Gründe wie in 
der Strafprozeßordnung vorliegen müssen. 

Der Ausschuß beschloß schließlich mit großer 
Mehrheit bei einigen Enthaltungen die Nicht-
öffentlichkeit des Verfahrens. Die Enthaltungen 
wurden begründet mit dem Hinweis, daß die Ge-
werkschaftsvertreter nicht zu dem Verfahren zu-
gelassen seien (vgl. Bericht zu § 30 e) und man 
dadurch ein Mittel ausgeschlagen habe, auch ,einem 
möglichen Mißtrauen entgegen zu wirken. 

Gemäß diesem Beschluß mußten die Worte 
Disziplinar „gericht" durch Disziplinar„ kammer", 
-„hof" ersetzt werden. 

Ziff. 39 a § 61 (2) 
Die Änderung ist eine Folge des allgemeinen 

Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 39 b u. c § 61 (4-5) 
bringen ebenfalls eine Ergänzung aus obigem 
Grunde und eine unmißverständlichere Fassung, 
aus welcher klar hervorgeht, daß der bevollmäch-
tigte Beamte der Einleitungsbehörde v o r dem 
Schluß der Beweisaufnahme zu hören ist, während 
die Schlußanträge des Generalanwalts, des Ver-
teidigers und des Beschuldigten nach Schluß der 
Beweisaufnahme gestellt werden. 

Ziff. 40 § 63 (2) 
lediglich redaktionelle Änderungen. 

Ziff. 40 b § 63 (3) 

Die Änderung ist eine Folge der Beschlüsse zu 
§ 3 (2) und § 52 (2). 

Ziff. 41 a § 64 (1) 
Der Ausschuß hielt die Beschränkung des Unter-

haltsbeitrages auf 75 Ob des erdienten Ruhegehaltes 
für ausreichend und beschloß, die darüber hinaus-
gehende Kürzung wegfallen zu lassen. 

Ziff. 41 b § 64 (5) 
gibt der Bundesdisziplinarkammer die Möglichkeit, 
den Hinterbliebenen des Verurteilten u. U. einen 
Unterhaltsbeitrag zu bewilligen. Diese Ergänzung 
hielt der Ausschuß aus sozialen Gründen für er-
forderlich. 

Ziff. 41 b § 64 (6) 

Diese Bestimmung war bisher in der Durchf.VO. 
Ihre Aufnahme in das Gesetz erscheint angebracht. 

Ziff. 42 a u. b § 65 (1) u. (3) 

lediglich redaktionelle Änderungen und Ergän-
zungen gemäß dem allgemeinen Beschluß zu 
Ziff. 17. 

Ziff. 43 a § 66 (2) 

lediglich sprachliche Verbesserungen. 

Ziff. 43 b § 66 (4) 

Die Neuerung bedeutet, daß der Vorsitzende der 
Bundesdisziplinarkammer eine verspätet einge-
legte Beschwerde als unzulässig verwerfen kann. 
Zweck dieser Neuerung ist die Vereinfachung und 
Beschleunigung des Verfahrens. 

Ziff. 44 § 67 

Die neuen Absätze 3 und 4 bringen Vorschriften, 
durch welche die Rechte der Einleitungsbehörde 
gegenüber dem Bundesdisziplinaranwalt gesichert 
werden. Da die Belange der Einleitungsbehörde 
durch das Urteil erheblich berührt sein können, 
muß sie die Möglichkeit erhalten, die Einlegung 
eines Rechtsmittels zu veranlassen. Weil aber die 
Einleitungsbehörde im Verfahren vor dem Bundes-
disziplinargericht nicht mehr aktiv legitimiert ist, 
erscheint es angebracht, daß der Bundesdisziplinar-
anwalt verpflichtet wird, auf Verlangen der Ein-
leitungsbehörde Berufung einzulegen und daß er 
diese nur im Einvernehmen mit der Einleitungs-
behörde zurücknehmen kann. 

Der Vorschlag, in Abs. 3 ausdrücklich hervorzu-
heben, daß auch der Bundesdisziplinaranwalt an 
die Berufungsfrist in Abs. 1 gebunden ist, fand 
keine Zustimmung, weil es der Ausschuß für selbst-
verständlich hielt, daß der Bundesdisziplinaranwalt 
ebenso wie der Beschuldigte der Frist des Abs. 1 
unterliegt. 

Der neue Abs. 4 bringt die Möglichkeit, die Ge-
währung eines Unterhaltsbeitrages in der zweiten 
Instanz zum Nachteile des Beschuldigten zu 
ändern. Diese Möglichkeit zu schaffen schien er-
forderlich, damit eine veränderte Beurteilung der 
Gesichtspunkte, die der Bewilligung eines Unter-
haltsbeitrages zugrunde gelegt worden sind, oder 
veränderte Umstände, die sich in der Zeit bis zur 
Entscheidung in der zweiten Instanz ergeben, be-
rücksichtigt werden können. Der Vorschlag, dem 
Bundesdisziplinaranwalt das Recht zur Anschluß-
berufung nur in Verbindung mit seiner Erwide-
rungsschrift, nicht aber bis zum Schluß der Haupt-
verhandlung zu geben, fand nicht die Zustimmung 
des Ausschusses, da sich gerade in der Hauptver-
handlung Einzelheiten ergeben könnten, die zur 
Anschlußberufung führen. Darüber hinaus dient 
die hier getroffene Regelung auch dem Schutz des 
Beschuldigten, da das Gericht ohne die Initiative des 
Bundesdisziplinaranwalts die Unterhaltsentschei-
dung nicht abändern kann. 

Ziff. 45 § 71 
Die Änderung ist eine Folge des allgemeinen 

Beschlusses zu Ziff. 19. 
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Ziff. 46 a § 73 (1) 

wurde die Bestimmung gestrichen, nach welcher 
der Bundesdisziplinarhof die Berufung als offen-
sichtlich unbegründet durch Beschluß zurückver-
weisen konnte. Trotz des Hinweises, daß auch die 
Strafprozeßordnung die Verwerfung von Berufun-
gen im Beschlußverfahren vorsehe und daß diese 
Möglichkeit nur bei offensichtlich unbegründeten 
Berufungsanträgen ausgeschöpft werde und daß 
die Untersuchung der Voraussetzungen sehr genau 
erfolge, glaubte die Mehrheit des Ausschusses, daß 
diese Bestimmung diem Beschlußverfahren allzu 
weitgehende Möglichkeiten gebe, durch welche der 
Beschuldigte benachteiligt werden könnte. 

Ziff. 46b u. d § 73 (2) u. (3) 

Nur redaktionelle Änderungen. 

Ziff. 46 c § 73 (3) 

Die Änderung ist eine Folge des allgemeinen 
Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 47 a und b § 75 (1) u. (2) 

Die Änderungen sind eine Folge des allgemeinen 
Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff.  48 § 80 a 

bestimmt, daß die Anordnungen gemäß §§ 78 und 
79 dem Beschuldigten und dem Bundesdisziplinar-
anwalt zuzustellen sind. Diese Bestimmung stand 
bisher in der Durchführungsverordnung, ihre Auf-
nahme in das Gesetz erscheint angebracht. 

Ziff. 49 § 81 (1) u. (2) 

Die Änderungen ergeben sich aus dem Bericht 
zu § 30 d. Wenn der Bundesdisziplinaranwalt eine 
einheitliche Handhabung der Disziplinargewalt ge-
währleisten soll, muß er auch in diesem Falle ein-
geschaltet werden. 

Ziff. 49 § 81 (3) u. (4) 

Diese Erweiterung entspricht dem Grundgedan-
ken des. Art. 19 Abs. 4 GG. 

Ziff. 50 § 83 

Hierzu wurde der Antrag gestellt, die Wieder-
aufnahme des Verfahrens auf den gesamten Stra-
fenkatalog des § 4 auszudehnen und überhaupt 
die richterliche Nachprüfung der Dienststrafen in 
gewissen Zeitabständen gefordert. 

Die Vertreter der Regierung wiesen darauf hin, 
daß die Wiederaufnahmebestimmung erst 1937 in 
das Gesetz aufgenommen wurde. Würde die Auf-
nahmemöglichkeit auch für die Disziplinarverfügun-
gen geschaffen, so würde das eine unabsehbare 
Ausweitung der  Arbeit der Gerichte hervorrufen. 
Schon bisher hätten die  Wiederaufnahmeanträge 
ein Drittel des Arbeitsanfalles der Gerichte aus-
gemacht. Diese Ausweitung bewirke auch einen 
beträchtlichen Leerlauf. Alle gestellten Anträge 
müßten überprüft werden. Nach den Erfahrungen 
sei aber von 100 Wiederaufnahmeanträgen nur 
einer begründet. 

Es wurde ferner geltend gemacht, daß der Grund

-

gedanke dieser Regelung bedeute, bei den Stra-
fen, welche den Verlust der  Beamtenrechte zur 
Folge haben, eine Nachprüfung in Form einer 
Wiederaufnahme möglich zu machen. Dagegen sei 
es zweckmäßig, die geringeren Strafen, bei denen 
der Bestrafte Beamter bleibt, im Gnadenwege zu 
erledigen. 

Nachdem auch der Rechtsausschuß die Erweite-
rung der Wiederaufnahmemöglichkeit empfohlen 
hatte, beschloß der Beamtenrechtsausschuß einstim-
mig die vorliegende Fassung, wodurch für alle 
Strafen von  der Gehaltskürzung aufwärts die 
Wiederaufnahme ermöglicht wird. 

Ziff. 51 § 86 
Nur redaktionelle Änderungen. Vgl. Bericht zu 

§ 30 e. 

Ziff. 52 § 88 (2) 
Die Ergänzung ist eine Folge des allgemeinen 

Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 53 a § 90 (1) 
Die Ergänzung ist eine Folge des allgemeinen 

Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff. 53 b § 90 (2) 
In Abs. 2 wurde der letzte Halbsatz gestrichen, 

so daß der Bundesdisziplinarhof auch an die Vor-
schriften des § 48 (3) gebunden ist. 

Ziff: 53 c § 90 (3) 
Die Streichung ist eine Folge des allgemeinen 

Beschlusses zu Ziff. 19. 

Ziff, 54 a § 91 
Nur eine sprachliche Änderung. 

Ziff. 55 § 92 (1) 
Die Ergänzung ist aus den zu § 30d (Ziff. 19) 

aufgeführten Gründen erforderlich. 

Ziff. 56 § 93 (2) 
bringt insofern eine Änderung, als der Bundes-
disziplinaranwalt bzw. sein Vertreter von der Mit-
wirkung im Wiederaufnahmeverfahren in Zukunft 
nicht mehr wie bisher sein Vorgänger (Vertreter 
der Einleitungsbehörde), ausgeschlossen ist. Diese 
Änderung ist eine notwendige Folge der Stellung 
des Bundesdisziplinaranwalts. Es besteht kein Be-
dürfnis, die Mitwirkung solcher Personen am 
Wiederaufnahmeverfahren einzuschränken, die 
weder an der früheren Entscheidung mitgewirkt 
haben, noch an der Entscheidung im Wiederauf-
nahmeverfahren mitwirken. Dieser Regelung ent-
spricht auch die Zivil- und Strafprozeßordnung. 

Ziff. 57 § 94 
Um etwaigen Mißdeutungen vorzubeugen, wur-

de für die unschönen Worte „nicht ebenso bestraft 
ist" die angeführte Fassung gewählt. 

Ziff. 58 
Die Änderung der Überschrift ist im Hinblick 

auf die sachliche Änderung des § 96 erforderlich. 
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Ziff. 59 § 96 (1) 
erweitert die bisherige Möglichkeit, den Unter-
haltsbeitrag wieder zu entziehen, auch auf den 
Fall, daß sich nachträglich die Nichtbedürftigkeit 
des Verurteilten herausstellt. 

Ziff.  59 § 96 (2) 
bringt eine Neuerung des Inhalts, daß die Bundes-
disziplinarkammer auf Antrag den Unterhalts-
beitrag nachträglich bewilligen oder erhöhen kann, 
wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Verurteilten verschlechtert haben. Der Ausschuß 
hielt eine solche Vorschrift für erforderlich. 

Ziff. 59 § 96 (3) 
entspricht inhaltlich dem bisherigen Abs. 1 Sitz 2 
und 3. Ergänzend wurde bestimmt, daß der Ver-
urteilte und der Bundesdisziplinaranwalt Gelegen-
heit zur Äußerung erhalten. 

Ziff. 59 § 96 (4) 
Diese Vorschrift stand bisher in den Durchfüh-

rungsbestimmungen. Der Ausschuß beschloß, sie in 
das Gesetz aufzunehmen, weil sie eine wichtige Zu-
ständigkeitsregelung und materiell-rechtliche Be-
stimmungen enthält. 

Die übrigen Änderungen des § 96 sind nur re-
daktioneller Art. 

Ziff. 60 § 97 
Gemäß den Bestimmungen des Gerichtskosten-

gesetzes beschloß der Ausschuß auch hier die a ll
-gemeine Pfändungsfreigrenze einzuführen. 

Ziff. 61 § 97 a 
Der Beamtenrechtsausschuß hatte sich zunächst 

für die Einführung von Gebühren im Disziplinar-
verfahren entschieden. Auf die grundsätzlichen 
und praktischen Bedenken des Rechtsausschusses 
hin beschloß er dann, keine Gebühren einzuführen. 

Bezüglich Ziff. 5 und 6 war sich der Ausschuß 
darüber klar, daß durch den Sitz des Bundes

-

disziplinarhofes in Berlin erhöhte Kosten ent-
stehen können, welche nicht entstünden, wenn 
dieses Gericht irgendwo im Bundesgebiet seinen 
Sitz hätte. Diese u. U. beträchtlich höheren Kosten 
könnten dazu führen, daß der Beschuldigte mit 
Rücksicht auf sie die Einlegung eines Rechtsmittels 
unterläßt. Der Ausschuß kam zu der einmütigen 
Überzeugung, daß man diese erhöhten Kosten 
dem Beschuldigten nicht auferlegen darf. Er nahm 
jedoch davon Abstand, diese Frage im Gesetz zu 
regeln und begnügte sich mit der Zusicherung der 
Regierungsvertreter, diese Angelegenheit im Ver-
waltungswege entsprechend der Meinung des Aus-
schusses zu regeln. 

Ziff. 62 § 98 
Lediglich sprachliche Verbesserungen. 

Ziff. 63 § 99 
Lediglich sprachliche Verbesserungen. 

Ziff. 64 § 100 (1) u. (2) 
Regelt die Frage der Kosten und den Ersatz von 

Auslagen für den Fall des Freispruches neu. 

Hierzu wurde der Antrag gestellt, die Kann-Be-
stimmung des Abs. 1 Satz 2 der bisherigen Fas-
sung in eine Muß-Bestimmung zu ändern. Zur Be-
gründung wurde darauf hingewiesen, daß es dem 
allgemeinen Rechtsdenken entspricht, bei Frei-
spruch die Kosten der Staatskasse aufzuerlegen. 

Demgegenüber wurde vor allem geltend gemacht, 
daß nicht nur wegen Schuldlosigkeit, sondern auch 
wegen fehlender Prozeßvoraussetzungen freige-
sprochen wird. In diesem Fall sei der Ersatz der 
Kosten unangebracht. Ferner bestünde die Gefahr, 
daß der Beschuldigte überflüssige Kosten verur-
sacht. 

Vor allem aber sei es im Strafverfahren ähnlich 
geregelt. Auch dort k ö n n en  die Kosten ersetzt 
werden (§ 467 StPO). Auch in den Ländern sei es 
mit Ausnahme von Bremen, Württemberg und 
Bayern ebenso geregelt. 

Nach eingehender Beratung kam der Ausschuß 
zu der einmütigen Auffassung, daß im Falle eines 
Freispruches wegen erwiesener Schuldlosigkeit die 
notwendigen Auslagen ersetzt werden müssen. 
Demgemäß beschloß er vorliegende Fassung. 

Ziff. 65 § 102 (2) u. (3) 
Die Einfügung dieser Absätze ist eine Folge des 

Beschlusses zu § 4. 

Ziff. 65 § 102 (6) 
Die Änderung bedeutet, daß die allgemeine 

Pfändungsfreigrenze beachtet werden muß. 

Ziff. 66 § 103 
Diese Ergänzung entspricht Artikel 35 GG. 

§ 107 
Dieser Bestimmung glaubte der Ausschuß nur 

zustimmen zu können unter der Annahme, daß die 
Stellung des Widerrufsbeamten im endgültigen 
Bundesbeamtengesetz gefestigt wird. 

Ziff. 67 
Lediglich eine sprachliche Änderung. 

Ziff. 68 § 108 
Der Ausschuß hielt diese Bestimmung nicht für 

zweckmäßig. Lediglich im Hinblick auf die in 
Kürze zu regelnde Rechtsstellung der Richter 
wollte er aber an der Vorschrift nichts ändern und 
beschloß aus diesem Grunde, die Vorschläge des 
Regierungsentwurfs nicht zu erörtern. Der Aus-
schuß beabsichtigt, diese Vorschrift im Zusammen-
hang mit dem Gesetz über die Rechtsstellung der 
Richter, das ja ohnedies auch im Beamtenrechts-
ausschuß mitbearbeitet werden wird, neuzufassen. 

Ziff. 69 
Lediglich eine sprachliche Änderung. 

Ziff. 70a § 110 (2) 
Die Ergänzung ist erforderlich, weil § 109 weg-

gefallen ist. Inhaltlich bedeutet sie nichts Neues, 
sondern die Aufnahme der Durchführungsbestim-
mungen in das Gesetz. 

Ziff. 70b § 110 (6) 
Nur eine redaktionelle Änderung. 
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Ziff. 71 

Nur eine redaktionelle Änderung. 

Ziff. 72 § 112 
bestimmt die oberste Bundesbehörde und ihre Zu-
ständigkeit für die Beamten der bundesunmittel-
baren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts. 

Materiell bringt sie nichts Neues, sondern be-
reinigt nur den Wortlaut des bisherigen § 112. 

Ziff. 73 Abschnitt X 
Eine erforderliche redaktionelle Änderung, da 

die alten Übergangsvorschriften entfallen. 

§ 114  
Das Wort „vorläufig" bedeutet nur „bis zur Er-

richtung des Bundesverwaltungsgerichts". 

Ziff. 74 §§ 115-118 
Diese Vorschriften entfallen, da sie den Über-

gang vom alten Disziplinarrecht zur Reichsdienst-
strafordnung von 1937 regeln und nicht mehr er-
forderlich sind. 

Ziff. 75 § 119 
bestimmt in dem neuen Abs. 1 die ausschließliche 
Zuständigkeit der Bundesdisziplinargerichte auf 
dem Gebiet des Disziplinarrechts gegenüber Bun-
desbeamten. Zweck dieser Vorschrift ist, keine 
Überschneidungen in der Rechtsprechung eintreten 
zu lassen. 

In Abs. 2 wird „vermögensrechtliche Ansprüche" 
durch „Rechte" ersetzt, weil die Entscheidungen 
der Dienstvorgesetzten und der Disziplinargerichte 
nicht nur für die ordentlichen Zivilgerichte bei 
Beurteilung der vermögensrechtlichen Ansprüche 
des Beamten, sondern ebenso. für die allgemeinen 
Verwaltungsgerichte bei der Beurteilung der vor 
ihnen geltend gemachten nicht vermögensrecht-
lichen Rechte aus dem Beamtenverhältnis bindend 
sind. 

Ziff. 76 § 120 (2) 
Lediglich eine redaktionelle Änderung. 

Ziff. 77 § 121 
Es gilt das, was zu Ziff. 72 gesagt wurde. 

Artikel 2 
Bekanntmachung der Neufassung als Bundes

-

disziplinarordnung 
Regelt die Gültigkeit der Neufassung. 

Abschnitt II 
Übergangs- und Schlußvorschriften 

Artikel 3 

Erweiterter persönlicher Anwendungsbereich der 
Bundesdisziplinarordnung 

Durch diese Bestimmung soll die Anwendung 
dieses Gesetzes auf einen Personenkreis sicher-
gestellt werden. Die Erweiterung ist erforderlich, 
um beispielsweise die bizonalen Beamten, die Zoll-
und Wasserstraßenbediensteten, die Widerrufs

-

beamten, welche die Dienstaltersgrenze erreicht 
haben und Unterhaltsbeiträge empfangen, und die 
gemäß § 4 des Gesetzes zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums in den Ruhestand versetzten 
und später dennoch in die NSDAP eingetretenen 
Beamten zu erfassen. 

Artikel 4 

Anwendung der Bundesdisziplinarordnung auf 
frühere Vergehen 

Diese Bestimmung regelt die Anwendung der 
BDO auf Dienststrafen, welche vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes verhängt wurden. Der Grundsatz, 
keine Strafe ohne Gesetz, ist hierbei im Gegensatz 
zur bisherigen Regelung beachtet, weil die BDO 
auf solche Dienstvergehen nur dann angewendet 
wird, wenn diese auch nach dem zur Zeit der Be-
gehung gültigen Recht verfolgt werden konnten. 
Die Verjährung des § 3 (2) der BDO wird insofern 
erweitert, als alle Dienstvergehen, die vor dem 
1. Oktober 1948 begangen sind und die übrigen 
Voraussetzungen des § 3 (2) erfüllen, darunter 
fallen. Der Ausschuß hielt diese Erweiterung im 
Hinblick auf die besonderen wirtschaftlichen Ver-
hältnisse jener Zeit für erforderlich. 

Artikel 5 

Übergang schwebender Verfahren 
Diese Bestimmung regelt die weitere Behand-

lung schwebender Verfahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes. 

Artikel 6 ' 

Anfechtung früherer Disziplinarverfügungen 
Diese Vorschrift soll die Behandlung von Diszi-

plinarverfügungen (Warnung, Verweis und Geld-
buße) aus der Zeit vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes regeln. Sie erfaßt in erster Linie Länder-
beamte, die in den Bundesdienst übergetreten 
sind, ferner Beamte, die, seit sie Bundesbeamte 
geworden sind, eine Disziplinarverfügung erhiel-
ten und denen Artikel 19 (4) des GG das Recht auf 
eine gerichtliche Entscheidung gibt. Nicht erfaßt 
werden von dieser Vorschrift die rechtskräftig ab-
geschlossenen Verfahren des 3. Reiches, deren Be-
handlung, soweit es sich um Disziplinarverfahren 
handelt, die Art. 7 und 8 regeln. Disziplinarver-
fügungen aus der Zeit des 3. Reiches können 
dagegen nur im Wiedergutmachungsverfahren 
beseitigt werden. Es wäre unzweckmäßig, dafür 
dieses umständliche Wiederaufnahmeverfahren in 
Gang zu setzen. 

Nach Art. 6 erhält das Beschwerderecht an das 
Bundesdisziplinargericht nur der Beamte, der vor-
her schon alle Beschwerdemöglichkeiten ergriffen 
hat. Würden es auch die übrigen erhalten, welche 
die ihnen bisher schon gegebenen Beschwerde-
möglichkeiten gar nicht ausgeschöpft haben, so 
wäre das eine unangebrachte Begünstigung. 

Artikel 7 

Wiederaufnahme früherer Verfahren 
Die Bestimmung des Art. 7 ist erforderlich, weil 

bisher die für eine Wiederaufnahme solcher Ver-
fahren erforderlichen Vorschriften fehlen.. Auf 
Grund der neuen Rechtslage wird eine solche Vor

-

schrift aber benötigt. Der jetzige Absatz 2 ermäch-
tigt den Bundesdisziplinarhof, in einem Wieder-
aufnahmeverfahren nach § 117 die Sache bereits 
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für das Zulassungsverfahren an eine Bundes-
disziplinarkammer zu verweisen. Im übrigen nur 
redaktionelle Änderungen. 

Artikel 8 

Wiederaufnahme politisch beeinflußter 
Disziplinarverfahren 

Diese Vorschrift regelt die Wiederaufnahme von 
Disziplinarstrafen aus der nationalsozialistischen 
Zeit, wenn diese übermäßig hart waren oder für 
Vergehen verhängt wurden, die aus politischen 
Gründen begangen worden sind. Materiell hat der 
Ausschuß an der Regierungsvorlage nichts ge-
ändert. Die Erweiterung des Personenkreises 
wurde in Art. 9 geregelt. 

Artikel 9 

Wiederaufnahme von Disziplinarverfahren 
gegen andere Personen 

Diese Vorschrift gewährt auch anderen Beamten 
die Wiederaufnahmemöglichkeiten nach den Arti-
keln 7 und 8. Die Einbeziehung der Berufssoldaten 
usw. ist nicht erforderlich, weil sie nicht dem 
Dienststrafrecht unterlagen. 

Artikel 10 

Oberste Dienstbehörde und Einleitungsbehörde 
in besonderen Fällen 

Die Vorschrift bestimmt, wer als oberste Dienst-
behörde zu gelten hat für jene Wartestands- und 
Ruhestandsbeamten, die ihre Bezüge vom Bund 
erhalten, obwohl sie keine Bundesbeamten sind 
oder gewesen sind. Abs. 3 ist erforderlich, weil 
die Frage für diesen Personenkreis besonders ge-
regelt ist. 

Artikel 11 

Verlust der Rechte aus dem Gesetz nach Art. 131 
des Grundgesetzes 

Diese Vorschrift bestimmt in Abs. 1, daß durch 
eine Entfernung aus dem Dienst oder die Ab-
erkennung des Ruhegehaltes auch die Rechte aus 
dem Gesetz zu 131 GG verloren gehen. Die Vor-
schrift bezweckt, die Parallelität zweier Diszipli-
narverfahren zu vermeiden. Gemäß § 9 des Ge-
setzes zu Artikel 131 GG kann ein förmliches 
Disziplinarverfahren auf Bundesebene durchge-
führt werden, während im übrigen das Disziplinar-
verfahren Angelegenheit des jeweiligen Dienst-
herrn ist. 

Absatz 2 bestimmt die Rückwirkung dieser Vor-
schrift. Diese ist erforderlich, um zu verhindern, 
daß ein Beamter nur deshalb Bezüge nach dem 
131er Gesetz erhält, weil sein Dienstherr unter-
gegangen ist. Wäre dies nicht geschehen, hätte 
die Entfernung aus dem Dienst auch den Verlust 
aller Versorgungsbezüge zur Folge gehabt. Es 
erscheint darum angebracht, diese Beamten so zu 
behandeln, wie jene, welche nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes durch ein Disziplinarverfahren aus 
dem Dienst entfernt werden. 

Artikel 12 
Gnadenrecht 

Die Vorschrift bringt eine Erweiterung des dem 
Bundespräsidenten nach § 104 zustehenden Gna-
denrechtes. Diese Ausdehnung ist erforderlich im 
Hinblick auf frühere Reichsbeamte, Richter, Ver-
sorgungsbeamte, Berufssoldaten der früheren 
Wehrmacht und berufsmäßige Angehörige des  

früheren RAD, welche vom § 104 nicht miterfaßt 
werden. Durch diese Vorschrift soll sichergestellt 
werden, daß auch für diese Personen eine Gnaden-
instanz gegeben ist. 

Artikel 13 

Aussagegenehmigung 
Diese Bestimmung soll sicherstellen, daß jemand 

zuständig ist, um jene Beamte, die keinen Dienst-
vorgesetzten haben, wie z. B. viele 131er, von der 
Pflicht zur Amtsverschwiegenheit zu entbinden. 

Die vom Ausschuß beschlossene Fassung ist 
keine inhaltliche Änderung, sondern nur einfacher 
und kürzer als die Regierungsvorlage. 

Artikel 14 

Folgen der Verurteilung durch ein nichtdeutsches 
Gericht 

Art. 14 regelt die Behandlung jener Fälle, in 
denen in den vergangenen Jahren Beamte durch die 
Urteile nichtdeutscher Gerichte mit Zuchthaus 
oder Gefängnis von einem Jahr oder länger be-
straft wurden, weil diese Urteile nicht die be-
amtenrechtlichen Folgen des § 53 DBG nach sich 
gezogen haben und folglich das Beamtenverhältnis 
nicht kraft Gesetzes beendet wurde. 

Diese Urteile nichtdeutscher Gerichte können 
aber nicht behandelt werden wie Urteile deut-
scher Strafgerichte, sondern es muß in allen Fällen 
geprüft werden, ob die betreffende Tat nach deut

-

schem Recht und unter Berücksichtigung beamten-
rechtlicher Maßstäbe zur Entfernung aus dem 
Dienst geführt hätte. § 133 dieses Gesetzes ist 
folglich nicht anwendbar. Es .ist vielmehr in einem 
gegebenenfalls durchzuführenden Disziplinarver-
fahren selbständig zu prüfen, ob ein Disziplinar-
vergehen vorliegt, das die Entfernung aus dem 
Dienst rechtfertigt. Die Vorschrift des Absatzes 1 
will sachlich ungerechtfertigte Nachzahlungen von 
Gehältern bis zur Entscheidung des Disziplinar-
gerichts verhindern. Absatz 2 bestimmt, daß im 
Falle einer Nachzahlung entsprechend § 55 (7) 
DGB ein in .der rückliegenden Zeit bezogenes 
Arbeitseinkommen angerechnet wird. 

Absatz 3 bestimmt, daß die Regelung der Ab-
sätze 1-2 auch auf die Urteile der deutschen 
Spruchgerichte in der britischen Besatzungszone 
Anwendung findet. Nach eingehender Beratung 
hielt der Ausschuß die Einbeziehung dieser Urteile 
für angebracht, obwohl man sich bewußt war, daß 
diesen Urteilen nicht die gleiche Bewertung wie 
den strafgerichtlichen Urteilen der ordentlichen 
Strafgerichte zukommt, 'weil Idas Verfahren 
wesentlich vereinfacht ist und nicht die Sicherheit 
einer sorgfältigen Prüfung besteht. 

Absatz 4 bestimmt, daß diese Vorschriften auch 
auf weitere öffentlich-rechtlich Bedienstete (131er) 
Anwendung findet. 

Artikel 17 

Inkrafttreten 
Der 1. Oktober 1952 wurde als Tag des Inkraft-

tretens gewählt im Hinblick auf die Fristen, 
welche damit in Lauf gesetzt werden. Der Art.12 
soll jedoch sofort in Kraft treten, da eine große 
Zahl von Gnadenfällen vorliegt. 

Bonn, den B. Juli 1952 
Bodensteiner 

Berichterstatter 
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Anlage 2 zum Stenographischen Bericht der 228. Sitzung 

Z weiter Bericht 
des Untersuchungsausschusses zur 

Prüfung der im Raume Bonn vergebenen Aufträge 
(42. Ausschuß)  

gemäß Antrag der Fraktion der SPD 

- Nrn. 3626, 523, 2275 der Drucksachen - 

Berichterstatter: Abgeordneter Graf von Spreti 

A. Einleitung 

Die Auflage: 

In der 152. Sitzung am 14. Juni 1951 hat der 
Bundestag den Ersten Bericht des Untersuchungs-
ausschusses zur Prüfung der im Raume Bonn ver-
gebenen Aufträge — Nr. 2275 der Drucksachen — 
entgegengenommen. Dieser Ausschuß hat sich seine 
Aufgabe streng nach der Drucksache Nr. 523 gestellt. 
Es ist daher Sache des Untersuchungsausschusses 
gewesen, den Zweiten Bericht im gleichen Rahmen 
der ihm gestellten Aufgabe zu halten. 

Während der Erste Bericht sich mit den Bauten, 
die zur Unterbringung von Bundesorganen dienen, 
beschäftigte, werden in dem hier vorliegenden 
Zweiten Bericht diejenigen Bauten untersucht, die 
im Raume Bonn für die Besatzungsmacht er-
stellt wurden. 

Verfahren: 

Es wurden insgesamt weitere 15 Sitzungen ab-
gehalten, davon 10 öffentliche und 3 Ortsbesichti-
gungen, nämlich im Haus Deichmannsaue, in Wah-
nerheide und im Hotel Düsseldorfer Hof. Dem 
Ausschuß lagen umfangreiche Akten und Schrift-
stücke vor, teils zum Studium der Zusammenhänge, 
teils zur Ergründung der Wahrheitsbeweise auf 
Grund der Zeugenaussagen. 

Als Beweismittel haben dem Ausschuß gedient: 

a) Die Vernehmung folgender Zeugen: 
Staatssekretär Dr. Wandersieb 
Ministerialdirektor Dr. Rühl 
Ministerialrat Dr. Fütterer 
Ministerialrat Dr. Schornstein 
Oberbaurat Schlösser 
Oberregierungsrat Schiffers 
Oberregierungsrat Dr. Becker 
Dipl. Ing. Weiß 
Oberinspektor Offermann 
Baudirektor Maß 
Stadtbaurat a. D. Blanck 
Professor Werner Harting 
Professor Hebebrand 

Dipl. Ing. Schlempp 
Architekt Sander 
Baurat a. D. Nolte 
Frl. Dipl. Ing. Groth 
Stadtbaurat Porth 
Hotelpächter Zörnack 
Kaufmann H. Schlüter, sen. 
Kaufmann H. Schlüter, jun. 
Kaufmann Klaus Jonas 
Tischlermeister Hansjoachim Ellenson 
H. Klaus Mikoleit 
H. Blumenberg 
Frau Anneliese Holl 
H. Willi Eschenbeck 

b) Die Auskunft von Sachverständigen der In-
dustrie- und Handelskammer, Abteilung Be-
herbergungswesen, Köln, und der Hand-
werkskammer Köln 

c) Die Vorlage der Akten und Schriftstücke laut 
Anlage 1, Seite 10393. 

B. Allgemeines 

Der historische Stand: 

Organisation: 
Auf Grund der Schlangenbader Beschlüsse wurde 

von den Alliierten den deutschen Stellen der Auf-
trag gegeben, in Bonn und Umgebung zur Unter-
bringung der Behörden der Hohen Kommissare 
Raum zu schaffen. Diese Aufgabe wurde damals 
vom Finanzneubauamt Bonn übernommen. Die 
gesamten Bauvorhaben der Alliierten im Raume 
Bonn waren verwaltungsmäßig von den Englän-
dern als der zuständigen Besatzungsmacht abzu-
wickeln. Am 7. Juli 1949 fand eine Besprechung 
zwischen dem britischen Generalmajor Bishop und 
dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfa-
len Arnold statt, bei welcher Zuständigkeit und 
Befugnisse genau abgegrenzt wurden. Am 10. Juli 
wurde erstmalig eine Weisung für den Ausbau des 
Rheinhotels Dreesen erteilt. 

Am 12. Juli 1949 wurde das Büro Bundeshaupt-
stadt durch einen Erlaß (Anlage 2) als gemeinsame 
Dienststelle des Ministerpräsidenten und des Mini-
sters für Wiederaufbau des Landes Nordrhein- 
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Westfalen eingerichtet. In diesem Erlaß wurden die 
Funktionen des Büros hinsichtlich seiner materiel-
len Zuständigkeit und formell hinsichtlich seines 
Verhältnisses zum Regierungspräsidenten in Köln, 
zum Staatshochbauamt in Bonn, zum Finanzneu-
bauamt in Bonn sowie zu den Bewilligungsstellen 
für den Volkswohnungsbau abgegrenzt. 

Damit wurde ein vorher gültiger Erlaß vom 9. 
Mai 1949 abgelöst und die Voraussetzung für die 
speziellen Aufgaben der Einrichtung des Sitzes der 
Obersten Bundesbehörden gegeben. Das Büro Bun-
deshauptstadt wurde damit praktisch die Außen-
stelle der genannten Ministerien im Raume Bonn 
und erhielt somit die Stellung eines Staatshochbau-
amtes und einer Vorprüfungsstelle für die Bewilli-
gung von Wohnungsbauvorhaben. 

In einem Schreiben des Head Quarters Land 
Nordrhein-Westfalen, Finance-Officer wird in der 
Ziffer 3 mit folgendem Vermerk 

„Die anfallenden Arbeiten in Verbindung mit 
diesem Projekt werden durch das Wiederauf-
bau-Ministerium und nicht, wie sonst üblich, 
durch die Army Services ausgeführt." 

mitgeteilt, daß diese Zuständigkeit von den Royal 
Engeneers auf das Büro Bundeshauptstadt über-
geht. Diese letztere Abmachung zwischen den bri-
tischen Stellen und dem Finanzministerium des 
Landes Nordrhein-Westfalen wurde dem Büro 
Bundeshauptstadt am 24. August 1949 zur Kennt-
nis gebracht. Auf alliierter Seite stand den deut-
schen Behörden nach den Beschlüssen der Botschaf-
ter-Konferenz der Alliierten in London eine soge-
nannte Administrationsstelle der Alliierten Hohen 
Kommission im Raume Bonn gegenüber. Diese 
Dienststelle, deren Leiter Brig. Montague war, 
stellte am 15. Juli 1949 die ersten Anforderun-
gen in schriftlicher Form auf Umbau verschie-
dener Gebäude. 

In diesem Schreiben wurden zum ersten Mal 
folgende Bauvorhaben genannt: 

Hotel Düsseldorfer Hof 
Parkhotel Drachenfels 
Villa Friede 
Rhein-Terassenhotel 
Hotel Dreesen 
Hotel Petersberg 
Haus Deichmannsaue. 

Durch die Beschlüsse der Länderministerpräsi-
denten und durch die damals noch bevorstehende 
Abstimmung im Bundestag über den Bundessitz 
bestanden gewisse unterschiedliche Auffassungen, 
ob die Unterbringung der Behörden im Bonner 
Raum provisorisch oder für längere Dauer zu ge-
schehen habe. Außerdem war zu dieser Zeit noch 
keine Übersicht darüber vorhanden, in welcher 
Weise die Hohen Kommissare den Aufbau ihrer 
Behördenorganisation vornehmen würden, ein Um-
stand, der die Notwendigkeit des Improvisierens 
noch erhöhte und eine mehrmalige Änderung der 
Zweckbestimmung der ausgesuchten Bauobjekte be-
dingte. 

Organisation des Büros Bundeshauptstadt: 
Das Büro Bundeshauptstadt mußte durch Zeit-

druck und häufige Dispositionsänderungen er-
schwerten Situationen Rechnung tragen und hat 
daher die Aufgabengebiete aufgegliedert, um eine 
rasche Abwicklung zu garantieren. Es hatte folgen-
den Aufbau: 

Abteilung I: 

Leitung: Ministerialdirektor Dr. Wandersieb 

AR Gorris 
Quartieramt: Dr. Splett, Information: 

Ass. Zilliken, Soziale Fragen : Körner, 
Preisüberwachung: Dörfer, Beschaf-
fung: ORR  Dr. Becker,  Verwaltung: Meyer. 

Abteilung II: 

Leitung: Ministerialdirektor Dr. Rühl 
MR Dr. Fütterer 	 ORR Peters 

Raum- und Bauplanung: Stadtbaurat a. 
D. Blanck, Baudirektion : Baudirektor Maß, 
Landeswohnungsstelle: LGr Schiffers. 

In diesem aufgezeigten Verteilungsschema lastete 
das Hauptgewicht auf der Raum- und Bauplanung 
in der Abteilung des Herrn Ministerialdirektors Dr. 
Rühl und insbesondere auf der Beschaffungsstelle 
in der Abteilung des Herrn Ministerialdirektors 
Dr. Wandersieb. 

Vergabe: 

a) organisatorisch: 
Die architektonischen Aufgaben, also die rein 

planerischen Aufgaben wurden dem Stadtbau

-

rat a. D. Blanck übertragen, während die Durch-
führung der, Bauarbeiten in den Händen des 
Baudirektors Maß lag. Letzterem stand Ober-
baurat Kohlenbach zur Seite. 

Unter anderem hatte Blanck die Aufgabe, 
unter den sich anbietenden Architekten nur die 
wirklich qualifizierten auszuwählen, die neben 
der planerischen Tätigkeit auch in der Lage sein 
mußten, eine Bauleitung zu übernehmen. Der 
Zeitdruck führte dazu, daß diesen Herren eine 
erhebliche Selbständigkeit und Entscheidungs-
freiheit eingeräumt wurde. 

Blanck hat alle Verhandlungen mit den Alli-
ierten über bauliche Belange Maß überlassen; 
nur in Einzelfällen hat er sie unmittelbar ge-
führt. Nach seinen eigenen Angaben hat er es 
als seine Hauptaufgabe angesehen, unter der 
Vielzahl von Architekten koordinierend tätig 
zu sein. Er hat seine Tätigkeit auch nach seinen 
eigenen Aussagen lediglich als „Unterstützung" 
des Zeugen Maß nach der planerischen Seite 
hin aufgefaßt. Seine Anstellung beruhte auf 
einem Vertrag als freischaffender Architekt für 
einen Zeitraum von vier Monaten, der dann 
von Monat zu Monat auf 8 Monate verlängert 
wurde. Nach seinem Ausscheiden als Werkver-
trags-Architekt hat er die von ihm bereits be-
gonnene Planung des Hotels Godesberger Hof 
als freischaffender Architekt weitergeführt; er 
übernahm außerdem noch die Wohnbauprojekte 
Friesdorf und Birlinghofen. Um diese Aufträge 
hatte er sich bemüht und bekam sie dann auch 
als Planer von dem allein zuständigen Auf-
traggeber, Dr. Wandersleb, übertragen. Die 
Honorierung dieser Arbeiten wurde gegenüber 
dem Werksvertrag genau abgegrenzt. 

Die Leitung der Baudirektion lag in den Hän-
den des Zeugen M a  B.  Dieser bestellte zu sei-
nem Vertreter den Oberbaurat Kohlenbach, 
einen Beamten, den er — der freischaffende Ar-
chitekt — als sein „Gegenstück" bezeichnete. 
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Die erste Kenntnis von den Großbauvorhaben 

im 'Raume Bonn hat Maß von dem ihm be-
kannten Zeugen Schlempp (vergl. Seite 8) er-
halten. Er wurde seinerzeit telefonisch zu einer 
Besprechung der für den Raum Bonn zuständi-
gen Stellen zugezogen. Das Bauvorhaben be-
stand, wie er nach Kenntnisnahme meinte, in 
einer einmaligen kurzen Stoßarbeit, die nur mit 
den Methoden eines freischaffenden Architekten 
durchgeführt werden konnte. Wegen einer ein-
maligen Aufgabe aber wollte Maß seinen Be-
ruf als freischaffender Architekt nicht aufge-
ben und wurde daher nach einem vereinbarten 
Honorar bei einer werkvertraglichen, monatli-
chen Pauschalvergütung eingestellt. Entgegen 
seiner ursprünglichen Annahme hat sich dann 
aber die vorgesehene Zeit von drei Monaten 
auf ein Jahr verlängert bis zur Übertragung 
der Aufgaben auf das Finanzneubau-Amt. 

Maß war der Ansicht, daß die Durchführung 
der Bauten nur durch Berufskollegen möglich 
ist, die ein leistungsfähiges Büro aufweisen kön-
nen und der gestellten Aufgabe auf Grund ihrer 
Fachkenntnisse und auch charakterlich und per-
sönlich gewachsen sind. Aus diesem Grunde hat 
Maß eine Einschaltung des BDA (Bund Deut-
scher Architekten) bei der Auswahl der Archi-
tekten abgelehnt, weil der BDA keinerlei Ver-
antwortung hätte übernehmen und weil er 
selbst bei einem Versagen des einen oder des 
anderen Architekten sich als leitender Architekt 
niemals durch eine Berufung auf den BDA hätte 
entlasten können. Es bestand daher zwischen 
der Berufsorganisation der Architekten und 
dem Büro Bundeshauptstadt eine gewisse Span-
nung, insbesondere da die Auftragsvergabe auf 
Anordnung des Zeugen Blanck über das ganze 
Bundesgebiet gestreut werden sollte, entgegen 
dem Wunsch des BDA, der die Fachkräfte nur 
aus dem Raum Bonn und dem Land Nordrhein

-

Westfalen heranziehen wollte. 
Beim Hotel Petersberg wurde in Anbetracht 

der späteren Wiederverwendung des Hauses 
durch die Eigentümerin, die Firma Ferdinand 
Mühlens, Köln („4711"), der zuständige Haus-
architekt mit eingeschaltet. 

Im Büro des Herrn Maß waren zunächst nur 
ein Architekt und eine Sekretärin beschäftigt, 
später drei Techniker und eine weibliche Ar-
beitskraft. 

Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst des 
Büros Bundeshauptstadt ist Herr Maß an 
Besatzungsbauten nicht mehr weiter beschäf-
tigt worden. Er hat lediglich an dem Wohnungs-
bauprogramm „Neue Heimat" gearbeitet. 

Zusammenfassend ist bei der Betrachtung der 
Aufgaben der zwei genannten Abteilungsleiter 
festzustellen, daß Planung und Baudurchfüh-
rung genauestens abgegrenzt waren und daß 
der allein zuständige Disziplinarweg nur zu Dr. 
Rühl bzw. zu Dr. Wandersieb führte. 

b) materiell: 

Eine dritte ausführende Gruppe, die diesen 
Untersuchungsausschuß besonders beschäftigt 
hat, ist die Beschaffungsstelle, geleitet von Ober-
regierungsrat Dr. Becker. 

Die Aufgaben der Beschaffungsstelle waren 
— was die Möblierung betrifft — nicht durch  

schriftliche Richtlinien festgelegt; es war Herrn 
Dr. Becker nur auf Grund von Anweisungen 
der Alliierten oder über die Baudirektion das 
Niveau bekanntgegeben worden. Das Bestreben 
Dr. Beckers war, für die Ausstattung der Räume 
nach Möglichkeit Fertigmöbel und Einrichtungs-
gegenstände aus Serienfabrikation zu verwen-
den, die den gestellten Ansprüchen und auch 
den internationalen Maßstäben entsprachen, und 
die Aufträge über das ganze Bundesgebiet zu 
streuen. Der Arbeitsstab, der ihm für seine 
Aufgaben zugestanden worden war, war nur 
klein, insbesondere wenn das starke Arbeits-
tempo bei den parallel laufenden Aufträgen 
(Umbau und Einrichtung) in Rechnung gestellt 
wird. Diese Arbeit wurde anfangs dadurch er-
schwert, daß zunächst noch von seiten der Alli-
ierten Bestellungen vorgenommen wurden, 
während alle Beschaffungsmaßnahmen später 
in die ausschließliche Zuständigkeit der Beschaf-
fungsstelle übergingen. Die häufige Verände-
rung der Zweckbestimmung hat der Beschaf-
fungsstelle viel mehr Arbeit aufgebürdet, weil 
sie die Gebäude für jeweils neue Verwendungs-
zwecke einrichten mußte. Es sind daher zwi-
schen der Beschaffungsstelle und den bauaus-
führenden Organen mitunter Spannungen ent-
standen, die bei verschiedenen Einzelobjekten 
zutage traten. Die Auftragserteilung an die Be-
schaffungsstelle erfolgte zum Teil mündlich 
durch Dr. Wandersleb und in Fühlungnahme 
mit Maß, teils — z. B. bei den Objekten Dree-
sen, Petersberg und Deichmannsaue — un-
mittelbar durch die englische Dienststelle. Wei-
tere Aufträge — wie beim Hotel Düsseldorfer 
Hof und beim Hotel Kölner Hof — wurden 
durch unzuständige Stellen erteilt, wie durch 
sogenannte „Erkundungen" der Beschaffungs-
stelle an Ort und Stelle festgestellt wurde. 
Außerdem hat die Beschaffungsstelle Aufträge 
erteilt, deren Notwendigkeit sie gleichfalls erst 
an der Baustelle feststellen konnte, 

Von der direkten Erteilung der Anweisungen 
an Dr. Becker bezüglich der Objekte Dreesen, 
Petersberg und Deichmannsaue war Dr. Wan-
dersleb unterrichtet. Dr. Becker brauchte daher 
seine vorgesetzte Dienststellle nicht noch einmal 
formal von diesen direkt erteilten Aufträgen 
zu verständigen. 

Den deutschen Stellen stand nach Vereinba-
rung mit den Alliierten nur die englische Stelle 
gegenüber, und zwar als Verhandlungspartner 
Brig. Montague, Mr. Nicholson und Mr. Ellis. 
Während die alliierte Seite in ihren Wünschen 
und Anordnungen anfangs etwas großzügig han-
delte, trat ab 1. April 1950 durch die Aufstel-
lung eines eigenen Haushaltsplans eine stärkere 
Sparsamkeit ein. Leider mußte jedoch der Aus-
schuß bemerken, daß hier nicht immer die glei-
che Einstellung bei allen Alliierten herrschte. 
Ihr Haushalts- und Rechnungswesen veranlaßte 
die zuständigen Engländer dazu, den deutschen 
Stellen eine ganz genaue Richtlinie über Aus-
führung und Vergabe zu geben, die einer Ver-
dingungsordnung im deutschen Sinne entsprach 
(siehe Anlage 3, Seite 10396). 

Neben dem Büro Bundeshaupstadt bestand 
schon vorher und später als Feststellungsbe-
hörde das Finanzneubau-Amt in Bonn, das den 
Auftrag hatte, nun in die Rechnungsprüfung 
entsprechend den Requisitionsbestimmungen auf 
Grund der finanztechnischen Anweisung Nr. 111 
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einzutreten (Anlage 4, S. 10403). Der Leiter dieser 
Behörde war zuerst Baurat Feld und vom 10. Ok-
tober 1949 bis Ende Januar 1950 Oberbaurat 
Schlösser. Er hatte zunächst die Anweisung, die 
Ausgaben, die von dem Büro Bundeshauptstadt 
getätigt worden waren, auf ihre Rechtmäßigkeit 
zu überprüfen und kassentechnisch abzuwickeln. 
Ab 27. Januar 1950 wurde Schlösser ermäch-
tigt, die gesamte Baudurchführung in eigener 
Zuständigkeit zu übernehmen. Die Auftragser-
teilung erfolgte meistens, da es sich um Um-
bauten handelte, bei einer örtlichen Begehung 
durch die Architekten-Vertreter, Vertreter des 
Büros Bundeshauptstadt unter Hinzuziehung des 
mit der örtlichen Bauleitung beauftragten 
Architekten, wobei abschließend generell gesagt 
werden kann, daß sämtliche Bauten auf aus-
drücklichen alliierten Befehl zurückzuführen 
sind. Die Verschiedenheit der Auffassungen bei 
der Auftragsverteilung zwischen den amerika-
nischen und deutschen Stellen hat die Zusam-
menarbeit etwas getrübt, da diese von einem 
anderen System der Vergabe ausgehen, das in 
USA gebräuchlich ist (General-Unternehmer, die 
ihrerseits Sub-Unternehmer engagieren). Allein 
verantwortlich waren die britischen Stellen. Von 
allen zuständigen Persönlichkeiten wird immer 
wieder die Korrektheit der britischen Aufsichts-
behörde anerkannt. Bedauerlicherweise haben, 
was jedoch nur aus der Zoneneinteilung zu ver-
stehen ist, die anderen Alliierten auch noch 
eigene Baubüros unterhalten, ein Umstand, der 
manchmal zur Erschwerung der Arbeiten ge-
führt hat. Bei der Auftragserteilung gab es 
auch Differenzen zwischen den deutschen und 
englischen Stellen, da die deutschen Stellen viel-
fach die Auffassung vertraten, daß die Anord-
nungen zu weitgehend seien und den provisori-
schen Charakter der Ausführungen, was Raum 
und Einrichtung betrifft, überschritten, Der 
oberste Leiter des Büros Bundeshauptstadt, 
Ministerialdirektor Dr. Wandersleb, hat ein-
mal dem Brig. Montague in einem Brief mitge-
teilt, daß er nur auf schriftlichen Befehl den 
Anforderungen Folge leisten werde, was in 
diesem bestimmten Falle auch zu einem Kom-
promiß geführt hat. Dies ist ein Beweis, daß die 
Auffassung, ein von alliierter Seite mit einigem 
Nachdruck geäußerter Wunsch sei einem Be-
fehl gleichzusetzen, falsch war. Auf englischer 
Seite wurden diese Wünsche nämlich keines-
wegs als unabänderliche Befehle empfunden, 
was sich z. B. auch bei den Bauten der Eng-
lischen Hochkommission in der Wahner Heide 
bewiesen hat. Im Gegensatz dazu hat im Fall 
Haus Deichmannsaue die dabei tätige Arbeitsge-
meinschaft der Architekten es verstanden, die 
Wünsche der Alliierten als Befehle auszulegen. 
Dadurch wurde Dr. Rühl veranlaßt, über Dr. 
Wandersieb auf die korrekt arbeitende Beschaf-
fungsstelle einzuwirken, sie möge sich dem ame-
rikanischen Befehl fügen. Diesem Wunsch hat 
Dr. Wandersieb gegen die protestierende Hal-
tung der Beschaffungsstelle entsprochen. Damit 
stützte er Dr. Rühl, dessen Bestreben dahin 
ging, durch eine bestimmte Stilentwicklung eine 
einheitliche Note im Bonner Raum zu errei-
chen. Im Gegensatz dazu trat Dr. Becker vor 
allem für eine möglichst sparsame Gestaltung 
und Einrichtung der Bauten ein. Dr. Wandersieb 
vertrat vor dem Ausschuß die Meinung, daß es 
sich z. B. im Falle Haus Deichmannsaue weni-
ger um ein Streben der Frankfurter Architekten 

nach einer Honorareinnahme handelte als viel-
mehr um einen Kampf um ihren künstlerischen 
Ruf. Diese Charakterisierung ist insofern von 
Wichtigkeit, als der Zeuge Dr. Wandersleb, wie 
er selbst sagte, als Beamter stärker auf der 
Seite des Dr. Becker stand. 

Durch die Zeugenvernehmung wurde festge-
stellt, daß sich auf den Bauplätzen sogenannte 
„Bauläufer" in großer Zahl aufhielten, das sind 
deutsche Angestellte alliierter Dienststellen, die 
ihrerseits versuchten, die Wünsche ihrer unmit-
telbaren Vorgesetzten anzubringen bzw. diese 
noch zu vergrößern; überhaupt müssen die viel-
fachen Versuche von Angestellten aus niederen 
Verantwortungsbereichen der alliierten Dienst-
stellen beklagt werden, ihren Einfluß bei der 
Vergebung und Durchführung der Arbeiten gel-
tend zu machen. 

C. Einzelobjekte: 

Die Objekte sind in 3 Gruppen zusammenzu-
fassen: 

Wohnungsneubauten JOINT, ZECO und Hohe. 
Kommission, darunter insbesondere 

Friesdorf 
Marienforstertal 
Rigal 

Biirobauten: 
Hotel Dreesen 
Hotel Petersberg 
Haus Deichmannsaue 
Schloß Birlinghofen 

Hotelbauten: 
Rheinterassenhotel 
Hotel Kaiserhof 
Hotel Godesberger Hof 
Hotel Rheinland 
Hotel Kölner Hof 
Hotel Margaretenhof 
Redoute 

Zu der Ausarbeitung des Programms JOINT (623 
Wohnungseinheiten für die belgische Besatzungs-
macht) und ZECO (490 Wohnungseinheiten für die 
Zusammenführung britischer Dienststellen im 
Raume Wahner Heide) wurden auf Vorschlag des 
BDA namhafte Architekten benannt, welche in 
einem Ideenwettbewerb Pläne ausarbeiteten, die 
dann von einer gemischten Kommission begutach-
tet zur Auswahl kamen. Erleichternd kommt in 
diesem Zusammenhang in Betracht, daß bereits ein 
Besatzungswohnungsprogramm „Union" mit 800 
Wohnungseinheiten bestand, welches zur Unter-
bringung von Offizieren der belgischen Besatzungs-
macht, sowohl der Armee als auch der Verwal-
tungsdiensstellen, diente. Dieses Programm UNION 
diente als Erfahrungsgrundlage für das Programm 
JOINT, das im Zusammenhang mit der Verlegung 
der Belgier aus dem Raume Bonn ausgearbeitet 
wurde. Ganz allgemein kann festgestellt werden, 
daß sich die belgische Besatzungsmacht deutschen 
Einwendungen gegenüber verständnisvoll verhal-
ten hat. Auf Grund dieser Einwendungen wurde 
nämlich das Programm JOINT so gestaltet, daß 
es den deutschen Verhältnissen angepaßt war, ins-
besondere im Hinblick auf die spätere Verwen-
dung der Baulichkeiten für deutsche Zwecke. Bei 
den Verhandlungen zeigten gerade die Belgier ein 
besonderes Verständnis für die vorgebrachten 
Wünsche auf Reduzierung der Wohngröße und auch 
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des Standards. Im übrigen hat man bei diesem 
Programm, was die Auswahl des Geländes und 
die Grundstückgrößen je Hauseinheit betrifft, den 
deutschen Stellen ziemlich freie Hand gelassen, wo-
durch verhältnismäßig günstiges Gelände ausge-
wählt werden konnte, so daß die Gärten auch den 
späteren deutschen Bedürfnissen entsprechen dürf-
ten. 

Die Finanzierungshöhe dieses Programms be-
läuft sich auf 623 Wohnungen mit insgesamt 
31 652 345 DM Baukosten. Im einzelnen handelt 
es sich um: 

330 Offizierswohnungen und 
293 Unteroffizierswohnungen 

Zusammen reine Baukosten: 	24 792 477 DM. 
dazu: 

Erschließungen 	 2 602 321 „ 
Außenanlagen 	 2 296 391 „ 
Nebenkosten 	 1 961 156 „  

Zusammen (ohne Grunderwerb) 	31 652 345 DM. 

Das Programm wurde durch das Land Nord-
rhein-Westfalen vorfinanziert, und es war geplant, 
die Finanzierung später auf den Bundeshaushalt 
zu übernehmen. Die vorbereitenden Verhandlun-
gen über das Programm JOINT wurden vom Wie-
deraufbauministerium in Düsseldorf mit dem stell-
vertretenden britischen Landeskommissar geführt. 
Die Regierungsstellen von Nordrhein-Westfalen 
haben sich des öfteren gegen übertriebene Anfor-
derungen in bezug auf Bauvolumen und Standard 
gewehrt. Eine Klärung der Situation wurde dann 
in einer Verhandlung in Düsseldorf bei dem stell-
vertretenden Landeskommissar erreicht, bei der 
auf deutscher Seite der Wiederaufbauminister von 
Nordrhein-Westfalen mit seinen Mitarbeitern, auf 
britischer Seite die Mitarbeiter des stellvertreten-
den Landeskommissars anwesend waren. Als all-
gemeines Verhandlungsergebnis ist festzustellen, 
daß die bauliche Ausführung des Programms 
JOINT gegenüber dem Programm „UNION" fühl-
bar reduziert ist. Es erfolgte darauf eine schrift-
liche Bestätigung des Landeskommissars, daß eine 
bestimmte Anweisung vorläge und sich die Wie-
derholung eines Befehls erübrige; es war nämlich 
im Einvernehmen mit General Bishop eine Anwei-
sung des Stabschefs erfolgt. 

Die deutschen Stellen haben sich die in den Ver-
handlungen mit den Belgiern gewonnenen Er-
fahrungen bei ihren späteren Verhandlungen mit 
den Engländern zunutze gemacht. Es konnte in 
diesen Verhandlungen auch erreicht werden, daß 
eine spätere Teilbarkeit der Wohnungen in den 
Grundrissen vorgesehen wurde. 

Es muß festgestellt werden, daß bestimmte 
Raumansprüche des Programms JOINT zwar an-
gesichts der großen Raumnot in Deutschland eine 
gewisse Verwunderung hervorgerufen haben, daß 
aber insbesondere in Anbetracht der Typisierung 
der Wohnungen an den ursprünglichen Forderun-
gen nicht festgehalten worden ist und entgegen 
dem Muster UNION durch Verzicht auf Zentral-
heizungsanlagen in den Unteroffizierswohnungen 
beträchtliche Abstriche gemacht werden konnten. 

ZECO (Zonal Executive and Control Office) 
Am 2. August 1949 kündigte General Bishop 

dem Ministerpräsidenten Arnold das Programm 
ZECO an. Dieses Programm stand in einem recht  

erheblichen Gegensatz zum Programm JOINT, bei 
welchem von seiten der Briten von vornherein die 
meisten Forderungen festgelegt wurden, aber durch 
die lange Verhandlungszeit Kompromisse geschlos-
sen werden konnten. Die Verhandlungen dauerten 
von November 1949 bis März 1950. Die Anforde-
rungen der Engländer waren im Vergleich zu den 
beiden ersten Programmen sehr hoch. Insbesondere 
sollte jedes Haus individuell gebaut und eingerich-
tet sein und eine verhältnismäßig große Wohn-
fläche umfassen. Das Programm ZECO sollte auch 
die Wohnungen für die höheren Beamten der bri-
tischen Hochkommission bereitstellen und insoweit 
einer Ausstattung für Angehörige einer Botschaft 
entsprechen. Die Engländer hatten bezüglich der 
Ausstattung genaue Wünsche geäußert. Das Wie-
deraufbauministerium hatte daraufhin einen Be-
fehl erbeten und auch erhalten. Auch bei diesen 
Verhandlungen leistete das Wiederaufbauministe-
rium starken Widerstand mit dem Erfolg, daß 
doch beachtliche Kompromisse erreicht wurden, so 

z. B. daß ein Teil der etwa 500 Einfamilienhäuser 
später in Form von Etagenhäusern gebaut wurde. 

Nach den Angaben des Zeugen Dr. Fütterer 
haben die Engländer in dieser Beziehung sehr we-
sentlich nachgegeben. Bei der Ausgestaltung des 
Programms ZECO hat in den Verhandlungen 
immer der Standard des etwas großzügig gehalte-
nen Programms UNION mitgespielt, wobei an die 
deutschen ausführenden Stellen große Ansprüche 
gestellt wurden, ganz besonders was Raumgröße 
und Installation angeht. Hierbei spielte die For-
derung nach vier Bädern in den für Stabsoffiziere 
vorgesehenen Häusern eine nicht geringe Rolle, die 
der Ausschuß auch unter Berücksichtigung der 
Wohnkultur in anderen Ländern als übertrieben 
ansehen muß. 

Bei der Auswahl des Bauplatzes wurde den 
deutschen Stellen nicht die Freiheit wie beim Pro-
gramm JOINT gelassen, so daß sowohl die Grund-
rißgröße als auch die Gartengröße für deutsche 
Verhältnisse vom heutigen Lebensstandard aus ge-
sehen als zu groß und nicht vorteilhaft bezeichnet 
werden können. Die Beschaffung dieses Geländes 
konnte deshalb nicht auf kommunaler Basis und 
freihändig gelöst werden, sondern es mußte von 
einer Beschlagnahme im großen Umfange von pri-
vateigenem Gelände Gebrauch gemacht werden. 
Die Aufschließungskosten waren erheblich, und es 
ist daher verständlich, daß es auch beinahe zu un-
überbrückbaren Gegensätzen gekommen ist. Die 
Typenentwicklung geschah auch hier in Zusam-
menwirkung mit dem BDA durch freischaffende 
Architekten in Form eines Ideenwettbewerbs. Im 
Zusammenhang mit der Operation ZECO wurde 
auch das ehemalige Bauvorhaben Troisdorf in das 
Programm ZECO hereingenommen, und zwar in 
zwei Bauabschnitten zu je 50 und dann 80 Häusern. 
Die Kosten für das Bauvorhaben ZECO mit 490 
Wohnungen belaufen sich auf 56 102 096 DM. 

Die drei Programme wurden von Bauträgern 
aus dem Kölner Raum ausgeführt, nämlich durch 

die Gemeinnützige Aktiengesellschaft Wohn-
bau, Köln, 

den Godesberger Bauverein und 
die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft 

für den Siegkreis, 
die sich auf Wunsch zu einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammengeschlossen haben mit einem Treuhän

-

deranteil von 5,5 % der Baukosten. Die Architek- 
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tenhonorare sind in diesen 5,5 % eingeschlossen, 
und zwar betragen sie 2,5 % für die Planung und 
Bauleitung, bei Zugrundelegung eines fiktiven Bau-
kostenwertes von 45 DM je Kubikmeter umbauten 
Raumes. Die Honorierung war damit Sache der Ar-
beitsgemeinschaft. Baurat Blanck und sein Mitar-
beiter Kratz haben sich, nachdem nur 
eine ganz kleine Gruppe von Architekten — näm-
lich die Preisträger aus dem Ideenwettbewerb — 
eingeschaltet worden ist, um eine Auftragsertei-
lung von seiten der Arbeitsgemeinschaft beworben. 
Ein solcher Auftrag wurde im Rahmen eines nor-
malen Architektenvertrages für das Wohnungsbau-
projekt Friesdorf abgeschlossen. Skizzen, die seiner-
zeit im Büro Bundeshaupstadt für dieses Bauvor-
haben gemacht wurden, waren nach der Aussage 
des Zeugen Blanck rein theoretischer Natur und 
wurden in keiner Weise später durch die Arbeits-
gemeinschaft „Besatzungsbauten" benutzt. 

Der Ausschuß nahm zur Kenntnis, daß Blanck 
zur Zeit dieser Auftragserteilung nicht mehr Mit-
glied bzw. Angestellter des Büros Bundeshaupt-
stadt war und somit in gleicher Weise wie seine 
anderen Kollegen honoriert wurde. 

Die Beschaffung der Inneneinrichtung geschah 
durch die Briten und indirekt auch durch die Bel-
gier, und zwar durch die zentrale Dienststelle der 
Armee. Die beschafften Einrichtungsgegenstände, 
welche bei deutschen Fabrikanten in großen Men-
gen eingekauft wurden, wurden in großen Lager-
häusern aufbewahrt. Deutsche Stellen wurden hier-
bei generell nicht eingeschaltet. 

Auf Grund eines Briefwechsels zwischen Mini-
sterprädisent Arnold und Generalmajor Bishop 
wurden auch die beschlagnahmten Häuser in Jun

-

kersdorf neu möbliert, um den aus ihren Wohnun-
gen vertriebenen Personen wenigstens das Anrecht 
auf ihr Mobiliar zu lassen. Diese neuen Möbel wur-
den jedoch später zur Ausstattung neuer Häuser 
mitgenommen. Die Kosten hierfür wurden später 
auf den Besatzungshaushalt übernommen und sind 
ein Teil des für das ursprüngliche Programm 
JOINT zunächst vorgesehenen Betrages von 31 
Millionen DM. 

Zur Zeit der Behandlung dieser Frage mußte 
der Ausschuß außerhalb seines Aufgabenbereiches 
zur Kenntnis nehmen, daß die beschlagnahmten 
Gebäude im Raume Bünde, Bad Oeynhausen und 
Lübbeke trotz dieser Neubauten nicht, wie eigent-
lich vorgesehen, schon ihren deutschen Besitzern 
zurückgegeben wurden. Der Vorsitzende des Aus-
schusses wurde gebeten, sich in dieser Frage schrift-
lich an den Herrn Bundeskanzler zu wenden, der 
seinerseits durch Verhandlungen mit den Alliier-
ten erreichte, daß die Gebäude in Wahn alsbald be-
zogen wurden. 

Hohe Kommission 

Das Wohnungsbauprogramm Hohe Kommission 
besteht aus drei Abschnitten: 

Friesdorf 
Marienforstertal 
Rigal. 

Ursprünglich war dieses Programm für die fran-
zösischen und amerikanischen Angehörigen der 
Hohen Kommission gedacht. Die amerikanischen 
Stellen haben aber auf diese Wohnungen nicht zu-
rückgegriffen, anscheinend — wie der Ausschuß 
annehmen mußte —, weil die Grundrißgestaltung 
den amerikanischen Vorstellungen auf Grund ihrer  

heimatlichen Gewohnheiten nicht entsprach. Somit 
wurden diese 101 bzw. 202 Wohnungen von briti-
schen Familien bezogen. Zum Teil waren dies Mit-
glieder der Zonalen Kontroll-Kommission, die ur-
sprünglich in das Programm ZECO eingewiesen 
werden sollten. 

Bereits Ende des Jahres 1949 wurde dem Büro 
Bundeshaupstadt von alliierter Seite die Ausarbei-
tung bestimmter Grundrißtypenzeichnungen auf 
Grund des von ihnen vorgeschriebenen detaillier-
ten Programms aufgetragen. Diese Entwürfe wur-
den durch ein Subkomitee kurzfristig für die 101 
Wohnungen als Grundlage verwendet. 

Der erste Bauabschnitt war Friesdorf. Es folgte 
später Marienforstertal. Auch diese Häuser wur-
den von vornherein wie -  im Programm JOINT als 
teilbare Wohnungen entworfen, wobei sich nach 
zwei bis drei Monaten die Notwendigkeit einer 
Teilung herausstellte, die dann auch durchgeführt 
wurde. Der Bau wurde im Februar 1950 begonnen. 
Die Wohnungen wurden in drei Monaten fertigge-
stellt. Diese Rekordleistungen erzielte man bei drei 
normalen Schichten in Massivbauweise. Von der Fer-
tigbauweise hat man in Anbetracht einer nur 5- 
oder 10%igen Verbilligung und einer beschränkten 
Lebensdauer Abstand genommen. Dies waren auch 
die Gründe, welche die Alliierten überzeugten und 
von der Fertigbauweise abkommen ließen. 

Das Bauvorhaben Friesdorf, im Rahmen der 
Hohen Kommission, wurde von den Amerikanern 
abgelehnt; man vermutet auch hier, daß die Grund-
rißgestaltung nicht dem üblichen Wohnraumcha-
rakter amerikanischer Familien angepaßt war. 

Das Bauvorhaben Hohe Kommission verursachte 
bei 124 Großwohnungen Kosten in Höhe von 
9 065 625 DM. 

Bauten im Raum Wahner Heide 

Das Objekt Wahner Heide umfaßt teils Sied-
lungsneubauten, teils Umbauten für die Britische 
Hohe Behörde als Sitz der Britischen Hohen Kom-
mission. Im Verlaufe der Untersuchung besichtigte 
der Ausschuß dieses Objekt und hatte Gelegenheit, 
an Ort und Stelle mit den Bausachverständigen 
und mit den Vertretern der Länderregierung Nord-
rhein-Westfalen diesen Fragenkomplex zu prüfen. 
Bei dieser Untersuchung konnte der Ausschuß fest-
stellen, daß dank der Energie und Entschlossen-
heit des Baubüros nach anfänglichen kleineren 
Meinungsverschiedenheiten die britischen Auftrag-
geber sich veranlaßt sahen, sich genau nach der 
Vorschrift der britischen Stellen und ihren Richt-
linien zu verhalten. Die Durchführung dieses Bau-
abschnittes konnte dadurch vorschriftsmäßig und 
den zeitlichen Anforderungen und Wünschen der 
britischen Auftraggeber entsprechend fertiggestellt 
werden. Die Besichtigung der Gebäude in Beglei-
tung britischer hoher Beamter hat gezeigt, daß der 
Bau tatsächlich mit den geringsten Mitteln durch-
geführt wurde. 

Der Ausschuß stellt in Zusammenhang mit die-
sem Bauabschnitt die erfreuliche Tatsache fest, daß 
die beteiligte deutsche Dienststelle nicht einen Spa-
tenstich unternommen hat, bevor nicht der aus-
drückliche schriftliche Befehl der englischen 
Dienststelle vorgelegen hat, um ganz klar heraus-
zuheben, wer die Verantwortung für die betreffen-
den Maßnahmen trägt. 
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Umbau Hotel Dreesen 

Das Gebäude Hotel Dreesen wurde zu Beginn 
der Organisationsplanung im Raume Bonn als Sitz 
der Hohen Kommission vorgesehen. Da das Ge-
bäude in ca. drei Wochen seiner Zweckbestimmung 
übergeben werden sollte, begannen der Umbau und 
die Einrichtung in einem völlig übersteigerten 
Tempo, das zu den größten Überschneidungen und 
Verwirrungen führen mußte. Bei diesen Umbau-
arbeiten stellte sich ein sehr schlechter baulicher 
Zustand heraus, und es mußten statische Verände-
rungen vorgenommen werden. Die Gesamtbau-
kosten betragen 1 316 967,59 DM. Die englische 
Verwaltung hatte büromäßig die Oberaufsicht und 
Rangstufeneinteilung für die ca. 140 Zimmer, zu 
denen vier Sitzungssäle zählten, in Händen. 

Während des Umbaus wurde die Zweckbestim-
mung von Hotel Dreesen über Nacht durch die 
Wahl des Petersberges zum Sitz der Hohen Kom-
mission  geändert. In diesem Zusammenhang wurde 
ein Teil der neu angeschafften Einrichtung auf 
englische Lager genommen. Es handelt sich um 
Möbel im Wert von rund 60 000 DM. Leider ist es 
dem Ausschuß nicht gelungen, den Verbleib dieser 
Möbel zu erforschen. Zwar befinden sich deutsche 
Dienststellen im Besitze von Quittungen über diese 
Möbel, aber niemand hat eine Kenntnis über deren 
Verbleib. Es wird vermutet, daß andere englische 
Dienststellen damit möbliert wurden. Dem Aus-
schuß erscheint dieser Umstand verwunderlich, ins-
besondere da auf Grund der Aussage des Zeugen 
Dr. Becker festgestellt wurde, daß die englische 
Verwaltung korrekt und sauber gearbeitet hat. 
Vom Büro Bundeshauptstadt wurden mit der 
Durchführung dieses Bauvorhabens die Herren 
Däblitz und Nolte betraut, während die Beschaf-
fungsstelle sich als Sachverständigen Herrn Profes-
sor Fischer, der im Auftrage der Stadt Berlin die 
Vertretung des Holzgewerbes dieser Stadt wahr-
nahm, heranzog. An die Stelle des Professors Fi-
scher trat auf Anweisung von Baurat Blanck spä-
ter Baurat Nolte. 

Die Möblierung wurde von Möbelfirmen vorge-
nommen, die über das gesamte Bundesgebiet ver-
streut waren. Die gesamte Ausstattung belief sich 
auf eine Summe von 486 734,15 DM. 

Während des Umbaus und der gleichzeitig durch-
geführten Möblierung wurde auf Wunsch franzö-
scher Stellen die Überwachung durch die Wach- 
und Schließgesellschaft übernommen. Die Gesamt-
kosten hierfür betrugen rund 30 000 DM, eine 
Summe, deren Höhe dem Ausschuß nicht unbe-
denklich erschien. 

Mit Verwunderung nahm der Ausschuß weiter 
Kenntnis von den sehr hohen Forderungen an Bo-
denbespannungen und Fensterbespannungen, Läu-
fern und Teppichen, die zu einer Ausgabe von etwa 
122 000 DM führten und angeblich von den alliier-
ten Stellen mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit 
einer geräuschlosen Arbeit begründet wurden. 

Umbau Hotel Petersberg 

Während des Umbaus des Hotels Dreesen wurde 
das Hotel Petersberg plötzlich' zum Sitz der Hohen 
Kommission bestimmt. Aus diesem Grunde mußte 
dieses sehr weitläufige Hotelgebäude ebenfalls für 
Bürozwecke umgebaut werden, wodurch es einen 
ganz anderen Bestimmungscharakter erhielt. 
Außerdem wurden Räumlichkeiten benötigt, die im 

Zusammenhang mit dem Verwendungszweck lagen, 
wie z. B. Sitzungssäle und Klubräume, die den hei-
matlichen Gebräuchen der Benutzer und der dort 
befindlichen Behörden entsprachen, sowie Apparte-
ments für die Hohen Kommissare und ein Ruhe-
raum für den Bundeskanzler. 

Der Umbau wurde vom Hausarchitekten der Ei-
gentümerin, der Firma Ferdinand Mühlens durch-
geführt; die Möblierung wurde von der Beschaf-
fungsstelle in beratender Zusammenarbeit mit Pro-
fessor Fischer und. Baurat Nolte vorgenommen. 
Das vorhandene Mobilar wurde in überhasteter 
Weise abgefahren, und die neue Möblierung er-
folgte in gleicher Art wie im Hotel Dreesen. 

Das Prinzip der Möblierung wurde jedoch von 
dem Hohen Kommissar General Robertson mit 
seinen individuellen Wünschen etwas durch-
brochen. Er veranlaßte zum Beispiel, daß der In-
haber der Firma Döhler aus Berlin per Flug-
zeug zur Ortsbesichtigung herbeigeholt und auch 
mit Aufträgen betraut werden mußte. 

Dem Ausschuß fällt auch bei der Einrichtung des 
Petersberges die anspruchsvolle Bespannung auf. 
Es konnte festgestellt werden, daß Dr. Becker des 
öfteren vor übertriebener Bodenbespannung (be-
sonders in den Gängen) warnte, daß aber dennoch 
gegen seine Vorschläge entschieden wurde. 

Das Haus Petersberg besitzt 340 Diensträume, 
12 Sitzungssäle und 40 Schlafzimmer einfacher Art 
für die deutschen Angestellten. Außerdem eine 
eingerichtete Hotelküche, Konditorei, drei Restau-
rantsäle, Klubräume und zwei kleinere Speise-
zimmer für die deutschen Angestellten. Das Haus 
selbst sollte den Charakter einer Botschaft erhal-
ten. Die Kosten betrugen insgesamt 2 405 322,98 
DM und zwar 1 186 822,98 DM für den Außenbau 
und 1 218 500 DM für die Inneneinrichtung, eine 
Summe, die dem Wert der geleisteten Arbeiten 
und der gelieferten Waren zwar entspricht, insge-
samt aber einen nach der Meinung des Ausschusses 
übersetzten Aufwand erkennen läßt. 4 223,70 DM 
wurden für Elektro-Heizungsöfen verausgabt, 
deren Anschaffung sich aber durch Einbau oder 
Verbesserung der Zentralheizung später als über-
flüssig erwies. Bemerkenswert ist eine weitere 
Summe in Höhe von 5 000 DM, die für einen Möbel-
transport innerhalb des Hauses bezahlt werden 
mußte, um eine vorzeitige Besichtigung des Hau-
ses durch einen britischen General zu ermöglichen 
(dies ist allerdings nur bei Kenntnis der militäri-
schen Mentalität zu verstehen, die anscheinend in-
ternational ist). 

Bei den obengenannten Gesamtkosten muß be-
rücksichtigt werden, daß zahlreiche Überstunden 
(Nacht- und Sonntagsarbeit) erforderlich waren, um 
den Bau fristgemäß durchzuführen und zu beendi-
gen. Ferner ließ es sich nicht vermeiden, daß in-
folge des kurzfristigen Durchführungstermins sich 
die Handwerker an einer Baustelle häuften, ein-
ander bei der Arbeit hinderten und so erhöhte 
Kosten und sogar Schäden verursachten. 

Bei diesem Vorhaben mußte der Ausschuß fest-
stellen, daß zunächst keine schriftliche Auftrags-
erteilung erfolgte, ein Umstand, der von Dr. Bek-
ker mit übermäßigem Zeitdruck erklärt wurde. 

Umbau Haus Deichmannsaue 
Zu gleicher Zeit mit den Projekten Dreesen und 

Petersberg mußte das Projekt Deichmannsaue als 
Sitz der Amerikanischen Hohen Kommission vor-
bereitet werden. Das Haus Deichmannsaue, ehema- 
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Tiger Besitz des Herrn von Deichmann, wurde sei-
nerzeit an das Reich verkauft und dann von den 
Amerikanern als Reichsvermögen beschlagnahmt. 
Das Bauprojekt umschließt zwei Teile. Einmal die 
bauliche Veränderung der ehemaligen herrschaft-
lichen  Villa in ein Bürohaus, zweitens die Aufgabe, 
den Bau büromäßig in der Form einzurichten, daß 
er gleichzeitig als Sitz des Amerikanischen Hohen 
Kommissars dienen konnte. 

Gleich zu Beginn wurden von seiten einer Archi-
tektengruppe Versuche unternommen, den Auftrag 
des Bauobjektes Deichmannsaue zu erhalten. Es 
war die Arbeitsgemeinschaft der Architekten Hebe-
brand, Freiwald und Schlempp, die durch das Büro 
Bundeshauptstadt, Abteilung Raum- und Baupla-
nung, den Auftrag für die gesamte Planung ein-
schließlich der Oberleitung für den Umbau des 
Hauses Deichmannsaue bekam. Bei der Arbeitsge-
meinschaft fällt dem Ausschuß auf, daß der Zeuge 
Sc hlempp (siehe Seite 3) hier in Erscheinung 
tritt, der seinerzeit den Zeugen Maß als erster auf 
die Arbeiten im Raum Bonn aufmerksam gemacht 
und ihm vorgeschlagen hat, die Baudirektion des 
Büros Bundeshauptstadt zu übernehmen. 

Am 28. 9. 1949 begannen diese Bauarbeiten; am 
7. 10. wurde von Major  Scott,  Beauftragtem des 
amerikanischen Oberkommandos, ein umfangrei-
ches Bauprogramm aufgestellt und der Arbeitsge-
meinschaft bekanntgegeben. Der ursprüngliche 
Kostenanschlag belief sich auf 1 350 000 DM und 
wurde auf dem von den Alliierten für ihre An-
forderungen benutzten Formblatt auf 1 210 230 DM 
festgesetzt., 

Am 18. 10. 1949 wurde Major Scott durch Com-
mander, Gans abgelöst. In diesen Zeitraum fiel 
die erste Besprechung über die Innenausstattung 
der amerikanischen Dienststelle. Da der Einrich-
tungstermin sehr dicht an dem Fertigstellungster-
min aller Bauten lag, ist es zu verstehen, daß sich 
hier Umbau und Ausstattung sehr überschneiden 
mußten. 

Die Beschaffungsstelle versuchte, Firmen heran-
zuziehen, um das genannte Gebäude nach dem 
gleichen Verfahren wie die Objekte Dreesen und 
Petersberg einzurichten. Diese Bestrebungen liefen 
den Wünschen der Architekten zuwider, die ihre 
eigenen Vorstellungen von dem Bauvorhaben und 
der Einrichtung durchzusetzen suchten und sich 
dabei der Unterstützung amerikanischer Dienststel-
len bedienten. Sie wiesen auf einen angeblich von 
den Amerikanern geäußerten Wunsch hin, die 
Räume besser als im Hotel Petersberg einzurich-
ten. Angeblich haben die Amerikaner gewünscht, 
daß die in Betracht kommende Lieferfirma auf-
merksam zu machen wäre, in Anbetracht der Ein-
maligkeit der Aufgabe beste Qualität bei kürze-
stem Termin zu liefern. Die Architekten haben 
sich bei der Ausführung der Arbeit in zahlreichen 
Fällen auf angebliche Wünsche der verantwort-
lichen amerikanischen Dienststellen 'berufen; dar-
auf sei u. a. die Beschaffung der für die reprä-
sentativsten Räume erworbenen Sessel, die in eini-
gen besonderen Fällen mit Kalbfellen bezogen wer-
den sollten, die Anschaffung von schweinslederbe-
zogenen Tischplatten, die Beschaffung eines hand-
bemalten Vorhangs und ähnlicher "Gegenstände zu-
rückzuführen. Der verantwortliche amerikanische 
Beauftragte Commander Gans 'hat demgegenüber 
schriftlich ausgesagt, daß er keine Einzelanweisun-
gen gegeben habe. Seine Aussage geht aus dem 
als Anlage 5 dem Bericht beigefügten Schriftwech-
sel hervor; siehe Seite 10409. 

Dr. Rühl hatte mit der Beauftragung der Archi

-

tekten den Wunsch verbunden, eine gewisse Stil-
entwicklung in den Bonner Raum zu tragen, und 
hatte dies auch den Architekten und der Beschaf-
fungsstelle gegenüber zum Ausdruck gebracht. Die 
Architekten fühlten sich dadurch in ihren Absich-
ten und Plänen gestärkt, wodurch zwischen ihnen 
und der auf Sparsamkeit bedachten Beschaffungs-
stelle scharfe Spannungen entstanden. Um diese 
Differenzen zu beseitigen, wurde eine Abgrenzung 
der Zuständigkeiten in der Form vorgenommen, 
daß die Architektengemeinschaft für die künstle-
rischen Belange, die Beschaffungsstelle für die 
Auswahl der Firmen, die Vergabe und Abwicklung 
verantwortlich war. Die Vorbereitungen der Be-
schaffungsstelle gingen so weit, daß die Firmen be-
nannt und ein Kostenvorschlag bearbeitet wurde. 
Nach dem Bericht der Arbeitsgemeinschaft der 
Architekten gehörte zu den sich bewerbenden Fir-
men die Firma Fliege, Berlin. Dieser Feststellung 
der Architekten steht die Aussage des Inhabers der 
Firma Fliege, Herrn H. J. Ellenson, gegenüber, der 
durch seinen Firmenvertreter, Herrn Zabernack 
aus Frankfurt, telefonisch gebeten wurde, nach 
Frankfurt zu kommen. Herr Ellenson begab sich 
auf diesen Anruf hin sofort nach Frankfurt in Be-
gleitung seines Freundes und künstlerischen Mit-
arbeiters Professor Harting,  der gerade auf 
einer beruflichen Reise nach Süddeutschland be-
griffen war. Während dieser Reise besuchten die 
beiden genannten Berliner Herren einen ihnen als 
künstlerisch interessiert bekannten Amerikaner, 
dem sie bei dieser Gelegenheit ihre Pläne vorleg-
ten und durch dessen Vermittlung sie die vorbe-
reiteten Zeichnungen General Hays vorlegen woll-
ten. Der Zweck dieses Besuches war, sich schon 
vorzeitig durch Einschaltung amerikanischer Stel-
len die Erteilung des Auftrages zu sichern. Als 
diese Zeichnungen der Firma Fliege dem Gremium 
der Architektengemeinschaft vorgelegt wurden, er-
kundigte sich Professor Hebebrand, ob diese Zeich-
nungen von der Firma selbst angefertigt worden 
seien. Auf die Auskunft hin, daß diese Entwürfe 
von Professor Harting stammten, wurde dieser als 
vierter in die Arbeitsgemeinschaft aufgenommen. 
Dies dürfte beweisen, daß die bisherige „Rumpf-
arbeitsgemeinschaft" sich vorher noch nicht mit in-
nengestalterischen Plänen beschäftigt hatte. Nun 
wurde nach der Aussage des Zeugen Schlempp in 
erster Linie dahin gesteuert, daß die Arbeitsge-
meinschaft den Anforderungen „sich würdig zeige", 
um ein repräsentables und sogar besser als der 
Petersberg ausgestaltetes Dienstgebäude zu schaf-
fen. 

Die Wünsche der amerikanischen Seite, die 
offensichtlich von der deutschen Bauleitung beein-
flußt wurden, veranlaßten die englischen Stellen, 
sich aus der Verantwortung zurückzuziehen und 
sich nur noch als eine Art „Kassenstelle" zu be-
trachten. In gleicher Weise schaltete sich Dr. Bek-
ker unter Protest von dem Auftrag aus, da seine 
Verwahrungen fruchtlos blieben. Der Konflikt zwi-
schen der Beschaffungsstelle und der Architekten-
gemeinschaft führte zu einer gespannten Situation, 
in welcher Dr. Rühl von den Architekten als Ver-
mittler angerufen wurde. Dabei kündigten die Ar-
chitekten an, daß sie sich gegebenenfalls bei den 
amerikanischen Stellen beschweren würden. Bei 
dieser Besprechung versuchte Dr. Rühl, einen Kom-
promiß zwischen der Beschaffungsstelle, d. h. Dr. 
Becker und den Architekten herbeizuführen. Da 
Dr. Becker den Wünschen von Dr. Rühl nicht nach- 
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kommen wollte und letzterer eigenartiger Weise 
auf seiten der sehr frei schaffenden Architekten 
stand, wandte dieser sich an seinen Kollegen Dr. 
Wandersieb mit der Bitte, einen mäßigenden Ein-
fluß auf den korrekt handelnden Dr. Becker aus-
zuüben. Der Ausschuß mußte feststellen, daß Dr. 
Wandersieb sich ebenfalls dem Gedanken des Dr. 
Rühl über eine besondere Stilentwicklung im 
Raume Bonn angeschlossen hatte. Der Zeuge Dr. 
Rühl war nach seiner Aussage der Meinung, daß 
die Architekten die angeblich in diktatorischer 
Form gestellten Anforderungen der Amerikaner 
als Befehle angesehen hätten. Hierbei ist aller-
dings bemerkenswert, daß in keinem Falle von den 
Amerikanern ein schriftlicher Befehl erbeten 
wurde. 

Bei der Behandlung der Aufstellung des Planes 
für die Inneneinrichtung durch die Arbeitsgemein-
schaft im Untersuchungsausschuß nahm die Ermitt-
lung des Kostenvoranschlages einen großen Raum 
ein. Daran war wesentlich die bei der ehemaligen 
Dreiergemeinschaft beschäftigte 25jährige Dipl. 
Ing. Hertha Groth beteiligt. 

Die Feststellung über die Aufstellung eines 
ersten Kostenvoranschlages in Höhe von 645 000 
DM erforderte eine vielfache Befragung. Sowohl 
Professor Hebebrand als auch die Zeugin Groth 
gaben zunächst auf wiederholte Befragung an, von 
diesem Kostenvoranschlag nichts zu wissen. Die 
Zeugin Groth mußte aber nach Verlesung eines 
Schreibens Professor Hartings vom 12. 3. 1950 zu-
geben, daß dieser Kostenvoranschlag ihr doch be-
kannt war, daß er sich aber nur im Büro befunden 
habe und von ihr nicht weitergegeben worden sei. 
Demgegenüber hat der Ausschuß aber festgestellt, 
daß der genannte Kostenvoranschlag von über 
600 000 DM Gegenstand der Verhandlungen zwi-
schen Dr. Becker und den englischen Stellen war 
und sich auch bei den Akten befinde. 

Bei der Aufstellung des Kostenvoranschlages und 
dessen Besprechung mit Mr. Ellis als Vertreter der 
Engländer gab es Differenzen zwischen dem Leiter 
der Beschaffungsstelle und der Architektengruppe. 
Während der Verhandlung erklärte Professor He-
bebrand plötzlich, die Einrichtung für 400 000 DM 
ausführen zu können. Dieser Vorschlag veranlaßte 
den englischen Vertreter, Professor Hebebrand bei 
seinem Wort zu nehmen und ihm sofort schriftlich 
den Auftrag zu erteilen. Trotz der Hinweise von 
Dr. Becker, daß auf Grund seiner Erfahrungen mit 
dieser Summe die kostspieligen Wünsche nicht er-
füllt werden und außerdem die notwendigen Ein-
richtungsgegenstände beschafft werden könnten, 
und obwohl er daher den Rat gab, einen höheren 
Betrag einzusetzen, verblieb man auf ausdrückli-
chen Wunsch der Architekten bei 400 000 DM. Da-
bei hatte sogar die englische Stelle anfangs mit 
etwa 500 000 DM gerechnet. Auf diese Vorkomm-
nisse ist es offenbar zurückzuführen, daß sich die 
englischen Stellen diesen divergierenden Auffas-
sungen gegenüber uninteressiert zeigten und nur 
noch als Zahlungsmakler im Rahmen der bewillig-
ten Mittel auftraten. Tatsächlich ist die von den 
Architekten selbst veranschlagte Summe von 
400000 DM weit überschritten worden. 

Die Durchführung der Inneneinrichtung hatte 
zur Folge, daß die Öffentlichkeit durch die ameri-
kanische Presse von einer übertrieben kostbaren 
Einrichtung mit Fellsesseln, Shantungseidebespan-
nungen und mit Schweinsleder bezogenen Möbeln 
in Kenntnis gesetzt wurde. Es war dem Ausschuß  

nicht möglich festzustellen, ob erst diese Presse-
notiz bei den amerikanischen Stellen die Wirkung 
gehabt hat, daß in einer plötzlich einsetzenden so-
genannten Anti-Luxus-Campagne diese Einrich-
tungsgegenstände entfernt wurden. Es wurden von 
den Amerikanern neue Möbel beschafft, die aus 
ihren eigenen Mitteln bezahlt wurden und daher 
die Arbeit des Ausschusses nicht weiter berühren. 
Bei dieser Aktion wurde auch ein Vorhang, dessen 
Bemalung von der Schwester der Zeugin Groth für 
1 500 DM ausgeführt worden war, entfernt. Auf 
wessen Initiative die Beschaffung dieses Vorhangs 
zurückzuführen ist, konnte nicht mehr eindeutig 
geklärt werden. 

Der Ausschuß ist der Meinung, daß, obwohl die 
geforderten Preise den geleisteten Arbeiten und 
gelieferten Waren entsprachen, das gesamte Ni-
veau der Einrichtung aber zu hoch geschraubt ist. 

Der Fall Deichmannsaue hat die Aufmerksam-
keit sowohl der amerikanischen als auch der deut-
schen Presse erregt. Es war daher Sache des Aus-
schusses, den erhobenen Vorwürfen so weit als 
möglich nachzugehen. 

Der Ausschuß hat festgestellt, daß Dr. Becker 
mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
versuchte, sich gegen übertriebenen Aufwand bei 
der Einrichtung zur Wehr zu setzen. In der bereits 
erwähnten Sitzung bei Dr. Rühl wurde eine Eini-
gung zwischen Dr. Becker und den Architekten da-
hingehend erzielt, daß zwar die Beschaffungsstelle 
die Aufträge an die Firmen selbst vergeben, die 
künstlerische Entscheidung aber bei den Architek-
ten liegen sollte. Die künstlerischen und verwal-
tungstechnischen Kompetenzen führten bei der 
Verschiedenheit beider Auffassungen zu Differen-
zen und Meinungsverschiedenheiten. Dem Baulei-
ter Sander (Hebebrand-Gruppe) war es bekannt, 
daß Aufträge nicht ohne die deutschen Stellen ver-
geben werden durften und daß dies  Mich  den Fir-
men mitgeteilt wurde. Der Ausschuß mußte je-
doch mit großer Verwunderung feststellen, daß die 
Architektengemeinschaft sich schutzsuchend hinter 
die amerikanischen Stellen gestellt hat, um ihre 
Wünsche gegen die Bedenken der Verwaltung 
durchzusetzen. In diesem Zusammenhang bleibt 
die Frage offen, wie es möglich war, daß hier die 
verantwortlichen obersten Stellen (Dr. Rühl — Dr. 
Wandersleb) eher den Wünschen der Architekten-
gemeinschaft statt den Wünschen der Beschaf-
fungsstelle entsprechend gehandelt haben. 

Professor Hebebrand hat einmal behauptet, er 
sei der Meinung gewesen, Bauherren des Objek-
tes Deichmannsaue seien die Amerikaner und es 
habe sich bei den dafür aufgewandten Mitteln mit-
hin um amerikanische Gelder gehandelt. Unbe-
streitbar haben solche und ähnliche Vorstellungen 
bei vielen Deutschen, die mit Besatzungsbauten zu 
tun hatten, erhebliche Verwirrung angerichtet. 
Auch der Amerikanische Hohe Kommissar, Mr. Mc. 
Cloy , hat in einer Unterredung mit dem Aus-
schuß anerkannt, daß viele der geschehenen Feh-
ler in der Vorstellung deutscher Stellen ihre Ur-
sache hatten, es handle sich um amerikanische Gel-
der, die auch von den Amerikanern überwacht und 
geprüft würden, während auf amerikanischer Seite 
anfangs der Glaube bestand, daß, da es sich um 
Besatzungsgelder handelte, die Deutschen diese 
ihre eigenen Gelder überwachen würden. Selbst 
wenn unterstellt wird, daß Professor Hebebrand 
noch bei Erteilung des Auftrages diese irrige Vor-
stellung gehabt hat, so kann sie doch unmöglich 



Deutscher Bundestag - 228. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. September 1952 	10387  
(Graf von Spreti) 
bei einem Architekten seines Ranges längere Zeit 
vorgehalten haben. Denn nachweislich haben Pro-
fessor Hebebrand und seine Mitarbeiter häufig ge-
nug an Verhandlungen und Beratungen teilgenom-
men, in denen die Zuständigkeiten erörtert wur-
den, so daß keine Zweifel an der deutschen Zu-
ständigkeit mehr geherrscht haben können. 

Was die Höhe der Auftragssumme anbelangt, 
vertrat Professor Hebebrand die Auffassung, daß 
die Baukosten-Endsumme vom Bauherrn genannt 
werden müßte und daß ein solcher Bau für ver-
schieden große Summen, nämlich mehr oder weni-
ger aufwendig erstellt werden konnte. Der Aus-
schuß hält diese Auffassung für irrig. Er stellt fest, 
daß die Architektengemeinschaft eine Treuhänder-
pflicht besaß und, da es sich hierbei um öffentliche 
Bauten aus Steuergeldern handelte, es die Pflicht 
eines jeden Staatsbürgers, um so mehr eines Treu-
händers sein mußte, die Baukosten-Endsumme so 
niedrig wie möglich zu halten. In diesem Zusam-
menhang muß auf den Bericht des Bundesrech-
nungshofes (Anlage 6, Seite 10411) verwiesen wer-
den und auf die hierzu ergangene Stellungnahme 
des Finanzneubau-Amtes (Anlage 7, Seite 10412). 
In der Stellungnahme wird dem freischaffenden 
Architekten entgegen der Auffassung des Bundes-
rechnungshofes nicht nur eine kulturelle Funktion, 
sondern eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung 
zugesprochen. Wenn in diesem Schreiben der Satz 
verwendet wird, 

Der freischaffende Architekt verwaltet treu

-

händerisch die Interessen des Bauherrn, 
— und zwar ausgerechnet in einem Schreiben, das 
die Architektengemeinschaft gegen gewisse Vor-
würfe des Bundesrechnungshofes verteidigt —, so 
ist wohl die Auffassung Professor Hebebrands und 
seiner Kollegen durch diese Worte widerlegt. 

Daß die Auftragserteilung vor der Ausfüllung 
der verlangten Formulare erfolgte, ist sicherlich 
bedenklich und nur unter dem Zeitdruck der Ge-
schehnisse zu verstehen. Besonders auffällig ist es, 
daß die Architekten immer mit den Amerikanern, 
jedoch nicht mit den zuständigen englischen Stel-
len verhandelt haben. Alle diese Tatsachen müs

-

sen den Eindruck erwecken, daß eine freundschaft-
liche Verbindung zwischen der Architektengemein-
schaft (Entwicklungsgruppe) und Dr. Rühl, der 
sich von ihr die Entwicklung eines neuen Stils im 
Raume Bonn erhofft hatte, bestanden hat. 

Das Honorar für die Arbeitsgemeinschaft belief 
sich auf 17 000 DM. Es ist berechnet auf der Grund-
lage von 4,5 %  der Baukosten und von 5% der 
Kosten für die Inneneinrichtung, soweit diese von 
der Architektengemeinschaft entworfen wurde. Für 
Dekorationen und nicht entworfene Einrichtungs-
gegenstände betrug das Honorar 2,5%. Die Ge-
bührenordnung sieht dagegen Sätze von 4,8 bis 
7,2 % vor. Es dürfte sich daher auch um eine Pre-
stigeangelegenheit gehandelt haben. Neben den 
materiellen Erwägungen hat für die beteiligten 
Architekten eine Rolle gespielt, daß ihr Name mit 
derartig repräsentativen Bauvorhaben verbunden 
wurde. Das ergibt sich auch aus den Worten in 
der Zeitschrift „Baukunst und Werkform" (Dezem-
ber 1951). 

In diesem Zusammenhang muß auch noch fest-
gestellt werden, daß Aufträge an Firmen verge-
ben wurden, die üblicherweise nicht zu dem nor

-

malen Lieferkreis für die betreffende Ware gehör-
ten. Als z. B. Fachfirmen die für Dekorationszwecke 
vorgeschriebene Shantungseide nicht beschaffen  

konnten, war es auffallenderweise die Firma Hoch-
geschurz, die sonst mit Eisentüren handelt, die die-
ses aufwendige Dekorationsmaterial sofort liefern 
konnte. Persönliche Beziehungen zwischen dem 
Auftraggeber und dieser Firma konnten nicht fest-
gestellt werden. 

Der Ausschuß hat weiterhin festgestellt, daß 
durch die Firma Schlüter in Bonn eine große 
Menge von aufwendigem Bodenbelag geliefert 
wurde. Hierbei fällt auf, daß zu dieser Zeit gerade 
der gewünschte silbergraue Velour nirgends ver-
fügbar war, außer in großen Mengen und genau 
den sehr differenzierten Wünschen der Besteller 
entsprechend ausgerechnet bei der Firma Schlüter. 

Umbau Hotel Düsseldorfer Hof 
Dieses Gebäude wurde seinerzeit zur Unterbrin-

gung englischer Beamter bei der Hohen Kommis-
sion beschlagnahmt. Zu diesem Zweck mußte das 
erst kurz vorher eingerichtete Hotel erneut nach 
den Wünschen der englischen Stellen umgebaut 
werden. Der Düsseldorfer Hof ist Eigentum der 
Familie Er mekeil, die mit der Stadt Königs-
winter einen Pachtvertrag auf 25 Jahre abge-
schlossen hat mit der zusätzlichen Bestimmung, daß 
das Hotel nach Ablauf dieser Zeit in den Besitz 
dieser Stadt übergehen wird. Im Rahmen dieses 
Vertrages hat die Stadt Königswinter einen Un-
terpachtvertrag mit dem Zeugen Zörnack ge-
schlossen, wonach diesem das Hotel Düsseldorfer 
Hof in eigene Regie übergeben wurde. 

Die bauliche Umgestaltung wurde nach 
einer Besichtigung durch Baudirektor M a ß 
dem Stadtbaurat Po  r t h aus Königswinter 
übertragen. Gleich zu Beginn der Beschlag-
nahme wurden die vorhandenen Möbel zu-
sammengetragen, registriert und in eine Inventar-
liste aufgenommen. Während des Umbaus, der dar-
in bestand, daß mehrere Bäder, ein Transformato-
renhaus und eine Zentralheizung eingebaut wur-
den, mußten auch verschiedene Anschaffungen ge-
macht werden, um den englischen Ansprüchen Ge-
nüge leisten zu können. Obwohl kurz nach Beginn 
der Umbauten das Haus für einen einfacheren 
Zweck bestimmt wurde, ist die Einrichtung den-
noch dem ursprünglich vorgesehenen Zweck ent-
sprechend recht aufwendig beschafft worden. 

Der Ausschuß hat zunächst als Zeugen den Stadt-
baurat Porth und den Pächter Zörnack vernom-
men. Dieses Verhör und einzelne dem Ausschuß 
überreichte eidesstattliche Erklärungen veranlaß-
ten den Ausschuß, noch andere Zeugen zu laden. 

Der Ausschuß hat bei dieser Vernehmung fest-
stellen müssen: 

1. Der Zeuge Porth hat, wie aus der in Anlage 8, 
(Seite 10413) angeführten Bedarfsanforderung 
hervorgeht, Hotelsilber für rund 1000 Personen 
angefordert, obwohl das Hotel Düsseldorfer 
Hof nur einen geringen Bruchteil dieser Per-
sonenzahl in seinen Räumen unterbringen 
konnte, zumal wenn man das aus der Art des 
angeforderten Silbers hervorgehende Niveau 
berücksichtigt. 

2. Es wurden Bettausstattungen (Matrazen und 
Bettwäsche) ausschließlich für Doppelzimmer 
bestellt, obwohl das Haus nur mit Einzelzim-
mern eingerichtet werden sollte. Diese Bestel-
lung ist von Herrn Porth im Einvernehmen 
mit dem Ehepaar Zörnack aufgegeben worden. 
Im Laufe der Vernehmung wurde auch fest-
gestellt, daß die Angabe des Zeugen Zörnack 
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über die Bettenzahl im Hause nicht den Tat-
sachen entsprach und er hierüber zu hohe An-
gaben gemacht hat. Also ist auch die Anschaf-
fung von Betten und Wäsche über das erfor-
derliche Maß hinausgegangen. 

3. Bei der Inventaraufnahme anläßlich der Über-
nahme des Hauses durch die Engländer sind 
— wie aus mehreren Zeugenaussagen hervor-
vorgeht — Wäschestücke von Etage zu Etage 
getragen worden, damit sie doppelt gezählt 
werden. Der Pächter Zörnack bestreitet dies 
allerdings. 

4. Weiterhin sind verschiedene, allerdings nicht 
mehr neu zu wertende Möbelteile aus dem Be-
sitz der Familie Ermekeil von Porth ver-
schenkt worden. 

5. Obwohl eine Eismaschine vorhanden war, 
wurde eine neue Eismaschine bestellt. Die alte 
Eismaschine wurde auf den Hof gestellt. Die 
neue Eismaschine wurde nicht in Betrieb ge-
nommen, sondern die alte auf dem Hof mon-
tierte Maschine benutzt. Offensichtlich be-
stand der Wunsch, im Hinblick auf spätere 
Zeit eine neue modernere Eismaschine zu be-
schaffen, obwohl die alte Eismaschine durch

-

aus verwendungsfähig war. 

6. Es wurde weiter angeblich für die Hotelwäsche 
eine Wäschereianlage beschafft, die jedoch nie-
mals für diesen Zweck benutzt wurde, sondern 
nur für die Privatwäsche der Engländer, wäh-
rend die Hotelwäsche außer Haus gegeben 
wurde. Diese Einrichtung kann als willkürliche 
Beschaffung angesehen werden, da im Hotel 
Düsseldorfer Hof auch vorher die Bettwäsche 
nie im Hause gewaschen wurde. 

7. Das Haus hatte wie alle bisher behandelten 
Bauobjekte einen auffallenden Aufwand an 
Bodenbelag für Zimmer und Gänge. Die Be-
stellung und die Auswahl wurden von Porth 
und dem Ehepaar Zörnack bei der Firma 
Schlüter getroffen. 

8. Ein in diesem Rahmen bestellter Koupon Läu-
ferstoff im Werte von 10 000 DM konnte über-
haupt nicht verwendet werden. Er blieb übrig, 
wurde mit Formblatt über Besatzungskosten 
bezahlt und dann in das Depot der Engländer 
geliefert. 

9. Der Zeuge Porth ließ — nach seiner Erinne-
rung auf Empfehlung des Zeugen Zörnack — 
eine Registrierkasse liefern, die Dr. Becker an 
die Lieferfirma zurückgehen ließ. 

10. In der gleichen Weise wurde ein Nähmaschine 
beschafft, die nicht erforderlich war. 

Die getätigten Anschaffungen erwecken den An-
schein, als ob sie für eine kommende Zeit unter 
Verwaltung des Pächters vorgenommen worden 
sind. Diese Feststellung wurde durch das Freund-
schaftsverhältnis zwischen dem Ehepaar Zörnack 
und Porth erhärtet, das sich auch aus den von 
Zeugen bestätigten Gastfreundlichkeiten des Ehe-
paars Zörnack ergibt. 

Porth hat bei seiner Vernehmung die erforderli-
chen Formblätter und insbesondere die vorgeschrie-
benen englischen Auftragsformulare als überflüssig 
und ihn nicht weiter interessierend bezeichnet. Er 
hat vor dem Ausschuß erklärt: „Ich habe Vor-
schläge für die Beschaffung gemacht, und damit ist 
meine Tätigkeit beendet." Im Hinblick darauf, daß 
Porth aber nach seinen eigenen Vorschlägen selbst 
beschafft hat und die Waren auch geliefert wur-

den, hält der Ausschuß diese Erklärung für einen 
leitenden Beamten für unverantwortlich. 

Da Porth sich um die verwaltungsmäßige Ab-
wicklung nicht bekümmerte, versuchte Dr. Becker, 
zur Vermeidung von Prozessen mit den Lieferfir-
men die vorgeschriebenen Anweisungen doch noch 
ordnungsgemäß zu erhalten. Er stand in dauernder 
Abwehr gegenüber den frei unternommenen An-
schaffungen durch den Zeugen Porth. Er war bei 
der damaligen Überlastung seines Amtes nicht in 
der Lage, in gehöriger Weise in alle Einzelheiten 
dieses Bauvorhabens rechtzeitig einzugreifen. Der 
Ausschuß vermißt das Eingreifen der vorgesetzten 
Stellen aus dem Büro Bundeshauptstadt, um das 
Beschaffungswesen ordentlich zu gestalten. 

Auch bei diesem Bau wurde dieselbe Erfahrung 
wie bei anderen Objekten gemacht, daß die Besat-
zungsmacht gewisse Beschaffungsvorschläge eini-
ger Deutscher bremsen mußte. Die übertriebene 
Aufwendigkeit wird am besten durch englische 
Beanstandungen einer Reihe von Dingen, wie Ra-
dio, Nähmaschine, Eisschrank, Wäsche, Kleider, 
Glas, Porzellan, Silber usw. dokumentiert. 

Die durch den Ausschuß ermittelten Tatbestände 
und die vor dem Ausschuß möglicherweise gelei-
steten falschen Aussagen sind Gegenstand von Un-
tersuchungen der Feststellungsbehörde in Siegburg 
und der Staatsanwaltschaft in Bonn, welche die zu 
ergreifenden Maßnahmen zu prüfen haben. 

Umbau Hotel Godesberger Hof 

Bei der Vernehmung der Zeugen erfuhr der 
Ausschuß davon, daß für das Hotel Godesberger 
Hof eine Wäschereimaschine beschafft werden 
sollte. Sie wurde von amerikanischer Seite trotz 
anderer Angebote der Beschaffungsstelle bei einer 
Firma in Auftrag gegeben, die erst kurz vor der 
Auftragserteilung am 27. 1. 1950 im Handelsregi-
ster unter dem Namen H. A. W., Gesellschaft für 
automatische Waschmaschinen, Bonn, eingetragen 
wurde. Der Bestellwert dieser Maschine belief sich 
auf 60 000 DM, während eine gleichwertige deut-
sche Maschine nur 35 000 DM kosten sollte. Gesell-
schafter waren: Architekt Kurt Wredex mit einer 
Einlage von 5 000 DM, kaufmännischer Leiter Max 
Kammen mit einer Einlage von 10 000 DM und 
Adele Kreutzer als dritter Gesellschafter mit einer 
Einlage von 5 000 DM; Geschäftsführer war Kurt 
von Arkheim. Gesellschafter Wredex war Archi-
tekt bei der Amerikanischen Hohen Kommission. 
Vermutlich ist die Firma nur zu dem Zweck ge-
gründet worden, in der hier geschilderten Weise 
bei Vergebung amerikanischer Bauten tätig zu wer-
den. 

Der Vorgang wurde übrigens durch eine Unter-
suchungskommission des amerikanischen Hicoc-
Engeneer-Office geprüft. Die mit der Auftragsver-
gebung im Zusammenhang stehenden leitenden 
amerikanischen Beamten und deutschen Angestell-
ten Wurden abgelöst. Der Fall wird zur Zeit noch 
von der amerikanischen und deutschen Kriminal-
polizei untersucht. 

Zusammenfassung 
Zusammenfassend kann der Ausschuß zu den 

ihm in seinem Auftrag gestellten Fragen (vergl. 
Antrag der Fraktion der SPD — Nr. 523 der Druck-
sachen —) wie folgt Stellung nehmen: 

1. Die Grundsätze für die Auftragsvergabe in der 
Enklave Bonn ergeben sich aus Anlage 3. Der 
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Ausschuß hat leider feststellen müssen, daß, 
wie sich aus den Einzelheiten des Berichts er-
gibt, diese Grundsätze nicht eingehalten wor-
den sind. 

2. Mindestens in zwei Fällen steht einwandfrei 
fest, daß Aufträge von den verwaltungsmäßig 
hierfür nicht zuständigen Architekten erteilt 
und durchgeführt wurden. 

3. Sämtliche Rechnungen sind ordnungsmäßig 
durch die dafür vorgesehenen Organe geprüft 
worden. Sämtliche Lieferanten haben sich un-
terschriftlich verpflichten müssen, die bei die-
ser Prüfung eventuell festgestellten Über-
zahlungen zu erstatten. 
Im übrigen wird auf die Beantwortung dieser 
Frage im Ersten Ausschußbericht verwiesen. 

4. Nach den eingeholten Gutachten und den Fest-
stellungen des Rechnungshofes sind Überfor-
derungen vorgekommen. Es ist Sache der be-
teiligten Dienststellen, bei den festgestellten 

Firmen auf Erstattung von Überzahlungen 
hinzuwirken, soweit das nicht schon geschehen 
ist. 

5. Auf einzelnen Gebieten der Bauwirtschaft und 
der Einrichtung war der Wettbewerb unzurei-

chend, dadurch sind bestimmte Firmen, insbe-
sondere des Raumes Bonn und des Landes 
Nordrhein-Westfalen, z. B. die Fa. Schlüter, 
nicht unerheblich bevorzugt worden. Schließ

-

lich hat eine Gruppe von deutschen Architek-
ten sich eine bevorzugte Stellung durch die 
Hilfe der amerikanischen Besatzungsmacht zu 
beschaffen gewußt. 

6. Nein. 
7. Die Summen, um welche die tatsächlichen Auf-

wendungen für die Einrichtung der Dienststel-
len der Hohen Kommission im Raume Bonn 
die im Bundestag bei seiner Entscheidung über 
den Bundessitz als erforderlich bezeichneten 
Mittel überschritten haben, gehen aus der fol-
genden Zusammenstellung (siehe Seiten 10390/ 
91) hervor: 
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I. Voraussichtliche Gesamtkosten 

1) für die Unterbrin-
gung der Hohen 
Kommission und 
ihrer Stäbe im Rau

-

me Bonn 
*) 

27 299 350,- 
2) 

a) für die Verle

-

gung der Besat-
zungstruppen 
und Stäbe aus 
dem Raume 
Bonn 

b) für die Verle

-

gung der briti

-

schen Zonen

-

dienststellen in 
den Raum Köln 

*) 
52 365 000,- 

Keine Vor

-

schätzung 

79 664 350,— 

*) nach den Angaben des Berichtes des Sonderausschusses für die Frage des vorläufigen Sitzes der leitenden Bundes-
organe. 

**) nach Berechnungen des Finanzneubauamtes Bonn. 
***) nach den Unterlagen der Abt. III des Bd. Min. für den Wohnungsbau. 
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II. Tatsächliche Ausgaben 
Über

-

schrei

-

tung 

1) 

**) 
35 264 784,- 

2) 
a) Programm Joint 

enthaltend: 

aa) für den Bau 
von 583 Woh-
nungen für 
Deutsche, 
deren Woh

-

nungen, vor

-

übergehend 
für die aus 
dem Raume 
Bonn verleg

-

ten belgischen 
Einheiten in 
Anspruch ge-
nommen wur

-

den 
***) 

4 857 000,— 

ab) Wohnungs

-

bauten für die 
aus dem Rau

-

me Bonn ver

-

legten bel

-

gischen Ein

-

heiten ein

-

schl. der In

-

nenausstat

-

tung 
***) 

37 776 850,— 

ac) Schulen, Bau 
eines Kran

-

kenhauses, 
Heime, Gara

-

gen, Messen 
und Restau

-

rants 
***) 

10 121430,— 52 755 280,— 

b) Pro Programm Zeco  **) 56 102 096,— 108 857 376,— 

144122160,— 64 457 810,— 

Die Mehrkosten sind auf die bei dem ur

-

sprünglichen Anschlag nicht vorausgesehenen 
aber im Rahmen des Programms ZECO ent

-

standenen Anforderungen an Raumbedarf und 
Ausstattung für die Besatzungsmacht zurück-
zuführen. 
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D. Schlußwort. 

Abschließend ist zu bemerken, daß zum Aufga-
bengebiet des Ausschusses auch die Untersuchung 
des Baukomplexes Bundeshaus mit den dazugehö-
rigen Bauten gehört hätte. Unterlagen darüber ha-
ben dem Ausschuß nicht vorgelegen. Einer Bitte 
des Vorsitzenden um Überlassung der für die  Un

-

tersuchung notwendigen Dokumente entsprechend 
übersandte das Bundesministerium der Finanzen 
eine Zusammenstellung der bisher geführten Ver-
handlungen mit dem Finanzministerium von Nord-
rhein-Westfalen über die Übereignung des Bundes-
hauses und die Feststellung der vom Bund zu tra-
genden Kosten für den Ausbau dieses Gebäudes. 
Aus dieser Zusammenstellung läßt sich entnehmen, 
daß vom Bundesministerium der Finanzen neun-
mal — teils schriftlich, teils mündlich — der Ver-
such gemacht worden ist, vom Finanzministerium 
von Nordrhein-Westfalen eine Klärung zu errei-
chen. Die endgültige Stellungnahme steht aber 
bis heute noch aus. Dem Ausschuß liegt ein Schrei

-

ben des Bundesministers der  Finanzen vom 16. Mai 
1952 an den Finanzminister von Nordrhein-West-
falen vor (Anlage 9, Seite 10415), aus dem der Um-
fang des Objektes und die entstandenen Kosten, 
aber auch die Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem Bundesministerium der Finanzen und dem 
Finanzministerium von Nordrhein-Westfalen über 
die. Höhe der vom Bund zu tragenden Kosten er-
sichtlich sind. Eine weitere Untersuchung dieses 
noch ungeklärten Falles hätte den Ausschuß sicher-
lich noch mehrere Monate beschäftigen müssen. 

Der Ausschuß hat sich daher nicht in der Lage 
gesehen, ein abschließendes Urteil über diesen Fra-
genkomplex zu bilden, und sieht sich daher ge-
zwungen, seine Untersuchungen in diesem Stadium 
abzuschließen. 

Bonn, den 19. Juli 1952 

Graf von Spreti 
Berichterstatter 

E. Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen, 

dem vom Untersuchungsausschuß zur Prüfung 
der im Raume Bonn vergebenen Aufträge (42. 
Ausschuß) vorgelegten Zweiten Bericht zuzu-
stimmen. 

Bonn, den 19. Juli 1952 

Der Untersuchungsausschuß (42. Ausschuß) 

Dr. Hasemann 
Vorsitzender 

Graf von Spreti 
Berichterstatter 
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Dem Ausschuß haben als Material folgende Ak-
ten und Schriftstücke vorgelegen: 

1. Schrb. des Bundesminister der Finanzen 
vom 26. Juni 1951 und 
vom 9. Januar 1952 

2. Schrb. des Ministerpräsidenten des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

vom 17. November 1951 

3. Schrb. dem Ministers für Wiederaufbau des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

vom 13. April 1951 und 
vom 3. Dezember 1951 

4. Schrb. des Min. Dir. Dr. Rühl 
vom 11. Dezember 1951 und 
vom 14. Januar 1952 

5. Schrb. des AA vom 29. November 1951 

6. Schrb. des ORR. Dr. Becker 
vom 29. Juni 1951 
vom 18. November 1951 
vom 15. Januar 1952 und 
vom 31. Januar 1952 

7. Schrb. des Oberbaurats Kohlenbach vom 25. 
Oktober 1951 

8. Schrb. des Leiters des Amtes Bundeszone vom 
16. Juli 1951 

9. Schrb. des Leiters des Finanzneubauamtes Bonn 
vom 17. April 1951 
vom 9. November 1951 und 
vom 7. Januar 1952 

10. Schrb. des Leiters des Finanzneubauamtes 
Wahn 

vom 18. Oktober 1951 und 
vom 7. Januar 1952  

11. Schrb. des Arch. Eugen Blanck vom 6. Juli 1951 

12. Sehr. des Arch. Erwin Maß vom 7. Novem-
ber 1951 

13. Schrb. des Rechtsanwalts Günter Kobow 
vom 1. November 1951 und 
vom 8. Dezember 1951 

14. Schrb. des Arch. Prof. Werner Harting 
vom 5. Januar 1950 
vom 12. März 1950 

15. Schrb. des Prof. Hebebrand vom 14. Januar 
1952 

16. Aufsatz von Ernest Leiser (1950, Overseas 
News Agency, Inc.) über einen Besuch im 
Hauptquartier der amerikanischen Hochkom-
mission 

17. Fragen und Antworten über das Thema „Düs-
seldorfer Hof" für die Zeitschrift „Der Stern" 
vom 22. November 1951 

18. Schrb. des Stadtbaumeisters Ignaz Porth 
vom 9. November 1951 und 
vom 12. Februar 1952 

19. Schrb. des Dipl.-Ing. Ernst Nolte, Arch. 
vom 9. November 1951 

20. Eidesstattliche Erklärung des Frl. Käthe Birlow 
vom 10. Dezember 1949 

21. Gesamtinventarverzeichnis vom 29. und 30. 
August 1949 
- Düsseldorfer Hof, Hotel, Königswinter - 

22. Bestellungsformular der Britischen Streitkräfte/ 
Kontrollkommission für Deutschland Nr. 177029 

23. Auszug aus dem Bericht des Sonderausschusses 
für die Frage des vorläufigen Sitzes der lei-
tenden Bundesorgane 

vom 28. Oktober 1951 
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Anlage 2 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, den 12. 7. 1949 

Ha. 

Der Minister für Wiederaufbau 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
III B 2 354.5 (54) Tgb. Nr. 5891/49 

An den 
Herrn Regierungspräsidenten 

Köln 

Überdrucke für die Herren Oberstadtdirektoren 
in Bonn und Köln, die Herren Oberkreisdirektoren 
in Bonn, Siegburg und Köln-Land. 

Betr.: Bauvorhaben für Zwecke der Bundesregie-
rung in Bonn. 

Innerhalb des „Büros Bundeshauptstadt" über-
nehmen die Abteilungen Bauplanung, Baudirek-
tion und Landeswohnungsstelle die Gestaltung und 
Durchführung sämtlicher Bauvorhaben im Zusam-
menhang mit der Unterbringung der Bundesregie-
rung in Bonn. 

Zur Durchführung dieser Aufgabe erhält das 
„Büro Bundeshauptstadt folgende Befugnisse: 

I. 

1. Volkswohnungsbau 
Das Büro prüft alle von den Trägern ihm ein-

zureichenden Unterlagen auf Grund des Erlasses 
des Wiederaufbauministers — III B 2 (50) 3919/49 
- vom 9. Mai 1949. Nachdem vom Wiederaufbau-
ministerium (I A/III B) die Anträge genehmigt sind, 
wird der Vorgang zur Ausstellung der Bewilli-
gungsbescheide und weiteren verfahrensmäßigen 
Behandlung dem Regierungspräsidenten in Köln 
übergeben. Die erforderlichen Mittel werden vom 
Wiederaufbauministerium (III B) dem Regierungs-
präsidenten bereitgestellt. 

2. Instandsetzungen 
Unter Bezugnahme auf den Erlaß des Wieder-

aufbauministers — Landeswohnungsstelle Bonn  — 
IV  C 6/LWS/I/49 vom 7. Juni 1949 wird bestimmt, 
daß in den in Ziffer I des Erlasses aufgeführten 
Orten die Instandsetzungen listenmäßig dem Büro 
Bundeshauptstadt zur Genehmigung vorzulegen 
sind. Dieser Erlaß regelt auch die Fragen der woh-
nungsmäßigen Zuweisung der mit Mitteln des Lan-
des instandgesetzten Wohnungen. 

Im übrigen bleiben die Vorschriften hinsichtlich 
Verfahren und Verwaltung gemäß Erlaß Wieder-
aufbauministerium — III B 2 (52) 3958/49 — vom 
9. Mai 1949 unberührt. 

3. Gebäude im Reichseigentum 
Dem Büro Bundeshauptstadt wird gegenüber 

dem Reichsbauamt Bonn Weisungsrecht für dieje-
nigen Vorhaben erteilt, die im Zuge der Herrich-
tung des Raumes Bonn für die Bundesregierung 
erforderlich sind. 

Die architektonische und technische, sowie die 
verwaltungsmäßige und finanzielle Bearbeitung 
obliegt dem Reichsbauamt. Die erforderlichen zu-
sätzlichen Mittel für die Durchführung dieser Maß-
nahmen sind vom Reichsbauamt bei dem Büro 
Bundeshauptstadt anzufordern. 

4. Gebäude im Landeseigentum 
Dem Büro Bundeshauptstadt wird gegenüber 

den Staatshochbauämtern in Köln und  Bonn für 
diejenigen Bauvorhaben Weisungsrecht erteilt, die 
im Zuge der Herrichtung des Raumes Bonn für die 
Bundesregierung erforderlich sind. 

Die architektonische und technische, sowie die 
verwaltungsmäßige und finanzielle Bearbeitung ob-
liegt weiterhin den zuständigen Staatshochbauäm-
tern. 

Die erforderlichen zusätzlichen Mittel sind bei 
dem Büro Bundeshauptstadt anzufordern. 

5. Verwaltungsgebäude im Kommunaleigentum 
Anträge der beteiligten Gemeinden (GV) sind 

dem Büro Bundeshauptstadt vorzulegen. Dieser 
überprüft nach der gestalterischen und finanziellen 
Seite die Anträge und legt sie unmittelbar dem 
Wiederaufbauministerium zur Genehmigung vor. 

Der Wiederaufbauminister genehmigt die An-
träge und stellt die erforderlichen Beträge durch 
den Regierungspräsidenten in Köln den Gemein-
den und Gemeindeverbänden bereit unter Bezug-
nahme der im Finanzausgleichsgesetz 1948 erfor-
derlichen Gemeindebeteiligung. 

6. Neuordnungsmaßnahmen 
Im Zuständigkeitsbereich des Büros Bundes-

hauptstadt leiten die Gemeinden die für Neuord-
nungsmaßnahmen vorgeschriebenen Anträge über 
dieses Büro an die zuständigen Stellen. 
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7. Maßnahmen des Landeskonservators 
Soweit Maßnahmen des Landeskonservators er-

forderlich werden, fordert der Landeskonservator 
beim Büro Bundeshauptstadt die erforderlichen zu-
sätzlichen Mittel an. 

8. Für Maßnahmen an kommunalen Straßen und 
Wegen sind die erforderlichen Mittel bei dem Büro 
Bundeshaupstadt anzufordern. 

Soweit es sich um die Beseitigung von Kriegs-
schäden handelt, gilt Ziff. 5, Abs. 2 entsprechend. 

Bei Maßnahmen, die nicht durch Kriegsschäden 
veranlaßt wurden, werden die erforderlichen Mit-
tel zunächst unbeschadet der gesetzlichen Regelung 
als Beihilfe dem Verfahrensträger zugewiesen un-
ter Vorbehalt der späteren Festsetzung seitens des 
Landes, ob die Mittel als Darlehen oder als Zu-
schuß anzusehen sind. 

Für Brücken gilt diese Regelung entsprechend. 
Für die Rheinbrücke Bonn/Beuel bleibt es bei 

dem bisherigen Verfahren. 

9. Hotels 
Über die Bereitstellung von Krediten für die 

Betriebe des Gaststättengewerbes erfolgt Sonder-
erlaß. Die Anträge der Hotels werden durch das 
Büro Bundeshauptstadt überprüft und nach Stel-
lungnahme hinsichtlich der gestalterischen und  

finanziellen Seite des Vorhabens der Rheinischen 
Girozentrale zur weiteren Veranlassung übersandt. 

10. Über die Maßnahmen, die im Zuge des An-
kaufs von Grundstückseigentum (lfd. Nr. 13 des 
Programms), Einzelmaßnahmen (Nr. 17) und der 
Unterbringung der Alliierten (Nr. 32) erforderlich 
werden, ergeht Zusatzregelung. 

II. 
Sämtliche Landesbehörden haben das Bauvor-

haben Bundeshaupstadt mit Vorrang zu behandeln. 
Die Angelegenheiten gelten als „Eilsachen". Die 
Leiter der Behörden sind angewiesen, die betref-
fenden Arbeiten durch qualifizierte und zahlen-
mäßig ausreichende Kräfte erledigen zu lassen. 

Im übrigen bleiben die Zuständigkeiten der son-
stigen Behörden unberührt. 

III. 
1. Das Büro Bundeshauptstadt fordert jeweils zum 

1. eines jeden Monats für den nächsten darauffol-
genden Monat Betriebsmittel an. 

2. Der Chef der Landeskanzlei fordert bei dem 
Finanzministerium im Rahmen der haushaltsmä-
ßigen Möglichkeiten die erforderlichen Betriebs-
mittel für die Verfahrensträger an. 

Steinhoff 
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Anlage 3 

Übersetzung 

Hohe Alliierte Kommission 
in Deutschland 
Unter-Ausschuß Verwaltung 
der Enklave Bonn 

Bonn, den 29. April 1950 

Der Vorsitzende 
HC/BASC/No. 368 S 

An 
den Herrn Chef des Büros 
Ausbau der Bundeszone 

Bonn 

Mein Herr, 

Sie haben zu wiederholten Malen den U/Aus-
schuß auf die Bedingungen aufmerksam gemacht, 
unter denen die Wiederherstellungsarbeiten für 
die von den Mitgliedern der Hohen Alliierten Kom-
mission benutzten Wohnungen durchgeführt wer-
den müssen und darum gebeten, daß den zustän-
digen Beamten neue Istruktionen gegeben werden 
möchten. 

Ich habe die Ehre, Ihnen die folgenden Ent-
scheidungen mitzuteilen, die von dem U/Ausschuß 
getroffen worden sind. 

1. Die einzelnen Arbeitsanforderungen werden 
stets an Mr. Nicholson übermittelt werden. Dieser 
wird sie innerhalb von 6 Tagen den deutschen 
Behörden zustellen. Diese verfügen über eine Frist 
von 14 Tagen, um die nötigen Verträge abzu-
schließen und mit den Arbeiten zu beginnen, sie, 
können also die Konkurrenz dabei mitspielen las-
sen. 

2. Im allgemeinen werden die Arbeiten in nor-
malen Fristen ohne Inanspruchnahme von Nacht-
oder Feiertagsstunden durchgeführt werden. Nur 
das U/Comité kann die Inanspruchnahme von 
Nacht- oder Sonntagsstunden genehmigen. Es wird 
dies nur ausnahmsweise tun. 

3. Alle Arbeiten müssen in guter, handelsüblicher 
Qualität ausgeführt werden. Innerhalb einer 
Grenze von ungefähr 10 % kann das U/Comité 
eine bessere Qualität genehmigen. 

4. Kein Bauvorhaben darf vor Erhalt des end-
gültigen Auftrages begonnen werden. Die vorläu-
figen Genehmigungen zum Beginn werden zurück-
gezogen werden. 

5. Die Aufträge sind endgültig. Die alliierten Be-
hörden werden sich bemühen, sie im Laufe ihrer 
Ausführung nicht ändern zu lassen. 

In einem solchen Falle wird ein neuer Auftrag 
herausgegeben werden. 

6. Nur Mr. Nicholson ist berechtigt, die Aufträge 
herauszugeben. Er handelt dabei in engem Ein-
vernehmen mit seinen. Kollegen: Mr. Webster für 
die Vereinigten Staaten und M. Turpin für Frank-
reich. 

Nur diese beiden Beamten sind für amerikani-
sche und französische Objekte ermächtigt, den Ar-
chitekten und deutschen Unternehmern bei der 
Durchführung der Arbeiten Anweisungen zu ge-
ben. Jedoch müssen diese Anweisungen im Rah-
men der von Mr. Nicholson herausgegebenen Auf-
träge bleiben. 

1. Sollte eine besondere Genehmigung des U/ 
Comités erforderlich sein (Nachtstunden, besondere 
Qualität der Arbeiten), so wird sie den deutschen 
Behörden immer über Mr. Nicholson übermittelt 
werden. 

Ich hoffe, daß diese Entscheidungen Ihre Auf-
gabe erleichtern werden und es hauptsächlich er-
möglichen, beträchtlich die Preise herabzusetzen, 
die bisher von den Architekten und Unternehmern 
für Arbeiten für die Hohe Kommission verlangt 
wurden. 

Unterschrift 

Allgemeine Spezifikation für 
technische Dienstleistungen 

Allgemeines 
Die vorliegende allgemeine Spezifikation soll 

dem deutschen Wiederaufbau-Ministerium Richtli-
nien geben für seine Aufgabe der Bereitstellung 
von Büro- und Wohnräumen, die nach einem für 
die Besatzungsbehörden annehmbaren Standard 
instandzusetzen und zu überholen sind. 

Es ist möglich, daß bei einigen Gebäuden nach 
gründlicher Untersuchung durch die deutschen Be-
hörden Instandsetzungen erforderlich sind, die noch 
in keinem Punkt dieser Spezifikation enthalten 
sind. In diesem Fall ist es Aufgabe des WAM. alle 
erforderlichen Arbeiten in Auftrag zu geben. Bei 
unvorhergesehenen größeren Arbeiten ist ein Be-
richt mit den entsprechenden Unterlagen der zu-
ständigen Besatzungsbehörde vorzulegen. 

Überall, wo Dienstleistungen erforderlich sind, 
müssen folgende Unterlagen an Hand dieser allge-
meinen Spezifikation ausgefertigt werden: 
1. eine Liste der An- bzw. Umbauten (Trennwände, 

zusätzliche Badezimmer usw.) 
2. eine Abschrift des Feststellungsberichtes der Un-

tersuchungskommission unserer Verwaltungsbe-
hörde. 
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1. Bedachung 

Sämtliche Dächer, gleichgültig ob aus Schiefer, 
Dachziegeln, Glas, besandeter Dachpappe oder von 
anderer Bauart, sind im einzelnen zu untersuchen 
und erforderlichenfalls alle fehlerhaften Teile 
einschl. der Holz- und Stahlkonstruktionen und 
Bleiarbeiten dauerhaft instandzusetzen. 

2. Dachrinnen und Abfallrohre 
sind sorgfältig zu reinigen und fehlerhafte Teile 
erforderlichenfalls auszubessern bzw. zu erneuern. 

3. Entwässerung 

Alle Abflußrohre von dem Grundstück zu den 
öffentlichen Abwässerungsanlagen sowie die da-
zugehörigen Kontrollstücke sind zu überprüfen. 
Sie sind zu reinigen und nötigenfalls instandzu-
setzen oder zu erneuern; es ist dafür zu sorgen, 
daß ihr Fassungsvermögen für abfließendes Regen-
wasser und Abwässer ausreicht. 

Wo keine Verbindung zu einer öffentlichen Ab-
wässerungsanlage besteht, oder wo eine solche Ver-
bindung nicht möglich oder wirtschaftlich durch-
zuführen ist, müssen geeignete Vorkehrungen für 
einen wirksamen Abfluß aller Abwässer getroffen 
werden. 

4. Zentralheizung 

Alle Anlagen sind gründlich zu überholen und 
erforderlichenfalls Reparaturen, Erneuerungen und 
Abänderungen durchzuführen, um zu erreichen, 
daß für jeden Teil des Gebäudes eine angemessene 
Heizmöglichkeit gewährleistet ist. 

Die gesamte Anlage muß sich in einem solchen 
Zustand befinden, daß in den verschiedenen Räu-
men eine Temperatur von 15 — 18 0  C bei einer 
Außentemperatur von 00  eingehalten werden kann. 
Besonders zu beachten ist, daß die Regler, Sicher-
heitsventile , Heizkörperventile, Thermometer, Ma-
nometer, Hydrometer, betriebstechnisch einwand-
frei sind, daß die Anlage entsprechend isoliert ist 
und daß bei großen und wichtigen Gebäuden Hilfs-
und Reservekessel in betriebstechnisch einwand-
freiem Zustand zur Verfügung stehen. Ferner muß 
ein vollständiger Satz Schürgeräte verfügbar sein. 

5. Heißwasserversorgung im Haus 

Die vorhandene Anlage für die Zentralheizung 
ist zu überholen und die erforderlichen Arbeiten, 
Reparaturen bzw. Erneuerungen sind durchzufüh-
ren. 

Ist die vorhandene Anlage nicht geeignet, um die 
erforderliche Menge warmen Wassers zu liefern, 
sind zusätzliche oder größere Kessel/Heißwasser-
behälter, Gasgeyser und Kessel, elektrische Warm-
wasserbereiter mit sämtlichen Zubehörteilen zu 
beschaffen. Diese Frage ist in allen Fällen, wo zu-
sätzliche Badezimmer usw. benötigt werden, be-
sonders sorgfältig zu behandeln. 

6. Kamine 

Sämtliche Kamine sind nachzusehen, zu reinigen 
und alle Verstopfungen sind zu beseitigen. Die 
Konstruktion ist zu prüfen und erforderlichenfalls 
zu verbessern, um Feuergefahr auf ein Minimum 
zu beschränken.  

7. Entfernung von überflüssigen Anlagen 
Soweit überflüssige Anlagen wie Öfen und Koch-

herde in den Räumen (mit Ausnahme der Küchen) 
vorhanden sind, die als Büro- oder Wohnräume 
verwendet werden sollen, sind die überflüssigen 
Anlagen auszubauen und zu entfernen, falls sie 
nicht für andere Teile des Gebäudes verwendet 
werden können. 

Im allgemeinen sollen, außer in besonderen Fäl-
len, keine unbrauchbaren Anlagen in irgendeinem 
Gebäude zurückgelassen werden. Sie sind entweder 
in gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen, erfor-
derlichenfalls zu ersetzen oder aus den Gebäuden 
zu entfernen. 

8. Wasserleitung, Installations- und sanitäre An-
lagen 

Die Wasserzuleitung aus der Hauptleitung ist zu 
prüfen, um eine angemessene Zuleitung jederzeit 
für alle Zwecke zu gewährleisten. Sammelbehälter 
und Zuleitungsrohre sind nachzusehen und erfor-
derliche Reparaturen, Erneuerungen usw. auszu-
führen. Alle Einrichtungen, die betriebstechnisch 
qualitativ und ihrem Aussehen nach nicht im erst-
klassigen Zustand sind, müssen ausgebaut und 
durch neue ersetzt werden. Dies gilt auch für jedes 
Einzelteil einer Anlage, doch ist den W.C. Becken, 
Spülkästen, automatischen Spülern, Urinalständen, 
Waschbecken, Abflußbecken, Heißwasserhähnen, 
Sperrventilen, Trapsen und Abwässerrohren beson-
dere Beachtung zu schenken. Fa lls leicht instand

-

zusetzen, sind die Badewannen zu reparieren. Wenn 
jedoch die Reparaturen zu umfangreiche sind oder 
eine Erneuerung erforderlich ist, sind die Bade-
wannen auszubauen und sämtliche Leitungen ab-
zudichten. 

9. Maurerarbeiten 

Eine eingehende Prüfung aller Mauer- und Be-
tonwerke ist durchzuführen. Auf Grund dieser Prü-
fung sind alle Fehler zu beseitigen und nötigenfalls 
Fugen im Mauerwerk auszuhacken und neu zu 
fugen und Plinthen, Gesimse, Mauervorsprünge 
usw. auszubessern. Irgendwelche Senkungserschei-
nungen oder andere bauliche Schäden sind zu prü-
fen und abzustellen. Wenn sie jedoch ernsthafter 
Art sind, ist den Besatzungsbehörden ein Bericht 
zur Begutachtung vorzulegen. 

10. Schreiner- und Zimmererarbeiten 
Es ist eine gründliche Untersuchung vom Keller 

bis zum Dach durchzuführen, um irgendwelche An-
zeichen von faulendem oder sich zersetzendem Holz 
festzustellen. Wo dies der Fall ist, muß der Scha-
den beseitigt werden, und wo der Verfall erheblich 
ist, ist der Besatzungsbehörde ein entsprechender 
Bericht vorzulegen. 

Alle Bauteile aus Holz, Fußböden und Fußlei-
sten, Türen, Fenster und Fensterläden, Rahmen 
und Verkleidungen, Stirnbretter, Verschalungen 
und Regale, Recke und Schränke sind zu überprü-
fen und, wenn schadhaft, instandzusetzen, zu er-
neuern bzw. einzupassen. 

11. Riegel und Schlösser oder andere Sicherheits-
vorrichtungen 

Sämtliche Riegel einschl. Fenstergriffe und Fen-
sterfeststellvorrichtungen, Türbeschläge und 
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-schlösser sind vollständig zu überholen und nöti-
genfalls Reparaturen bzw. Erneuerungen durchzu-
führen. Mindestens 2 Schlüssel sind für jedes 
Schloß vorzusehen. 

In diesem Zusammenhang ist bestimmt worden, 
daß sämtliche Türen, außer den Verbindungstüren 
zwischen den Büros, mit einem Sicherheitsschloß, 
Type YALE, zu versehen sind. 

Auf besondere Anweisung sind Fensteröffnungen 
mit Sicherheitsstangen oder Gittern auszustatten, 
deren Qualität und Ausführung so weit wie mög-
lich dem erforderlichen hohen Standard gerecht 
werden. Dies wird normalerweise nur für Büros, 
Läger usw. erforderlich sein. 

12. Eisen-, Stahl- und andere Metallteile 
Fenster- und Türrahmen, Balkons, Feuerleitern, 

allgemeine Stahl- und Eisenbauteile, Gitter und 
Tore sind zu prüfen und alle Schäden abzustellen. 

13. Elektrische Beleuchtung und elektrische Anla-
gen 

Die gesamten elektrischen Anlagen sind zu prü-
fen, um zu gewährleisten, daß die Abnahmekabel 
von der Hauptleitung für eine angemessene Ver-
sorgung des Gebäudes mit Licht- und Kraftstrom 
für den vorgesehenen Zweck ausreichen. 

Soweit Personenaufzüge vorhanden, sind di ese 
nachzusehen und erforderlichenfalls instandzuset-
zen, um sie in einen betriebstechnisch einwand-
freien Zustand zu.  versetzen. 

Zähler, Hauptschalter sowie die allgemeine Aus-
rüstung des Abnahme- und Verteilerraumes (falls 
ein solcher Raum vorhanden ist) sind nachzusehen 
und erforderliche Reparaturen und Abänderungen 
durchzuführen. 

Die Innenleitungen sind nachzusehen, damit sie 
den entsprechenden Vorschriften gerecht werden 
und ihr Zustand und Umfang sämtlichen Anforde-
rungen entspricht. Nötigenfalls sind Verbesserun-
gen vorzunehmen. Viele der Zubehörteile für die 
elektrische Beleuchtung sind nach Art und Quali-
tät für höhere Ansprüche an Büro- und Wohn-
räume unzureichend. Gleichgültig, ob verwendbar 
oder nicht, sind sie zu entfernen und durch. erst-
klassige Zubehörteile, die für die jeweiligen Ver-
wendungszwecke konstruiert sind, zu ersetzen, so-
weit passende Zubehörteile vorhanden, sind diese 
zu überholen und alle Fehler abzustellen. Beson-
dere Beachtung verdient die Beleuchtung in den 
Eingangshallen und Sitzungsräumen der Büroge-
bäude. 

Im allgemeinen ist jeder Büroraum mit einer 
Lichtsteckdose auszustatten, deren Zahl für größere 
Räume zu erhöhen ist. In Wohnräumen sind Licht-
steckdosen in genügender Anzahl vorzusehen, urn 
den normalen Anforderungen für den Anschluß 
von Tisch-, Steh- und  Nachttischlampen, Bügel-
eisen, Brotröstern, Staubsaugern, Kühlschränken 
usw. zu genügen. Auf besondere Anweisung müs-
sen für besonders wichtige Gebäude Pläne für ge-
sonderte Notanlagen für Kraft- und Beleuchtungs-
strom von den deutschen Behörden ausgearbeitet 
werden. Einzelheiten dieser Pläne sind zur Begut-
achtung vorzulegen, ehe mit den Arbeiten begon-
nen wird. 

Die Außenbeleuchtung wird erforderlichenfalls 
besonders angefordert werden.  

14. Verglasung 
Die gesamte Verglasung ist zu überprüfen und, 

wo fehlend oder zerbrochen, zu erneuern. Für Toi-
lettefenster in Bürogebäude ist Eisglas oder anders 
undurchsichtiges Glas zu verwenden. 

15. Putzarbeiten 
Wand- und Deckenflächen, Gesimse, Ornamente 

und Verzierungen sind vor der Überholung in-
standzusetzen, Marmor und synthetische Marmor-
ausführungen an Wänden und Treppen sind, soweit 
fehlerhaft, auszubessern. 

16. Überholung 
a) Im allgemeinen. 

Nur der höchste Maßstab ist bei Innen- und 
Außenarbeiten anzulegen. Es können jedoch keine 
allgemeinen Richtlinien für jedes einzelne Gebäude 
in Bezug auf die Behandlungsart gegeben werden, 
da die Beschaffenheit der einzelnen Gebäude sehr 
unterschiedlich ist. Die nachstehenden Ausführun-
gen enthalten jedoch brauchbare Richtlinien in Be-
zug auf den gewünschten Standard, und wenn sie 
in Verbindung mit den Feststellungsberichten ge-
lesen werden, dürfte der geforderte Standard bei 
wirtschaftlicher Arbeit ohne Schwierigkeit erreicht 
werden. 

b) Innenarbeiten 
Wände und Decken sind zu reinigen und zu ver-

spachteln, zu richten und je nach Erfordernis mit 
1 oder 2 Anstrichen zu versehen, um den erforder-
lichen hohen Grad der Ausführung zu erhalten. 
Falls vorher ein Farbanstrich vorhanden war, ist 
Ölfarbe statt Temperafarbe zu verwenden. Im all-
gemeinen sind die Decken in weiß und die Wände 
in creme auszuführen. Wenn aus besonderen Grün-
den von dieser Anweisung abgewichen werden soll, 
ist ein entsprechender Antrag einzureichen. 

Holzteile einschl. Fußleisten, Fensterrahmen, 
Fensterflügel, Türen, Türrahmen, Verkleidungen, 
Architraven usw. sind zu reinigen und je nach Be-
darf ein- oder zweifach mit Ölfarbe zu streichen. 
Im allgemeinen sind zwar für Wände und Decken 
Cremefarbe verwandt, doch wenn hier die Qua-
lität einiger Holzteile eine andere Behandlung er-
fordert, sind ensprechende Vorschläge zur Begut-
achtung einzureichen. 

Ehe Eisen und Stahl eingebaut werden, müssen 
sie einen schnelltrocknenden Korrosionsschutzan-
strich erhalten, wonach zwei Anstriche mit Bitu-
men oder Teer aufgebracht werden. 

Metallfensterrahmen usw. erhalten einen Voran

-

strich und dann 2 Farbanstriche. Die äußeren Flä-
chen von unverzinkten Behältern und Zisternen 
erhalten einen Voranstrich mit einem Korrosions-
schutzmittel und danach 2 Anstriche mit Ölfarbe. 
Rohre und Heizkörper erhalten erst einen Korrosi-
onsschutz-Voranstrich und dann einen Ölfarben

-

anstrich. 
Soweit die Fußböden aus hochwertigem Hart-

holz bzw. Parkett bestehen, sind sie zu reinigen, 
abzuziehen und dann einzuwachsen. Andere Holz- 
bzw. Betonböden sind mit Linoleum oder einem 
anerkannten Ersatzstoff zu bedecken. Fußböden aus 
synthetischem Marmor oder anderem Material so-
wie Treppen aus synthetischem Marmor sind sorg-
fältig zu reinigen. Falls letztere so stark beschä-
digt und verkratzt sind, daß durch eine Säuberung 
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nicht der gewünschte Standard erzielt wird, sind 
Vorschläge für eine andere Behandlung zur Ge-
nehmigung einzureichen. 

In Erdgeschoßräumen, die nicht zu Wohn-
zwecken benutzt werden, sind Decken und Wände 
abzuwaschen und danach zweimal zu kalken, Holz-
teile in diesen Räumen sind zu reinigen und nöti-
genfalls mit Ölanstrich zu versehen. 

c) Außenarbeiten 
Sämtliches Mauerwerk ist zu reinigen und alle 

Betonflächen sind mit dem besten für diese Zwecke 
verfügbaren Material zu spritzen. 

Sämtliche äußeren Holzteile einschl. Türen, Tür-
rahmen, Fensterrahmen, Fensterflügel, Läden, 
Stirnbretter, Verschalungen usw. erhalten einen 
Grundanstrich, danach einen Voranstrich (wetter-
fest) und einen Fertiganstrich (wetterfest). 

Metall-Fensterrahmen, Stützen, Träger, Regen-
fallrohre, Balkone, Feuerleitern, Außenflächen von 
verzinkten. Behältern und Zisternen erhalten einen 
Anstrich oder werden mit einem Korrosionsschutz-
anstrich mit 2 Farbanstrichen versehen. Unver-
zinkte Oberflächen sind mit einem Grundanstrich 
und dann mit 2 Farbanstrichen zu versehen. Die-
selbe Behandlung erfahren auch Zäune, Tore und 
Gitter. 

Allgemeine Richtlinien für Bauarbeiten 
innerhalb der Bonner Enklave 

I. Allgemeines 
Der Zweck dieser Allgemeinen Richtlinien ist, 

dem Deutschen Wiederaufbauministerium eine An-
leitung zu geben in seiner Aufgabe, Büro- und 
Wohnraum zu schaffen, wieder instandgesetzt und 
überholt zu einem den Besatzungsbehörden an-
nehmbaren Standard. 

Nach der genauen Aufnahme durch die deutschen 
Stellen mag es sich in verschiedenen Gebäuden als 
notwendig erweisen, Instandsetzungsarbeiten 
durchzuführen, die in keiner Klausel der Allge-
meinen Richtlinien enthalten sind und auch nicht in 
den Positionen der detaillierten Arbeitsanweisung; 
in diesen Fällen wird es die Verantwortlichkeit des 
Wiederaufbauministeriums sein, den' zuständigen 
Alliierten Fachvertreter von der Notwendigkeit 
dieser zusätzlichen Arbeiten in Kenntnis zu setzen, 
damit die erforderlichen weiteren Arbeitsanwei-
sungen ausgestellt werden können. 

Für jedes Gebäude, in dem Bauarbeiten durch-
zuführen sind, werden normalerweise die folgen-
den Dokumente ausgestellt, die in Verbindung mit 
diesen Allgemeinen Richtlinien gelesen werden 
sollten: —
1. Eine vorläufige Anweisung mit den folgenden 

Angaben: — 
a) Adresse des Gebäudes. 
b) Angabe, welchem der Alliierten das Gebäude 

zugewiesen wurde. 
c) Ermächtigung zum Beginn vorläufiger In-

standsetzungsarbeiten innerhalb des Rahmens 
dieser Revidierten Allgemeinen Richtlinien, 
bis zur Ausstellung der detaillierten Arbeits-
anweisungen (siehe Absatz 2 weiter unten) 
und der Vorlage vorläufiger Kostenanschläge. 

2. Eine detaillierte Arbeitsanweisung mit folgenden 
Angaben: — 
a)  Strukturänderungen, mechanische Änderun-

gen, Änderungen des elektrischen Systems 

und Hinzufügungen zum Innern oder Äußern 
des Gebäudes, einschließlich solcher Positio-
nen wie Herausnahme und Ersetzen von 
Kocheinrichtung, Auswechseln von Beleuch-
tungskörpern, usw. 

b) Sämtliche Instandsetzungsarbeiten. 
c) Arbeiten in Verbindung mit dem Einbau von 

Möbeln. 
d) Arten des Bodenbelages (ausgenommen Tep-

piche). 
e) Nötigenfalls Beifügung von Plänen. 

3. Wenn erforderlich, zusätzliche Arbeitsanweisun-
gen mit Angabe von Änderungen oder Hinzufü-
gungen, die nach der Herausgabe der ersten Ar-
beitsanweisung erforderlich werden. 

II. Methode zur Vorbereitung der Vertragsunter-
lagen 

Die Vertragsunterlagen müssen in Übereinstim-
mung mit den anwendbaren Klauseln des gesetzli-
chen Vertragsverfahrens vorbereitet werden, wie in 
den Deutschen Industrie Normen DIN 1960 — 1985 
festgelegt ist; jedoch den Änderungen unterworfen, 
die zur Anpassung an besondere Umstände in Be-
zug auf irgendein Projekt erforderlich sind: 

III. Unterzeichnete Vertragsunterlagen 

Eine Abschrift aller Vertragsunterlagen und sich 
darauf beziehender Schriftsätze muß jedem Mit-
glied des Arbeits-Unterausschusses der 3 Alliier-
ten auf Wunsch verfügbar sein. 

IV. Verantwortlichkeit der Ausführung 

Sie werden für die Ausführung aller Arbeiten 
voll verantwortlich sein und Sie müssen gewähr-
leisten, daß alle verwandten Materialien und die 
Qualität der geleisteten Arbeit mit dem geforder-
ten Standard übereinstimmen und zur Zufrieden-
heit des Arbeits-Unterausschusses der 3 Alliierten 
ausgeführt sind. 

V. Unterlagen 

Sie werden für die sichere Aufbewahrung aller 
Dokumente, Pläne und Zeichnungen im Zusam-
menhang mit diesen Arbeiten verantwortlich sein. 

VI. Angestellte des Unternehmers 

Sie müssen gewährleisten, daß die verpflichteten 
Unternehmer sich an die Bestimmungen der Be-
satzungsmächte halten, insbesondere in Bezug auf 
Personal, was von Ihnen für diese Arbeiten be-
schäftigt wird. 

VII. Materialien und Arbeitsausführungen 

Alle Materialien und Arbeitsausführung sollen 
mit dem Standard, der in den Deutschen Industrie 
Normen DIN 1962 — 1985 festgelegt ist, überein-
stimmen, wenn nicht etwas anderes verfügt wurde. 

VIII. Dach 
Alle Dächer, ob Schieferdach, Ziegeldach, Glas-

dach und Dachfilz oder andere Konstruktionen 
müssen genau überprüft werden, und alle schad- 
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haften Stellen müssen völlig überholt werden, ein-
schl. der Dachkonstruktion, des Dachstuhls und des 
Bleiwerkes, wo erforderlich. 

IX. Dachrinnen und Regenwasserrohre 
Alle Rinnen und Rohre müssen gereinigt wer-

den und schadhafte Stellen müssen repariert oder 
erneuert werden. 

X. Drainierung 
Alle Abzugsröhren von den Gebäuden zu den 

Kanalisationsrohren und den Klärkammern müs-
sen überprüft werden, wo erforderlich, gereinigt 
werden, repariert oder erneuert werden und es 
muß gewährleistet sein, daß ihre Kapazität zur 
Aufnahme von Regenwasser, Abfall und Sielwasser 
ausreichend ist. 

In Fällen, wo keine Verbindung zu Kanalisa-
tionsrohren besteht, oder wo diese Verbindung nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich ist, muß gewähr-
leistet sein, daß ausreichende Vorrichtungen zur 
Entfernung aller Abwässer besteht. 

XI. Zentralheizung 
Alle Heizungssysteme müssen vollkommen über

-

holt werden und nötigenfalls müssen Reparaturen, 
Auswechslungen und Änderungen durchgeführt 
werden um zu gewährleisten, daß jeder Teil 
des Gebäudes ausreichend mit Wärme versorgt ist. 

Die allgemeine Leistungsfähigkeit der Heizungs-
systeme muß es ermöglichen, daß die verschiedenen 
Räume auf einer Temperatur von 60 0  - 650  Fah-
renheit gehalten werden können, bei einer Außen-
temperatur von 30 0  Fahrenheit. 

Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Notwen-
digkeit zu richten, daß Regulatoren, Sicherheits-
ventile, Heizkörperventile, Druckmesser, Thermo-
meter, Manometer, Hydrometer usw. in Ordnung 
sind, daß das System genügende Isolation besitzt 
und daß für große und wichtige Gebäude Reserve-
oder Ersatzkessel usw. bereitgestellt und betriebs-
fertig sind. Eine weitere Notwendigkeit ist, daß 
ein vollständiger Satz von Feuerungsgeräten ver-
fügbar ist. 

XII. Heißwasserversorgung 
Wie auch beim Zentralheizungssystem, müssen 

die bestehenden Installationen überholt werden 
und alle erforderlichen Reparaturen und / oder 
Auswechslungen durchgeführt werden. 

Sollten die bestehenden Installationen unzurei-
chend sein, genügende Mengen heißen Wassers zu 
liefern, so sind zusätzliche oder größere Boiler, 
Durchlauferhitzer, Gasautomaten und -Speicher, 
elektr. Warmwasserbereiter und alle normalen Zu-
behörteile vorzusehen. 

XIII. Kamine 
Alle Kamine müssen überprüft, gereinigt und 

alle Hindernisse beseitigt werden. Der Kaminbau 
ist zu prüfen und notwendige Korrekturen müs-
sen durchgeführt werden, um zu gewährleisten, 
daß jede Feuergefahr auf ein Minimum reduziert 
wird. 

XIV. Entfernen überflüssiger Ausrüstung 
Wo überflüssige Ausrüstung, z. B. Dauerbrand-

öfen, Kochherde usw. noch in Räumen steht, die  

als Büro oder Wohnraum verwendet werden sollen, 
soll diese entfernt werden, wenn sie nicht in ande-
ren Teilen des Gebäudes wieder passende Verwen-
dung finden kann. 

Im allgemeinen soll unbrauchbare Ausrüstung in 
keinem Hause zurückbleiben, außer in Sonderfäl-
len. Diese Gegenstände sollen entweder repariert, 
ersetzt oder entfernt werden. 

XV. Wasserversorgung, Klempnerinstallationen 
und sanitäre Anlagen 

Die Wasserversorgung von den öffentlichen 
Hauptleitungen muß überprüft werden,  um  zu ge-
währleisten, daß zu jeder Zeit für alle Zwecke 
genügend Wasser vorhanden ist. Wasserreservoire 
und Leitungen müssen nachgesehen werden und 
notwendige Reparaturen usw. ausgeführt werden. 

Alle bestehenden sanitären Anlagen müssen voll-
kommen überholt werden und müssen in erst-
klasssigem Betriebszustande sein. Dieses betrifft 
alle Einzelteile einer Anlage, aber besondere Auf-
merksamkeit muß Toiletten, Spülkästen, automa-
tischen Spülern, Urinalen, Waschbecken, Spülbek-
ken, Warm- und Kaltwasserhähnen, Sperrventilen, 
Abflußknien und Boden- und Abflußrohren zuge-
wandt werden. 

XVI. Mauerwerk, Ziegelmauerwerk usw. 
Eine genaue Überprüfung allen Mauerwerks, 

Ziegelmauerwerks, Betons usw. muß durchgeführt 
werden; nach dieser Überprüfung müssen alle not-
wendigen Reparaturen durchgeführt werden und, 
wo erforderlich, Mauerfugen ausgehackt und wie-
der verstrichen werden und Sockelplatten, Kranz-
leisten, Mauerkappen usw. repariert werden. 

Jegliche Zeichen von Einsinken oder anderer 
Strukturverschiebungen müssen untersucht werden 
und Abhilfe geschaffen werden, doch in Fällen, 
wo diese ernsthafter Natur sind, muß ein Bericht 
vorgelegt werden zur Entscheidung durch die Alli-
ierten Behörden. 

XVII. Zimmermann- und Schreinerarbeiten 
Vom Keller bis zum Dach ist eine genaue Über-

prüfung auszuführen, um festzustellen, ob Anzei-
chen von Holzfäule oder Moder bestehen. In sol-
chen Fällen sind die notwendigen Reparaturen 
durchzuführen, doch wenn diese ausgedehnt ist, 
muß dem zuständigen Alliierten Fachvertreter 
darüber Bericht erstattet werden. 

Alles tragende Gebälk, Fußböden und Leisten, 
Türen, Fenster und Fensterläden, Flügelrahmen 
und Fensterflügel, Rahmen, Verkleidungen und 
Oberschwellen, Verschalungsbretter, Rinnenver-
schalung und Stirnbretter, Regale, Stellagen und 
Kabinette müssen überprüft und repariert werden, 
erneuert und / oder in Ordnung gebracht werden, 
wo erforderlich. 

XVIII. Verschlüsse, Schlösser oder andere Siche-
rungsvorrichtungen 

Alle Verschlüsse, einschl. Fensterverschlüsse und 
Fensterhaken, Türbeschläge und Schlösser müssen 
vollständig überholt werden, und erforderliche Re-
paraturen und Erneuerungen durchgeführt werden, 
und mindestens zwei Schlüssel müssen für jedes 
Schloß vorgesehen werden. 
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Wenn für gewisse Türen besondere Sicherheits-
schlösser erforderlich sind, werden diese auf der 
detaillierten Arbeitsanweisung aufgeführt sein. 

In der detaillierten Arbeitsanweisung wird eben-
falls angegeben, vor welchen Fenstern Sicherheits-
stangen oder Gitter angebracht werden müssen. 

XIX. Eisen, Stahl- und anderes Metallwerk 
Fenster und Türrahmen, Balkons, Feuerleitern, 

tragende Eisen- und Stahlteile, Geländer und Tore 
müssen überprüft und alle Defekte repariert 
werden. 

XX. Elektrische Beleuchtung und elektrische Instal-
lationen 

Die gesamten elektrischen Installationen müs-
sen überprüft werden, und es muß gewährleistet 
sein, daß die Zubringerkabel von der Hauptleitung 
genügende Kapazität besitzen, um eine der Benut-
zung des Gebäudes entsprechende, ausreichende 
Quantität an Elektrizität und Kraft zu speisen. 

Wo Personenaufzüge bestehen, müssen sie über-
prüft werden und notwendige Reparaturen ausge-
führt werden, um sie in einen guten Betriebszu-
stand zu bringen. 

Elektrizitätszähler, Hauptschalter usw. und die 
Installationen des Zuführungs- und Verteiler-
raumes (wo ein solcher besteht) müssen nachge-
sehen werden und alle erforderlichen Repara-
turen und Änderungen durchgeführt werden. 

Das Leitungssystem muß überprüft werden, um 
zu gewährleisten, daß die bezüglichen Bestimmun-
gen eingehalten werden und daß sein Zustand und 
Umfang für alle Erfordernisse ausreichend ist. Not-
wendige Reparaturen sind durchzuführen. 

Bestehende Beleuchtungskörper sollen nicht 
durch andere ersetzt werden, wenn diese nicht 
besonders in der detaillierten Arbeitsanweisung 
gefordert wurde. Wo annehmbare Beleuchtungs-
körper bestehen, sollen diese überholt und in Ord-
nung gebracht werden. Besondere Beachtung soll 
der Beleuchtung von Eingangshallen und Konfe-
renzräumen in Bürogebäuden geschenkt werden. 

Im allgemeinen soll in jedem Büroraum ein 
Wandstecker installiert werden, doch sind für grö-
ßere Büroräume mehrere vorzusehen. Für Wohn-
raum sollen mehreren Anforderungen entsprechend 
Wandstecker vorgesehen werden zum Anschluß von 
Tischlampen, Standlampen und Nachttischlampen, 
Bügeleisen, Toaster, Staubsauger, Eisschränken usw. 

Bezüglich wichtiger Gebäude mag es erforder-
lich sein, unabhängige Notstrom- und Beleuch-
tungssysteme vorzusehen. In solchen Fällen werden 
diese Erfordernisse auf der detaillierten Arbeitsan-
weisung aufgeführt werden. 

Außenbeleuchtung wird besonders angefordert, 
wo erforderlich. 

XXI. Verglasung 
Sämtliche Verglasung muß nachgesehen werden 

und fehlende und zerbrochene Scheiben erneuert 
werden. Für Toilettenfenster in Bürogebäuden 
soll Mattglas oder anderes undurchsichtiges Glas 
verwendet werden. 

XXII. Verputz 
Wand- und Deckenflächen, Kranzleisten, Gesimse 

und Ornamente müssen vor der letzten Behand-

lung in Ordnung gebracht werden, wo beschädigt 
oder rissig. Marmor oder künstlicher Marmor auf 
Wänden und Treppen usw. muß auch instandgesetzt 
werden. 

Der Außenputz muß in guten Zustand gebracht 
werden und notwendige Reparaturen ausgeführt 
werden. 

XXIII. Maler- und Tapezierarbeiten 
Nur ein hoher Standard dieser Renovierungs-

arbeiten, innen und außen, wird als annehmbar 
angesehen, doch um in dieser Hinsicht unnötige 
Ausgaben zu vermeiden, wird der Fachvertreter 
des betreffenden Alliierten bei der gemeinsamen 
Begehung mit dem Vertreter des Wiederaufbau-
ministeriums den Umfang und Rahmen der durch-
zuführenden Renovierungsarbeiten angeben. Diese 
Anweisungen werden später in die detai llierte 
Arbeitsanweisung aufgenommen. Im allgemeinen 
sollen die verwandten Materialien und Arbeits-
ausführung in Übereinstimmung mit den deutschen 
Industrie-Normen DIN 1976-1977 gehalten werden. 

Es ist nicht möglich, für die Wahl der Farben 
eine allgemeingültige Regelung zu treffen., doch 
normalerweise sollen die Decken in Weiß, die 
Wände cremefarbig und das Holzwerk cremefarbig 
gehalten werden. Wo Tapete benutzt wird, soll 
diese in heller Farbe und einfachem Muster sein. 
In Fällen, wo von dieser allgemeinen Regelung ab-
gewichen werden soll, wird der alliierte Fachver-
treter alle besonderen Erfordernisse auf der detail-
lierten Arbeitsanweisung aufführen. 

XXIV. Bodenbelag 
Wenn es gewünscht wird, Linoleum zu verlegen, 

so wird dieses der alliierte Fachvertreter mit in 
der detaillierten Arbeitsanweisung aufführen. In 
allen anderen Fälllen soll Linoleum weder geliefert 
noch verlegt werden. 

In keinem Falle sollen Teppiche in irgendeinem 
Projekt beschafft oder befestigt werden, es sei 
denn, daß genaue schriftliche Anweisungen geson-
dert ergehen. 

XXV. Vorhangschienen und Gardinenleisten 
Für Wohnraum muß über den Fensteröffnungen 

Gardinenaufhängevorrichtung angebracht werden, 
das heißt Haken, Schienen, Ringe und Gardinen-
leisten. 

XXVI. Küchenausrüstung 
Es muß gewährleistet sein, daß alle Kochein-

richtungen in guten Betriebszustand gebracht wer-
den. Wenn der Fachvertreter des betreffenden Alli-
ierten entscheidet, daß die bestehende Kochein-
richtung erneuert werden muß durch Installationen 
von Herden usw. größter Kapazität, so müssen 
diese Erfordernisse auf der detaillierten Arbeits-
anweisung aufgeführt sein. 

XXVII. Überflutung 
Es ist die Verantwortlichkeit des Wiederaufbau-

ministeriums, den Fachvertreter des betreffenden 
Alliierten von jeglichen bekannten Überflutungs-
bedingungen zu unterrichten, die für Gebäude be-
stehen mögen, in denen Instandsetzungsarbeiten 
erforderlich sind. 
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XXVIII. Einfahrten, Fußwege und Parkplätze 
Alle erforderlichen Reparaturen unter Verwen-

dung von Teersplitt, Betonkies oder einem anderen 
passenden Oberflächenmaterial sind bei Einfahr-
ten und Fußwegen auszuführen und ausreichende 
Oberflächen-Drainierung ist vorzusehen. 

Parkplätze sind zu planieren und eine Erneue-
rung der Oberfläche mit Teersplitt oder einem 
anderen zugelassenen Straßenmaterial durchzu-
führen, wo erforderlich. Auch hier muß ausrei-
chende Drainierung vorgesehen werden. 

XXIX. Gärten und Anlagen 
Alle Grasflächen, Rasen, Blumenbeete usw. müs-

sen in erstklassigem Zustand sein, wenn die Ge-
bäude durch die Deutschen Behörden übergeben 
werden, und alle erforderlichen Bepflanzungen usw. 
zur Erreichung dieses Zustandes müssen ausge-
führt werden. 

XXX. Entfernen des Bauschuttes und Reinigung 
Bevor die Gebäude durch die Deutschen Behör-

den übergeben werden, muß jeglicher Schmutz und 
Unrat vom Gebäude und seiner unmittelbaren Um-
gebung entfernt werden. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten müssen alle 
Böden abgewaschen werden, Glasscheiben von 
innen und außen gereinigt werden, Farb-, Leim- 
und Gipsflecke entfernt werden und das Gebäude 
vollkommen gesäubert und bewohnbar gemacht 
werden. 

Bauschutt von Gebäuden, in denen Instandset-
zungsarbeiten im Gange sind, muß so schnell wie 
möglich aus der Nähe des Gebäudes entfernt wer-
den und es muß alle Sorgfalt angewandt werden, 
daß durch auf den Straßen umherfliegenden 
Schutt usw. kein Ärgernis verursacht wird. 

Office of the British Administrative 
Commandant 

Frankfurt/Bonn 

BONN 

BAOR 19. 

November 1949 
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Anlage 4 

Übersetzung 

Expenditure Branch Zonal Office 
of the Financial Advisor Zonal 

Executive Office 
64 HQ CCG (BE) 

BAOR 1. 

19. März 1949 
FIN/22, 227 (E) 

Technische Anweisung Nr. 111 des 
Financial Adviser 

Betr.: Prüfung der Besatzungskosten und mandato-
rischen Ausgaben. Requisition- und Abrech-
nungsverfahren. 

Abschnitt I — Allgemeines 

1. In dieser Anweisung ist das ab 1. April 1949 
in der britischen Zone zu befolgende Verfahren für 
die Anforderung von Waren und Dienstleistungen 
vom deutschen Sektor durch britische Wehrmacht

-

teile und die Kontrollkommission und für die Prü-
fung der dabei entstehenden Ausgaben dargelegt. 
Die Anweisungen entsprechen den vom Militär-
gouverneur genehmigten Vorschlägen der zweiten 
Arbeitsgemeinschaft über Besatzungskosten. 

2. Die Finanztechnische Anweisung Nr. 39 — 
Bezahlung von auf 21 A Gp Formular 80 G ange-
forderten Waren und Dienstleistungen - vom 
25. August 1945, und sämtlichen Abänderungen zu 
dieser Anweisung werden hiermit aufgehoben, und 
nach dem 31. März 1949 werden keine 80 G-For-
mulare ausgestellt. 

3. Am 1. April 1949 werden die folgenden For-
mulare in Benutzung genommen: 
a) BAOR-Formular 283 — Anforderungsformular. 

Dieses Formular ersetzt das 80 G-Formular, 
wird in fünffacher Ausfertigung gedruckt und 
in Blöcken zu je 100 Sätzen ausgegeben. 

b) BAOR-Formular 284 — Belastungsermächti-
gung. In vierfacher Ausfertigung gedruckt und 
in Blöcken zu je 100 Sätzen ausgegeben. 

c) BAOR-Formular 285 -- Abschlagsbescheinigung. 
In doppelter Ausfertigung gedruckt und in 
Blöcken zu je 50 Sätzen ausgegeben. 

Diese Formulare sind fortlaufend numeriert nach

-

weisungspflichtige Unterlagen und sind als solche 
von allen Stellen zu behandeln. 

4. In den nachfolgenden Paragraphen der An-
weisung werden Abrechnungsoffiziere, Haushalts-
kontrolloffiziere, Unterhaushaltskontrolloffiziere, 
Beschaffungsoffiziere und Empfangsoffiziere er-
wähnt. Um der Klarheit willen werden folgende 
kurze Begriffsbestimmungen gegeben: 

a) Abrechnungsoffizier — In Übereinstimmung 
mit den vom Militärgouverneur erlassenen An-
weisungen wird der Leiter jeder Division bzw. 
Group der CCG (Kontrollkommission für 
Deutschland) als der Abrechnungsoffizier be-
trachtet, dem die endgültige Verantwortung für 
die Überwachung der Ausgaben an Hand der 
genehmigten Voranschläge und für die Führung 
genauer, prüfungsfähiger Unterlagen hierüber 
obliegt. Zu den Abrechnungsoffizieren der CCG 
gehören DCOS (Exec) und der Chief Admin-
istration Officer (Hauptverwaltungsoffizier). Bei 
den Wehrmachtteilen ist gewöhnlich der die 
Verwaltung leitende dienstälteste Offizier der 
Abrechnungsoffizier im Sinne dieser Anweisung. 

b) Haushaltskontrolloffizier (BCO) — Der Offizier, 
der Abrechnungsoffizieren die Aufgaben der all-
gemeinen Haushaltsüberwachung und -abrech

-

nung überträgt. 
c) Unterhaushaltskontrolloffizier (SBCO) — Ein 

Offizier, dem die Bearbeitung und Überprüfung 
eines Teils des vorn BCO überwachten Haupt-
haushalts übertragen ist nach etwaiger Anord-
nung durch den Abrechnungsoffizier. 

d) Beschaffungsoffizier — Ein ordnungsmäßig er-
nannter Offizier, der ermächtigt ist, Waren und 
Leistungen (außer unmittelbar beschäftigten 
Arbeitskräften und Unterkunft) auf Grund von 
BAOR — Formular 283 zu beschaffen. Jeder 
Beschaffungsoffizier muß im Besitze einer ört-
lichen Beschaffungsberechtigungskarte sein. 

e) Empfangsoffizier — Der Offizier, der für die 
Empfangsbestätigung der auf BAOR-Formular 
283 angeforderten Waren und Leistungen zu-
ständig ist. 

5. Damit die Haushaltskontrolloffiziere bzw. 
Unterhaushaltskontrolloffiziere in der Lage sind, 
die erforderliche Überwachung der Ausgaben aus-
zuüben, genaue Unterlagen zu führen und im all-
gemeinen die ihnen in dieser Hinsicht vom Abrech-
nungsoffizier übertragenen Aufgaben zu erfüllen, 
sind die bisher in Kraft befindlichen Verfahren ab-
geändert worden, und es wird unter anderem vor-
gesehen: 
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a) Vorherige Preisfestsetzung aller Anforderungen 
und Genehmigung des veranschlagten (oder ver-
einbarten) Preises durch den Haushaltskontroll

-
offizier bzw. Unterhaushaltskontrolloffizier, 
bevor die tatsächliche Zustellung der Anforde-
rung an die deutsche Behörde zur Ausführung 
erfolgt. 

b) Genehmigung des von den deutschen Behörden 
veranschlagten endgültigen Preises der Waren 
oder Dienstleistungen durch den Haushaltskon-
trolloffizier bzw. Unterhaushaltskontrolloffizier, 
bevor der Antrag je nach Lage des Falls den 
Besatzungskosten oder mandatorischen Ausga-
ben belastet wird. 

Abschnitt II — Requisitionsverfahren 

A — Vorherige Preisfestsetzung 
6. Das übliche Verfahren, nach dem die vorherige 

Preisfestsetzung vorgenommen wird, ist folgendes: 
Das Anforderungsformular (283) wird in fünf-

facher Ausfertigung ausgestellt (in Teil A u. C 
[Spalten 1, 2, 3 u. 5] ausgefüllt), und alle Ausferti-
gungen werden an die Kriegsschädenfeststellungs-
behörde übersandt, an die sie später als tatsächliche 
Anforderung (vgl. § 10) weitergeleitet werden. In 
diesem Stadium wird es Aufgabe der Kriegs-
schädenfeststellungsbehörde sein, sich mit  Liefer

-

firmen in Verbindung zu setzen, die beste Bezugs-
quelle (in geeigneten Fällen durch Ausschreibung 
im Wege des Wettbewerbs) ausfindig zu machen, 
der der Auftrag erteilt werden kann, den geschätz-
ten (oder vereinbarten) Preis auf dem Formular 
(Spalte 8 des Teils C) einzusetzen, den Namen des 
deutschen Lieferanten (Teil B) einzutragen und 
sämtliche Ausfertigungen des Formulars dem Offi-
zier (Haushaltskontrolloffizier, Unterhaushalts-
kontrolloffizier oder Beschaffungsoffizier), auf des-
sen Ersuchen hin die vorherige Preisfestsetzung 
durchgeführt wurde, zurückzureichen. 

'7. Bekanntlich gibt es Fälle, in denen die vor-
herige Preisfestsetzung auf Grund des in § 6 dar-
gelegten üblichen Verfahrens untunlich sein wird, 
z. B. 

(i) bei Vorliegen gewichtiger technischer Gründe 
für die Inanspruchnahme einer bestimmten 
Firma; 

(ii) wo die Freigabe von bewirtschafteten Waren 
entweder von Fertigfabrikaten oder von Roh-
stoffen (gewöhnlich über das Mandatory Requi-
rements Office) in ähnlicher Weise die Nam-
haftmachung des tatsächlichen Lieferanten er-
forderlich macht; 

(iii) In Fällen äußerster Dringlichkeit, in denen es 
unwahrscheinlich ist, daß die Ausgaben 
DM 1000,— übersteigen. 

8. In derartigen Fällen kann die Namhaft-
machung eines Lieferanten bzw. die Verhandlun-
gen über den Preis ohne Einschaltung der Kriegs-
schädenfeststellungsbehörde durchgeführt werden, 
und die Anforderungsformulare werden ihr je nach 
Lage des Falls bereits in Teil B bzw. Teil C 
(Spalte 8) ausgefüllt zugesandt. Es wird jedoch be-
tont, daß dies Ausnahmen sind und daß in allen 
Fällen, in denen vom üblichen Verfahren abge-
sehen wird, gute und hinreichende Gründe vorlie-
gen müssen. Die Beibehaltung des gegenwärtigen 
Verfahrens, wonach die Lieferung und die Preis-
verhandlungen durch Vermittlung oder mit Hilfe 
anderer deutscher (staatlicher oder sonstiger) Stel-

len als der Kriegsschädenfeststellungsbehörde vor-
genommen werden, wird in den Fällen zugelassen, 
in denen die Anwendung des Verfahrens unter obi-
gem § 6 eindeutig untunlich ist. Es ist jedoch 
wesentlich, daß, wenn die Namhaftmachung eines 
Lieferanten bzw. die Preisverhandlungen unter 
Ausschaltung der Kriegsschädenfeststellungsbe-
hörde erfolgen, letztere auf dem laufenden zu hal-
ten ist, da sie später, wie bisher, für die endgül-
tige Preisfestsetzung auf allen Anforderungsfor-
mularen verantwortlich ist. 
9. Das vorherige Preisfestsetzungsverfahren gilt 
nicht für Dienstleistungen öffentlicher Versorgungs-
betriebe, die auf Grund feststehender Tarife erfol-
gen (vgl. auch § 38) 

B — Zustellung von Anforderungs

-

formularen 
10. Es wurde vereinbart, das System der Lei-

stungsanforderungen bei den deutschen Behörden 
beizubehalten, und es ergibt sich daher, daß die 
Anforderungsformulare von Anfang an der deut-
schen Behörde zuzustellen sind. Erst wenn ord-
nungsgemäß ausgefüllte Anforderungsformulare 
der deutschen Behörde zugestellt wurden und von 
ihr wiederum dem Lieferanten, ist eine rechts-
gültige Anforderung an diesen erfolgt. Die Ver-
teilung der Ausfertigungen des BAOR-Formulars 
283 nach dem neuen Verfahren ist auf dem Schau-
bild in Anhang A dargestellt, das in Anbetracht 
der in den obigen §§ 7 und 8 erwähnten Ausnahme-
fällen den weiteren Ablauf erst von dem Zeitpunkt 
an angibt, in dem die vorherige Preisfestsetzung 
abgeschlossen und das Formular zur Weiterleitung 
als. eine endgültige Anforderung bereit ist. 

11. Wie ersichtlich, sind die Erst- und Zweitaus-
fertigungen des ausgefüllten Formulars 283 der 
deutschen örtlichen Behörde zuzustellen. Soweit 
nicht eine besonders genehmigte gegenteilige Rege-
lung besteht, (z. B. im Zusammenhang mit gewis-
sen Arbeitsdiensten) sind die zuständigen deutschen 
Stellen, denen die Formulare zur Ausführung zuzu-
stellen sind, die Kriegsschädenfeststellungsbehör-
den, die bis zur Stadt- und Landkreisinstanz beste-
hen. Es wurde jedoch beschlossen, daß Anforderun-
gen für Waren und Leistungen (außer bei Arbeits-
diensten), deren veranschlagte Kosten 5 000,— DM 
übersteigen, normalerweise nicht bei einer niedri-
geren Instanz als den Regierungsbezirken einzu-
reichen sind. 

12. Wenn hierfür gewichtige Gründe vorliegen, 
ist nichts dagegen einzuwenden, daß die Beschaf-
fungsoffiziere die Zweitausfertigung des Requi

-

sitionsformulars dem Lieferanten direkt zustellen, 
vorausgesetzt, daß die Erstausfertigung gleichzei-
tig an die deutsche Behörde abgeht und daß alle 
Beteiligten sich genau darüber im klaren sind, daß 
die Zustellung einer Ausfertigung unmittelbar an 
den Lieferanten lediglich der Information dient 
und an sich keinen Vertragsschluß darstellt. Ein 
Vertragsverhältnis über Lieferung von Waren oder 
Leistungen auf Grund des Requisitionsverfahrens 
kann nur zwischen der deutschen Landesbehörde 
und dem Lieferanten bestehen. Unter keinen Um-
ständen dürfen die verausgabenden Abteilungen 
vertragliche Verpflichtungen mit einer deutschen 
Firma eingehen. 

13. Bei der Zustellung des Anforderungsformu-
lars 283 an die Kriegsschädenfeststellungsbehörde 
zur Ausführung sollen folgende Teile ausgefüllt 
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sein: A; B; C (Spalten 1, 2, 3, 5, bezüglich Art und 
Menge der angeforderten Waren und Spalte 8 be-
züglich des veranschlagten oder vereinbarten Prei-
ses); D (falls zutreffend) Bezüglich des Teils D ist 
es notwendig, daß den Kriegsschädenfeststellungs-
behörden genauestens Angaben über Art und 
Menge der gelieferten Waren gemacht werden. 
Wenn der vorgesehene Raum für die vollständige 
Beschreibung nicht ausreicht, so ist diese durch 
Beifügung eines von dem zuständigen Offizier der 
Wehrmachtteile bzw. CCG unterzeichneten Ver-
merks zu dem Anforderungsformular und durch 
den Hinweis „siehe beiliegenden Vermerk" in Teil D 
zu geben. Die Teile E und G müssen vom Beschaf-
fungsoffizier bzw. Haushaltskontrolloffizier (Un-
terhaushaltskontrollofflzier) unterzeichnet sein, und 
diese Offiziere werden ebenfalls gebeten, dafür zu 
sorgen, daß stets in den dafür vorgesehenen Spal-
ten ihre genauen Anschriften angegeben sind. 

14. Nach dem Zweimächte-Kontrollamtsverfah-
ren sind von den mandatorischen Verbrauchern 
der deutschen Wirtschaft erteilte Aufträge auf in-
dustrielle Fertigwaren und Rohstoffe sowohl men-
gen- als auch artmäßig auf die jeweils vom Zwei-
mächtekontrollamt genehmigten Zuteilungen be-
schränkt. Die zur Prüfung und Bestätigung, daß 
alle derartigen Aufträge ordnungsmäßig im Rah-
men der vom Zweimächtekontrollamt genehmigten 
Zuteilungen liegen, zuständigen Stelle in der bri-
tischen Zone ist das Mandatory Requirements Of-
fice, Minden, das die Ermächtigung für die dies-
bezüglichen Produktionsbescheinigungen erteilt. Es 
ist daher erforderlich, daß das als „M. R. O. Kon-
trollaktenzeichen" bekannte Geschäftszeichen der 
entsprechenden Ermächtigung für die Produktions-
bescheinigung stets in Spalte 1 des Teils C unter 
der Rubrik „Beschaffungsvollmacht" auf dem für 
industrielle Rohstoffe und Fertigwaren, deren 
Kasten 300 DM übersteigen, ausgestellten Formu-
lar 283, eingesetzt ist. 

Kleinere Aufträge dringender Art unter 300 DM 
können von Vertretern des Mandatory Require-
ments Office bei den Landeshauptquartieren, de-
nen zur Deckung derartiger Aufträge Genehmi-
gungsbefugnisse übertragen wurden, genehmigt 
werden. 

15. Wie bereits in obigem § 8 erwähnt, ist es 
von besonderer Wichtigkeit, daß in Fällen, in de-
nen die Namhaftmachung eines Lieferanten und 
die Preisverhandlungen nicht unter Einschaltung 
der Kriegsschädenfeststellungsbehörde erfolgt sind, 
(wie in § 6) der Kriegsschädenfeststellungsbehörde 
genaue Angaben gemacht werden, wenn die For-
mulare 283 zugestellt werden, und die Original-
(oder abschriftlichen) Angebote, Preisnotierung 
usw. sind ihnen zu übersenden. 

C — Genehmigung des Preises 

16. Das Verfahren, wonach die Lieferanten ihre 
Ansprüche vorzulegen haben und wonach die Zah-
lung durchzuführen ist, ist in dem Schaubild in An-
hang A dargestellt. Kurz zusammengefaßt ist es 
wie folgt: 

Nach Fertigstellung der Anforderung hat der 
Lieferant die Spalte „Ansprüche" (Teil F des For-
mulars) auf den Erst- und Zweitausfertigungen 
auszufüllen. Er hat beide Exemplare dem Emp-
fangsoffizier zur Ausfüllung der Spalte „Empfang" 
(Teil H) zu übersenden. (In der auf der Rückseite  

des Formulars gedruckten deutschen Anweisung 
wird darauf hingewiesen, daß die Spalten 9 bis 10 
des Teils C (Endgültiger Preis) nicht von dem Lie-
feranten auszufüllen sind. Er kann jedoch seine 
eigene Rechnung beifügen). Der Empfangsoffizier 
hat beide Exemplare ordnungsmäßig quittiert dem 
Lieferanten zurückzugeben, der die Zweitausfer-
tigung für seine eigenen Akten behält und die 
Erstausfertigung an die Kriegsschädenfeststel-
lungsbehörde weiterleitet. 

17. Die Kriegsschädenfeststellungsbehörde hat 
den Anspruch des Lieferanten zu prüfen, den ihm 
nach deutschen Rechtsvorschriften und Gepflogen-
heiten zu zahlenden Betrag abzuschätzen, die Spal-
ten 9 bis 10 des Teils C auszufüllen sowie Teil I 
des Formulars auszufüllen, welcher die erf order

-

liche deutsche Zahlungsanweisung für die Kasse 
darstellt. 

18. In diesem Stadium ist die ausgefüllte Erst-
ausfertigung von der Kriegsschädenfeststellungs-
behörde an den Haushaltskontrolloffizier bzw. Un-
terhaushaltskontrolloffizier weiterzuleiten, dessen 
Unterschrift und Anschrift in Teil G angegeben ist. 
Dies wird dem Haushaltskontrolloffizier bzw. dem 
Unterhaushaltskontrolloffizier die Gelegenheit ge-
ben, den endgültigen Preis, der bei dem Haushalt, 
für den er verantwortlich ist, zu verbuchen ist, zu 
genehmigen und den endgültigen. Preis mit dem 
veranschlagten oder vereinbarten zu vergleichen, 
der in Spalte 6 des Teils C zu der Zeit angegeben 
wurde, als er das Vorhandensein haushaltsmäßiger 
Deckung bescheinigte. Falls der Haushaltskontroll-
offizier bzw. Unterhaushaltskontrolloffizier mit der 
endgültigen Preisfestsetzung einverstanden ist, hat 
er das BAOR-Formular 284 (Belastungsermächti-
gung) in vierfacher Ausfertigung auszustellen. Die 
Verteilung der vier Exemplare ist in dem Schau-
bild auf Anhang A (in rot) angegeben. Um Mißver-
ständnisse zu vermeiden, muß betont werden, daß 
das BAOR-Formular 284 keine Zahlungsanweisung 
für die Kasse ist. Eine derartige Anweisung kann 
nur von den deutschen Behörden erteilt werden, 
und sie wird lt. § 17 durch die Kriegsschädenfest-
stellungsbehörde gegeben; d. h. durch Ausfüllung 
des Teils I. Die Belastungsermächtigung ist viel-
mehr eine Ermächtigung, den darauf angegebenen 
Betrag den Besatzungskosten bzw. den mandato-
rischen Ausgaben zu belasten. (Die Haushaltskon-
trollbffiziere bzw. Unterhaushaltskontrolloffiziere 
werden gebeten, besonders auf die Haushalts-
buchungsangabe, die sie auf den BAOR-Formularen 
264 eintragen, zu achten. Maßgebend sind hier 
Teil III und Anhänge C, D und E dieser Anwei-
sung). Die Erstausfertigung der Belastungsermäch-
tigung ist stets der Erstausfertigung des Anforde-
rungsformulars (mit dem endgültig festgesetzten 
Preis) beizufügen, wenn sie an die Kasse weiter-
geleitet wird (deren Anschrift in Teil I angegeben 
ist). Das in den Fällen anzuwendende Verfahren, 
in denen der Haushaltskontrolloffizier bzw. Unter-
haushaltskontrolloffizier nicht in der Lage ist, dem 
von der Kriegsschädenfeststellungsbehörde veran-
schlagten Preis zuzustimmen, ist in nachstehendem 
§ 22 angegeben. 

D — Abschlagszahlungen 

19. Beschaffungen, bei denen es sich um lang-
fristige Arbeiten oder um fortlaufende Lieferun-
gen handelt, waren bisher Gegenstand von Ab-
schlagszahlungen in Zeitabständen bis zu einem 
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Monat. Dieses Verfahren wird weiterhin in Kraft 
bleiben, und es ist erwünscht, die Anwendung von 
Abschlagsbescheinigungen in allen geeigneten Fäl-
len zu fördern. Die Abschlagsbescheinigung (BAOR- 
Formular 285), ist normalerweise von dein zustän-
digen Empfangsoffizier auszustellen. Der Lieferant 
wird angewiesen, mit seiner ersten Forderung auf 
Abschlagszahlung die Erstausfertigung des in 
Teil F ausgefüllten Anforderungsformulars sowie 
seine Rechnung für den geforderten Abschlagsbe-
trag einzureichen. Der  Empfangsoffizier wird die 
Erstausfertigung des Anforderungsformulars be-
halten, an den Lieferanten eine Abschlagsbeschei-
nigung ausstellen und weiterleiten und im Teil J 
der Erstausfertigung des Anforderungsformulars 
Einzelheiten über die Abschlagsbescheinigung ver-
merken. 

20. Weitere Abschlagsbescheinigungen werden 
nach Bedarf ausgestellt und in genau der gleichen 
Weise wie die Erstausfertigungen des Anforde-
rungsformulars bearbeitet. Sie treten demnach an 
die Stelle der Erstausfertigung (die inzwischen 
beim Empfangsoffizier verbleibt), bis nach endgül-
tigem Abschluß der gesamten Anforderung die 
Erstausfertigung des Anforderungsformulars selbst 
quittiert und an den Lieferanten weitergeleitet 
wird. 

21. Das Schaubild in Anhang A zeigt das Ver-
fahren, und wie ersichtlich, erfordert jede Ab-
schlagsbescheinigung die Ausstellung einer sie 
deckenden Belastungsermächtigung durch den 
Haushaltskontrolloffizier bzw. Unterhaushaltskon-
trolloffizier. Um Verzögerungen auf ein Mindest-
maß zu beschränken und Härten zu vermeiden, 
kam man jedoch dahingehend überein, daß die 
Kriegsschädenfeststellungsbehörde in jedem geeig-
neten Fall die betreffende Kasse ermächtigen 
kann, sofortige Zahlung an den Lieferanten zu 
leisten, ohne auf die Belastungsermächtigung des 
Haushaltskontrolloffiziers bzw. Unterhaushaltskon-
trolloffiziers zu warten. Diese Regelung berührt 
nicht den in Anhang B dargestellten Verlauf. Die 
Abschlagsbescheinigung ist nach wie vor zwecks 
Ausstellung einer Belastungsermächtigung, die auf 
dem üblichen Wege an die Kasse zu übersenden ist, 
an den Haushaltskontrolloffizier bzw. Unterhalts-
kontrolloffizier weiterzuleiten. 

22. Es ist wichtig, daß die Belastungsermächti-
gungen zur Deckung von Abschlagsbescheinigun-
gen von den Haushaltskontrolloffizieren bzw. Un-
terhaushaltskontrolloffizieren mit einem absoluten 
Mindestmaß an Verzögerung ausgestellt werden, 
da die Zahlung, wie aus dem vorhergehenden Pa-
ragraphen ersichtlich, in vielen Fällen bereits vor-
genommen ist, die Kasse aber nicht in der Lage 
sein wird, die Belastung bei dem zuständigen 
Haushaltstitel zu verbuchen solange nicht die Be-
lastungsermächtigung eingegangen ist. 

23. Eine Abschlagsbescheinigung kann von dem 
Haushaltskontrolloffizier bzw. Unterhaushaltskon-
trolloffizier nach seinem Ermessen in allen Fällen 
ausgestellt werden, in denen er sich mit dem end-
gültig veranschlagten Preis auf der Erstausferti-
gung des Anforderungsformulars nicht einverstan-
den erklären kann und er infolgedessen während 
der Rückverweisung an die Kriegsschädenfeststel-
lungsbehörde nicht in der Lage ist, für den ver-
anschlagten vollen Betrag eine Belastungsermäch-
tigung auszustellen. Die unter diesen Umständen 
ausgestellte Abschlagsbescheinigung hat auf den 

Betrag zu lauten, den der Haushaltskontrolloffizier 
bzw. Unterhaushaltskontrolloffizier unter Berück-
sichtigung des ursprünglich gegebenen Voranschlags 
bzw. der vereinbarten Summe und anderer be-
kannter Umstände sofort zu genehmigen bereit ist. 
Für diesen Betrag ist gleichzeitig eine Belastungs-
ermächtigung auszustellen. Die Abschlagsermächti-
gungen und die Erst- und Drittausfertigungen der 
Belastungsermächtigungen sind nur in diesen Fäl-
len durch die Hand der Kriegsschädenfeststellungs-
behörde. und nicht unmittelbar der Kasse zu über-
senden. Diese Abweichung von dem üblichen Ver-
fahren ist deshalb notwendig, weil die vom Haus-
haltskontrolloffizier bzw. Unterhaushaltskontroll-
offizier ausgestellte Abschlagsbescheinigung die 
deutsche „Zahlungsermächtigung", die nur von der 
Kriegsschädenfeststellungsbehörde erteilt werden 
kann, deckt. Einzelheiten der ausgestellten Ab-
schlagsbescheinigung sind selbstverständlich in 
Teil J der Erstausfertigung des Anforderungsfor-
mulars einzutragen. 

24. Es wird empfohlen, daß zur Erleichterung 
der Kontrolle und zur Vermeidung von Kompli-
kationen bei genehmigter endgültiger Zahlung Ein-
zelheiten jeder Abschlagsbescheinigung vom Haus-
haltskontrolloffizier bzw. Unterhaushaltskontroll-
offizier auf der Drittausfertigung des Anforderungs-
formulars (bei Teil J) vermerkt werden, wenn die 
entsprechende Belastungsermächtigung ausgestellt 
wird. Dieser Vermerk wird eine wertvolle Kon-
trollmöglichkeit an Hand des in Teil J der Erstaus-
fertigung vom Empfangsoffizier gemachten Eintra-
gung bieten. 

Abschnitt III — Haushaltsbuchungsstellen 

25. Die auf den Anforderungsformularen, Be-
lastungsermächtigungen und Abschlagsbescheini-
gungen anzuführende Haushaltsbuchungsstelle 
wird wie bisher aus drei Teilen bestehen, z. B. 
XI/I/J. Der erste Bestandteil ist die Nummer des 
Einzelplans der anfordernden Wehrmachtteile, Di-
vision, Group, Branch usw.; der zweite Bestandteil 
ist das „Kapitel" (purpose) der Ausgaben; und der 
dritte Bestandteil ist die Art der Ausgabe („Titel"-
Nature of Service"). 

26. Listen über Einzelpläne, Kapitel und Titel 
werden in den Anhängen C, D und E gegeben. Den 
verausgabenden Abteilungen ist es nicht gestattet' 
für Anforderungen andere Einzelpläne als Bu-
chungsstelle anzugeben, als die unter ihrer eige-
nen Kontrolle stehenden, noch dürfen sie andere 
als die ihnen von der 'Expenditure Branch für ihre 
Benutzung zugewiesenen „Kapitel" benutzen. (An-
hang F zeigt die dem Benutzer jedes Einzelplans 
zugewiesenen „Kapitel"). 

27. Die Wichtigkeit der Haushaltsbuchungsangabe 
kann nicht genug betont werden. Die Buchungs-
angaben sind das einzige Mittel, durch das die 
Besatzungskosten von den verschiedenen Gruppen 
der mandatorischen Ausgaben gesondert werden 
können, und es ist daher unerläßlich, daß die ein-
zelnen Buchungsangaben genau sind. 

28. Ein' Verzeichnis über Buchungsangaben für 
Einnahmen (Einzelplan XXVII) liegt als Anhang B 
bei. Eine Angabe des „Titels" (Nature of Service) 
ist nicht erforderlich, und die Angabe von „Kapi-
tel" und „Unterteile" (wo zutreffend) tritt anstelle 
der Angabe der „Purposes" (Kapitel). Die Verwen- 
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dung der Einnahmeverbuchungsangaben gilt der 
Konrell für alle Einheiten der britischen Wehr-
machtteile oder der Kontrollkommission, bei 
denen die betreffenden Einnahmen, für die diese 
Buchungsangaben gelten, vorkommen. 

Abschnitt IV - Andere Ausgaben als auf 
BAOR-Forrnular 283 

A. Im unmittelbaren Beschäftigungs

-

verhältnis stehende Arbeitskräfte 

29. Hinsichtlich des geltenden Verfahrens bezüg-
lich Ausgaben für unmittelbar beschäftigte Arbeits-
kräfte (PCLU) sind zur Zeit keine größeren Ände-
rungen beabsichtigt. Die Labour Control Services 
der 'britischen Wehrmachtteile und der CCG wer-
den dem Haushaltskontrolloffizier jeden Monat die 
tatsächlich erstandenen und dem Haushalt, für den 
er zuständig ist, belasteten Ausgaben melden. Die 
auf diese Weise gemeldeten Beträge werden natür-
lich die aus der Beschäftigung von Arbeitskräften 
sich ergebenden Ausgaben sein, die von den Au-
ßenbeamten der verausgabenden Abteilung auf den 
BAOR-Formularen 257, 258 und 259 (Zeitkontroll- 
und Lohnkarten) bescheinigt sind. 

30. Hier ist wiederum die Frage der Haushalts-
buchungsstelle von größter Bedeutung, und alle 
Offiziere, die ermächtigt sind, die Zeitkontroll- 
und Lohnkarten zu unterzeichnen, müssen die zu 
verwendende richtige Buchungsangabe kennen und 
sie auf den Karten, die sie unterzeichnen, eintra-
gen. 

31. Die Buchungsangabe für unmittelbar beschäf-
tigte Arbeitskräfte hat, soweit es sich um die CCG 
handelt, dem Stellenplan, auf dem sie stehen, zu 
entsprechen. Alle auf den regionalen Stellenplänen 
stehenden Arbeitskräfte gehen auf den Einzelplan 
der betreffenden Region und zwar mit sehr weni-
gen Ausnahmen unter Kapitel I (Besatzungs-
kosten). Die nicht auf den regionalen Stellenplä-
nen stehenden Arbeitskräfte sind dem Einzelplan 
der Division/Group/Branch, auf deren Stellenplä-
nen sie stehen, zu belasten. Das anzuwendende 
„Kapitel" wird natürlich davon abhängen, ob 
die Arbeitskräfte für die Verwaltung der CCG 
oder für ausführende Zwecke bestimmt sind. 
Ausnahmsweise sind alle bei der zivilen Luftfahrt 
beschäftigten Arbeitskräfte, sei es in verwaltungs-
mäßiger oder ausführender Eigenschaft, bei Kapi-
tel 17 zu verbuchen. 

32. In Zweifelsfällen werden die Service Labour 
Control Offiziere bei den Landes- bzw. Gebiets-
hauptquartieren der in jedem einzelnen Fa ll  anzu-
wendenden richtigen Buchungsangabe Auskunft 
geben. 

B. Vorschußkonten (Imprest Accounts) 

33. Wenn Ausgaben über Vorschußkonten ent-
stehen, so ist jeder Ausgabeposten in der gleichen 
Weise unter einer Haushaltsposition zu verbuchen, 
wie es bei Anforderungsformularen geschieht. Zur 
Vereinfachung wurde jedoch eine „Titel"-Position 
(„BB") zugewiesen, auf der alle Vorschußausgaben 
— soweit sie nicht für Titel „AA" — Löhnung der 
Truppen — gelten — verbucht werden können. Es 
ist natürlich unerläßlich, daß das Kapitel jeder ein-
zelnen Vorschußausgabe genau angegeben wird, da 
dieser Bestandteil der Buchungsangabe, wie bereits  

gesagt, die Möglichkeit bietet, Besatzungskosten 
und mandatorische Ausgaben zu trennen. 

34. Der Haushaltskontrolloffizier benötigt für 
die Erstellung seiner Rechnungen genaue Angaben 
über alle seinem Haushalt zu belastenden Vor-
schußausgaben. Wenn er selbst der Hauptinhaber 
des Vorschußfonds ist, entstehen keine Schwierig-
keiten, doch wo dies nicht der Fall ist, müssen in-
nerhalb der verausgabenden Abteilung Vorkehrun-
gen getroffen werden, daß dem Haushaltskontroll-
offizier vollständige Einzelheiten über Ausgaben 
auf Vorschußkonten mitgeteilt werden. 

C. Mieten — Grundstücke und 
Gebäude 

35. Das Hauptquartier BAOR wird weiterhin wie 
bisher als Zentralbeschaffungsstelle für Grund-
stücke und Unterkünfte tätig werden, und das Cen-
tral Accomodation and Record Office des HQ 
BAOR wird mit gewissen Ausnahmen für die Ab-
schätzung, Aufzeichnung und Überwachung der-
artiger Ausgaben verantwortlich sein. Die allge-
meine finanzielle Überwachung der Mieten usw. 
wird nach den gleichen allgemeinen Richtlinien 
erfolgen, wie bei Waren und Dienstleistungen, 
d. h. das BAOR-Formular 284 wird monatlich als 
Ermächtigung der entsprechenden Belastung unter 
Besatzungskosten und mandatorischen Ausgaben 
ausgestellt. 

36. Hierfür wurde ein Verfahren ausgearbeitet, 
und die Einzelheiten werden den betreffenden Ab-
teilungen getrennt mitgeteilt. 

Abschnitt V — Statistik 

37. Die genaue Form der prüfungsfähigen Rech-
nungen über Ausgaben auf Grund haushaltsrecht-
lich genehmigter Bereitstellung wird je nach Aufgabe 
und interner Regelung der verausgabenden Divi-
sion bzw. Group usw. unterschiedlich sein, und es 
ist nicht beabsichtigt, eine Vereinheitlichung zu 
versuchen. Das Zonal Office of the Financial Advi-
ser wird jedoch monatliche statistische Meldungen 
in einheitlicher Form verlangen, und den Abrech-
nungsoffizieren werden genaue Einzelheiten über 
die verlangten Angaben und Muster getrennt zu-
geleitet. Kurz gesagt, müssen diese Meldungen, die 
an Hand der vom Haushaltskontrolloffizier bezüg-
lich eines jeden Haupthaushaltes geführten Rech-
nung zusammenzustellen sind (länderweise) folgen-
des ausweisen: 
a) Monats- und Gesamtbeträge der bereits festge-

legten Haushaltsbereitstellung (ob bezahlt oder 
nicht) 

b) Monats- und Gesamtbeträge der ausgestellten 
BAOR-Formulare 284 

c) Monats- und Gesamtbetrag der Ausgaben für 
unmittelbar beschäftigte Arbeitskräfte, Vor-
schußkonten, Mieten usw. (wenn zutreffend) 

Abschnitt VI — Verschiedenes —

38. Bezüglich der Dienstleistungen der Deutschen 
Post und der Deutschen Eisenbahn auf dem Gebiet 
des Fernmeldewesens und des dem gemeinsamen 
Gebrauch dienenden Eisenbahntransportes einigte 
man sich mit den Beteiligten über gewisse Ände-
rungen des bei der Übersendung an Anforderungs-
formularen einzuhaltenden Weges. 
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39. Die BAOR-Beschaffungsoffiziere werden 
außer der Zustellung von Anforderungsformularen, 
auf denen bereits die vorherige Preisfestsetzung 
erfolgt ist und die sonst anfänglich fertiggestellt 
sind, an die deutschen Behörden nicht mehr in der 
Lage sein, für die CCG tätig zu werden. Den Divi-
sions/Groups/ Branches der CCG, die zur Zeit keine 
Beschaffungsoffiziere haben, für die aber die 
BAOR-Beschaffungsoffiziere bisher Posten für den 
nicht gemeinsamen Gebrauch beschafft habe, wird 
daher die Ermächtigung und Empfehlung gegeben, 
ihre eigenen Beschaffungsoffiziere zu ernennen. 
Anträge auf Ausstellung von Beschaffungskarten  

sind an Q 3 (b) HQ BAOR (unter Abschrift an 
Expenditure Branch) zu richten. 

40. Der Direktor, Mandatory Requirements 
Office, Minden,  ist,  bereit, den Haushaltskontroll-
offizieren und Beschaffungsoffizieren zu jeder Zeit 
in Lieferungs- und Preisfestsetzungsangelegenhei-
ten Auskunft zu geben. 

gez. W. J. CASTLE 
für Assistent Financial Adviser 

(Exec) 



Deutscher Bundestag — 228. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. September 1952 	10409  

Anlage 5 a 

Deutscher Bundestag 

42. Ausschuß Bonn, den 9. Januar 1952 

Mister 

Wolfe 

Direktor des Verwaltungsamtes 
der amerikanischen Hochkommission 

Bad Godesberg 
Mehlemer Aue 

Sehr geehrter Mister Wolfe! 

Ich danke Ihnen verbindlichst für Ihre Bereitwil-
ligkeit, dem parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuß zur Prüfung der im Raume Bonn vergebenen 
Aufträge bei der Klarstellung der Auftragsvergabe 
betreffs Einrichtung des Sitzes des Hohen Ameri-
kanischen Kommissars in Deichmannsaue behilflich 
zu sein. 

Nach den bisher getroffenen Feststellungen soll 
als amerikanischer Beauftragter Commander Gans 
maßgeblich an der Einrichtung von Deichmannsaue 
beteiligt gewesen sein. Ich wäre Ihnen. sehr dank-
bar, wenn Sie von Commander Gans eine authen-
tische Darstellung der Vorgänge erbitten würden. 
Den Ausschuß interessieren insbesondere folgende 
Fragen: 

1. Hat  Commander Gans persönlich das Niveau und 
die Art der Einrichtungsgegenstände im einzel-
nen bestimmt? Wurden z. B. direkte Anweisun-
gen gegeben, daß der Schreibtisch des Hohen 
Kommissars mit Schweinsleder und die Sessel 
mit blauem Wildleder bezogen werden sollten? 
Hat Commander Gans vorgeschrieben, daß fast 
sämtliche Räume mit grauen Velours ausgelegt 
werden sollten, und daß die Vorhänge aus Roh-
seide gefertigt werden müßten? War es der 
Wunsch von Commander Gans, daß die Wand-
verkleidung im Haupteingang aus deutschem 
Naturstein gefertigt und in der Eingangshalle 
ein großer bemalter Vorhang angebracht wurde? 

2. Haben die beauftragten Architekten Prof. Har-
ting und Prof. Hebebrand Herrn Commander 
Gans lediglich die Vorschläge zur Einrichtung 
von Deichmannsaue unterbreitet und das Einver-
ständnis von Commander Gans dabei eingeholt? 
Waren diese Vorschläge allgemeiner Natur, oder 
wurden diese Vorschläge sehr detailliert mit 
Zeichnungen für fast jedes einzelne Möbelstück 
und jeden geplanten Einrichtungsgegenstand 
vorgelegt? 

3. Wurde Commander Gans bei der Durchführung 
der Inneneinrichtung durch die deutschen Archi-
tekten vor vollendete Tatsachen gestellt, ohne 
daß es ihm möglich gewesen wäre, rechtzeitig 
Abänderungswünsche vorzubringen? 

Die vorstehenden Fragen bitte ich Herrn Com-
mander Gans in der Ihnen geeignet erscheinenden 
Form vorlegen zu lassen. 

Indem ich. Ihnen im voraus für Ihre Bemühungen 
verbindlichst danke bin ich 

mit vorzüglicher Hochachtung 

Ihr sehr ergebener 

Dr. Hasemann 
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Anlage 5 b 

Übersetzung 

Büro des Amerikanischen Hohen Kommissars für Deutschland 
Politisches Büro, Zitelmannstr. 8 

Bonn,  den 5. März 1952 

Herrn 

Abgeordneten 

Dr. Walter Hasemann 

Sehr geehrter Herr Dr. Hasemann! 

Ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 9. Ja-
nuar 1952, in dem Sie um zusätzliche Information 
über die Tätigkeit von Commander Gans bei der 
Ausstattung und Wiederherstellung der Mehlemer 
Aue bitten. 

Ihre Anfrage wurde wunschgemäß an Comman-
der Gans weitergeleitet, und wir haben nunmehr 
eine Antwort auf diese Anfrage erhalten. Eine 
Durchschrift ist diesem Schreiben zu Ihrer Infor-
mation und für Ihre Unterlagen beigefügt. Aus 
dem Inhalt des Schreibens von Commander Gans 
geht hervor, daß er wenig oder nichts mit der Be

-

schaffung der Möbel für die Mehlemer Aue oder 
mit deren Inneneinrichtung zu tun hatte. Ich fürchte 
daher, daß die in seinem Schreiben enthaltenen In-
formationen bezüglich der Untersuchungen, die Ihr 
Ausschuß z. Z. durchführt, nicht besonders nütz-
lich sind. 

Falls Sie glauben, daß unser Büro Ihnen noch in 
irgendeiner Weise behilflich sein kann, stehen wir 
gern zu Ihrer Verfügung. 

Hochachtungsvoll! 

Ihr 
Anton F. Pabsch. 

Übersetzung 
(D) 

Auszug 

OFFICER - IN - CHARGE OF CONSTRUCTION 
Bureau of Yards and Docks Contracts 

Noy 23 197 - 23 073 - 23 146 

U.S. NAVAL AMMUNITION DEPOT 
SHUMAKER, ARK 

P.O. Box 14, Camden, Ark. Telephone 
Camden 6781 

20. Februar 1952 
Mr. Glenn G. Wolfe, 
Direktor des Verwaltungsbüros 
Büro des Amerikanischen Hohen Kommissars für Deutschland 

Bad Goedesberg 
Mehlemer Aue 

Lieber Mr. Wolfe! 
Ihr Schreiben vom 1. Februar habe ich am 13. 

Februar erhalten. Leider war ich auf einer Dienst-
reise nach Washington unterwegs und bin gerade 
eben erst zurückgekommen. Da ich die Dringlich-
keit der Beantwortung gut verstehen kann, be-
daure ich die unvermeidliche Verzögerung. 

In Ihrem Schreiben erwähnen Sie, daß ich zwei-
fellos von dem deutschen parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuß gehört hätte, der sich mit der 
Prüfung der Einrichtungsgegenstände für das Büro 
von McCloy in der Mehlemer Aue befassen soll. 
Ich glaube mich erinnern zu können, daß in einem 
Artikel in „Time Magazine" oder in einer anderen 

Zeitung vor mehreren Monaten eine diesbezügliche 
bevorstehende Aktion angekündigt wurde. Ohne 
besonders witzig sein zu wollen, muß ich. jedoch 
zugeben, daß mir diese Meldung keinen besonderen 
Eindruck machte, weil viele von uns Beamten heut-
zutage ein gut Teil unserer Zeit damit zu verbrin-
gen scheinen, unsere Handlungen der jüngsten Ver-
gangenheit zu rechtfertigen und klarzustellen. Ich 
kann Ihnen nur versichern, daß Ihr Problem nicht 
einzigartig dasteht oder sich nur auf Deutschland 
beschränkt. 

Aber nun zu dem vorliegenden Problem selbst. 
Während meiner vorübergehenden Tätigkeit in 
Deutschland im Herbst 1949 bestand meine einzige 
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Aufgabe und Funktion hinsichtlich des Baues für 
den Hohen Kommissar McCloy lediglich darin, den 
Amerikanern (dem Verwaltungsbüro) sowie den 
deutschen Architekten und Ingenieuren bei der 
Konstruktionsplanung und der Anlage behilflich zu 
sein, insbesondere mit Rücksicht auf die Konstruk-
tion und die strukturelle Behandlung, soweit sie 
das Fassungsvermögen und die Brauchbarkeit des 
Raumes für die vielseitige Tätigkeit von MrCloys 
Büro betraf. 

Als Zivilingenieur ohne Erfahrung, Wissen und 
besonderes Interesse für Innenausstattung hätte 
ich meine Aufgaben und Kompetenzen überschrit-
ten, wenn ich mich über eine begrenzte Aufmerk-
samkeit für die Farben der Wand- und Deckenbe-
malung hinaus offiziell oder sonstwie in die Innen-
einrichtung oder die Dekoration eingemischt hätte. 

Ich erinnere mich genau, daß kurz vor meiner 
Abreise die Frage der Möbelbeschaffung tatsächlich 
einmal kurz in formloser Weise mit dem leiten-
den deutschen Architekten in der Mehlemer Aue 
besprochen wurde. Damals überprüfte ich auf 
seinen Wunsch einen farbigen chematischen Lage-
plan mit ihm, aus dem die Aufstellung einiger in 
Aussicht genommener Möbelstücke hervorging. 
Qualitätsfragen im einzelnen wurden nicht bespro-
chen, und ich schloß logischerweise daraus, daß 
andere mit der Beschaffung beauftragte Stellen 
sich hiermit näher befaßten. Ich kann mich nicht 
mehr entsinnen, ob ich eine besondere Ansicht über 
die Angemessenheit und Zahl der Möbelstücke zum 
Ausdruck brachte; doch glaube ich, daß meine Re-
aktion dann dieselbe gewesen wäre, wie sie jetzt 
ist; und ich hätte wahrscheinlich vorgeschlagen, 
daß Zahl und Qualität der Möbelstücke zu der da

-

maligen Wohnung von Mr. McCloy passen müßten, 
die ich übrigens damals und auch bis heute nicht 
gesehen habe. Was ich vor allem zum Ausdruck 
bringen möchte, ist, daß ich mich damals weder 
befugt noch beauftragt für die Möbel fühlte, die in 
dem Gebäude aufgestellt werden sollten. 

Ich kann mich nicht entsinnen, daß die Frage 
des Bodenbelags und Wandbehangs jemals mit mir 
besprochen worden ist. Bei meiner Abreise war der 
Bau tatsächlich noch nicht soweit fortgeschritten, 
daß diese Frage weder mich noch meine Auftrag-
geber besonders beschäftigt haben könnte, ohne als 
verfrüht angesehen zu werden. Auf jeden Fall be-
tone ich noch einmal, daß diese Frage nicht zu 
meinem Aufgabenbereich gehörte. Bezüglich des 
Fußbodenplattenbelags im Eingang oder des großen 
Wandteppichs in der Vorhalle kann ich mich keiner 
Einzelheiten erinnern. 

Kurzum, ich möchte keine Anerkennung oder 
Kritik für die Innenausstattung in der Mehiemer 
Aue insgesamt oder in Mr. McCloys Büro insbe-
sondere beanspruchen. Dies ist eine ehrliche Erin-
nerung an meine angenehme Zusammenarbeit mit 
Ihnen, mit Mr. Starbird und Mr. Wrigth während 
meines Aufenthaltes in Deutschland. Ich hoffe, daß 
Ihnen meine Stellungnahme helfen wird. 

Mit besten Grüßen an Sie und unsere gemeinsa-
men Freunde dort bin ich 

Ihr 

gez. G. M. Gans 
Commander (CEC) USN 

Anlage 6 

Auszug aus dem Bericht des Bundesrechnungshofes 
an den Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen 

vom 26. Januar 1951 

Ziff. 15: Die unter dem Zwang der Verhältnisse 
erforderlich gewesene Einschaltung freier Archi-
tekten bei der Durchführung der Bau- und Be-
schaffungsmaßnahmen hat sich nicht bewährt. Das 
Finanzneubauamt Bonn hat daher mit Recht mehr 
und mehr von der Beauftragung freischaffender 
Architekten abgesehen. Der Bundesrechnungshof 
regt an, künftig nur noch bei Bauvorhaben reprä-
sentativer Art freischaffende Architekten heranzu-
ziehen und diese lediglich mit der Planung und der 
künstlerischen Oberleitung zu betrauen. Die Bau-
leitung, der die wirtschaftliche Verwendung der 
Ausgabemittel obliegt, wird zweckmäßigerweise 
vom Finanzneubauamt selbst ausgeübt. 



10412 	Deutscher Bundestag — 228. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 10. September 1952 

Anlage 7 

Auszug aus der Stellungnahme des Leiters des Finanzneubauamtes Min. Rat Dr. Fütterer 
vom 9. April 1951 

zu dem Bericht des Bundesrechnungshofes vom 26. Januar 1951 

Betr.: Überprüfung der Bauten für die Besat-
zungsmacht im Raume Bonn. 

Bezug: Ihr Schreiben vom 9. Februar 1951 Unb/ 
Mü/Rqu 1070-814/51 III E mit Anlage. 

Für die Stellungnahme zu den Punkten 7 — 15 
des Prüfungsberichtes des Bundesrechnungshofes 
vom .26. Januar 1951 — Bes. B 77/50 — ist im 
einzelnen der Chef der Staatskanzlei zuständig. 
Ich möchte jedoch zu der unter Punkt 15 durch 
den Rechnungshof aufgeworfenen Frage der Ein-
schaltung freischaffender Architekten auch von 
hier aus einige grundsätzliche Bemerkungen mit-
teilen: 

Der Bundesrechnungshof geht bei seiner ableh-
nenden Haltung offenbar von dem Gedanken aus, 
daß der freischaffende Architekt ausschließlich eine 
kulturelle und künstlerische Mission zu erfüllen 
habe und demzufolge nur bei Bauvorhaben reprä-
sentativer Art eingeschaltet werden solle. Ganz ab-
gesehen davon, daß auch bei Wohnungsbauten und 
bei allen anderen durch die Besatzungsmacht an-
fallenden Bauaufgaben kulturelle und künstle-
rische Aufgaben von hohem Rang zu lösen sind, so 
halte ich es doch für angebracht, daß auf die in 
der Auffassung des Bundesrechnungshofes zu Tage 
tretenden Verkennung einer anderen sehr wich-
tigen Aufgabe des freischaffenden Architekten hin-
gewiesen wird. 

Der freischaffende Architekt verwaltet treuhän-
derisch die Interessen des Bauherrn. Der Bauherr 
— in diesem Fall die öffentliche Hand — ist bei 
dem plötzlichen Anfall großer Aufgaben, wie dies 
im Raume Bonn der Fall gewesen ist, nicht in der 
Lage, diese Aufgaben selbst zu erfüllen, selbst 
dann nicht, wenn er einen bereits für andere Bau-
verwaltungsaufgaben bestehenden technischen Ap-
parat hat. Er erscheint nicht sinnvoll, zur Bewäl-
tigung dieser Aufgaben den bestehenden techni-
schen Apparat personell so zu verstärken, daß er 
allein und ohne Inanspruchnahme freischaffender 
Architekten sich den Bauaufgaben gewachsen 
zeigte. Auch personell stößt dies erfahrungsgemäß 
auf Schwierigkeiten, die mit der Eilbedürftigkeit 
der Aufgaben nicht in Einklang zu bringen sind. 
Am schwierigsten aber gestaltet sich diese Frage 
der personellen Verstärkung, wenn die Aufgaben, 
die in der Regel einmaliger Natur sind, gelöst sind 
und die Architekten und Techniker wieder entlas-
sen werden müssen. Viel gesunder ist es, den be-
stehenden technischen Apparat als Bauherr fungie-
ren zu lassen und die eigentliche Baudurchführung 
dem freischaffenden Architekten anzuvertrauen, 
dessen Büro sich wechselweise und nach Lage der 

Dinge den anfallenden Bauaufgaben viel leichter 
anzupassen vermag, als dies bei einer Bauverwal-
tung der Fall ist. Der freischaffende Architekt hat 
also außer seiner kulturellen Funktion eine emi-
nente wirtschaftliche Bedeutung. 

Ich halte es aus den oben angegebenen Gründen 
für verfehlt, diese Funktion des freischaffenden 
Architekten gänzlich außer acht lassen zu wollen. 

Die Aufgabe des Architekten kann auch unmög-
lich allein auf die Planung — wie dies vom Bun-
desrechnungshof empfohlen wird — beschränkt 
werden. Das Bauwerk ist ein einheitliches Ganzes 
vom ersten Entwurf des Architekten bis zur Ab-
rechnung und zur Übergabe an den Bauherrn. Es 
ist leider vielfach gebräuchlich geworden, diese 
Aufgabe in zwei Teile aufzugliedern, von welchen 
sich der Bauherr in vielen Fällen den Teil der 
Bauleitung und der Bauüberwachung selbst vor-
behält. In den Zeiten einer gesunden Baukultur 
sind die Aufgaben der Planung und der Durch-
führung niemals getrennt gewesen. Es wäre dies 
auch dem Bauherrn undenkbar gewesen, denn er 
erwartet von dem Architekten nicht eine Zeich-
nung, sondern ein fertiges Werk, und mit vollem 
Recht muß der Bauherr dem Architekten die Fähig-
keit zutrauen, das Bauwerk nach dem von dem 
Bauherrn gebilligten Plan zu erstellen, denn allein 
der Architekt ist mit den Absichten, die dem Ent-
wurf zugrunde liegen, so vertraut, daß er sie bei 
der Baudurchführung bis zur letzten Konsequenz 
zu verwirklichen vermag. Die Trennung der Ge-
samtleistung des Architekten würde sehr bedauer-
liche Folgen haben. Der Architekt würde sich sei-
ner eigentlichen Aufgabe gänzlich entfremden; er 
würde mehr und mehr zu einem Planverfasser 
werden, der seine Entwürfe einer fremden Hand 
zur Verwirklichung anvertrauen muß. 

Auch der Bundesrechnungshof schließt sich offen-
bar der Auffassung an, daß dem Architekten — 
wenn er überhaupt eingeschaltet werden soll — 
lediglich die Planung anvertraut werden könne, 
offenbar aus dem Grunde, weil er zu den wirt-
schaftlichen Fähigkeiten des Architekten nicht ge-
nügendes Vertrauen besitzt. Hierzu möchte ich be-
merken, daß der Architekt bzw. der Träger durch 
die ,  Feststellungsbehörde kontrolliert wird. Dem 
Einwand, daß der Architekt an der künstlichen Er-
höhung der Baukosten interessiert sei, da mit den 
Baukosten auch sein Honorar steige, kann dadurch 
begegnet werden, daß man die Architektengebühr 
pauschaliert festlegt oder aber 'der Honorarberech-
nung eine theoretische Bausumme, die von  den 

 Schwankungen der Abrechnungssumme unabhän-
gig ist, zugrunde legt. 
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Anlage 8 

Bedarfsaufstellung für Hotel „Düsseldorfer Hof" Königswinter 

Für den Hotelbetrieb mit 100 Betten 

10 Dutzend Dessertmesser 
10 	„ 	 Dessertgabeln 
10 	„ 	Kaffeelöffel 
10 	„ 	Milchkännchen 
10 	„ 	 Zuckerschalen 
10 	„ 	 Butter- und Käsebestecks 
10 	„ 	 Eierbecher 
10 	„ 	Eierlöffel 
10 	„ 	 Fleischplatten 
10 	,, 	Teebretter 

100 	„ 	Brotkörbe 

Für das Restaurant mit 140 Sitzplätzen 

14 Dutzend Tafelmesser 
17 	„ 	Tafellöffel 
17 	,, 	Tafelgabeln 
17 	„ 	Dessertlöffel 
4 	„ 	 Dessertmesser 

50 Stück Suppenschöpfer 
60 	„ 	 Saucenlöffel 
14 Dutzend Teeschalen mit Teller 

und Porzellan-Einsatz 
Ragoutfin Näpfchen 
Teeglas und Schokoladennapf 

14 Dutzend Tee-Eilöffel 
4 	„ 	 Dessertgabeln 
4 	„ 	 Kaffeelöffel 
4 	„ 	 Butter- Käsebestecke 
4 	„ 	 Tabletts 
4 	„ 	Bratenplatten 31 cm 

14 	„ 	 Fischbestecke 
24 	„ 	 Gemüseschüsseln 
24 	„ 	Salatschüsseln 
14 	„ 	 Salatbestecke 
15 	,, 	Zitronenpressen 
15 	„ 	Fleischgabeln 
50 Stück Menagen 
50 	„ 	Wein- Speisekartenhalter 

6 	„ 	Geflügelscheren 
50 	„ 	 Zuckerstangen 
20 	„ 	Weinkühler 

Saal mit 600 Sitzplätzen 

40 Dutzend Tafelmesser 
50 	„ 	Tafelgabeln 
50 	„ 	Tafellöffel 
40 	„ 	Dessertlöffel 
40 	„ 	Dessertmesser 
40 	„ 	Dessertgabeln 
40 	„ 	Kaffeelöffel 
40 	„ 	Fischbestecke 
40 	„ 	Salatbestecke 
40 	„ 	Teeschalen mit Teller 

und Porzellan-Einsatz 
Ragoutfin Näpfchen 
Teeglas und Schokoladennapf 

40 	„ 	Butter-Käsebesteck 
40 	„ 	Gemüseschüsseln 
40 	„ 	Salatschüsseln 
50 	„ 	Küchengabeln 

Café mit 150 Sitzplätzen 

wird mit Material aus Hotel-, Restaurations- 
und Saalbetrieb versorgt 

außer 13 Dutzend Eisbecher 
13 Dutzend Limonadenlöffel 

Bar mit 20 Sitzplätzen 

wird versorgt aus obigen Betrieben 
außer 1 Coctailbecher 

2 Dutzend Teebretter 

Halle mit 20 Sitzplätzen 

wird versorgt aus obigen Betrieben 

Zusammenstellung der erforderlichen 
Gegenstände (berichtigte Aufrechnung *) 

54 Dutzend Tafelmesser 90er Silber à Dutzend 69,— 3 726,- 
67 	„ Tafellöffel 90er Silber à Dutzend 45,— 3 015,- 
67 	„ Tafelgabeln 90er Silber à Dutzend 45,— 3 015,- 
54 	„ Kaffeelöffel 90er Silber à Dutzend 26,40 1425,60 
54 	„ Dessertmesser 90er Silber à Dutzend 63,— 3 402,— 

*) Die Zusammenstellung enthielt rechnerische Fehler, die bel der Drucklegung durch den Ausschuß berichtigt wurden. Die Endsumme 
ergab nach der ursprünglichen fehlerhaften Aufrechnung 135 031,35 DM. 
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57 „ Dessertlöffel 90er Silber à Dutzend 42,60 2 428,20 
54 „ Dessertgabeln 90er Silber à Dutzend 42,60 2 300,40 
54 „ Butter-Käsebesteck 90er Silber à Dutzend 86,40 4 665,60 
54 „ Salatbestecke 90er Silber à Dutzend 552,- 29 808,- 
54 „ Fischbestecke 90er Silber à Dutzend 120,- 6 480,- 
50 „ Kuchengabeln 90er Silber à Dutzend 30,- 1500,- 
15 „ Fleischigabeln 90er Silber à Dutzend 39,60 594,- 
50 Stück Suppenschöpfer 90er Silber à Stück 21,- 1050,- 
60 „ Saucenlöffel 90er Silber à Stück 9,90 594,- 
14 Dutzend Bratenplatten 31 cm 90er Silber à Dutzend 558,- 7 812,- 
64 „ Gemüseschüsseln 90er Silber à Dutzend 270,- 17 280,- 
64 „ Salatschüsseln 90er Silber à Dutzend 180,- 11520,- 
15 „ Zitronenpressen 90er Silber à Dutzend 42,- 630,- 
10 „ Eierbecher 90er Silber à Dutzend 81,- 810i 
10 „ Eierlöffel Bakal. 	à Dutzend 3,- 30!  
50 Stück Menagen 90er Silber à Stück 42,- 2100,- 

6 „ Geflügelscheren ' 90er Silber à Stück 27- 162,- 
20 „ Weinkühler Nickel pl. 	à Stück 19,20 384,- 
10 Dutzend Milchkännchen 90er Silber à Dutzend 57,60 576,- 
10 „ Zuckerschalen 90er Silber à Dutzend 21,60 216,- 
50 Stück Zuckerzangen 90er Silber à Stück 4,80 240,- 
13 Dutzend Eisbecher 90er Silber à Dutzend 115,20 1497,60 
13 „ Limonadenlöffel 90er Silber à Dutzend 42,- 546,- 
54 „ Teeschalen mit Teller 

 und Porzellaneinsatz 
Ragoutfin Näpfchen 
Teeglas und Scho-
koladennapf à Dutzend 360,60 19 472,40 

14 Dutzend Tee-Eilöffel 90er Silber à Dutzend 90,- 1260,- 
50 Stück Wein-Speisekarten

-

halter 90er Silber à Dutzend 13,50 675, 
1 „ Coctailbecher 90er Silber à Stück 26,50 26,50 

16 Dutzend Teebretter Nickel pl. à Stück 66,- 1 056,- 
100 Stück Brotkörbe 90er Silber à Stück 13,50 1350,- 

5 Stück Suppentöpfe 54 cm 
0 42,5 h 6 mm st. 
97 Liter Inhalt 
Kühlgriff à Stück 212,40 1062,- 

1 „ Kippbratpfanne à Stück 400,- 400,- 
4 „ Bohner à Stück 24,- 96,- 
4 „ Mop à Stück 4,50 18,- 

30 „ Aufnehmer à Stück 1,10 33,- 
12 „ Schrubber mit Stiel à Stück 3,- 36,- 

6 „ Handfeger à Stück 4,- 24,- 
6 „ Kehrbleche à Stück 1,50 9,- 

20 „ Staubtücher à Stück -,70 14,- 
30 „ Spültücher à Stück -,60 18,- 

3 „ Straßenbesen mit 
Stiel à Stück 2,70 8,10 

6 „ Stubenbesen à Stück 7,50 45,- 
3 „ Küchenbesen mit 

Stiel à Stück 2,65 7,95 
10 „ Teppichbürsten à Stück 2,30 23,- 

500 „ Kleiderbügel mit 
Steg à Stück -,35 175,-. 

300 „ Hosenstrammer à Stück 1,- 300,- 
1 „ Toaströster 42,- 
6 „ Mülleimer à Stück 15,50 93,- 

134 051,35 

In der obigen Zusammenstellung sind 10 % der  v orhandenen Gegenstände berücksichtigt warden. 
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Anlage 9 
Der Bundesminister der Finanzen 

II B — 0 4482 Bdh. — 4/52 

An den 

Herrn Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Düsseldorf 
Haus der Landesregierung 

Betr.: a) Abrechnung der vom Land Nordrhein

-

Westfalen für die Ersteinrichtung der 
Bundesministerien verauslagten Aufwen-
dungen. 

b) Übereignung des Bundeshauses auf den 
Bund. 

Anlg.: 1 Kostenzusammenstellung. 

A. Baumaßnahmen 
Die Abrechnungsunterlagen über die vom Land 

Nordrhein-Westfalen aufgewendeten Kosten für 
Baumaßnahmen anläßlich der Ersteinrichtung der 
Bundesministerien sind inzwischen in meinem 
Ministerium eingehend geprüft worden. 

Hierbei hat sich folgendes ergeben: 

I. Anzuerkennende Forderungen 

a) Die unter Nr. 2-11 der Anlage aufgeführten 
Bauvorhaben sind trotz der äußerst knapp be-
messenen Herstellungsfrist unter Beachtung der 
Bestimmungen der „Verdingungsordnung für 
Bauleistungen (VOB)" ordnungsgemäß durchge-
führt worden. Durch unvermeidbar gewesene 
Überstunden sowie Nacht- und Sonntagsarbeiten 
sind zwar einige Überteuerungen eingetreten, 
die aber unter dem Gesichtspunkt, daß die Bun-
desministerien in kürzester Frist arbeitsfähig 
gemacht werden mußten, noch als wirtschaft-
lich vertretbar angesehen werden können. 

b) Von den unter Nr. 12 der Anlage genannten 
27 Einheiten der Büro- und Pressehäuser beim 
Bundeshaus hat sich der Bund nach den bisheri-
gen Verhandlungen äußerstenfalls bereit er-
klärt, nur die an der Görres- und Dahlmann-
straße gelegenen 16 Einheiten der Pressehäuser 
zu übernehmen. Unter dieser Voraussetzung 
werden 16/27 der normalen Baukosten ein-
schließlich Erwerb des zum Pressehaus VI ge-
hörigen landeseigenen Geländes von rd. 
800 000,— DM, das sind rd. 500 000,— DM an-
erkannt. Hierzu darf ich auf die Bemerkungen 
in Spalte k) der Anlage verweisen. 

II. Nicht anerkannte Forderungen 

Anders liegen dagegen die Verhältnisse bei folgen-
den Bauvorhaben: 

a) Um- und Erweiterungsbau des Bundeshauses 
(ohne Raumausstattung) 

Das Land NRW hat für die Herstellung der 
gärtnerischen Anlagen 119 000,- DM und als 

Architektengebühren 285 000,— DM besonders 
in Ansatz gebracht, obwohl diese Beträge in den 
einzelnen Bauausgabebüchern bereits als Aus-
gabe enthalten sind. Es liegt daher eine irrtüm-
liche Doppelberechnung in Höhe von insgesamt 
404 000,— DM vor, die vorn Bund nicht aner-
kannt werden kann. 

Die Abrechnungssumme beträgt nach den 
Unterlagen der Abwicklungsstelle Büro Bundes-
hauptstadt einschl. der noch ausstehenden For-
derungen insgesamt 6 557 819,22 DM,  die Forde-
rung des Landes NRW dagegen 6 942 318,84 DM. 
Der Unterschiedsbetrag in Höhe von 384 499,62 
DM kann wohl nicht vom. Bund gefordert 
werden. 

b) Erstellung der Büro- und Pressehäuser beim 
Bundeshaus 

Nach Ziffer I b hat sich der Bund äußersten-
falls bereit erklärt, 16 von den 27 Einheiten der 
Büro- und Pressehäuser zu übernehmen, so daß 
die restlichen 11 Einheiten (Bürohäuser) beim 
Lande NRW verbleiben. Mithin sind 11/27 der 
hierfür geforderten Gesamtkosten, das sind 
586 606,68 DM, von der Rückerstattung auszu-
schließen. 

c) Erstellung eines Fahrdienstgebäudes für den 
Bundestag 

Das Land NRW fordert für dieses Bauvor-
haben einschl. Tankanlage insgesamt 322 000,—
DM. Die darin enthaltenen Kosten für die Raum-
ausstattung betragen nachweislich 33 313,14 DM, 
so daß sich die Forderung für die Bauarbeiten 
auf 288 686,86 DM ermäßigt. Demgegenüber be-
trägt die durch Abrechnung nachgewiesene 
Summe nur 256 051,84 DM. Außerdem wären 
von den Mehrkosten in Höhe von 49 051,84 DM 
etwa die Hälfte abzusetzen, so daß ein erstat-
tungsfähiger Betrag von 232 051,84 DM ver-
bleibt (s. Abs. III und lfd. Nr. 13 der Anlage). 

d) Neubau Bundesministerium der Finanzen 
Alle nicht erstattungsfähigen Ausgaben für 

die ursprüngliche Planung als Finanzamt Bonn 
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sind bei Tit. 23 und die erstattungsfähigen Aus-
gaben für die neue Zweckbestimmung als Bun-
desministerium der Finanzen bei Tit. 39 ver-
rechnet. Von den Abrechnungskosten für die 
Fernsprechanlage der ursprünglichen Planung 
in Höhe von 56 671,59 DM sind lt. Einsichtnahme 
in die Abrechnungsunterlagen bei Tit. 23 = 
17 526,72 DM, die ohnehin vom Land zu.  tragen 
sind, und bei Tit. 39 — 39 144,87 DM gebucht. 
Der somit erstattungsfähige Betrag von 
39 144,87 DM ist aber bereits in den anerkann-
ten Abrechnungssummen bei Tit. 39 in Höhe 
von insgesamt 963 816,69 DM enthalten, so daß 
die Forderung des Landes NRW von 55 049,75 
DM nicht anerkannt werden kann. 

Ferner wurde ein Differenzbetrag von 
19 306,11 DM zwischen der Forderung des Lan-
des NRW in Höhe von 1 038 172,55 DM abzüg-
lich des Betrages von 55 049,75 DM für die 
Fernsprechanlage und der Abrechnungssumme 
in Höhe von 963 816,69 DM festgestellt, der 
nicht anerkannt werden kann. 

Die Summe der nicht anerkannten Forderungen 
beläuft sich demnach auf insgesamt 1 482 097,18 DM 
(Anlage Spalte f). Dieser Betrag wäre von der 
Erstattungssumme abzusetzen. 

III. Überhöhte Baukosten 

Bei den unter II a—c bezeichneten Baumaßnah-
men wurden außergewöhnlich hohe Baukosten fest-
gestellt, die folgende Ursachen haben: 

Bei dem damaligen schnellen Beginn und der 
außergewöhnlich raschen Baudurchführung waren 
weder ein endgültiges Bauprogramm noch Ausfüh-
rungszeichnungen vorhanden. Der Architekt hat 
daher Veränderungen an den fertiggestellten Bau-
teilen gefordert, die die Ausführungen sowohl zeit

-

als auch kostenmäßig ungünstig beeinflußt haben. 
Die Folge waren umfangreiche Stundenlohnarbei-
ten. Insgesamt sind . bei diesen Bauvorhaben für 
über 800 000,— DM Stundenlohn-, Nacht- und 
Sonntagsarbeiten geleistet worden: Stundenlohn

-

arbeiten sind erfahrungsgemäß sehr unwirtschaft-
lich. Es wäre in den vorliegenden Fällen möglich 
gewesen, einen erheblichen Teil dieser Arbeiten zu 
Festpreisen zu vergeben. Hierdurch wären wesent-
lich günstigere Preise erzielt worden. 

Eine weitere Verteuerung ist dadurch eingetre-
ten, daß größere Aufträge von insgesamt etwa 
1,5 Mill. DM ohne Wettbewerb freihändig vergeben 
wurden. 

Bei dem Bauvorhaben „Erstellung der Büro- und 
Pressehäuser" sind nicht anzuerkennende Mehr-
kosten von über 100 000,— DM für Sonderausfüh-
rungen entstanden, wie z. B. Einbau von Sicher-
heitsschlössern in allen Zimmertüren, nachträg-
liche Verkleidung. von Decken und Wänden in den 
ursprünglich als Bäder vorgesehenen Räumen, 
Transportarbeiten für Zwischenlagerung von Bau-
stoffen usw. Auf Grund einer vom Landesrech-
nungshof geforderten Nachkalkulation haben die 
beteiligten Firmen bei den unter II a—c bezeich-
neten Bauvorhaben 130 000,— DM zurückgezahlt, 
die das Land NRW von seinen Forderungen abge-
setzt hat. Es besteht hierzu die Auffassung, daß bei 
einer ordnungsgemäß durchgeführten Auftragsver-
gabe erheblich höhere Einsparungen hätten erzielt 
werden können. Bei Anwendung der Bestimmun-
en für die Vergabe von Bauarbeiten und unter 

Zugrundelegung der seinerzeit gültigen Preise nach 
cbm umbautem Raum werden die überhöhten Bau-
kosten einschließlich der nicht anzuerkennenden 
Mehrkosten für die genannten 3 Bauvorhaben ins-
gesamt auf 1,86 Mill. DM geschätzt. Der Abzug 
wenigstens eines Teiles dieses Betrages von der 
Erstattungssumme erscheint nach folgender Über-
legung gerechtfertigt: Bei einer etwaigen Rück-
übertragung der Liegenschaften vom Bund auf das 
Land wird dieses wohl nur den Zeitwert anerken

-

nen. Eine Rückerstattung der überhöhten Baukosten 
an den Bund würde hiernach nicht erfolgen, da sie 
wertmäßig nicht vorhanden sind. Mit Rücksicht auf 
den Vorteil, der der Bundesregierung durch die 
rechtzeitige Bereitstellung der Gebäude zuteil 
wurde, könnten allenfalls 50% der Mehrkosten 
als angemessener Satz für die Teilerstattung ange-
sehen werden. Die übrigen 50% sollten im Hin-
blick auf den wirtschaftlichen Nutzen, den das 
Land durch die Wahl von Bonn zur vorläufigen 
Bundeshauptstadt weit über den Raum Bonn hin

-

aus gezogen hat, vom Land NRW1 getragen werden. 
Es erscheint daher nicht unberechtigt, den Betrag 
von rd. 929 000,— DM (d. i. 1 857 640,16) von der 
Erstattungssumme abzusetzen. 

IV. Zusammenfassung 

Nach der beigefügten 
Kostengegenüberstellung betra-
gen die Forderungen des Lan-
des NRW für die reinen Bau-
arbeiten einschl. Gelände Presse-
haus VI 10 978 417,64 DM. 

Diese Kosten ermäßigen sich 
unter Berücksichtigung der vor-
bezeichneten Abzüge um fol-
gende Beträge: 

Zu II. Nicht anerkannte For-
derungen 	1 482 097,18 DM 

Zu III. 50 % der überhöhten 
Baukosten rd. 	929 000,— DM 2 411 097,18 DM  

8 565 320,46 DM. 

V. Strittige Forderungen 

a) Nach meiner Auffassung sind 
die Baukosten für die Her-
richtung der Diensträume für 
das Bundeskanzleramt im 
Museum König vom Land 
NRW zu tragen, weil von 
vornherein beabsichtigt war, 
für diese Diensträume bis zur 
endgültigen Klärung des 
Eigentums an der Liegen-
schaft, ein Überlassungsver-
hältnis zu schaffen; sie betra-
gen 	115 900,02 DM. 

b) Von einer Übernahme des 
Fahrdienstgebäudes und der 
Tankanlage durch den Bund 
sollte schon deshalb Abstand 
genommen werden, weil sie 
nicht auf bundeseigenem 
Grund und Boden stehen. 
Auch hier wäre ein Mietver-
hältnis abzuschließen, so daß 
weiterhin abzusetzen wären 

232 051,84 DM 347 951,86 DM  
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Somit würden als erstattungs-
fähige Kosten für die reinen 
Bauarbeiten einschließlich Ge

-
lände Pressehaus VI 8 217 368,60 DM  
verbleiben. 

B. Inneneinrichtung 

Hinsichtlich der Forderung der Kosten für Be-
schaffung von Inneneinrichtungen für Bundes-
dienststelllen in Höhe von 2 645 935,— DM war in 
der Besprechung mit Herrn Ministerialdirigenten 
Tapolski eine Nachprüfung in einer besonders an-
zuberaumenden Besprechung zwischen den beider-
seitigen Sachbearbeitern vorgesehen gewesen. Herr 
Ministerialdirigent Tapolski wollte hiermit von 
seiner Seite Herrn Regierungsrat Gorris beauftra-
gen. Es hat sich jedoch bisher keine Stelle an mein 
Ministerium wegen Durchführung einer derartigen 
Besprechung gewandt. 

C. Übereignung von landeseigenem Haus- und 
Grundbesitz 

Der Bund hat nur die Absicht, die Anlage des 
eigentlichen Bundeshauses und, wie unter II b) er-
wähnt, die an der Görres- und Dahlmannstraße 
gelegenen 16 Einheiten der Pressehäuser nebst 
zugehörigen landeseigenem Grund und Boden zu 
übernehmen. 

Von einem Kauf des Gebäudes Dahlmannstr. 7 
und der übrigen 11 Hauseinheiten (Bürohäuser) 
sowie des Fahrdienstgebäudes und der Tankstelle 
(s. A V 43) möchte der Bund absehen. Diese Gebäude  

könnten vom Land NRW an die jeweiligen Nutz-
nießer vermietet werden. 

Der von dort übergebene Entwurf eines Übereig-
nungsvertrages müßte entsprechend geändert 
werden. 

Im Interesse Ihres Landes und des Bundes und 
im Hinblick ,auf die Haltung des Bundestages zu 
dieser Angelegenheit erscheint es zweckmäßig und 
dringend geboten, die Abrechnung der Baukosten 
und die Übertragung des Bundeshauses und der 
an der Görres- Dahlmannstraße gelegenen Presse-
häuser auf den Bund beschleunigt durchzuführen. 

Mit Rücksicht auf die ab 19. 5. 52 beginnenden 
Beratungen der Ergänzung zum Ersten Nachtrag 
1951 zu Epl. XXIII im Haushaltsausschuß des 
Bundestages, bei denen u. a. auch die Erstattung 
der in Rede stehenden Kosten an das Land NRW 
und in diesem Zusammenhang die Übertragung des 
Bundeshauses auf den Bund eingehend erörtert 
werden, wäre ich für Ihre baldige Stellungnahme 
zu meinen Ausführungen dankbar. 

Sofern Sie eine nochmalige Aussprache für er-
forderlich oder wünschenswert halten, bin ich hier-
zu gern bereit. 

Die Klärung der Frage der Kostenerstattung für 
die Inneneinrichtung der Bundesministerien usw. 
sollte, da sie vermutlich noch einige Zeit in An

-

spruch nehmen wird, gesondert behandelt werden. 
Die hierfür gegebenenfalls weiter zu erstattenden 
Kosten würde ich dann in einem Nachtrag zum 
Haushaltsplan für 1952 aufnehmen. 

Im Auftrag 
Dr. Oeftering 
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